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Personalnachrichten

Die niedersächsische Justiz trauert 
um:

Justizobersekretärin 
Julia Ruhland in Emden 
verstorben am 4. November 2022,

Rechtsanwalt und Notar 
Schreiber in Hannover,

Rechtsanwalt und Notar 
Steinig in Hannover.

 X Bereich Niedersächsisches 
Justizministerium
Ernannt: 
zum Ministerialrat:  
 Richter am Amtsgericht  
 Dr. Schnelle; 
zum Justizoberinspektor:  
 Justizamtsinspektor mit Amtszulage  
 Hübner. 

Versetzt: 
Sozialamtfrau  
Ackermann von der JVA Hannover an 
das MJ.

 X Bereich Oberlandesgericht 
Braunschweig 
Ernannt: 
zur Obergerichtsvollzieherin:  
 Gerichtsvollzieherin  
 Bering in Wolfenbüttel; 
zur Obergerichtsvollzieherin:  
 Gerichtsvollzieherin  
 Collert in Wolfsburg; 
zur Justizamtsinspektorin mit Amtszulage: 
 Justizamtsinspektorin  
 Fleischner bei dem Amtsgericht   
 Braunschweig; 
zur Ausbildungsbetreuerin für den   
OLG-Bezirk Braunschweig:  
 Justizobersekretärin  
 Jürgen in Duderstadt.

Ruhestand: 
Direktor des Amtsgerichts 
Lüdtke in Wolfsburg.

 X Bereich Oberlandesgericht Celle
Ernannt: 
zum Richter am Amtsgericht (BesGr. R 2): 
 Richter am Landgericht  
 Fluß in Osterholz-Scharmbeck; 
zur Richterin am Landgericht:  
 Richterin  
 Klatte in Verden; 
zum Regierungsdirektor:  
 Oberregierungsrat  
 Schmedt bei dem OLG Celle; 
zur Justizamtfrau:  
 Justizoberinspektorinnen  
 Schulz in Buxtehude,  
 Richter und Zeiger in Cuxhaven,  
 Uphoff und Witthöft bei dem AG Verden  
 (Aller); 
zum Justizamtmann:  
 Justizoberinspektor  
 Wrede in Winsen (Luhe); 
zur Justizoberinspektorin:  
 Justizinspektorin  
 Reimann bei dem AG Hildesheim; 
zur Justizhauptsekretärin:  
 Justizobersekretärinnen  
 Born bei dem AG Lüneburg,  
 Weidner in Cuxhaven 
zum Justizhauptsekretär:  
 Justizobersekretär  
 Rieger bei dem AG Lüneburg; 
zum Obergerichtsvollzieher:  
 Gerichtsvollzieher  
 May bei dem AG Hannover.

Amtsübertragung: 
Amt eines EJHW (BesGr. A 6 BBesO):  
 Erster Justizhauptwachtmeister  
 Jentsch bei dem LG Lüneburg.

Versetzt: 
Justizamtmann 
Schlote von Soltau an die Stadt Celle; 
Obergerichtsvollzieherin 
Michaelis von Geestland nach  
Otterndorf; 
Justizhauptwachtmeister 
Hammer von Neustadt a. Rbge nach 
Springe.

Ruhestand: 
Justizrätin 
Dudeck bei dem OLG Celle; 
Justizrat 
Algermissen bei dem AG Hannover; 
Justizamtsinspektorin 
Gildenstern in Soltau; 
Justizhauptsekretär 
Adler bei dem AG Celle;
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 Obergerichtsvollzieher 
Krüger in Alfeld, 
Winter in Buxtehude; 
Erster Justizhauptwachtmeister 
Micksch bei dem AG Hannover.

Notaramt erloschen: 
Rechtsanwalt und Notar 
Korn in Hildesheim.

Notarernennungen: 
Rechtsanwältinnen und Notarinnen 
Heine in Schneverdingen, 
Wedemeyer in Bad Fallingbostel OT 
Dorfmark.

 X Bereich Oberlandesgericht 
Oldenburg
Ernannt: 
zur Richterin am Amtsgericht – weitere 
aufsichtführende Richterin - (R 2 NBesO):  
 Richterin am Amtsgericht   
 Dr. Sandhaus in Nordhorn; 
zum Richter am Amtsgericht – weiterer 
aufsichtführender Richter - (R 2 NBesO):  
 Richter am Amtsgericht   
 Dr. Schwartze in Lingen;  
zur Richterin am Amtsgericht – ständige 
Vertreterin der Direktorion oder des Direk-
tors des Amtsgerichts - (R 1Z NBesO):  
 Richterin am Amtsgericht   
 Beger in Nordenham; 
zum Richter:  
 Assessoren   
 Hohm beim LG Aurich;  
 Stromberg beim LG Oldenburg; 
zum Justizamtmann:  
 Justizoberinspektoren   
 Addicks beim OLG Oldenburg;  
 Höppner in Emden; 
Amt einer Obergerichtsvollzieherin mit 
Amtszulage verliehen:  
 Obergerichtsvollzieherin   
 Deeben in Delmenhorst; 
Amt einer Justizamtsinspektorin mit  
Amtszulage verliehen:  
 Justizamtsinspektorin   
 Illenseer beim AG Osnabrück; 
Amt eines Justizamtsinspektors mit  
Amtszulage verliehen:  
 Justizamtsinspektor   
 Eilers beim LG Oldenburg; 
zur Obergerichtsvollzieherin:  
 Gerichtsvollzieherinnen   
 Dorenkamp in Bad Iburg,  
 Sanders in Meppen;

zur Justizhauptsekretärin:  
 Justizobersekretärinnen  
 Reuwer beim AG Osnabrück,  
 Schimke beim AG Osnabrück,  
 Sturm bei dem AG Westerstede; 
zum Justizhauptsekretär:  
 Justizobersekretär   
 Dammeyer beim LG Oldenburg; 
zum Obersekretär:  
 Justizangestellter   
 Fischer beim Zentralen IT-Betrieb,   
 OLG Oldenburg.

Versetzt: 
Justizinspektorin  
Borrmann vom AG Papenburg an das AG 
Westerstede.

Ruhestand: 
Justizamtsinspektor  
Kreuzer in Delmenhorst; 
Justizamtsinspektor  
Rolwers in Cloppenburg.

 X Bereich Oberlandesgericht 
Oldenburg, Abt. Ambulanter 
Justizsozialdienst Niedersachsen
Ernannt: 
zur Sozialoberinspektorin:  
 Sozialinspektorin   
 Lunge im Bezirk Göttingen;  
zum Sozialoberinspektor:  
 Sozialinspektor   
 Meinck im Bezirk Lüneburg.

Versetzt: 
Sozialoberinspektorin 
Petersmeier vom Landkreis Wittmund 
in den Geschäftsbereich des AJSD Bezirk 
Aurich.

 X Bereich Generalstaatsanwaltschaft 
Braunschweig
Ernannt: 
zur Staatsanwältin:  
 Richterin   
 Dr. Thöne StA Braunschweig; 
zur Richterin:  
 Assessorinnen  
 Schiller und Künne StA Braunschweig; 
zur Amtsanwältin:  
Amtsanwältin   
 Ehlers StA Göttingen; 
zum Justizrat:  
 Justizamtsrat   
 Mischke StA Braunschweig;
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zur Justizhauptsekretärin:  
 Justizobersekretärin,   
 Pederzoli StA Braunschweig; 
zur Justizobersekretärin:  
 Justizsekretärinnen  
 Rogacki und Starke StA Braunschweig.

 X Bereich Generalstaatsanwaltschaft 
Celle
Ernannt: 
zur Ersten Staatsanwältin:  
 Staatsanwältin  
 Hahn in Verden;  
zum Ersten Staatsanwalt:  
 Staatsanwalt  
 Fischer in Hannover; 
zum Staatsanwalt:  
 Richter  
 Lüpke in Hildesheim; 
zur Richterin:  
 Assessorinnen  
 Koldewey in Celle,  
 Goros in Verden; 
zum Richter:  
 Assessoren  
 Burghardt und  
 Weyer in Hannover; 
zur Justizamtsrätin:  
 Justizamtfrauen;  
 Naujoks und Salaske in Celle.

Versetzt: 
Erste Staatsanwältin 
Upmeier-Syrieyx von der StA Verden 
an die StA Hannover.

 X Bereich Generalstaatsanwaltschaft 
Oldenburg
Ernannt: 
zum Staatsanwalt:  
 Richter auf Probe   
 Buskohl in Aurich; 
zur Richterin auf Probe:  
 Assessorin  
 Fluder bei der StA Oldenburg.

 X Bereich Niedersächsisches 
Oberverwaltungsgericht
Ernannt: 
zur Richterin am Verwaltungsgericht:  
 Richterin   
 Dörr in Braunschweig.

 X Bereich Landessozialgericht 
Niedersachsen-Bremen
Ernannt: 
zur Justizinspektorin:  
 Justizhauptsekretärin   
 Schunck in Braunschweig.

Ruhestand: 
Richterin am Landessozialgericht 
Klein in Celle; 
Justizinspektor  
Mehburger in Celle.

 X Bereich Landesarbeitsgericht 
Niedersachsen
Ruhestand: 

Gerichtsamtsinspektorin  
Schönwald bei dem Arbeitsgericht  
Oldenburg.

 X Bereich 
Justizvollzugseinrichtungen
Ernannt: 
zur Oberinspektorin im JVD:  
 Amtsinspektorin im JVD  
 Hackbart bei der JVA Hannover; 
zum Oberinspektor im JVD:  
 Inspektor im JVD  
 Rascopp bei der JVA Rosdorf; 
zur Sozialoberinspektorin:  
 Sozialinspektorin  
 Hager bei der JVA Lingen; 
zur Sozialinspektorin:  
 Beschäftigte  
 Voß bei der JVA Hannover; 
zur Inspektorin im JVD:  
 Inspektoranwärterin im JVD  
 Zimmer bei der JVA Wolfenbüttel; 
zum Inspektor im JVD:  
 Inspektoranwärter im JVD  
 Freund, Helmsing bei der JVA Lingen,  
 Nulet bei der JVA Uelzen; 
zur Hauptsekretärin im JVD:  
 Obersekretärin im JVD  
 Wiedemuth bei der JVA Wolfenbüttel; 
zum Hauptsekretär im JVD:  
 Obersekretäre im JVD  
 Rein bei der JVA Meppen,  
 ten Bosch, Freudenberg, Lorenz bei   
 der JAA Verden,  
 Hartung, Keine, Otto bei der JVA   
 Wolfenbüttel.
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Ruhestand: 
Sozialamtfrau 
Benter bei der JVA Celle; 
Amtsinspektorin im JVD 
Bormann bei der JAA Verden; 
Amtsinspektoren im JVD 
Janßen, Menze bei der JVA Vechta.
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Stellenausschreibungen

Alle hier veröffentlichten Stellenausschreibungen sowie Personalwünsche des Nieder-
sächsischen Justizministeriums, anderer Landes-, Bundesbehörden und sonstiger 
Institutionen, die für Justizangehörige interessant sein können, finden Sie im Intra-
net unter

http://intra.mj.niedersachsen.de.

Dort erhalten Sie auch Informationen über Einsatzmöglichkeiten im Ausland.

Soweit sich die folgenden Stellen für eine Besetzung mit schwerbehinderten Bewer-
berinnen und Bewerbern eignen, werden diese Bewerberinnen und Bewerber bei 
sonst gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Die Landesregierung ist bestrebt, Frauen und Männern eine gleiche Stellung in der 
öffentlichen Verwaltung zu verschaffen und Unterrepräsentanz von Frauen oder Män-
nern in den einzelnen Vergütungs-, Besoldungs- und Entgeltgruppen auszugleichen. 
Für die hier besonders gekennzeichneten Stellenausschreibungen gilt Folgendes:

• * Es besteht Unterrepräsentanz von Frauen. Qualifizierte Frauen werden aus-
drücklich aufgefordert, sich zu bewerben.

• ** Es besteht Unterrepräsentanz von Männern. Qualifizierte Männer werden 
ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben.

Bei allen Neueinstellungen sind Bewerberinnen und Bewerber mit Migrationshinter-
grund erwünscht und willkommen.

Für beratende Gespräche stehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der personalfüh-
renden Stellen zur Verfügung.

Sämtliche nachfolgende Ausschreibungen von Planstellen richten sich an Bewerbe-
rinnen und Bewerber, die im Zeitpunkt der Bewerbung bereits im niedersächsischen 
Landesdienst stehen. Für alle Bewerberinnen und Bewerber, die im Zeitpunkt der 
Bewerbung nicht im niedersächsischen Landesdienst stehen, ist die erfolgreiche 
Absolvierung eines strukturierten Interviews Voraussetzung für eine Übernahme als 
Richterin oder Richter, Staatsanwältin oder Staatsanwalt, Beamtin oder Beamter in 
den Justizdienst des Landes Niedersachsen.

Für folgende Stellenausschreibungen wird Bewerbungen bis zum 10. Februar 
2023 auf dem Dienstweg entgegengesehen. Die Stellen sind grundsätzlich auch 
teilzeitgeeignet. 

I. Personalbedarf des niedersächsischen Justizministeriums

a) ** Im Niedersächsischen Justizministerium ist der Dienstposten der Referatslei-
tung (w/m/d) 201 (Wirtschaftsrecht, Amtshaftungsrecht, Auslandrechtshilfe - außer 
Strafrecht -, Rechtsanwalts- und Notarangelegenheiten, Rechtsförmlichkeit im MJ, 
Niedersächsische Rechtspflege) zu besetzen. 

Weitere Informationen zu den Aufgaben des Referats 201 können Sie dem Landesin-
tranet unter http://intra.mj.niedersachsen.de entnehmen.

http://intra.mj.niedersachsen.de
http://intra.mj.niedersachsen.de


7

Nds. Rpfl. 1/2023

Für eine mehrjährige Abordnung wird eine Richterin bzw. ein Richter mit mehrjähri-
ger Berufserfahrung nach planmäßiger Anstellung gesucht. 

Anfragen richten Sie bitte an Frau Klingberg (Tel.: 0511 120-5103; E-Mail: 
Vanessa.Klingberg@mj.niedersachsen.de).

b) ** Im Referat 305 der Abteilung III (Justizvollzug) des Niedersächsischen 
Justizministeriums ist der Dienstposten für eine Referentin bzw. einen Referen-
ten (w/m/d) zu besetzen. Das Referat 305 ist zuständig für die Sachgebiete „Recht 
des Justizvollzuges“ und „Medizinische Versorgung der Gefangenen“. Das Referat 
ist interdisziplinär besetzt. Neben Juristinnen und Juristen gehören ihm gegenwär-
tig eine Ärztin sowie mehrere Sachbearbeiterinnen unterschiedlicher Fachrichtungen 
an. Einen Schwerpunkt der juristischen Tätigkeit stellt die Erarbeitung von Gesetz-
entwürfen einschließlich der Begleitung des (parlamentarischen) Verfahrens sowie 
von Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften dar. Zu den Aufgaben gehört 
weiterhin die Unterstützung und Beratung der Vollzugsbehörden bei grundsätzlichen 
Rechtsfragen und in komplexen Einzelfällen. Auch im Bereich der Gesundheitsfür-
sorge für Gefangene bieten sich an den Schnittstellen zwischen Medizin und Recht 
interessante Betätigungsfelder. Weitere Informationen zu den Aufgaben des Referats 
305 können Sie dem Landesintranet unter http://intra.mj.niedersachsen.de entneh-
men. Es wird eine lebhafte Teamarbeit in einem anspruchsvollen, sich permanent 
fortentwickelnden Arbeitsfeld geboten.

Für eine Abordnung von zwei bis drei Jahren werden Richterinnen/Richter bzw. 
Staatsanwältinnen/Staatsanwälte mit mehrjähriger praktischer Erfahrung nach plan-
mäßiger Anstellung gesucht. Anfragen richten Sie bitte an Frau Klingberg (Tel.: 0511 
120-5103; E-Mail: Vanessa.Klingberg@mj.niedersachsen.de).

c) Im Niedersächsischen Justizministerium (MJ) sind voraussichtlich mehrere 
Arbeitsplätze für Beamtinnen/Beamte der Laufgruppe 1, 2. Einstiegsamt (früherer 
mittlerer Dienst) oder entsprechende Beschäftigte zu besetzen (Verwalterinnen/Ver-
walter von Geschäftsstellen/Serviceeinheiten mit Sachbearbeitung). Gesucht wer-
den freundliche, aufgeschlossene und teamfähige Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, 
die über gute organisatorische Fähigkeiten verfügen. Es kommt sowohl ein vorüber-
gehender Einsatz im Rahmen einer Hospitation bzw. eines Langzeitpraktikums oder 
ein dauerhafter Einsatz in Betracht. Die Einsatzmöglichkeiten im MJ sind sehr vielfäl-
tig. Einzelheiten hierzu finden Sie im Intranet unter der Rubrik Organisation (Orga-
nisationsplan) sowie unter der Rubrik Fachthemen. Sofern Sie sich eine Tätigkeit in 
einer konkreten Abteilung bzw. in einem konkreten Referat vorstellen können, geben 
Sie dies gern bei der Bewerbung an. Vorausgesetzt werden Einsatzbereitschaft, eine 
besondere Leistungsfähigkeit sowie die Fähigkeit zu selbstständiger Arbeit. Kennt-
nisse im Bereich der Verwaltung oder der Arbeit mit der elektronischen Verwaltungs-
akte (VIS) sind von Vorteil, jedoch nicht Voraussetzung für eine Bewerbung. Die 
Arbeitsplätze sind sowohl für Teilzeit- als auch für Vollzeitkräfte geeignet.

Rückfragen beantworten Ihnen Frau Maurischat (Tel: 0511 120-5046) und Frau 
Splettstößer (Tel: 0511 120-5045) gern auch telefonisch.

Sind Sie interessiert? Dann senden Sie Ihre Bewerbung per E-Mail 
(Karola.Maurischat@mj.niedersachsen.de) und auf dem Dienstweg an das Nieder-
sächsische Justizministerium, Frau Maurischat, Postfach 201, 30002 Hannover.

mailto:Vanessa.Klingberg@mj.niedersachsen.de
http://intra.mj.niedersachsen.de
mailto:Vanessa.Klingberg%40mj.niedersachsen.de?subject=
mailto:Karola.Maurischat%40mj.niedersachsen.de?subject=


8

Nds. Rpfl. 1/2023

II. Planstellen

* Vizepräsidentin oder Vizepräsident am Oberlandesgericht (w/m/d) - BesGr. R 4 - 
bei dem OLG Celle;

* Vorsitzende Richterin oder Vorsitzender Richter am Finanzgericht (w/m/d) - 
BesGr. R 3 - bei dem Nds. Finanzgericht in Hannover;

* Vorsitzende Richterin oder Vorsitzender Richter am Landgericht (w/m/d)  
- je 1 Stelle - bei den LG‘en Hildesheim und Verden;

* Richterin oder Richter am Amtsgericht (w/m/d) - weitere aufsichtführende Richte-
rin/weiterer aufsichtführender Richter (BesGr. R 2) - bei dem AG Hannover;

* Vorsitzende Richterin oder Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht (w/m/d) bei 
dem VG Oldenburg;

* Richterin oder Richter am Finanzgericht (w/m/d) bei dem Nds. Finanzgericht in 
Hannover. Aus personalwirtschaftlichen Gründen richtet sich die Stellenausschrei-
bung nur an Richterinnen und Richter, die bei dem Nds. Finanzgericht tätig sind;

** Erste Staatsanwältin oder Erster Staatsanwalt (w/m/d) - ständige Vertreterin 
oder ständiger Vertreter der Abteilungsleitung - (BesGr. R 1 mit Amtszulage) bei der 
StA Göttingen;

** Richterin oder Richter am Landgericht (w/m/d) bei dem LG Hannover;

** Richterin oder Richter am Amtsgericht (w/m/d) - je 1 Stelle - bei den AG‘en 
Goslar, Hildesheim, Lehrte und Lingen;

** Richterin oder Richter am Amtsgericht (w/m/d) - 1 Stelle für eine Halbtags-
kraft - bei dem AG Soltau;

** Regierungsdirektorin oder Regierungsdirektor (w/m/d) - Leiterin oder Leiter des 
Zentralen Juristischen Dienstes für den niedersächsischen Justizvollzug - bei der JVA 
Hannover;

** Regierungsdirektorin oder Regierungsdirektor (w/m/d) - stellvertretende Anstalts-
leitung - je 1 Stelle - bei den JVA‘en Oldenburg (Oldb.), Vechta und Wolfenbüttel;

** Oberregierungsrätin oder Oberregierungsrat (w/m/d) - stellvertretende Anstalts-
leitung - je 1 Stelle - bei den JVA‘en Lingen und Meppen;

Oberregierungsrätin oder Oberregierungsrat (w/m/d) - Sachgebietsleitung für die 
Fachaufsicht soziale Arbeit in der Leitenden Abteilung des Ambulanten Justizsozial-
dienstes Niedersachsen. Der Dienstposten ist Beamtinnen und Beamten vorbehalten, 
die in der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt eingestellt wurden und eine Qualifizie-
rung nach § 12 NLVO abgeschlossen haben bzw. sich in einer abschließenden Quali-
fizierungsmaßnahme befinden. Führungsverantwortung muss bereits übernommen 
worden sein. Herausragende Kenntnisse der sozialen Strafrechtspflege, Fach- und 
Methodenkompetenz werden gefordert. Die Sachgebietsleitung ist Ansprechpartne-
rin oder Ansprechpartner für alle Fachfragen der Sozialarbeit, mitverantwortlich für 
die Personal- und Organisationsentwicklung sowie die Weiterentwicklung fachlicher 
Konzepte und Standards. Zu dem Aufgabenbereich gehören auch die Entwicklung 
und das Management von Projekten. Erfahrungen in den Bereichen Organisations-
entwicklung, Qualitätsmanagement und Projektmanagement sind geboten, ebenso 
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eine Tätigkeit in der Justizverwaltung. Die Sachgebietsleitung setzt eine besondere 
Präsentationsfähigkeit und Führungskompetenz voraus. Bewerbungen richten Sie 
bitte auf dem Dienstweg an den Leiter AJSD, Herrn Vorsitzenden Richter am Ober-
landesgericht Teetzmann;

* Justizrätin oder Justizrat (w/m/d) - BesGr. A 13 mit Amtszulage - Rechtspflegerin 
oder Rechtspfleger mit Aufgaben gem. § 3 Nr. 1 und 2 RpflG - bei AG‘en im OLG-
Bezirk Celle. Die Stellenausschreibung richtet sich aus personalwirtschaftlichen Grün-
den ausschließlich an Beförderungsbewerberinnen und Beförderungsbewerber aus 
dem OLG-Bezirk Celle;

**Justizrätin oder Justizrat (w/m/d) - Dienstposten der Geschäftsleitung auch mit 
Aufgaben nach § 3 RpflG - bei dem AG Bad Gandersheim. Fachkenntnisse und 
Erfahrungen in der Personalführung, in Personal-, Haushalts-, und Organisations-
angelegenheiten sind erforderlich. Die Ausschreibung richtet sich aus personalwirt-
schaftlichen Gründen ausschließlich an Beförderungsbewerberinnen und Beförde-
rungsbewerber aus dem OLG-Bezirk Braunschweig;

**Justizrätin oder Justizrat (w/m/d) - Rechtspflegerin oder Rechtspfleger mit über-
wiegenden Tätigkeiten nach § 3 RpflG bei dem AG Braunschweig. Die Ausschreibung 
richtet sich aus personalwirtschaftlichen Gründen ausschließlich an Beförderungsbe-
werberinnen und Beförderungsbewerber aus dem OLG-Bezirk Braunschweig;

* Justizrätin oder Justizrat (w/m/d) - stellvertretende Geschäftsleitung bei dem AG 
Hannover. Voraussetzung sind umfassende Erfahrungen als Führungskraft sowie in 
Aufgaben der Justizverwaltung, insbesondere der Tätigkeit in der Geschäftsleitung 
oder deren Stellvertretung in einem Gericht. Die Stellenausschreibung richtet sich 
aus personalwirtschaftlichen Gründen ausschließlich an Beförderungsbewerberinnen 
und Beförderungsbewerber aus dem OLG-Bezirk Celle;

* Sozialrätin oder Sozialrat (w/m/d) - Justizsozialarbeiterin oder Justizsozialarbeiter 
im Ambulanten Justizsozialdienst Niedersachsen mit den Aufgaben der Bezirksleitung 
im Bezirk Hildesheim gem. AV d. MJ v. 05.06.2020, Nds. Rpfl. S 222. Bewerbungen 
richten Sie bitte auf dem Dienstweg an den Leiter AJSD, Herrn Vorsitzenden Richter 
am Oberlandesgericht Teetzmann;

**Justizamtsrätin oder Justizamtsrat (w/m/d) - Dienstposten im Rechtspflegerdienst 
mit überwiegenden Tätigkeiten nach § 3 RpflG ohne Geschäftsleitung - 3 Stellen - 
bei Gerichten in dem LG-Bezirk Braunschweig und - je 2 Stellen - bei Gerichten im 
dem LG-Bezirk Göttingen und dem AG Braunschweig. Die Ausschreibung richtet sich 
aus personalwirtschaftlichen Gründen ausschließlich an Beförderungsbewerberinnen 
und Beförderungsbewerber aus dem OLG-Bezirk Braunschweig;

**Justizamtsrätin oder Justizamtsrat (w/m/d) - Dienstposten der Geschäftsleitung 
auch mit Aufgaben nach § 3 RpflG - 3 Stellen - bei den AG‘en Helmstedt, Seesen 
und Einbeck. Fachkenntnisse und Erfahrungen in der Personalführung, in Personal-, 
Haushalts-, und Organisationsangelegenheiten sind erforderlich. Die Ausschreibung 
richtet sich aus personalwirtschaftlichen Gründen ausschließlich an Beförderungsbe-
werberinnen und Beförderungsbewerber aus dem OLG-Bezirk Braunschweig;
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**Justizamtsrätin oder Justizamtsrat (w/m/d) - Sachgebietsleitung im Referat für 
Organisation und Fortbildung bei dem OLG Braunschweig. Fachkenntnisse und Erfah-
rungen in Aufbau- und Ablauforganisation einschl. Organisationsentwicklung und 
Beratung sind erforderlich. Die Ausschreibung richtet sich aus personalwirtschaft-
lichen Gründen ausschließlich an Beförderungsbewerberinnen und Beförderungsbe-
werber aus dem OLG-Bezirk Braunschweig;

** Justizamtsrätin oder Justizamtsrat (w/m/d) - Rechtspflegerin oder Rechtspfleger 
mit Aufgaben gem. § 3 RpflG - 2 Stellen - bei AG‘en im LG-Bezirk Stade sowie - 
1 Stelle - bei dem AG Hannover. Die Stellenausschreibung richtet sich aus personal-
wirtschaftlichen Gründen ausschließlich an Beförderungsbewerberinnen und Beförde-
rungsbewerber aus dem OLG-Bezirk Celle;

** Justizamtsrätin oder Justizamtsrat (w/m/d) - Sachbearbeitung in Justizverwal-
tungssachen) - je 1 Stelle - bei dem LG Verden sowie bei dem AG Hannover. Eine 
langjährige Erfahrung sowie sehr gute Leistungen im Bereich der Justizverwaltung 
werden vorausgesetzt. Die Stellenausschreibung richtet sich aus personalwirtschaft-
lichen Gründen ausschließlich an Beförderungsbewerberinnen und Beförderungsbe-
werber aus dem OLG-Bezirk Celle;

** Sozialamtsrätin oder Sozialamtsrat (w/m/d) - Justizsozialarbeiterin oder Justiz-
sozialarbeiter im Ambulanten Justizsozialdienst Niedersachsen mit den Aufgaben 
der stellvertretenden Bezirksleitung im Bezirk Oldenburg (Oldb.) gem. AV d. MJ v. 
05.06.2020, Nds. Rpfl. S 222. Bewerbungen richten Sie bitte auf dem Dienstweg an 
den Leiter AJSD, Herrn Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Teetzmann;

Dienstposten einer Bezirksrevisorin oder eines Bezirksrevisors (w/m/d) - je 1 Stelle 
- bei den LG‘en Braunschweig und Göttingen. Der Dienstposten ist nach BesGr. A 11 
/ A 12 bewertet. Eine entsprechende Planstelle steht zurzeit nicht zur Verfügung. Die 
Ausschreibung richtet sich aus personalwirtschaftlichen Gründen ausschließlich an 
Bewerberinnen und Bewerber aus dem OLG-Bezirk Braunschweig;

**Sozialamtfrau oder Sozialamtmann (w/m/d) - Justizsozialarbeiterin oder Justiz-
sozialarbeiter im Ambulanten Justizsozialdienst Niedersachsen mit den Aufgaben 
gemäß AV d. MJ v. 05.06.2022, Nds. Rpfl. S. 222 - 3 Stellen -. Bewerbungen rich-
ten Sie bitte auf dem Dienstweg an den Leiter des AJSD, Herrn Vorsitzenden Richter 
am Oberlandesgericht Teetzmann;

** Justizamtfrau oder Justizamtmann (w/m/d) bei dem LSG Niedersachsen-Bremen 
in Celle. Der frei werdende Dienstposten umfasst die Leitung der Serviceeinheiten, 
die Tätigkeit als Urkundsbeamtin oder Urkundsbeamter des ehemals gehobenen 
Dienstes sowie die Sachbearbeitung in Justizverwaltungsangelegenheiten;

** Justizoberinspektorin oder Justizoberinspektor (w/m/d) - Rechtspflegerin oder 
Rechtspfleger - 2 Stellen - bei dem AG Hannover. Die Stellenausschreibung richtet 
sich aus personalwirtschaftlichen Gründen ausschließlich an Beförderungsbewerbe-
rinnen und Beförderungsbewerber aus dem OLG-Bezirk Celle;

** Sozialoberinspektorin oder Sozialoberinspektor (w/m/d) - Justizsozialarbeiterin 
oder Justizsozialarbeiter im Ambulanten Justizsozialdienst Niedersachsen mit den 
Aufgaben gem. AV d. MJ v. 05.06.2020, Nds. Rpfl. S 222 - mehrere Stellen -. 
Bewerbungen richten Sie bitte auf dem Dienstweg an den Leiter AJSD, Herrn Vorsit-
zenden Richter am Oberlandesgericht Teetzmann;
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* Obergerichtsvollzieherin oder Obergerichtsvollzieher (w/m/d) - BesGr. A 9 mit 
Amtszulage - je 1 Stelle - bei AG‘en im LG-Bezirk Lüneburg und LG-Bezirk Verden. 
Die Stellenausschreibung richtet sich aus personalwirtschaftlichen Gründen aus-
schließlich an Beförderungsbewerberinnen und Beförderungsbewerber aus dem OLG-
Bezirk Celle; 

** Justizamtsinspektorin oder Justizamtsinspektor (w/m/d) - Tätigkeiten in Ver-
waltungssachen - 2 Stellen - bei der StA Braunschweig. Die Stellenausschreibung 
richtet sich aus personalwirtschaftlichen Gründen ausschließlich an Beförderungsbe-
werberinnen und Beförderungsbewerber aus dem GenStA-Bezirk Braunschweig;

** Justizamtsinspektorin oder Justizamtsinspektor (w/m/d) - Gruppenleitung für fünf 
bis zehn Bedienstete bei der StA Braunschweig. Die Stellenausschreibung richtet sich 
aus personalwirtschaftlichen Gründen ausschließlich an Beförderungsbewerberinnen 
und Beförderungsbewerber aus dem GenStA-Bezirk Braunschweig;

** Justizamtsinspektorin oder Justizamtsinspektor (w/m/d) - Dienstposten bzw. 
Sachbearbeitung gemäß Nr. 3 und Nr. 4 der AV d. MJ vom 30.11.2017 - Nds. Rpfl. 
2018, S. 12 - bei der StA Göttingen. Die Stellenausschreibung richtet sich aus per-
sonalwirtschaftlichen Gründen ausschließlich an Beförderungsbewerberinnen und 
Beförderungsbewerber aus dem GenStA-Bezirk Braunschweig;

* Obergerichtsvollzieherin oder Obergerichtsvollzieher (w/m/d) - 2 Stellen - bei 
AG‘en im LG-Bezirk Lüneburg. Die Stellenausschreibung richtet sich aus personal-
wirtschaftlichen Gründen ausschließlich an Beförderungsbewerberinnen und Beförde-
rungsbewerber aus dem OLG-Bezirk Celle; 

** Justizamtsinspektorin oder Justizamtsinspektor (w/m/d) bei dem LSG Nieder-
sachsen-Bremen in Celle. Der Dienstposten umfasst die Sachbearbeitung und die 
Aufgaben einer Geschäftsstelle in Personalangelegenheiten sowie weitere Justizver-
waltungsangelegenheiten. Die Stellenausschreibung richtet sich aus personalwirt-
schaftlichen Gründen ausschließlich an Beschäftigte der nds. Sozialgerichtsbarkeit;

* Justizhauptsekretärin oder Justizhauptsekretär (w/m/d) - nur für Beamtinnen und 
Beamte der Laufbahngruppe 1, 1. Einstiegsamt - bei dem OLG Celle für folgenden 
Dienstposten: Mitglied des Einsatzteams Niedersachsen; 

** Justizobersekretärin oder Justizobersekretär (w/m/d) - nur für Beamtinnen und 
Beamte der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt - 6 Stellen - bei Gerichten im LG-
Bezirk Braunschweig ohne AG Braunschweig, - 6 Stellen - bei Gerichten im LG-
Bezirk Göttingen und - 3 Stellen - bei dem OLG Braunschweig. Die Voraussetzung 
nach § 20 Absatz 3 S. 1 Nr.1 NBG muss erfüllt sein. Die Ausschreibung richtet sich 
aus personalwirtschaftlichen Gründen ausschließlich an Beförderungsbewerberinnen 
und Beförderungsbewerber aus dem OLG-Bezirk Braunschweig;

* Justizobersekretärin oder Justizobersekretär (w/m/d) - nur für Beamtinnen und 
Beamte der Laufbahngruppe 1, 1. Einstiegsamt - für folgenden Dienstposten: stell-
vertretende Leiterin oder stellvertretender Leiter der Wachtmeisterei bei dem LG Ver-
den (Aller). Vor der Übertragung des Amtes muss die Qualifikation nach § 12 Absatz 
1 S. 1 Nr. 2 NLVO entsprechend des Personalentwicklungskonzepts für Bedienstete 
des Justizwachtmeisterdienstes (Nds. Rpfl. 2010, S. 119) abgeschlossen werden. Die 
Stellenausschreibung richtet sich aus personalwirtschaftlichen Gründen ausschließ-
lich an Beförderungsbewerberinnen und Beförderungsbewerber aus dem OLG-Bezirk 
Celle;
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** Justizobersekretärin oder Justizobersekretär (w/m/d) - nur für Beamtinnen und 
Beamten der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt - mehrere Stellen - bei Gerichten 
im Bezirk des OLG Oldenburg (Oldb.). Aus personalwirtschaftlichen Gründen richtet 
sich die Ausschreibung nur an Beförderungsbewerberinnen und Beförderungsbewer-
ber aus dem OLG-Bezirk Oldenburg (Oldb.);

** Justizobersekretärin oder Justizobersekretär (w/m/d) bei dem SG Aurich. 
Die Stellenausschreibung richtet sich aus personalwirtschaftlichen Gründen aus-
schließlich an Beförderungsbewerberinnen und Beförderungsbewerber der nds. 
Sozialgerichtsbarkeit;

* Erste Justizhauptwachtmeisterin oder Erster Justizhauptwachtmeister (w/m/d) - 
BesGr. A 6 - 4 Stellen - bei Gerichten im LG-Bezirk Hannover. Die Stellenausschrei-
bung richtet sich aus personalwirtschaftlichen Gründen ausschließlich an Beförde-
rungsbewerberinnen und Beförderungsbewerber aus dem OLG-Bezirk Celle.

III. Personalbedarf bei dem Zentralen IT-Betrieb Niedersächsische Justiz 
(ZIB)

a) * Justizoberinspektorin oder Justizoberinspektor (w/m/d) im Wege des Praxis-
aufstiegs, die oder der personalrechtlich dem OLG Oldenburg (Oldb.) zugeordnet 
ist - 2 Stellen -. Die Stellenausschreibung richtet sich aus personalwirtschaftlichen 
Gründen ausschließlich an Aufstiegsbewerberinnen und Aufstiegsbewerber aus dem 
Zentralen IT-Betrieb Niedersächsische Justiz. Bewerbungen richten Sie bitte per 
E-Mail an ZIB-Karriere@justiz.niedersachsen.de; 

b) Im Sachgebiet 1005 – IT-Fortbildung des ZIB ist zum nächstmöglichen Zeit-
punkt der teilzeitgeeignete Dienstposten der 

Administration in der IT-Fortbildung (w/m/d)

dauerhaft in Vollzeit zu besetzen. 

Der Dienstposten ist mit der BesGr. A 9 bewertet. Derzeit steht jedoch nur eine 
Stelle der BesGr. A 7 zur Verfügung. Es können sich auch herausragende Kräfte 
des Justizwachtmeisterdienstes bewerben, die dann innerhalb des ZIB eine ent-
sprechende Qualifizierung zu durchlaufen haben. Der Dienstposten steht außerdem 
entsprechend qualifizierten Tarifbeschäftigten offen. Dann kommt bei Vorliegen der 
persönlichen Voraussetzungen eine Eingruppierung bis zur Entgeltgruppe 9a TV-L 
in Betracht. Der Dienstsitz ist Wildeshausen. Zu den wesentlichen Aufgaben einer 
Administratorin oder eines Administrators der IT-Fortbildung gehören neben der 
Betreuung der zentralen und dezentralen Schulungsräume die Administration der in 
den Schulungsräumen vorhandenen Hard- und Software und die Unterstützung des 
laufenden Schulungsgeschäfts im Fehlerfall. Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Wahrnehmung des Dienstpostens sind: 

• die Befähigung für die Laufbahngruppe 1, 1. oder 2. Einstiegsamt oder eine 
gleichwertige justiz- oder IT-nahe Ausbildung

• mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der nds. Justiz
• fundierte Kenntnisse im Windows-, Office- und Hardware-Umfeld
• praktische Kenntnisse im Umgang mit den EUREKA-Fachanwendungen 
• Interesse an der bei der Justiz im Einsatz befindlichen IT-Infrastruktur und Fach-

anwendungswelt sowie den zugehörigen IT-Prozessen

mailto:ZIB-Karriere%40justiz.niedersachsen.de?subject=
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• die Bereitschaft zu gelegentlichen Dienstreisen
• von Vorteil sind gute Kenntnisse der organisatorischen Abläufe bei den 

Justizbehörden
• Verständnis und Engagement für die Servicefunktion der IT-Fortbildung, Vertrau-

enswürdigkeit, Verschwiegenheit und Freude im Umgang mit Menschen
• die Befähigung zum selbstständigen und ergebnisorientierten Arbeiten, auch unter 

Zeitdruck 
• eine rasche Auffassungsgabe, ausgeprägtes Organisationsgeschick sowie 

Teamfähigkeit
• Stressresistenz, Belastbarkeit, Flexibilität und Einsatzbereitschaft

Bitte bekunden Sie Ihr Interesse unter Einhaltung des Dienstweges per E-Mail unter 
Angabe des Aktenzeichens 5112 II E 81 an ZIB-Karriere@justiz.niedersachsen.de. 
Für fachbezogene Rückfragen wenden Sie sich bitte an die stellv. Sachgebietsleiterin 
Frau Dietrich (Tel: 05141 5937-1360). Für Fragen zum Besetzungsverfahren steht 
Ihnen Frau Werner, SG 1001 – Personal (Tel: 05141 5937-1417), zur Verfügung;

c) Im Sachgebiet 1005 – IT-Fortbildung des ZIB ist zum nächstmöglichen Zeit-
punkt der teilzeitgeeignete Dienstposten einer 

Sachbearbeitung Schulungsbetrieb (w/m/d)

dauerhaft in Vollzeit zu besetzen. 

Der Dienstposten ist mit der BesGr. A 9 bewertet. Derzeit steht jedoch nur eine 
Stelle der BesGr. A 7 zur Verfügung. Die Aufgabe steht auch entsprechend quali-
fizierten Tarifbeschäftigten offen. Dann kommt eine Eingruppierung bis zur Entgelt-
gruppe E 8 in Betracht. Der Dienstsitz ist Wildeshausen. 

Zu den wesentlichen Aufgaben der Sachbearbeitung Schulungsbetrieb gehören die 
Organisation, Verwaltung und Abwicklung von Kursen aller Art. 

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Wahrnehmung des Dienstpostens sind:

• die Befähigung für die Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt oder gleichwertige 
berufliche Qualifikationen

• sehr gute Kenntnisse im Umgang mit den Office-Anwendungen (insb. Word, Excel, 
Access) sowie Bereitschaft zur Aneignung von Kenntnissen weiterer notwendiger 
Programme

• wünschenswert wären Kenntnisse im Reisekostenrecht sowie im Umgang mit dem 
Haushaltswirtschaftssystem

• Überzeugende Ausdrucks- und Kommunikationsfähigkeit
• gute Kenntnisse der justiziellen Praxis und ihrer Anforderungen und Bedarfe
• die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der justiziellen Praxis
• Verständnis und Engagement für die Servicefunktion des Sachgebiets, Vertrauens-

würdigkeit und Verschwiegenheit
• eine rasche Auffassungsgabe
• Teamfähigkeit
• hohe Stressresistenz, Belastbarkeit, Flexibilität und Einsatzbereitschaft
• ausgeprägtes Organisations- und Koordinierungsgeschick
• die Befähigung zum selbstständigen und ergebnisorientierten Arbeiten, auch unter 

mailto:ZIB-Karriere%40justiz.niedersachsen.de?subject=
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Zeitdruck
• Freude am Umgang mit Menschen

Bitte bekunden Sie Ihr Interesse an diesem Dienstposten per E-Mail unter Angabe 
des Aktenzeichens 5112 II E 86 an ZIB-Karriere@justiz.niedersachsen.de.

Für fachbezogene Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Stellv. Sachgebietsleiterin 
Frau Dietrich (Tel.: 05141 5937-1360). Für Fragen zum Besetzungsverfahren steht 
Ihnen Frau Werner, SG 1001 – Personal (Tel.: 05141 5937-1417), zur Verfügung;

d) Im Sachgebiet 2102 - Kundenmanagement für die Fachgerichte des zentralen 
IT-Betriebes Niedersächsische Justiz (ZIB) sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt zwei 
Dienstposten für

Sachbearbeiterinnen oder Sachbearbeiter für den Support (w/m/d)

dauerhaft zu besetzen. 

Die Dienstposten sind bewertet mit der BesGr. A 9. Derzeit stehen aber nur Stellen 
der BesGr. A 7 zur Verfügung. 

Es können sich auch entsprechend qualifizierte Tarifbeschäftigte bewerben, dann 
kommt bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen eine Eingruppierung bis zur 
Entgeltgruppe 9b TV-L in Betracht.

Der Dienstsitz ist idealerweise Lüneburg.

Die Dienstposteninhaberin oder der Dienstposteninhaber betreut als Teil des 2nd-
Level-Supportteams die Arbeitsplätze in den Fachgerichten, insbesondere die dort 
eingesetzte Fachanwendung EUREKA-Fach. Dieser Support umfasst die Durchführung 
und Dokumentation von Software- und Abnahmetests, die Erstellung von Handbü-
chern und Anleitungen für die Anwenderinnen und Anwender sowie die Lösungsbe-
arbeitung im 2nd-Level-Support unter Einsatz des beim ZIB eingesetzten Tickettools 
oder durch persönlichen Support. Nach einer umfassenden Einarbeitung wird die 
Arbeit selbständig erledigt.

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Wahrnehmung des Dienstpostens sind: 

• die Befähigung für die Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt oder gleichwertige 
Fähigkeiten und Erfahrungen

• gute Kenntnisse der justiziellen Praxis und ihrer Anforderungen und Bedarfe
• mehrjährige Berufserfahrung 
• idealerweise haben Sie über einen längeren Zeitraum intensiv mit der Anwendung 

EUREKA-Fach gearbeitet
• Interesse an der bei der Justiz im Einsatz befindlichen IT-Infrastruktur und Fach-

anwendungswelt sowie den zugehörigen IT-Prozessen
• Verständnis und Engagement für die Servicefunktion des Kundenmanagements
• Vertrauenswürdigkeit, Verschwiegenheit und Freude am Umgang mit Menschen 
• eine überzeugende Ausdrucksform und Kommunikationsfähigkeit 
• die Befähigung zum selbständigen und ergebnisorientierten Arbeiten, auch unter 

Zeitdruck 
• eine rasche Auffassungsgabe, ausgeprägtes Organisationsgeschick sowie 

mailto:ZIB-Karriere%40justiz.niedersachsen.de?subject=
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Teamfähigkeit
• Organisations- und Entscheidungsfähigkeit, Fähigkeit zur Konfliktvermeidung und 

-lösung
• hohe Stressresistenz, Belastbarkeit, Flexibilität und Einsatzbereitschaft.

Bitte bekunden Sie Ihr Interesse unter Einhaltung des Dienstweges per E-Mail unter 
Angabe des Aktenzeichens 5112 II E 82 an ZIB-Karriere@justiz.niedersachsen.de. 
Für fachbezogene Rückfragen wenden Sie sich bitte an den Abteilungsleiter Herrn 
Hahne (Tel.: 05141 5937-1223). Für Fragen zum Besetzungsverfahren steht Ihnen 
Frau Werner, SG 1001 – Personal (Tel.: 05141 5937-1417), zur Verfügung;

e) * Justizhauptsekretärin oder Justizhauptsekretär (w/m/d), die oder der per-
sonalrechtlich dem OLG Oldenburg (Oldb.) zugeordnet ist - 2 Stellen -. Die Stel-
lenausschreibung richtet sich aus personalwirtschaftlichen Gründen ausschließ-
lich an Beförderungsbewerberinnen und Beförderungsbewerber aus dem Zentralen 
IT-Betrieb Niedersächsische Justiz. Bewerbungen richten Sie bitte per E-Mail an 
ZIB-Karriere@justiz.niedersachsen.de.

Folgende Stellenausschreibungen werden zurückgenommen:

a)  Die in der Niedersächsischen Rechtspflege Nr. 8 vom 15. August 2022 veröf-
fentlichte Stellenausschreibung wird zurückgenommen:

1 Stelle für die am 01.01.2023 beginnende zusätzliche Ausbildung von Rechtspfle-
gerinnen oder Rechtspflegern (w/m/d) für den Amtsanwaltsdienst im Geschäftsbe-
reich der GenStA Oldenburg (Oldb.);

b)  Die in der Niedersächsischen Rechtspflege Nr. 10 vom 15.10.2022 veröffent-
lichte Stellenausschreibung wird für 2 der 3 Stellen zurückgenommen: 

* Oberinspektorin im JVD oder Oberinspektor im JVD (w/m/d) im Wege des Praxis-
aufstiegs, die oder der personalrechtlich der JVA Celle zugeordnet ist - 3 Stellen -. 
Die Stellenausschreibung richtet sich aus personalwirtschaftlichen Gründen aus-
schließlich an Aufstiegsbewerberinnen und Aufstiegsbewerber aus dem Zentralen 
IT-Betrieb Niedersächsische Justiz. Bewerbungen richten Sie bitte per E-Mail an 
ZIB-Karriere@justiz.niedersachsen.de;

c)  Die in der Niedersächsischen Rechtspflege Nr. 10 vom 15.10.2022 veröffent-
lichte Stellenausschreibung wird zurückgenommen: 

* Justizoberinspektorin oder Justizoberinspektor (w/m/d) im Wege des Praxis-
aufstiegs, die oder der personalrechtlich dem Nds. OVG zugeordnet ist. Die 
Stellenausschreibung richtet sich aus personalwirtschaftlichen Gründen aus-
schließlich an Aufstiegsbewerberinnen und Aufstiegsbewerber aus dem Zentralen 
IT-Betrieb Niedersächsische Justiz. Bewerbungen richten Sie bitte per E-Mail an 
ZIB-Karriere@justiz.niedersachsen.de; 

mailto:ZIB-Karriere%40justiz.niedersachsen.de?subject=
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d)  Die in der Niedersächsischen Rechtspflege Nr. 10 vom 15.10.2022 veröffent-
lichte Stellenausschreibung wird für 1 der 4 Stellen zurückgenommen:

* Justizamtsinspektorin oder Justizamtsinspektor (w/m/d), die oder der perso-
nalrechtlich dem OLG Oldenburg (Oldb.) zugeordnet ist - 4 Stellen -. Die Stellen-
ausschreibung richtet sich aus personalwirtschaftlichen Gründen ausschließlich 
an Beförderungsbewerberinnen und Beförderungsbewerber aus dem Zentralen 
IT-Betrieb Niedersächsische Justiz. Bewerbungen richten Sie bitte per E-Mail an 
ZIB-Karriere@justiz.niedersachsen.de;

e)  Die in der Niedersächsischen Rechtspflege Nr. 7 vom 15. Juli 2022 veröffentlich-
ten Stellenausschreibungen für Notarinnen und Notare werden zurückgenommen:

Landgerichtsbezirk Braunschweig

6 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Braunschweig

1 Stelle im Bezirk des Amtsgerichts Clausthal-Zellerfeld

5 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Goslar

5 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Helmstedt

7 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Salzgitter

1 Stelle im Bezirk des Amtsgerichts Seesen

5 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Wolfenbüttel

9 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Wolfsburg

Landgerichtsbezirk Göttingen

3 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Einbeck

6 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Göttingen

2 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Hann. Münden

5 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Northeim

2 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Osterode

Landgerichtsbezirk Bückeburg

2 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Bückeburg

4 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Stadthagen

Landgerichtsbezirk Hannover

7 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Hannover

1 Stelle im Bezirk des Amtsgerichts Neustadt

1 Stelle im Bezirk des Amtsgerichts Springe

2 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Wennigsen

mailto:ZIB-Karriere%40justiz.niedersachsen.de?subject=


17

Nds. Rpfl. 1/2023

Landgerichtsbezirk Hildesheim

8 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Gifhorn

4 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Hildesheim

1 Stelle im Bezirk des Amtsgerichts Holzminden

4 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Peine

Landgerichtsbezirk Lüneburg

7 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Celle

1 Stelle im Bezirk des Amtsgerichts Dannenberg

1 Stelle im Bezirk des Amtsgerichts Lüneburg

2 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Uelzen

Landgerichtsbezirk Stade

3 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Bremervörde

4 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Buxtehude

5 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Cuxhaven

4 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Geestland

4 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Otterndorf

1 Stelle im Bezirk des Amtsgerichts Stade

1 Stelle im Bezirk des Amtsgerichts Tostedt

1 Stelle im Bezirk des Amtsgerichts Zeven

Landgerichtsbezirk Verden

6 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Achim

2 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Diepholz

1 Stelle im Bezirk des Amtsgerichts Nienburg

5 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Osterholz-Scharmbeck

1 Stelle im Bezirk des Amtsgerichts Stolzenau

5 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Syke

2 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Walsrode

Landgerichtsbezirk Aurich

7 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Leer

2 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Norden

1 Stelle im Bezirk des Amtsgerichts Wittmund
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Landgerichtsbezirk Oldenburg

1 Stelle im Bezirk des Amtsgerichts Brake

2 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Cloppenburg

2 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Delmenhorst

4 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Oldenburg

2 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Varel

4 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Wilhelmshaven

Landgerichtsbezirk Osnabrück

2 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Bad Iburg

2 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Bersenbrück

3 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Meppen

2 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Nordhorn

3 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Osnabrück 
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Bekanntmachungen

Wahl der Referendarpersonalräte bei den Oberlandesgerichten 
Braunschweig, Celle und Oldenburg im Jahr 2023

Bek. d. MJ. v. 23. 11. 2022 (2220 - PA. 549)

- Nds. Rpfl. S. 19 -

Das Niedersächsische Personalvertretungsgesetz (NPersVG) in der Fassung 
vom 9. Februar 2016 (Nds. GVBl. S. 2) sieht die Errichtung eines Personalrats 
für Referendarinnen und Referendare bei den Oberlandesgerichten vor (§ 114 
NPersVG). Die Amtszeit beträgt ein Jahr und endet jeweils am 31. März. Der 
Referendarpersonalrat besteht aus sieben Mitgliedern bei dem Oberlandesgericht 
Celle, aus fünf Mitgliedern bei dem Oberlandesgericht Oldenburg und aus drei Mit-
gliedern bei dem Oberlandesgericht Braunschweig. Wählbar und wahlberechtigt sind 
die Beschäftigten im juristischen Vorbereitungsdienst, die am Wahltag der Dienst-
aufsicht des zuständigen Oberlandesgerichts unterliegen. Die Wahl findet in Wahl-
versammlungen statt, zu denen die Referendarpersonalräte bei den Oberlandes-
gerichten Braunschweig, Celle und Oldenburg hiermit einladen. Der Wahltermin wird 
landeseinheitlich auf

Donnerstag, den 23. März 2023, 10.00 Uhr

festgesetzt. In der Wahlversammlung wird auch der Wahlvorstand gewählt, der die 
Wahl des Referendarpersonalrats leitet.

Die Wahl wird mit einer Personalversammlung verbunden (§ 43 NPersVG). Auch hier-
zu werden alle Referendarinnen und Referendare eingeladen.

Die Veranstaltungen finden statt

 – für den Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig im Landgericht Braunschweig, 
Münzstr. 17, 38100 Braunschweig, Raum 206;

 – für den Oberlandesgerichtsbezirk Celle im Landgericht Hannover, Volgersweg 
65, 30175 Hannover, Raum 1149;

 – für den Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg im Oberlandesgericht Oldenburg, 
Richard-Wagner-Platz 1, 26135 Oldenburg, Raum 164 (1. Etage).

Reisekosten können nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen auf Antrag er-
stattet werden, soweit sie durch die Teilnahme an der Wahl veranlasst sind. Erfolgt 
die Ausbildung an einer Ausbildungsstätte außerhalb der Europäischen Union, 
werden allenfalls die notwendigen Fahrtkosten von und zur nächsten Grenzüber-
gangsstelle erstattet.
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Erteilung von Aussagegenehmigungen 
an Beamtinnen und Beamte sowie Tarifbeschäftigte 

der Polizei Niedersachsen

RdErl. d. MI v. 17. 11. 2022 — 25.21-03011/37 B —

— VORIS 20411 —

— Im Einvernehmen mit dem MJ —

Bezug:

a. Beschl. d. LM v. 7. 2. 1984 (Nds. MBl. S. 254)  
— VORIS 20411 01 00 00 023 — 

b. Bek. v. 30. 11. 1982 (Nds. MBl. S. 2175), zuletzt geändert  
durch RdErl. v. 17. 11. 1998 (Nds. MBl. 1999 S. 22) 
— VORIS 20480 00 00 03 004 — 

Abdruck aus dem Nds. MBl. 2022, S. 1622:
1. Geltungsbereich
1.1 Die Regelungen dieses RdErl. gelten für Beamtinnen und Beamte der Polizei-
behörden und der Polizeiakademie Niedersachsen.

1.2 Für nicht verbeamtete Beschäftigte wird die Pflicht zur Verschwiegenheit im 
gleichen Umfang wie für Beamtinnen und Beamte durch den Bezugsbeschluss zu 
a angeordnet. Die Regelungen dieses RdErl. gelten daher ebenfalls für die Tarif-
beschäftigten der Polizeibehörden und der Polizeiakademie Niedersachsen.

1.3 Die Regelungen gelten nicht für in der für den Verfassungsschutz zuständigen 
Abteilung des MI tätige Beamtinnen, Beamte und Tarifbeschäftigte. 

2.  Zeugenpflicht
2.1 Nach den Verfahrensordnungen hat jede Person die Pflicht, vor Gericht und 
vor der Staatsanwaltschaft als Zeugin oder Zeuge auszusagen, soweit kein gesetz-
licher Grund für eine Verweigerung des Zeugnisses gegeben ist. Gemäß § 37 Abs. 1 
BeamtStG hat, wer Beamtin oder Beamter ist oder war, über die bei ihrer oder 
seiner amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen dienstlichen Angelegenheiten Ver-
schwiegenheit zu bewahren und darf gemäß § 37 Abs. 3 Satz1 BeamtStG ohne 
vorherige Genehmigung weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen oder Er-
klärungen abgeben. Dies gilt gemäß § 37 Abs. 2 BeamtStG nicht, soweit Mitteilungen 
im dienstlichen Verkehr geboten sind, Tatsachen mitgeteilt werden, die offenkundig 
sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen, oder gegenüber 
der zuständigen obersten Dienstbehörde, einer Strafverfolgungsbehörde oder einer 
durch Landesrecht bestimmten weiteren Behörde oder außerdienstlichen Stelle ein 
durch Tatsachen begründeter Verdacht einer Korruptionsstraftat nach den §§ 331 
bis 337 StGB angezeigt wird.

2.2 Unabhängig von der nachfolgend geregelten Erteilung einer generellen Aus-
sagegenehmigung ist jede Beamtin und jeder Beamte verpflichtet, in eigener Ver-
antwortung zu prüfen, ob eine Angelegenheit, über die ausgesagt werden soll, unter 
die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit fällt. In Zweifelsfällen ist die Entscheidung der 
oder des Dienstvorgesetzten (§ 3 Abs. 5 NBG) einzuholen.



21

Nds. Rpfl. 1/2023

3.  Generelle Aussagegenehmigung
 Im Interesse einer Verwaltungsvereinfachung wird allen als Zeuginnen, Zeugen 
oder Sachverständigen geladenen Beamtinnen und Beamten für alle gerichtlichen 
und außergerichtlichen Verfahren und Disziplinarverfahren hiermit generell die Ge-
nehmigung zur Aussage mit folgender Einschränkung erteilt:

Diese Aussagegenehmigung gilt nicht für Aussagen über

 – innerdienstliche Angelegenheiten wie Einsatzstärken, Personalstärken 
der Dienststelle und Namen der eingesetzten Beamtinnen und Beamten, 
Auswertungs- und Bekämpfungssysteme, technische Einrichtungen und Einsatz-
mittel, Zusammenarbeit mit anderen Behörden,

 – Inhalte und Informationen, die nach dem Bezugsbeschluss zu b als Verschluss-
sache eingestuft sind,

 – die Namen von Vertrauenspersonen, Informantinnen und Informanten, wenn 
ihnen Geheimhaltung oder Vertraulichkeit bestätigt oder zugesichert wurde;

 – die Fälle, in denen die Aussage der Beamtin oder des Beamten dem Wohl des 
Bundes oder eines deutschen Landes Nachteile bereiten kann oder die Erfüllung 
öffentlicher Aufgaben ernstlich gefährdet oder erheblich erschwert würde (vgl. 
Nummer 5).

 Die generelle Aussagegenehmigung kann im Einzelfall durch die oder den 
Dienstvorgesetzten oder die von ihr oder ihm bestimmte Stelle schriftlich widerrufen 
werden.

4.  Spezielle Aussagegenehmigung
 Werden die vom Geltungsbereich dieses RdErl. erfassten Personen aufgefordert, 
vor einem Gericht oder vor der Staatsanwaltschaft als Zeugin oder Zeuge, Sach-
ständige oder Sachverständiger zu einem Sachverhalt auszusagen oder Erklärungen 
abzugeben, die der gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen und nicht von 
der generellen Aussagegenehmigung erfasst sind, ist die Auskunft unter Hinweis auf 
das Fehlen einer Aussagegenehmigung zu verweigern.

 Gegebenenfalls ist die Entscheidung der oder des Dienstvorgesetzten über eine 
spezielle Aussagegenehmigung für den Einzelfall herbeizuführen.

 Die spezielle Aussagegenehmigung holt grundsätzlich die Stelle, die eine 
Zeugen- oder Sachverständigenaussage benötigt, von Amts wegen ein (siehe 
Nummer 66 der Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren - 
RiStBV -). Soweit für die geladenen Personen vorher erkennbar ist, dass über An-
gelegenheiten ausgesagt werden soll, die der speziellen Aussagegenehmigung 
bedürfen, bemüht sich die oder der Betroffene von sich aus bei der oder dem Dienst-
vorgesetzten um eine spezielle Aussagegenehmigung. Sie ist schriftlich zu erteilen, 
im Übrigen aber wegen der konkreten Beschreibung der im Einzelfall zu erteilenden 
Genehmigung an keine besondere Form gebunden.

5.  Versagung der Aussagegenehmigung
 Gemäß § 37 Abs. 4 Satz 1 BeamtStG darf die Genehmigung, als Zeugin oder 
Zeuge auszusagen, nur versagt werden, wenn die Aussage dem Wohl des Bundes 
oder eines deutschen Landes Nachteile bereiten oder die Erfüllung öffentlicher Auf-
gaben ernstlich gefährden oder erheblich erschweren würde. Sind Beamtinnen 
oder Beamte Partei oder Beschuldigte in einem gerichtlichen Verfahren oder soll ihr 



22

Nds. Rpfl. 1/2023

Vorbringen der Wahrnehmung ihrer berechtigten Interessen dienen, darf die Ge-
nehmigung auch dann, wenn die Voraussetzungen des § 37 Abs. 4 Satz1 BeamtStG 
erfüllt sind, nur versagt werden, wenn die dienstlichen Rücksichten dies unabweis-
bar erfordern (§ 37 Abs. 5 Satz 1 BeamtStG). Die Genehmigung, ein Gutachten zu 
erstatten kann gemäß § 37 Abs. 4 Satz 3 BeamtStG versagt werden, wenn die Er-
stattung den dienstlichen Interessen Nachteile bereiten würde.

6.  Sonstiges
6.1 Grundsätzlich müssen Zeuginnen oder Zeugen nach § 68 Abs. 1 StPO ihren 
Wohnort nennen. Zeuginnen oder Zeugen, die Wahrnehmungen in amtlicher Eigen-
schaft gemacht haben, können statt des Wohnortes den Dienstort angeben. 

 Besteht Besorgnis, dass durch die Angabe des Wohn- oder Dienstortes oder 
durch die Offenbarung der Identität Zeuginnen oder Zeugen oder andere Personen 
(z. B. Angehörige) gefährdet werden, so kann die oder der Vorsitzende gestatten, 
statt des Wohn- oder Dienstortes eine andere ladungsfähige Anschrift zu benennen 
oder die sonstigen in § 68 Abs. 2 bis 4 StPO genannten Möglichkeiten zu nutzen.

 Bei der Erteilung einer speziellen Aussagegenehmigung ist die Angabe des 
Wohnortes der zeugnisablegenden Person immer dann auszunehmen, wenn vor dem 
Hintergrund der bisherigen oder gegenwärtigen Verwendung zu befürchten ist, dass 
durch die Nennung des Wohnortes eine Gefährdung eintritt. 

6.2 Auf das „Merkblatt über das Verhalten von Polizeibeamtinnen als Zeuginnen und 
Polizeibeamten als Zeugen vor Gericht“ (PoIN 300) wird hingewiesen.

7. Schlussbestimmungen
 Dieser RdErl. tritt am 1. 1. 2023 in Kraft und mit Ablauf des 31. 12. 2027 außer 
Kraft. 

 Den gemäß Nummer 1 vom Geltungsbereich erfassten Beamtinnen, Beamten 
und Tarifbeschäftigten ist dieser RdErl. einmal jährlich in geeigneter Form zur Kennt-
nis zu bringen. 

An die 

Polizeibehörden 

Polizeiakademie Niedersachsen

Anordnung oder Genehmigung von Dienstreisen 
 für die Beschäftigten der Polizei

RdErl. d. MI v. 21. 11. 2022 — 25.21-03501/1 —

— VORIS 20444 —

Bezug:

a.  RdErl. d. MF v. 10. 1. 2017 (Nds. MBl. S. 122), geändert durch 
 RdErl. v. 9. 7. 2019 (Nds. MBl. S. 1210) 
 — VORIS 20444 —

b.  RdErl. d. MF v. 3. 11. 2020 (Nds. MBl. S. 1266), geändert durch 
 RdErl. v. 12. 11. 2021 (Nds. MBl. S. 1732) 
 — VORIS 20444 — 

Abdruck aus dem Nds. MBl. 2022, S. 1692:
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1.  Inlandsdienstreisen
1.1 Die Anordnung oder Genehmigung von Dienstreisen der Polizeibeschäftigten 
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland erteilt die Leiterin oder der Leiter der zu-
ständigen Behörde der niedersächsischen Landespolizei. 

 Bei einer pauschalen Anordnung oder Genehmigung von Dienstreisen muss 
durch Präzisierung im Wortlaut die Wahrung des Maßstabes sichergestellt werden.

1.2 Die nachfolgend genannten Personen erhalten hiermit eine allgemeine Ge-
nehmigung, erforderliche Dienstreisen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland für 
die Dauer von bis zu sieben Tagen durchzuführen:

a)  die Präsidentin oder der Präsident des Landeskriminalamtes,

b)  die Polizeipräsidentin oder der Polizeipräsident der Polizeidirektionen Braun  
 schweig, Göttingen, Hannover, Lüneburg, Oldenburg, Osnabrück und der   
 Zentralen Polizeidirektion,

c)  die Direktorin oder der Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen.

2.  Auslandsdienstreisen 
2.1 Die im Bezugserlass zu a geregelten Zuständigkeiten sind zu beachten. 

2.2 In Ausführung des Ersten Teils Nummer 1.6, 1. Spiegelstrich, des Bezugs-
erlasses zu a wird hiermit eine allgemeine Genehmigung für die Polizeipräsidentin 
oder den Polizeipräsidenten der Polizeidirektion Osnabrück für erforderliche Aus-
landsdienstreisen in die Niederlande erteilt. Dies gilt auch, soweit solche Auslands-
dienstreisen repräsentative Belange berühren und für die Teilnahme an dortigen 
Fortbildungsveranstaltungen.

2.3 Auslandsdienstreisen von Beschäftigten der Polizei im Zusammenhang mit 
dem grenzüberschreitenden Einsatz von Verdeckten Ermittlerinnen oder Verdeckten 
Ermittlern und Vertrauenspersonen sowie der grenzüberschreitenden Inanspruch-
nahme von Informantinnen oder Informanten bedürfen grundsätzlich der Ge-
nehmigung des MI. In Eilfällen kann die Genehmigung durch die Behördenleitung 
oder deren Vertretung erteilt werden.

2.4 Über andere als im Ersten Teil Nummer 1.6, 4. Spiegelstrich, des Bezugs-
erlasses zu a genannte Auslandsdienstreisen im Rahmen der internationalen 
justiziellen und polizeilichen Rechtshilfe in Strafsachen soll das MI möglichst vor 
Reiseantritt nachrichtlich informiert werden.

3.  Besondere Bestimmungen
3.1 Die Befugnis nach Nummer 1.1 kann auf andere Personen übertragen werden, 
soweit hierfür ein dringendes dienstliches Bedürfnis vorliegt.

3.2 Die Befugnis nach Nummer 2.1 kann auf die Vertretung der Behörden-
leitung oder auf andere Personen auf Abteilungsleitungsebene und bei den Polizei-
direktionen, soweit hierfür ein dienstliches Bedürfnis besteht, auf andere Personen 
auf Dezernatsleitungsebene übertragen werden.

4.  Schlussbestimmungen
 Dieser RdErl. tritt am 1. 1. 2023 in Kraft und mit Ablauf des 31. 12. 2028 außer 
Kraft. 

An die 

Polizeibehörden und die Polizeiakademie Niedersachsen
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Vordrucke

Bek. d. OLG Celle v. 12. 12. 2022 (1414/1 - 2022) 

- Nds. Rpfl. S. 24 -

I. Folgende Vordrucke sind neu in das Vordruckverzeichnis aufgenommen 
worden:

BT 102 (barrierefrei) Fremdanregung zur Einrichtung einer Betreuung 
(1.23)

Der Vordruck BT 102 wird den Justizbehörden ab dem 01.01.2023 unter EU_
BT_5006 als Vorgang in EUREKA-TEXT und als Datei (im PDF-Format mit Formular-
funktion – barrierefrei –) zur Verfügung gestellt und steht ab dem 01.01.2023 über 
das Behördenportal sowie über das Landesjustizportal zum Abruf bereit.

BT 210 (barrierefrei) Anfangsbericht Betreuung (1.23)

Der Vordruck BT 210 wird den Justizbehörden ab dem 01.01.2023 unter EU_
BT_6001 als Vorgang in EUREKA-TEXT und als Datei (im PDF-Format mit Formular-
funktion – barrierefrei –) zur Verfügung gestellt und steht ab dem 01.01.2023 über 
das Behördenportal sowie über das Landesjustizportal zum Abruf bereit.

BT 224 (barrierefrei) Vermögensübersicht gesetzliche Befreiung (1.23) 

Der Vordruck BT 224 wird den Justizbehörden unter EU_BT_6018 als Vorgang in 
EUREKA-TEXT und als Datei (im PDF-Format mit Formularfunktion – barrierefrei –) 
zur Verfügung gestellt und steht ab dem 01.01.2023 über das Behörden- sowie 
über das Landesjustizportal zum Abruf bereit. 

JV 130  Eingruppierung Vergütungsanspruch Betreuung (1.23)

Der Vordruck JV 130 steht den Justizbehörden als barrierefreie PDF-Datei mit 
Formularfunktion ab dem 01.01.2023 über das Behördenportal zum Abruf bereit.

II. Folgende Vordrucke sind überarbeitet und barrierefrei erstellt worden:

AVR 320 (barrierefrei) Antrag Aufwandsentschädigung (1.23)

AVR 320 (barrierefrei)  Aufstellung Aufwendungsersatz (1.23)

Der Vordruck AVR 320 wird den Justizbehörden ab dem 01.01.2023 unter 
EU_BT_7020 bzw. EU_F_8872 als EUREKA-TEXT und als Datei (im PDF-Format 
mit Formularfunktion – barrierefrei –) zur Verfügung gestellt und steht ab dem 
01.01.2023 über das Behörden- sowie über das Landesjustizportal zum Abruf bereit.

Der Vordruck in der bisherigen Fassung darf ab dem 01.01.2023 nicht mehr ver-
wendet werden.

BT 100 (barrierefrei) Eigenanregung zur Einrichtung einer Betreuung 
(1.23)
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Der Vordruck BT 100 wird den Justizbehörden ab dem 01.01.2023 unter EU_
BT_5002 als Vorgang in EUREKA-TEXT und als Datei (im PDF-Format mit Formular-
funktion – barrierefrei –) zur Verfügung gestellt und steht ab dem 01.01.2023 über 
das Behörden- sowie über das Landesjustizportal zum Abruf bereit.

Der Vordruck in der bisherigen Fassung darf ab dem 01.01.2023 nicht mehr ver-
wendet werden.

BT 222 (barrierefrei) Vermögensverzeichnis (1.23) 

Der Vordruck BT 222 wird den Justizbehörden unter EU_BT_6002 als Vorgang in 
EUREKA-TEXT und als Datei (im PDF-Format mit Formularfunktion – barrierefrei –) 
zur Verfügung gestellt und steht ab dem 01.01.2023 über das Behörden- sowie 
über das Landesjustizportal zum Abruf bereit. 

Der Vordruck in der bisherigen Fassung darf ab dem 01.01.2023 nicht mehr ver-
wendet werden.

NS 124 (barrierefrei) Merkblatt für Nachlasspflegerinnen und -pfleger 
(1.23)

Der Vordruck NS 124 wird den Justizbehörden unter EU_NS_7000 als Vorgang in 
EUREKA-TEXT und als Datei (im PDF-Format – barrierefrei –) zur Verfügung gestellt 
und steht ab dem 01.01.2023 über das Behörden- sowie über das Landesjustizportal 
zum Abruf bereit.

Der Vordruck in der bisherigen Fassung darf ab dem 01.01.2023 nicht mehr ver-
wendet werden.

III. Folgender Vordruck wird nicht mehr als Datei im PDF-Format über das 
Behördenportal vorgehalten:

BT 145    Verpflichtungsprotokoll (5.14) 

Der Vordruck wird den Justizbehörden künftig ausschließlich unter EU_BT_5400 bzw. 
EU_Z_2270 als Vorgang in EUREKA-TEXT zur Verfügung gestellt. 

Der Vordruck in der bisherigen Fassung darf ab 01.01.2023 nicht mehr verwendet 
werden.

Die Vordruckverzeichnisse bitte entsprechend berichtigen.
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Wahl der Jugendschöffinnen und Jugendschöffen

Gem. RdErl. d. MJ, d. MI u. d. MS v. 1. 11. 2022

— 3221-403.29; 31.1-11792/1; 305.1-51240 —

— VORIS 30600 —

Abdruck aus dem Nds. MBl. 2022 S. 1445:
Bezug:

a. Gem. RdErl. d. MJ u. d. MI v. 1. 11. 2022 (Nds. MBl. S. 1441) 
— VORIS 30600 —

b. Gem. RdErl. v. 14. 9. 2017 (Nds. MBl. S. 1348, Nds. Rpfl. S. 375)  
— VORIS 30600 —

1. Der Bezugserlass zu a findet auf die in jedem fünften Jahr gleichzeitig statt-
findende Wahl der Jugendschöffinnen und Jugendschöffen sowie der Jugendersatz-
schöffinnen und Jugendersatzschöffen entsprechende Anwendung, soweit nicht in 
§ 35 JGG oder in diesem Gem. RdErl. etwas anderes geregelt ist.

2. Vorschlagsberechtigte Stellen i. S. dieses Gem. RdErl. sind die Jugendhilfeaus-
schüsse der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe gemäß den §§ 69 und 71 
SGB VIII sowie § 1 Nds. AG SGB VIII. Sie gelten als vorschlagsberechtigte Behörden 
i. S. des Bezugserlasses zu a.

3. Umfasst der Bezirk eines Amtsgerichts mehrere Bezirke oder Teile mehrerer Be-
zirke örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe, so bestimmt die Präsidentin oder 
der Präsident des Amts- oder des Landgerichts zu Beginn des Wahljahres die Zahl 
der Jugendschöffinnen und Jugendschöffen sowie der Jugendersatzschöffinnen und 
Jugendersatzschöffen, die von den jeweiligen vorschlagsberechtigten Stellen vor-
zuschlagen sind. Diese Zahlen werden dem Amtsgericht bis zum 15. Dezember des 
Jahres vor der jeweiligen Wahl mitgeteilt. Das Amtsgericht übermittelt die Zahlen 
bis zum 1. Januar des Wahljahres an die jeweiligen örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe.

4. Die vorschlagsberechtigten Stellen erstellen unter Beachtung der §§ 31 bis 36 
GVG sowie des § 35 JGG bis zum 1. Juni des Wahljahres die Vorschlagslisten ent-
sprechend des Musterformulars (Anlage 1). Für die Bewerbung zur Aufnahme in die 
Vorschlagsliste verwenden die zuständigen Stellen den Bewerbungsbogen gemäß 
Anlage 2.

5. Die Vorschlagslisten sind nach der Aufstellung eine Woche lang im Jugendamt 
des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 JGG zur 
Einsicht auszulegen. Zeit, Ort und Dauer der Auslegung sind vorher mit dem Hin-
weis öffentlich bekannt zu machen, dass innerhalb einer Woche nach Schluss der 
Auslegungsfrist jedermann schriftlich oder zu Protokoll des örtlichen Trägers der 
öffentlichen Jugendhilfe Einspruch mit der Begründung erheben kann, dass in die 
Liste Personen aufgenommen worden sind, die nach den §§ 32 bis 34 GVG nicht auf-
genommen werden durften oder sollten.

6. Eine Veröffentlichung der Vorschlagslisten im Internet unterbleibt aus Gründen 
des Datenschutzes.
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7. Vorsitzende oder Vorsitzender des Ausschusses für die Wahl der Jugend-
schöffinnen und Jugendschöffen sowie der Jugendersatzschöffinnen und Jugend-
ersatzschöffen ist eine Jugendrichterin oder ein Jugendrichter beim Amtsgericht 
(§ 35 Abs. 4 JGG).

8. Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe reichen die Vorschlagslisten 
nebst den Einsprüchen mit einer Bescheinigung über die Bekanntmachung und Aus-
legung bis zum 1. Juli des Wahljahres der oder dem Vorsitzenden des Schöffenwahl-
ausschusses beim Amtsgericht ein (§ 38 Abs. 1 GVG, § 35 Abs. 4 JGG).

9. Der Schöffenwahlausschuss soll eine gleiche Anzahl von Frauen und Männern 
wählen (§ 35 Abs. 1 Satz 2 JGG).

10. Die Jugendschöffinnen und Jugendschöffen sowie die Jugendersatzschöffinnen 
und Jugendersatzschöffen werden in jeweils für Frauen und Männer getrennte 
Schöffenlisten aufgenommen (§ 35 Abs. 5 JGG).

11. Das Amtsgericht, bei dem die Wahl stattgefunden hat, übermittelt die Namen 
und Daten der gewählten Jugendschöffinnen und Jugendschöffen sowie der Jugend-
ersatzschöffinnen und Jugendersatzschöffen den Trägern der öffentlichen Jugend-
hilfe, durch die die Personen vorgeschlagen wurden, damit diese diejenigen 
Personen, die nicht gewählt worden sind, informieren können.

12. Dieser Gem. RdErl. tritt am 15. 11. 2022 in Kraft und mit Ablauf des 
31. 12. 2027 außer Kraft. Der Bezugserlass zu b tritt mit Ablauf des 14. 11. 2022 
außer Kraft.

An die 
Oberlandesgerichte, Landgerichte und 
Amtsgerichte, Region Hannover, Landkreise, 
Samtgemeinden und Gemeinden
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      Anlage 1 

Musterformular für die Erstellung der Vorschlagslisten für die Jugendschöffenwahl

Gemeinde:
Amtsgerichtsbezirk:
Für die Geschäftsjahre:

Lfd.

Nr.

Anrede akad. 
Grad

Familien-
name

Geburts-
name

Vornamen Familien-
stand

Geburts-
jahr

Beruf Staatsan-
gehörig-

keit

PLZ Wohnort Ggf. Stadt- 
oder Ortsteil

Zum Zeit-
punkt der 

Aufstellung 
in der 

Gemeinde 
wohnhaft

Bemer-
kungen

Schöffen-
tätigkeit
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Anlage 2

Bewerbungsformular zur Aufnahme in die Vorschlagsliste für das Jugendschöffenamt

An das Jugendamt 
der Stadt/des Kreises

Jugendschöffenwahl für die Amtsperiode 2024 bis 2028
Ich beantrage die Aufnahme in die Vorschlagsliste für die Wahl einer Jugendschöffin / eines Jugend-
schöffen. 
Angaben zur Person

Name, ggf. Geburtsname Vorname(n)

Geburtsdatum Geburtsort Staatsangehörigkeit

Beruf (bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im öffentlichen Dienst auch Angabe der Tätigkeit) 

Straße, Hausnummer Postleitzahl Ort der Hauptwohnung

Telefon*) E-Mail-Adresse*)

*) freiwillige Angabe

 Bitte kreuzen Sie die folgenden Aussagen an, die auf Sie zutreffen. Die Beantwortung ist freiwillig, 
eine Überprüfung durch das Gericht ist im Falle einer Wahl aber zulässig.

 F Ich bin in den letzten zehn Jahren nicht zu einer Freiheitsstrafe (auch nicht auf Bewährung) von 
mehr als sechs Monaten verurteilt worden.

 F Gegen mich läuft kein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen eines Verbrechens oder 
sonstigen Straftaten, das zum Verlust des Rechts zur Bekleidung öffentlicher Ehrenämter führen 
kann.

 F Ich verfüge über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache, um das Amt einer Schöffin / 
eines Schöffen wahrnehmen zu können.

 F Ich fühle mich den gesundheitlichen Anforderungen einer mehrstündigen / mehrtägigen bzw. über 
mehrere Wochen / Monate andauernden Hauptverhandlung in Strafsachen gewachsen.

 F Ich war nie hauptamtliche oder inoffizielle Mitarbeiterin / hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter 
des Staatssicherheitsdienstes der DDR.

 F Ich befinde mich nicht in der Insolvenz und habe auch keine eidesstattliche Versicherung über mein 
Vermögen abgegeben.

 F Ich war bereits als ehrenamtliche Schöffin/Jugendschöffin/ehrenamtlicher Schöffe/Jugendschöffe 
tätig.

Ich habe folgende Erfahrung in der Jugenderziehung:

Meine Bewerbung für das Amt begründe ich wie folgt (freiwillige Angabe):
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Für den Fall meiner Wahl bevorzuge ich das  
Schöffenamt am 

□ Amtsgericht  □ Landgericht.

Für den Fall meiner Wahl bevorzuge ich das Schöf-
fenamt als 

□ Hauptjugendschöffin / Hauptjugendschöffe 

□ Jugendersatzschöffin / Jugendersatzschöffe.

Der Schöffenwahlausschuss ist an diese Wünsche nicht gebunden.

□	 Ich bin damit einverstanden, dass auch die freiwilligen Daten an die Gemeindevertretung und den 
Schöffenwahlausschuss weitergegeben werden. Die Übermittlung darf nur zum Zweck der Schöffen-
wahl erfolgen.

Ort, Datum, Unterschrift
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Wahl der Schöffinnen und Schöffen

Gem. RdErl. d. MJ u. d. MI v. 1. 11. 2022

— 3221-403.101; 31.1-11792/1 —

— VORIS 30600 —

Abdruck aus dem Nds. MBl. 2022 S. 1441:
Bezug:

a. Beschl. d. LReg v. 13. 7. 2004 (Nds. MBl. S. 498) 
— VORIS 30600 —

b. Gem. RdErl. v. 27. 7. 2017 (Nds. MBl. S. 1265, Nds. Rpfl. S. 376) 
— VORIS 30600 —

 Für die nach den Bestimmungen des GVG durchzuführenden Wahlen der 
Schöffinnen und Schöffen wird Folgendes bestimmt:

1.  Wahljahre, Zuständigkeit
1.1 Die Wahlen der Schöffinnen und Schöffen finden alle fünf Jahre statt. Die 
nächste Wahl wird im Jahr 2023 durchgeführt.

1.2 Zuständig für die Aufstellung und Einreichung der Vorschlagslisten für die Wahl 
sind die Gemeinden und die Samtgemeinden anstelle ihrer Mitgliedsgemeinden (vor-
schlagberechtigte Behörden).

2.  Bestimmung und Mitteilung der Zahl der Schöffinnen und Schöffen
2.1 Die Präsidentinnen und Präsidenten der Land- und Amtsgerichte bestimmen 
bis zum 1. Dezember des Jahres vor der jeweiligen Wahl nach § 29 und § 43 Abs. 
2 sowie den §§ 48, 49, 58, 76, § 77 Abs. 1 und 2 sowie § 78 GVG die Zahlen der 
Hauptschöffinnen und Hauptschöffen sowie der Ersatzschöffinnen und Ersatz-
schöffen. Zugleich wird die Verteilung gemäß § 36 Abs. 4 Satz 2 GVG festgelegt.

2.2 Die Präsidentinnen und Präsidenten der Landgerichte teilen die Anzahl der 
von den vorschlagsberechtigten Behörden vorzuschlagenden Personen bis zum 15. 
Dezember des Jahres vor der jeweiligen Wahl den Amtsgerichten ihres Bezirks mit.

2.3 Die Amtsgerichte übermitteln die Zahlen bis zum 1. Januar des Wahljahres den 
vorschlagsberechtigten Behörden ihres Bezirks.

3.  Aufstellung und Einreichung der Vorschlagslisten
3.1 Die vorschlagsberechtigten Behörden stellen unter Beachtung der §§ 31 bis 36 
GVG bis zum 1. Juni des Wahljahres die Vorschlagslisten entsprechend dem Muster-
formular (Anlage 1) auf.

3.2 Für die Bewerbung zur Aufnahme in die Vorschlagsliste verwenden die Be-
hörden den Bewerbungsbogen gemäß Anlage 2.

3.3 Bei der Aufstellung der Vorschlagslisten prüfen die vorschlagsberechtigten Be-
hörden, ob die vorzuschlagenden Personen noch im Bezirk der Behörde wohnen und 
ob Gründe vorliegen, die ihrer Aufnahme in die Vorschlagsliste entgegenstehen oder 
die sie sonst als ungeeignet für das Schöffenamt erscheinen lassen. Die vorschlags-
berechtigten Behörden bedienen sich dazu auch der ihnen gemäß Nummer 12 der 
Neufassung der Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen (MiStra) gemachten 
Mitteilungen zum Wählerverzeichnis. Soweit infrage steht, ob laufende Ermittlungs- 
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oder Strafverfahren die Unfähigkeit zum Schöffenamt begründen können oder ob 
eine Person infolge gerichtlicher Anordnung in der Verfügung über ihr Vermögen be-
schränkt ist, empfehlen sich Rückfragen bei der zuständigen Staatsanwaltschaft oder 
bei dem zuständigen Gericht.

3.4 Die vorschlagsberechtigten Behörden wirken soweit wie möglich darauf hin, 
dass Personen sich nicht zugleich als Schöffin oder Schöffe und als Jugendschöffin 
oder Jugendschöffe bewerben oder vorgeschlagen werden.

3.5 Sind Personen in die Vorschlagsliste aufgenommen worden, die die Berufung 
zum Schöffenamt nach § 35 GVG ablehnen dürfen, ist in einer besonderen Spalte 
der Vorschlagsliste auf die Tatsachen hinzuweisen, die eine Ablehnung des Amtes 
rechtfertigen könnten.

3.6 Die vorschlagsberechtigten Behörden benachrichtigen die Personen, die in die 
Vorschlagsliste aufgenommen werden sollen.

3.7 Die Vorschlagslisten sind nach der Aufstellung eine Woche lang bei den vor-
schlagsberechtigten Behörden gemäß § 36 Abs. 3 GVG zur Einsicht auszulegen. Zeit, 
Ort und Dauer der Auslegung sind vorher mit dem Hinweis öffentlich bekannt zu 
machen, dass innerhalb einer Woche nach Schluss der Auslegungsfrist jedermann 
schriftlich oder zu Protokoll der vorschlagsberechtigten Behörde Einspruch mit der 
Begründung erheben kann, dass in die Liste Personen aufgenommen worden sind, 
die nach den §§ 32 bis 34 GVG nicht aufgenommen werden durften oder sollten. 
Eine Veröffentlichung der Vorschlagslisten im Internet unterbleibt aus Gründen des 
Datenschutzes.

3.8 Die vorschlagsberechtigten Behörden reichen die Vorschlagslisten nebst den 
Einsprüchen mit einer Bescheinigung über die Bekanntmachung und Auslegung bis 
zum 1. Juli des Wahljahres der oder dem Vorsitzenden des Schöffenwahlausschusses 
beim Amtsgericht ein (§ 38 Abs. 1 und § 40 Abs. 2 Satz 1 GVG). Sofern nach Ab-
sendung der Vorschlagsliste Berichtigungen erforderlich werden, sind diese der oder 
dem Vorsitzenden des Schöffenwahlausschusses umgehend nach § 38 Abs. 2 GVG 
anzuzeigen.

3.9 Die oder der Vorsitzende des Schöffenwahlausschusses prüft, ob sämtliche 
vorschlagsberechtigten Behörden Vorschlagslisten eingereicht haben und die Vor-
schriften über die Auslegung beachtet worden sind. Sie oder er veranlasst die Ab-
stellung etwaiger Mängel, stellt die Vorschlagslisten der vorschlagsberechtigten 
Behörden zur Liste des Bezirks zusammen und bereitet die Entscheidung über die 
Einsprüche vor (§ 39 GVG). Sie oder er wirkt darauf hin, dass Zweifel über die 
Fähigkeit einer Person zum Schöffenamt, insbesondere auch über die körperliche 
und geistige Tauglichkeit, aufgeklärt werden. Dazu kann bereits im Vorfeld zur Vor-
bereitung der Wahl der Schöffen eine unbeschränkte Auskunft aus dem Bundes-
zentralregister für Zwecke der Rechtspflege gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 1 BZRG eingeholt 
werden; Nummer 3.3 Satz 3 gilt entsprechend.

4.  Schöffenwahlausschuss
4.1 Bei jedem Amtsgericht tritt ein Ausschuss zusammen, der aus der Vorschlags-
liste die Schöffinnen und Schöffen sowie Ersatzschöffinnen und Ersatzschöffen wählt 
(Schöffenwahlausschuss). Er besteht aus einer Richterin oder einem Richter beim 
Amtsgericht als der oder dem Vorsitzenden, der Verwaltungsbeamtin oder dem Ver-
waltungsbeamten entsprechend dem Bezugsbeschluss zu a und sieben Vertrauens-
personen als Beisitzerinnen oder Beisitzer.

4.2 Die Vertrauenspersonen werden aus den Einwohnerinnen und Einwohnern der 
Amtsgerichtsbezirke von den Vertretungen der diesen entsprechenden unteren Ver-
waltungsbezirken gewählt (§ 40 Abs. 3 GVG). Untere Verwaltungsbezirke sind die 
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Region Hannover, die Landkreise, kreisfreien Städte, großen selbständigen Städte 
und selbständigen Gemeinden. Für die Vertrauenspersonen gelten die §§ 32 bis 35 
GVG entsprechend. Umfasst ein Amtsgerichtsbezirk mehrere untere Verwaltungs-
bezirke oder Teile davon, bestimmt das MI als oberste Landesbehörde die Zahl der 
Vertrauenspersonen, die von den Vertretungen dieser Verwaltungsbezirke zu wählen 
sind (§ 40 Abs. 3 Satz 3 GVG).

4.3 Für den Fall, dass gewählte Vertrauenspersonen an der Wahrnehmung der 
Sitzung des Schöffenwahlausschusses verhindert sind, können Stellvertreterinnen 
oder Stellvertreter gewählt werden. Dabei ist die Reihenfolge festzulegen, in der die 
Stellvertretenden an die Stelle der verhinderten Vertrauenspersonen treten.

4.4 Die Behörden der unteren Verwaltungsbezirke teilen bis zum 1. Juli des Wahl-
jahres der oder dem Vorsitzenden des Schöffenwahlausschusses die gewählten Ver-
trauenspersonen mit.

5.  Aufstellung der Schöffenlisten und Ersatzschöffenlisten
5.1 Die oder der Vorsitzende des Schöffenwahlausschusses lädt die Mitglieder des 
Ausschusses zur Wahlausschusssitzung am Sitz des Amtsgerichts ein, die spätestens 
am 15. Oktober des Wahljahres stattfindet. Spätestens mit der Einladung wird die 
Vorschlagsliste übersandt.

5.2 Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn die oder der Vorsitzende, die Ver-
waltungsbeamtin oder der Verwaltungsbeamte und drei Vertrauenspersonen an-
wesend sind (§ 40 Abs. 4 GVG).

5.3 Die oder der Vorsitzende stellt zu Beginn der Sitzung die Beschlussfähigkeit fest 
und berichtet über die etwaig erforderlichen Berichtigungen der Vorschlagsliste sowie 
über die gegen die Vorschlagsliste erhobenen Einsprüche und führt die Beschluss-
fassung des Ausschusses darüber nach § 41 GVG herbei. Gründe nach § 31 Satz 2 
und den §§ 32 bis 34 GVG sind auch von Amts wegen zu berücksichtigen; die Art 
ihres Bekanntwerdens ist dabei unerheblich.

5.4 Der Ausschuss wählt aus der berichtigten Vorschlagsliste die entsprechend der 
Mitteilung der Präsidentin oder des Präsidenten des Landgerichts nach Nummer 2 
erforderliche Zahl von Hauptschöffinnen und Hauptschöffen für das Schöffengericht, 
das gemeinsame Schöffengericht und die Strafkammern für die nächsten fünf Jahre 
(§§ 42, 58, 77 und 78 GVG). Bei den Amtsgerichten, in deren Bezirk ein Schöffen-
gericht, ein gemeinsames Schöffengericht, das Landgericht oder eine auswärtige 
Strafkammer ihren Sitz hat, wählt der Ausschuss ferner jeweils die erforderliche 
Zahl von Ersatzschöffinnen und Ersatzschöffen für das Schöffengericht und die Straf-
kammern.

5.5 Bei der Wahl soll darauf geachtet werden, dass alle Gruppen der Bevölkerung 
angemessen berücksichtigt werden (§ 42 Abs. 2 GVG). Gewählt werden soll nur, 
wer nach der körperlichen und geistigen Veranlagung und der im praktischen Leben 
bewiesenen Tüchtigkeit in der Lage ist, den hohen Anforderungen des Richteramtes 
zu genügen. Bei der Wahl ist darauf zu achten, dass niemand zur Schöffin oder zum 
Schöffen bei einem Schöffengericht und zugleich bei einer Strafkammer gewählt 
wird (§ 77 Abs. 4 Satz 1 GVG). Als Ersatzschöffinnen und Ersatzschöffen sind aus 
Gründen der Erreichbarkeit Personen zu wählen, die am Sitz des Gerichts oder in 
dessen unmittelbarer Umgebung wohnen.

5.6 Die Wahlvorgänge sind in geeigneter Weise zu protokollieren.

5.7 Die Namen der gewählten Haupt- und Ersatzschöffinnen und Haupt- und Ersatz-
schöffen werden jeweils in gesonderte Verzeichnisse (Schöffenlisten, Ersatzschöffen-
listen) aufgenommen (§ 44 GVG).
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5.8 Nach der Wahl holt das Amtsgericht, bei dem die Wahl stattgefunden hat, eine 
unbeschränkte Auskunft aus dem Bundeszentralregister über die Gewählten für 
Zwecke der Rechtspflege gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 1 BZRG ein, wenn eine solche Aus-
kunft nicht schon bei der Zusammenstellung der Vorschlagsliste (Nummer 3.9) ein-
geholt worden ist. Eine solche Auskunft ist ferner einzuholen, wenn sich Zweifel an 
der Amtsfähigkeit einer Schöffin oder eines Schöffen oder einer Ersatzschöffin oder 
eines Ersatzschöffen ergeben. Ergibt die Auskunft, dass die Voraussetzungen des 
§ 32 Nr. 1 GVG vorliegen, oder ist dem Gericht das Vorliegen dieser Voraussetzungen 
sonst bekannt, so ist nach § 52 Abs. 1 GVG zu verfahren.

5.9 Die Schöffenlisten und Ersatzschöffenlisten werden bis zum 15. November des 
Wahljahres den nach den §§ 58, 77 und 78 GVG zuständigen Gerichten übersandt.

5.10 Das Amtsgericht, bei dem die Wahl stattgefunden hat, übermittelt die Namen 
und Daten der gewählten Schöffinnen und Schöffen sowie der Ersatzschöffinnen und 
Ersatzschöffen den vorschlagsberechtigten Behörden, durch die die Personen vor-
geschlagen wurden, damit diese diejenigen Personen, die nicht gewählt worden sind, 
informieren können.

6.  Schlussbestimmungen
 Dieser Gem. RdErl. tritt am 15. 11. 2022 in Kraft und mit Ablauf des 
31. 12. 2027 außer Kraft. Der Bezugserlass zu b tritt mit Ablauf des 14. 11. 2022 
außer Kraft.

An die 
Oberlandesgerichte, Landgerichte und Amtsgerichte 
Region Hannover, Landkreise, Samtgemeinden und Gemeinden
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      Anlage 1 

Musterformular für die Erstellung der Vorschlagslisten für die Schöffenwahl

Gemeinde:
Amtsgerichtsbezirk:
Für die Geschäftsjahre:

Lfd.

Nr.

Anrede akad. 
Grad

Familienname Geburtsname Vornamen Familien-
stand

Ge-
burts-
jahr

Beruf Staats-
angehörig-

keit

PLZ Wohnort Ggf. Stadt- 
oder Ortsteil

Zum Zeit-
punkt der 

Aufstellung in 
der Gemeinde 

wohnhaft

Bemerkun-
gen

Schöffen-
tätigkeit
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Anlage 2

Bewerbungsformular zur Aufnahme in die Vorschlagsliste für das Schöffenamt
An die 
Stadt-/GemeindeverwaltunG

Schöffenwahl für die Amtsperiode 2024 bis 2028

 Ich beantrage die Aufnahme in die Vorschlagsliste für die Wahl einer Schöffin / eines Schöffen.

Angaben zur Person

Name, ggf. Geburtsname Vorname(n)

Geburtsdatum Geburtsort Staatsangehörigkeit

Beruf (bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im öffentlichen Dienst auch Angabe der Tätigkeit) 

Straße, Hausnummer Postleitzahl Ort der Hauptwohnung

Telefon*) E-Mail-Adresse*)

*) freiwillige Angabe

 Bitte kreuzen Sie die folgenden Aussagen an, die auf Sie zutreffen. Die Beantwortung ist freiwillig, 
eine Überprüfung durch das Gericht ist im Falle einer Wahl aber zulässig.

□	 Ich bin in den letzten zehn Jahren nicht zu einer Freiheitsstrafe (auch nicht auf Bewährung) von mehr 
als sechs Monaten verurteilt worden.

□	 Gegen mich läuft kein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen eines Verbrechens oder sonstigen 
Straftaten, das zum Verlust des Rechts zur Bekleidung öffentlicher Ehrenämter führen kann.

□	 Ich verfüge über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache, um das Amt einer Schöffin / eines 
Schöffen wahrnehmen zu können.

□	 Ich fühle mich den gesundheitlichen Anforderungen einer mehrstündigen / mehrtägigen bzw. über 
mehrere Wochen / Monate andauernden Hauptverhandlung in Strafsachen gewachsen.

□	 Ich war nie hauptamtliche oder inoffizielle Mitarbeiterin / hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter 
des Staatssicherheitsdienstes der DDR.

□	 Ich befinde mich nicht in der Insolvenz und habe auch keine eidesstattliche Versicherung über mein 
Vermögen abgegeben.

□	 Ich war bereits als ehrenamtliche Schöffin / ehrenamtlicher Schöffe tätig.

Meine Bewerbung für das Amt begründe ich wie folgt (freiwillige Angabe):

Für den Fall meiner Wahl bevorzuge ich das Schöf-
fenamt am 
□ Amtsgericht □ Landgericht.

Für den Fall meiner Wahl bevorzuge ich das 
Schöffenamt als 
□ Hauptschöffin / Hauptschöffe 
□ Ersatzschöffin / Ersatzschöffe. 
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Der Schöffenwahlausschuss ist an diese Wünsche nicht gebunden.

□	 Ich bin damit einverstanden, dass auch die freiwilligen Daten an die Gemeindevertretung und den 
Schöffenwahlausschuss weitergegeben werden. Die Übermittlung darf nur zum Zweck der Schöffen-
wahl erfolgen.

Ort, Datum, Unterschrift
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Amtliche Bekanntmachungen der Gerichte

Bek. d. OLG Celle v. 2. 12. 2022 (1243 OLGCE 116316/2022)

Aufgrund der AV d. MJ v. 16.11.2021 (1243/1 -201. 17) wurde durch die Behörden-
leitung des Amtsgerichts Dannenberg (Elbe) im Bezirk des Oberlandesgerichts Celle 
folgendes öffentliches Blatt für die Veröffentlichung gerichtlicher Bekanntmachungen 
bestimmt.

Amtsgericht  Öffentliches Blatt
Dannenberg (Elbe)  Elbe–Jeetzel-Zeitung

Widerruf der Anerkennung einer Gütestelle nach § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO

Bekanntmachung des OLG Braunschweig vom 16. November 2022

Die Anerkennung der Gütestelle nach § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO der Frau Diana  
Radmacher, Kastanienallee 28-29, 38102 Braunschweig, wurde mit Wirkung vom 
16.11.2022 widerrufen.
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Allgemeine Verfügungen

Dienstordnung für das Gesundheitswesen in den Vollzugsbehörden des 
Landes Niedersachsen (DOG)

AV d. MJ v. 28. 11. 2022 (4550 – 302. 6) 
- Nds. Rpfl. S. 39 –

VORIS 34409

AV d. MJ v. 17. 6. 2021 - Nds. Rpfl. S. 269 - 
AV d. MJ v. 7. 9. 2021 - Nds. Rpfl. S. 333 -

 Die Bezugs-AV wird mit Wirkung vom 1. 2. 2023 wie folgt geändert:

In Nummer 3.2 werden nach dem Wort „Gesundheitsfachberufe“ das Komma und die 
Worte „namentlich Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer, Altenpflege-
rinnen und Altenpfleger, Medizinische Fachangestellte, Rettungsassistentinnen und 
Rettungsassistenten, Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter, Physiotherapeutinnen 
und Physiotherapeuten sowie medizinisch-technische Assistentinnen und Assisten-
ten,“ gestrichen. 

Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren (RiStBV)

AV. d. MJ v. 30. 11. 2022 (4208 - 404. 61) 
- Nds. Rpfl. S. 39 -

VORIS 30800

AV d. MJ v. 22. 11. 1976 - Nds. Rpfl. S. 250 - 
AV d. MJ v. 25. 10. 2021 - Nds. Rpfl. S. 364 -

Die bundeseinheitlichen Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren 
(RiStBV) werden hierdurch für Niedersachsen mit Wirkung vom 1. 1. 2023 wie folgt 
in Kraft gesetzt:

Übersicht

RICHTLINIEN FÜR DAS STRAFVERFAHREN

Einführung
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1.   Allgemeines ..................................................................... Nummer 1 – 24
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5.   Fahndung ........................................................................Nummer 39 – 43
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1.   Privatklage ........................................................................... Nummer 172

2.   Entschädigung des Verletzten .......................................Nummer 173 – 174c 

VII. Abschnitt: Besondere Verfahrensarten
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Einführung

Die Richtlinien sind vornehmlich für den Staatsanwalt bestimmt. Einige Hinweise 
wenden sich aber auch an den Richter. Soweit diese Hinweise nicht die Art der Aus-
führung eines Amtsgeschäfts betreffen, bleibt es dem Richter überlassen, sie zu 
berücksichtigen. Auch im Übrigen enthalten die Richtlinien Grundsätze, die für den 
Richter von Bedeutung sein können.

Die Richtlinien können wegen der Mannigfaltigkeit des Lebens nur Anleitungen für 
den Regelfall geben. Der Staatsanwalt hat daher in jeder Strafsache selbständig und 
verantwortungsbewusst zu prüfen, welche Maßnahmen geboten sind. Er kann wegen 
der Besonderheiten des Einzelfalles von den Richtlinien abweichen.

Für Verfahren, die zur Zuständigkeit der Jugendgerichte gehören, gelten diese 
Richtlinien nur, wenn in den Richtlinien zum Jugendgerichtsgesetz nichts anderes 
bestimmt ist.

RICHTLINIEN FÜR DAS STRAFVERFAHREN

Allgemeiner Teil

I.  ABSCHNITT

Vorverfahren

1. Allgemeines

1

Der  S taa tsanwa l t

Das vorbereitende Verfahren liegt in den Händen des Staatsanwalts. Er ist Organ der 
Rechtspflege. Im Rahmen der Gesetze verfolgt er Straftaten und leitet verantwortlich 
die Ermittlungen der sonst mit der Strafverfolgung befassten Stellen.

2

Zus tänd igke i t

(1) Die Ermittlungen führt grundsätzlich der Staatsanwalt, in dessen Bezirk die Tat 
begangen ist.

(2)  Für Sammelverfahren und in den Fällen des § 36 des Gesetzes über das Bun-
deskriminalamt und die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in kriminalpoli-
zeilichen Angelegenheiten (BKAG) gelten die Nummern 25 bis 29.

3

Persön l i che  E rmi t t l ungen  des  S taa tsanwa l t s

(1) Der Staatsanwalt soll in bedeutsamen oder in rechtlich oder tatsächlich schwie-
rigen Fällen den Sachverhalt vom ersten Zugriff an selbst aufklären, namentlich den 
Tatort selbst besichtigen, die Beschuldigten und die wichtigsten Zeugen selbst ver-
nehmen. Bei der Entscheidung, ob er den Verletzten als Zeugen selbst vernimmt, 
können auch die Folgen der Tat von Bedeutung sein.
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(2) Auch wenn der Staatsanwalt den Sachverhalt nicht selbst aufklärt, sondern 
seine Ermittlungspersonen (§ 152 Absatz 1 GVG), die Behörden und Beamten des 
Polizeidienstes (§ 161 Absatz 1 StPO) oder andere Stellen damit beauftragt, hat er 
die Ermittlungen zu leiten, mindestens ihre Richtung und ihren Umfang zu bestim-
men. Er kann dabei auch konkrete Einzelweisungen zur Art und Weise der Durchfüh-
rung einzelner Ermittlungshandlungen erteilen (vgl. auch Anlage A).

(3) Bei formlosen mündlichen Erörterungen mit dem Anzeigenden, dem Beschuldig-
ten oder mit anderen Beteiligten sind die Vorschriften der §§ 52 Absatz 3 Satz 1, 55 
Absatz 2, 163a Absatz 3 Satz 2 StPO zu beachten. Über das Ergebnis der Erörterung 
ist ein Vermerk niederzulegen.

4

Grundsa tz  de r  Verhä l tn i smäß igke i t

Der Verfassungsgrundsatz der Verhältnismäßigkeit ist insbesondere bei Eingrif-
fen in grundgesetzlich geschützte Rechte (z.B. Freiheit der Person, Unverletzlichkeit 
der Wohnung, Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, Pressefreiheit) zu berücksich-
tigen; dies gilt vor allem bei der Anordnung von Maßnahmen, von denen Unver-
dächtige betroffen werden (z.B. Einrichtung von Kontrollstellen, Durchsuchung von 
Gebäuden).

4 a

Ke ine  unnöt ige  B loßs te l l ung  des  Beschu ld ig ten

Der Staatsanwalt vermeidet alles, was zu einer nicht durch den Zweck des Ermitt-
lungsverfahrens bedingten Bloßstellung des Beschuldigten führen kann. Das gilt 
insbesondere im Schriftverkehr mit anderen Behörden und Personen. Sollte die 
Bezeichnung des Beschuldigten oder der ihm zur Last gelegten Straftat nicht ent-
behrlich sein, ist deutlich zu machen, dass gegen den Beschuldigten lediglich der 
Verdacht einer Straftat besteht.

4 b

Ermi t t l ungen  gegen  e ine  V ie l zah l  von  Pe rsonen

Wird bei der Suche nach einem Täter gegen eine Vielzahl von Personen ermit-
telt, achtet der Staatsanwalt darauf, dass diesen die Erforderlichkeit einer gegen 
sie gerichteten Maßnahme erläutert wird, soweit der Untersuchungszweck nicht 
entgegensteht.

4 c

Rücks i ch tnahme au f  den  Ver l e t z ten

Der Staatsanwalt achtet darauf, dass die für den Verletzten aus dem Strafverfahren 
entstehenden Belastungen möglichst gering gehalten und seine Belange im Strafver-
fahren berücksichtigt werden.
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5

Besch leun igung

(1) Die Ermittlungen sind zunächst nicht weiter auszudehnen, als nötig ist, um eine 
schnelle Entscheidung über die Erhebung der öffentlichen Klage oder die Einstel-
lung des Verfahrens zu ermöglichen. Hierbei sind insbesondere die Möglichkeiten der 
§§ 154, 154a StPO zu nutzen.

(2) Die Ermittlungshandlungen sind möglichst gleichzeitig durchzuführen (vgl. 
Nummer 12).

(3) Der Sachverhalt, die Einlassung des Beschuldigten und die für die Bemessung 
der Strafe oder für die Anordnung einer Maßnahme (§ 11 Absatz 1 Nummer 8 StGB) 
wichtigen Umstände sind so gründlich aufzuklären, dass die Hauptverhandlung rei-
bungslos durchgeführt werden kann.

(4) In Haftsachen sind die Ermittlungen besonders zu beschleunigen. Das gleiche 
gilt für Verfahren wegen Straftaten, die den öffentlichen Frieden nachhaltig gestört 
oder die sonst besonderes Aufsehen erregt haben, und für Straftaten mit kurzer 
Verjährungsfrist.

5 a

Kos tenbewuss t se in

Die Ermittlungen sind so durchzuführen, dass unnötige Kosten vermieden werden 
(vgl. auch Nummer 20 Absatz 1, Nummer 58 Absatz 3). Kostenbewusstes Handeln 
ist etwa möglich durch

a) die frühzeitige Planung der Ermittlungen und Nutzung der gesetzlichen Möglich-
keiten, von der Strafverfolgung oder der Erhebung der öffentlichen Klage abzusehen 
(vgl. auch Nummer 101 Absatz 1, Nummer 101a Absatz 1 Satz 2),

b) die Nutzung der Möglichkeit zu standardisiertem Arbeiten (Textbausteine, 
Abschlussentscheidungen nach Fallgruppen),

c) den Verzicht auf die förmliche Zustellung, etwa wenn keine Zwangsmaßnahmen 
zu erwarten sind (vgl. auch Nummer 91 Absatz 2),

d) die Vermeidung einer Verwahrung, jedenfalls die rasche Rückgabe von Asserva-
ten (vgl. auch Nummer 75 Absatz 1).

5 b

Vor l äu f i ge  Au fze i chnung  von  P ro toko l l en

Bei der vorläufigen Aufzeichnung von Protokollen (§ 168a Absatz 2 StPO) soll vom 
Einsatz technischer Hilfsmittel (insbesondere von Tonaufnahmegeräten) möglichst 
weitgehend Gebrauch gemacht werden. Die Entscheidung hierüber trifft jedoch allein 
der Richter, in den Fällen des § 168b StPO der Staatsanwalt.
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6

Ver fo lgung  von  Ant ragsde l i k ten

(1) Wegen einer Straftat, die nur auf Antrag zu verfolgen ist, wird der Staatsan-
walt in der Regel erst tätig, wenn ein ordnungsgemäßer Strafantrag vorliegt. Ist zu 
befürchten, dass wichtige Beweismittel verloren gehen, kann es geboten sein, mit 
den Ermittlungen schon vorher zu beginnen.

(2) Hält der Staatsanwalt eine Strafverfolgung im öffentlichen Interesse für gebo-
ten und ist die Straftat oder das Antragserfordernis dem Antragsberechtigten offen-
bar noch unbekannt, kann es angebracht sein, ihn von der Tat zu unterrichten und 
anzufragen, ob ein Strafantrag gestellt wird.

(3) Enthält eine von Amts wegen zu verfolgende Straftat zugleich eine nur auf 
Antrag verfolgbare Tat, verfährt der Staatsanwalt nach Absatz 2.

(4) Wird der Strafantrag zu Protokoll gestellt, soll der Antragsteller über die mög-
lichen Kostenfolgen bei Rücknahme des Strafantrages (§ 470 StPO) und darüber 
belehrt werden, dass ein zurückgenommener Antrag nicht nochmals gestellt werden 
kann. (§ 77d Absatz 1 Satz 3 StGB).

(5) Kommt eine Ermächtigung eines obersten Staatsorgans des Bundes oder eines 
Landes zur Strafverfolgung (§ 89a Absatz 4, § 89b Absatz 4, § 89c Absatz 4, § 90 
Absatz 4, § 90b Absatz 2, § 97 Absatz 3, § 129b Absatz 1 Satz 3, § 194 Absatz 4, 
§ 353a Absatz 2, § 353b Absatz 4 StGB) oder ein Strafantrag eines solchen Organs 
wegen Beleidigung (§ 194 Absatz 1, 3 StGB) in Betracht, so sind die besonderen 
Bestimmungen der Nummer 209, 210 Absatz 1, 2, Nummer 211, 212 zu beachten.

7

Ha f tbe feh l  be i  An t ragsde l i k ten

(1) Wird der Beschuldigte vorläufig festgenommen oder gegen ihn ein Haftbefehl 
erlassen, bevor ein Strafantrag gestellt ist, hat der Staatsanwalt alle Ermittlungen 
vorzunehmen, die keinen Aufschub dulden.

(2) Ist eine Tat nur mit Ermächtigung oder auf Strafverlangen verfolgbar, gilt 
Absatz 1 sinngemäß.

8

Namen lose  Anze igen

Auch bei namenlosen Anzeigen prüft der Staatsanwalt, ob ein Ermittlungsverfahren 
einzuleiten ist. Es kann sich empfehlen, den Beschuldigten erst dann zu vernehmen, 
wenn der Verdacht durch andere Ermittlungen eine gewisse Bestätigung gefunden 
hat.

9

Benachr i ch t i gung  des  Anze igenden

(1) Wird ein Ermittlungsverfahren auf Grund einer Anzeige eingeleitet, wird der Ein-
gang der Anzeige bestätigt, sofern dies nicht nach den Umständen entbehrlich ist.
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(2) Ist der Anzeigeerstatter zugleich der Verletzte, ist für die Bestätigung der 
Anzeige nach § 158 Absatz 1 Satz 3 und 4 StPO hinsichtlich der angezeigten Tat die 
Angabe der amtlichen Überschrift des Straftatbestandes ausreichend.

10

R i ch te r l i che  Unte rsuchungshand lungen

Der Staatsanwalt beantragt richterliche Untersuchungshandlungen, wenn er sie aus 
besonderen Gründen für erforderlich erachtet, z. B. weil der Verlust eines Beweis-
mittels droht, ein Geständnis festzuhalten ist (§ 254 StPO) oder, wenn eine Straf-
tat nur durch Personen bewiesen werden kann, die zur Verweigerung des Zeugnisses 
berechtigt sind. Dies gilt insbesondere auch für die Aufzeichnung der Vernehmung in 
Bild und Ton als richterliche Vernehmung nach § 58a Absatz 1 StPO.

11

Ermi t t l ungen  durch  andere  S te l l en

(1) Den Behörden und Beamten des Polizeidienstes und den anderen Stellen, die 
zu den Ermittlungen herangezogen werden, ist möglichst genau anzugeben, welche 
Erhebungen sie vornehmen sollen; Wendungen wie „zur Erörterung“, „zur weiteren 
Aufklärung“ oder „zur weiteren Veranlassung“ sind zu vermeiden.

(2) Ist zu erwarten, dass die Aufklärung einer Straftat schwierig sein wird oder 
umfangreiche Ermittlungen erforderlich werden, empfiehlt es sich, die durch-
zuführenden Maßnahmen und deren Reihenfolge mit den beteiligten Stellen zu 
besprechen.

12

Versendung  der  Ak ten ,  H i l f s -  oder  Doppe lak ten

(1) Ermittlungsersuchen sind möglichst so zu stellen, dass die Ermittlungen gleich-
zeitig durchgeführt werden können (Nummer 5 Absatz 2, Nummer 10, 11). Von der 
Beifügung der Ermittlungsakten ist abzusehen, wenn durch die Versendung eine Ver-
zögerung des Verfahrens eintreten würde und wenn der für die Ermittlung maßgeb-
liche Sachverhalt in dem Ersuchen dargestellt oder aus einem Aktenauszug entnom-
men werden kann.

(2) In geeigneten Fällen sind Hilfs- oder Doppelakten anzulegen. Dies gilt insbeson-
dere, wenn Haftprüfungen oder Haftbeschwerden zu erwarten sind.

13

Fes t s te l l ung  de r  pe rsön l i chen  Verhä l tn i s se  
des  Beschu ld ig ten

(1) Die persönlichen Verhältnisse des Beschuldigten, insbesondere die richtige 
Schreibweise seines Familien- und Geburtsnamens, sein Geburtstag und Geburtsort 
und seine Staatsangehörigkeit, sind sorgfältig festzustellen; führt er einen abgekürz-
ten Vornamen, ist auch der volle Vorname anzugeben. Bei Personen ohne deutsche 
Staatsangehörigkeit sind die Passnummer und die Namen der Eltern (einschließlich 
deren Geburtsnamen) festzustellen. Wird bei einer Vernehmung auf die Angaben zur 
Person in einer früheren polizeilichen Vernehmung verwiesen, sind diese mit dem 
Beschuldigten im Einzelnen durchzusprechen und, wenn nötig, zu ergänzen. Kön-
nen die Eintragungen im Bundeszentralregister für die Untersuchung von Bedeutung 
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sein und ist eine Registerauskunft bei den Akten, ist der Beschuldigte auch hierü-
ber zu vernehmen. Bestreitet er, die in der Auskunft genannte Person zu sein, oder 
behauptet er, die Eintragungen seien unrichtig, ist auch dies in die Niederschrift 
aufzunehmen.

(2) Der Beschuldigte soll ferner befragt werden, ob er sozialleistungsberechtigt ist 
(Angaben über Rentenbescheid, Versorgungsbescheid, Art der Verletzung), ob er 
Betreuungen, Vormundschaften oder Pflegschaften führt, ob er die Erlaubnis zum 
Führen von Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen, eine gewerbliche Erlaubnis oder 
Berechtigung, einen Jagd- oder Fischereischein, eine waffen- oder sprengstoffrecht-
liche Erlaubnis oder Genehmigung, ein Schiffer- oder Lotsenpatent besitzt (Angabe 
der ausstellenden Behörde und der Nummer des Ausweises), ob er für die laufende 
oder für die nächste Wahlperiode als Schöffe gewählt oder ausgelost ist (Angabe des 
Ausschusses nach § 40 GVG) und ob er ein richterliches oder ein anderes Ehrenamt 
in Staat oder Gemeinde ausübt.

(3) Ist der Beschuldigte ein Soldat der Bundeswehr, sind der Dienstgrad, der Trup-
penteil oder die Dienststelle sowie der Standort des Soldaten festzustellen. Bei 
Reservisten der Bundeswehr genügt die Angabe des letzten Dienstgrades.

(4) Besteht Fluchtgefahr, ist festzustellen, ob der Beschuldigte einen Pass oder 
einen Personalausweis besitzt.

(5) Nach dem Religionsbekenntnis darf der Beschuldigte nur gefragt werden, wenn 
der Sachverhalt dazu Anlass gibt.

(6) Die Angaben des Beschuldigten sind, soweit veranlasst, nachzuprüfen; wenn 
nötig, ist eine Geburtsurkunde anzufordern.

14

Au fk lä rung  der  w i r t s cha f t l i chen  Verhä l tn i s se 
des  Beschu ld ig ten

(1) Die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Beschuldigten sind aufzu-
klären. Es ist festzustellen, welchen Beruf der Beschuldigte erlernt hat und welchen 
er ausübt (Angabe des Arbeitgebers). Bei verheirateten Beschuldigten ist auch der 
Beruf des Ehegatten, bei Minderjährigen auch der der Eltern anzugeben. Es ist ferner 
zu ermitteln, wie viel der Beschuldigte verdient, welche anderen Einkünfte, z.B. Zin-
sen aus Kapital, Mieteinnahmen er hat, ob er Grundstücke oder anderes Vermögen 
besitzt und welche Umstände sonst für seine Zahlungsfähigkeit von Bedeutung sind. 
In geeigneten Fällen soll der Beschuldigte befragt werden, ob er die Finanz- und 
Steuerbehörden ermächtigt, den Justizbehörden Auskunft zu erteilen. Dabei kann er 
auch darauf hingewiesen werden, dass seine Einkünfte, sein Vermögen und andere 
Grundlagen für die Bemessung eines Tagessatzes geschätzt werden können (§ 40 
Absatz 3 StGB).

(2) Ist der Beschuldigte erwerbslos, ist zu ermitteln, wie viel Unterstützung er 
erhält und welche Kasse sie zahlt.

(3) Bestehen gegen die Angaben des Beschuldigten über seine wirtschaftlichen 
Verhältnisse Bedenken oder wird vermutet, dass sie sich nachträglich wesent-
lich geändert haben, kann sich der Staatsanwalt der Gerichtshilfe (§ 160 Absatz 3 
StPO) bedienen. In manchen Fällen wird es genügen, eine Auskunft des Gerichts-
vollziehers oder des Vollziehungsbeamten der Justiz oder eine Auskunft aus dem 
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Schuldnerverzeichnis des Amtsgerichts einzuholen. Ist es nicht vermeidbar, eine 
Polizei-, Gemeinde- oder andere Behörde um eine Auskunft über die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Beschuldigten zu ersuchen, soll sich das Ersuchen möglichst auf 
bestimmte Fragen beschränken.

15

Au fk lä rung  der  fü r  d i e  Bes t immung der  Rech ts fo lgen  
de r  Ta t  bedeutsamen Umstände

(1) Alle Umstände, die für die Strafbemessung, die Strafaussetzung zur Bewäh-
rung, die Verwarnung mit Strafvorbehalt, das Absehen von Strafe, die Nebenstrafe 
und Nebenfolgen oder die Anordnung von Maßregeln der Besserung und Sicherung, 
der Einziehung oder sonstiger Maßnahmen (§ 11 Absatz 1 Nummer 8 StGB) von 
Bedeutung sein können, sind schon im vorbereitenden Verfahren aufzuklären. Dazu 
kann sich der Staatsanwalt der Gerichtshilfe bedienen (§ 160 Absatz 3 StPO).

(2) Gemäß Absatz 1 ist der dem Verletzten durch die Tat entstandene Schaden auf-
zuklären, soweit er für das Strafverfahren von Bedeutung sein kann. Der Staatsan-
walt prüft auch, ob und mit welchem Erfolg sich der Beschuldigte um eine Wieder-
gutmachung bemüht hat.

(3)  Gehört der Beschuldigte zum Leitungsbereich einer juristischen Person oder 
Personenvereinigung und kommt die Festsetzung einer Geldbuße gegen diese in 
Betracht (Nummer 180 a), sind schon im vorbereitenden Verfahren Ermittlungen zur 
Höhe des durch die Tat erlangten wirtschaftlichen Vorteils zu führen.

(4) Die für eine in Betracht kommende Einziehung nach §§ 73 bis 76b StGB 
bedeutsamen Tatsachen sind zu ermitteln. Kommt die Einziehung von Taterträgen 
oder des Wertes von Taterträgen bei Tätern, Teilnehmern oder anderen (§§ 73 ff. 
StGB) oder kommt die Festsetzung einer Geldbuße (Nummer 180 a) in Betracht, 
sind das Taterlangte sowie dessen Wert konkret zu bestimmen. Ist dies nicht mög-
lich, sind die für eine Schätzung (§ 73d Absatz 2 StGB) erforderlichen Tatsachen auf-
zuklären. In Fällen mit Tatverletzten ist zu prüfen, ob und in welchem Umfang der 
Anspruch des Tatverletzten auf Rückgewähr des Erlangten oder auf Ersatz des Wer-
tes des Erlangten erloschen ist (§ 73e Absatz 1 StGB).

(5) Bei Körperverletzungen sind Feststellungen über deren Schwere, die Dauer der 
Heilung, etwaige Dauerfolgen und über den Grad einer etwaigen Erwerbsminderung 
zu treffen. Bei nicht ganz unbedeutenden Verletzungen wird ein Attest des behan-
delnden Arztes anzufordern sein (Nummer 68).

(6) Soweit Anhaltspunkte für rassistische, fremdenfeindliche, antisemitische oder 
sonstige menschenverachtende Beweggründe bestehen, sind die Ermittlungen auch 
auf solche Tatumstände zu erstrecken.

16

Fes t s te l l ung  von  E in t ragungen  
im Bundeszen t ra l reg i s te r  und  anderen  Reg i s te rn

(1) Für die öffentliche Klage ist in der Regel eine Auskunft aus dem Bundeszentral-
register und, soweit dies angezeigt ist, aus den Strafregistern anderer Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union, soweit es sich um Personen mit einer Staatsangehörig-
keit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines Drittstaates 
oder unbekannter Staatsangehörigkeit handelt, gegebenenfalls auch aus dem 



51

Nds. Rpfl. 1/2023

Erziehungsregister, einzuholen. Gleiches gilt, wenn ein Absehen von der öffentlichen 
Klage (§ 153a StPO) in Betracht kommt.

(2) Bei der Erörterung von Registereintragungen im Sinne des Absatzes 1 ist dar-
auf zu achten, dass dem Beschuldigten oder seiner Familie durch das Bekanntwerden 
der eingetragenen Tatsachen keine Nachteile entstehen, die vermeidbar sind oder 
zur Bedeutung der Strafsache außer Verhältnis stehen. Werden die Akten an andere 
mit dem Strafverfahren nicht unmittelbar befasste Stellen versandt, ist die Register-
auskunft zurückzubehalten; wird ihnen Akteneinsicht gewährt, ist sie aus den Akten 
herauszunehmen.

(3) Sind Anhaltspunkte dafür gegeben, dass ein Widerruf der Beseitigung des Straf-
makels hinsichtlich einer früher erkannten Jugendstrafe in Betracht kommt (§ 101 
JGG), empfiehlt sich ein ausdrückliches Ersuchen um Auskunft aus dem Zentralregis-
ter im Sinne des § 41 Absatz 2 und 3 BZRG.

16 a

DNA-Maßnahmen fü r  kün f t i ge  S t ra fve r fah ren

Der Staatsanwalt wirkt darauf hin, dass bei Beschuldigten, bei denen die Vorausset-
zungen des § 81g StPO gegeben sind, unverzüglich die erforderlichen DNA-Maßnah-
men für Zwecke künftiger Strafverfahren erfolgen.

17

Mehre re  S t ra fve r fah ren  
gegen  dense lben  Beschu ld ig ten

(1) Die Ermittlungen sollen sich auch darauf erstrecken, ob gegen den Beschuldig-
ten noch weitere Strafverfahren anhängig sind und ob er eine frühere Strafe noch 
nicht voll verbüßt hat.

(2) Hat jemand mehrere selbständige Straftaten begangen, sorgt der Staatsanwalt 
dafür, dass die Verfahren verbunden oder die Ergebnisse des einen Verfahrens in 
dem anderen berücksichtigt werden. Nummer 2 ist zu beachten (vgl. auch Nummer 
114).

(3) Vor Anordnung oder Beantragung einer verdeckten Ermittlungsmaßnahme 
prüft der Staatsanwalt nach Möglichkeit, z.B. anhand des Auszugs aus dem zen-
tralen staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister, ob gegen den Betroffenen der 
Maßnahme weitere Ermittlungsverfahren anhängig sind. In geeigneten Fällen, ins-
besondere wenn anhängige Ermittlungsverfahren Straftaten von erheblicher Bedeu-
tung betreffen können, stimmt er sein Vorgehen mit dem das weitere Ermittlungs-
verfahren führenden Staatsanwalt ab, um unkoordinierte Ermittlungsmaßnahmen zu 
verhindern.

18

Gegenübers te l l ung  und  Wah l l i ch tb i l dvo r l age

(1) Soll durch eine Gegenüberstellung geklärt werden, ob der Beschuldigte der 
Täter ist, sind dem Zeugen nicht nur der Beschuldigte, sondern auch eine Reihe 
anderer Personen gleichen Geschlechts, ähnlichen Alters und ähnlicher Erschei-
nung gegenüberzustellen, und zwar in einer Form, die nicht erkennen lässt, wer 
von den Gegenübergestellten der Beschuldigte ist (Wahlgegenüberstellung). Die 
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Wahlgegenüberstellung kann auch mittels elektronischer Bildtechnik durchgeführt 
werden (wie z.B. Wahlvideogegenüberstellung).

(2) Die Gegenüberstellung soll grundsätzlich nacheinander und nicht gleichzeitig 
erfolgen. Sie soll auch dann vollständig durchgeführt werden, wenn der Zeuge zwi-
schenzeitlich erklärt, eine Person erkannt zu haben. Bei einer Gegenüberstellung mit 
dem Beschuldigten ist für die Wahrung der Rechte des Beschuldigten und des Vertei-
digers nach Maßgabe des § 58 Absatz 2 Satz 2 bis 5 StPO Sorge zu tragen. Die Ein-
zelheiten sind aktenkundig zu machen.

(3) Absatz 1 und 2 Satz 1, 2 und 4 gelten bei der Vorlage von Lichtbildern (Wahl-
lichtbildvorlage) mit der Maßgabe, dass dem Zeugen mindestens acht Personen 
gezeigt werden sollen, entsprechend.

19

Vernehmung  von  K indern  und  Jugend l i chen

(1) Eine mehrmalige Vernehmung von Kindern und Jugendlichen vor der Hauptver-
handlung ist wegen der damit verbundenen seelischen Belastung dieser Zeugen nach 
Möglichkeit zu vermeiden.

(2)  Bei Zeugen unter achtzehn Jahren soll unbeschadet der Nummer 19a Absatz 3 
zur Vermeidung wiederholter Vernehmungen von der Möglichkeit der Aufzeichnung in 
Bild und Ton Gebrauch gemacht werden (§ 58a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, § 255a 
Absatz 1 StPO). Hierbei ist darauf zu achten, dass die vernehmende Person und der 
Zeuge gemeinsam und zeitgleich in Bild und Ton aufgenommen und dabei im Falle 
des § 52 StPO auch die Belehrung und die Bereitschaft des Zeugen zur Aussage 
(§ 52 Absatz 2 Satz 1 StPO) dokumentiert werden. Für die Anwesenheit einer Ver-
trauensperson soll nach Maßgabe des § 406f Absatz 2 StPO Sorge getragen wer-
den. Mit Blick auf eine spätere Verwendung der Aufzeichnung als Beweismittel in der 
Hauptverhandlung (§ 255a StPO) empfiehlt sich auch in anderen als in Nummer 19a 
Absatz 3 genannten Fällen eine richterliche Vernehmung (§§ 168c, 168e StPO). Bei 
Straftaten im Sinne des § 255a Absatz 2 Satz 1 StPO soll rechtzeitig darauf hinge-
wirkt werden, dass der Beschuldigte und sein Verteidiger Gelegenheit haben, an der 
Vernehmung mitzuwirken.

(3)  In den Fällen des § 52 Absatz 2 Satz 2 StPO wirkt der Staatsanwalt möglichst 
frühzeitig auf die Anordnung einer Ergänzungspflegschaft (§ 1909 Absatz 1 Satz 1 
BGB) durch das zuständige Familiengericht (§ 152 FamFG) hin.

(4)  Alle Umstände, die für die Glaubwürdigkeit eines Kindes oder eines Jugendli-
chen bedeutsam sind, sollen möglichst frühzeitig festgestellt werden. Es ist zweck-
mäßig, hierüber Eltern, Lehrer, Erzieher oder andere Bezugspersonen zu befragen; 
gegebenenfalls ist mit dem Jugendamt Kontakt aufzunehmen.

(5) Bleibt die Glaubwürdigkeit zweifelhaft, ist ein Sachverständiger, der über beson-
dere Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der Kinderpsychologie verfügt, 
zuzuziehen.
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19 a

Vernehmung  des  Ver l e t z ten  a l s  Zeuge

(1) Ist erkennbar, dass mit der Vernehmung als Zeuge für den Verletzten eine 
erhebliche psychische Belastung verbunden sein kann, wird ihm bei der Verneh-
mung mit besonderer Einfühlung und Rücksicht zu begegnen sein; auf §§ 68a, 68b 
StPO wird hingewiesen. Ist eine mehrmalige Vernehmung nicht vermeidbar, werden 
die Vernehmungen des Verletzten im Sinne des Satzes 1 grundsätzlich von densel-
ben Personen durchgeführt, es sei denn, dies ist nicht im Sinne einer geordneten 
Rechtspflege. Der nach § 406g Absatz 3 StPO beigeordnete Prozessbegleiter hat bei 
der Vernehmung des Verletzten ein Anwesenheitsrecht. Einer Vertrauensperson nach 
§ 406f Absatz 2 StPO sowie einem nicht beigeordneten psychosozialen Prozessbe-
gleiter (§ 406g Absatz 4 Satz 1 StPO) ist die Anwesenheit zu gestatten, wenn der 
Untersuchungszweck nicht gefährdet wird.

(2)  Die Vernehmung eines Zeugen soll nach Würdigung der dafür jeweils maß-
geblichen Umstände in Bild und Ton aufgezeichnet werden und als richterliche Ver-
nehmung erfolgen, wenn zu besorgen ist, dass der Zeuge in der Hauptverhandlung 
nicht vernommen werden kann und die Aufzeichnung zur Erforschung der Wahrheit 
erforderlich ist (§ 58a Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 StPO). Dies wird insbesondere 
dann anzunehmen sein, wenn ein Zeuge im Ausland lebt, lebensgefährlich erkrankt, 
gebrechlich oder gefährdet ist oder zu besorgen ist, dass einem minderjährigen Zeu-
gen die Teilnahme an der Hauptverhandlung aus berechtigter Sorge um dessen Wohl 
von dessen Erziehungsberechtigten nicht gewährt werden wird.

(3)  Bei Verletzten von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (§§ 174 
bis 184j StGB) muss unter den weiteren Voraussetzungen des § 58a Absatz 1 Satz 
3 StPO eine richterliche Vernehmung erfolgen, die aufzuzeichnen ist. Eine verneh-
mungsersetzende Vorführung in der Hauptverhandlung ist unter den Voraussetzun-
gen des § 255a Absatz 2 Satz 1 bis 3 StPO zulässig.

(4) Bei der richterlichen Vernehmung des Verletzten wirkt der Staatsanwalt durch 
Anregung und Antragstellung auf eine entsprechende Durchführung der Vernehmung 
hin. Er achtet insbesondere darauf, dass der Verletzte durch Fragen und Erklärungen 
des Beschuldigten und seines Verteidigers nicht größeren Belastungen ausgesetzt 
wird, als im Interesse der Wahrheitsfindung hingenommen werden muss.

(5) Eine mehrmalige Vernehmung des Verletzten vor der Hauptverhandlung kann 
für diesen zu einer erheblichen Belastung führen und ist deshalb nach Möglichkeit zu 
vermeiden.

19 b

Widersp ruchs rech t  des  Zeugen  be i  Au f ze i chnung  der 
Vernehmung  in  B i l d  und  Ton

(1)  Wird die Vernehmung eines Zeugen auf Bild-Ton-Träger aufgezeichnet (§ 58a 
StPO), ist dieser darauf hinzuweisen, dass er der Überlassung einer Kopie der Auf-
zeichnung seiner Vernehmung im Wege der Akteneinsicht an den Verteidiger oder 
den Rechtsanwalt des Verletzten widersprechen kann.

(2)  Wird die richterliche Zeugenvernehmung eines Verletzten nach § 58a Absatz 1 
Satz 3 StPO in Bild und Ton aufgezeichnet, ist der Verletzte unmittelbar nach der 
Vernehmung darauf hinzuweisen, dass er der späteren vernehmungsersetzenden 
Vorführung der Aufzeichnung in der Hauptverhandlung nur sofort widersprechen 
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kann (vgl. § 255a Absatz 2 Satz 1 a. E. StPO).

20

Vernehmung  von  Ge fangenen  und  Verwahr ten

(1)  Personen, die sich in Haft oder sonst in amtlicher Verwahrung befinden, sind 
in der Regel in der Anstalt zu vernehmen; dies gilt vor allem dann, wenn die Gefahr 
des Entweichens besteht oder die Vorführung besondere Kosten verursacht.

(2)  Erscheint auf Grund der Vernehmung die Besorgnis begründet, dass ein Gefan-
gener oder Verwahrter die Ordnung in der Anstalt beeinträchtigt oder sich selbst 
gefährdet, ist der Anstaltsleiter zu unterrichten.

21

Umgang  mi t  beh inder ten  Menschen

(1) Behinderten Menschen ist mit besonderer Rücksichtnahme auf ihre Belange zu 
begegnen.

(2)  Im Hinblick auf die Ausübung des Wahlrechts nach § 186 Absatz 1 GVG teilt 
der Staatsanwalt mit Erhebung der öffentlichen Klage in geeigneter Form eine ihm 
bekanntgewordene Hör- oder Sprachbehinderung mit.

(3)  Es empfiehlt sich, hörbehinderte Personen zur Wiederholung dessen zu ver-
anlassen, was sie von Fragen, Zeugenaussagen oder mündlichen Erörterungen ver-
standen haben. Wenn sie auch mit technischen Hilfsmitteln zu einer Wiederholung 
nicht in der Lage sind oder von ihrem Wahlrecht nach § 186 Absatz 1 GVG kei-
nen Gebrauch gemacht haben, ist darauf hinzuwirken, dass eine die Verständigung 
ermöglichende Maßnahme nach § 186 Absatz 2 GVG ergriffen wird. 

(4)  Bei Vernehmungen von geistig behinderten oder lernbehinderten Zeugen emp-
fiehlt es sich, in geeigneten Fällen darauf hinzuwirken, dass nach Möglichkeit eine 
Vertrauensperson des Behinderten an der Vernehmung teilnimmt, die in der Lage ist, 
sprachlich zwischen diesem und dem Vernehmenden zu vermitteln. 

(5) Bei Vernehmungen von hör- oder sprachbehinderten Beschuldigten, Verurteil-
ten oder nebenklageberechtigten Personen im vorbereitenden Verfahren soll, sofern 
dies zur Ausübung der strafprozessualen Rechte dieser Personen erforderlich ist, der 
Staatsanwalt darauf hinwirken, dass ein Dolmetscher oder Übersetzer herangezogen 
wird.

22

Unte rb rechung  der  Ver jäh rung

Der Staatsanwalt hat während des ganzen Verfahrens darauf zu achten, dass die 
Verjährung rechtzeitig unterbrochen wird, besonders wenn kürzere Verjährungs-
fristen laufen. Dabei ist jedoch der Grundgedanke der Verjährung zu berücksich-
tigen und deren Eintritt nicht wahllos, vor allem nicht in minder schweren Fällen, 
die erst nach Jahren zur Aburteilung kämen, zu verhindern. Auf Nummer 274 wird 
hingewiesen.
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23

Zusammenarbe i t  m i t  P resse  und  Rund funk

(1) Bei der Unterrichtung der Öffentlichkeit ist mit Presse, Hörfunk und Fernse-
hen unter Berücksichtigung ihrer besonderen Aufgaben und ihrer Bedeutung für die 
öffentliche Meinungsbildung zusammenzuarbeiten. Diese Unterrichtung darf weder 
den Untersuchungszweck gefährden noch dem Ergebnis der Hauptverhandlung vor-
greifen; der Anspruch des Beschuldigten auf ein faires Verfahren darf nicht beein-
trächtigt werden. Auch ist im Einzelfall zu prüfen, ob das Interesse der Öffentlichkeit 
an einer vollständigen Berichterstattung gegenüber den Persönlichkeitsrechten des 
Beschuldigten oder anderer Beteiligter, insbesondere auch des Verletzten, überwiegt. 
Eine unnötige Bloßstellung dieser Person ist zu vermeiden. Dem allgemeinen Infor-
mationsinteresse der Öffentlichkeit wird in der Regel ohne Namensnennung entspro-
chen werden können. Auf Nummer 129 Absatz 1 und Nummer 219 Absatz 1 wird 
hingewiesen. Die entsprechenden Verwaltungsvorschriften der Länder sind zu beach-
ten (vgl. auch Anlage B).

(2) Über die Anklageerhebung und Einzelheiten der Anklage darf die Öffentlichkeit 
grundsätzlich erst unterrichtet werden, nachdem die vollständige Anklageschrift dem 
Beschuldigten mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf zugestellt oder sonst bekanntge-
macht worden ist.

24

Verkehr  m i t  aus länd i s chen  Ver t re tungen

Für den Verkehr mit ausländischen diplomatischen und konsularischen Vertretungen 
in der Bundesrepublik sind die Nummern 133 bis 137 RiVASt zu beachten.

2. Sammelverfahren, Fälle des § 36 BKAG und kontrollierte Transporte

25

Sammelve r fahren

Im Interesse einer zügigen und wirksamen Strafverfolgung ist die Führung einheitli-
cher Ermittlungen als Sammelverfahren geboten, wenn der Verdacht mehrerer Straf-
taten besteht, eine Straftat den Bezirk mehrerer Staatsanwaltschaften berührt oder 
ein Zusammenhang mit einer Straftat im Bezirk einer anderen Staatsanwaltschaft 
besteht. Dies gilt nicht, sofern die Verschiedenartigkeit der Taten oder ein anderer 
wichtiger Grund entgegensteht.

26

Zus tänd igke i t

(1) Die Bearbeitung von Sammelverfahren obliegt dem Staatsanwalt, in dessen 
Bezirk der Schwerpunkt des Verfahrens liegt.

(2) Der Schwerpunkt bestimmt sich nach den gesamten Umständen des Tatkomple-
xes. Dabei sind vor allem zu berücksichtigen:

a) die Zahl der Einzeltaten, der Täter oder der Zeugen;

b) der Sitz einer Organisation;
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c) der Ort der geschäftlichen Niederlassung, wenn ein Zusammenhang mit der Tat 
besteht;

d) der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthaltsort des (Haupt-)Beschuldigten, 
wenn dieser für Planung, Leitung oder Abwicklung der Taten von Bedeutung ist;

e) das Zusammenfallen des Wohnsitzes mit einem Tatort.

(3) Lässt sich der Schwerpunkt nicht feststellen, ist der Staatsanwalt zuständig, der 
zuerst mit dem (Teil-)Sachverhalt befasst war.

(4) Die Führung eines Sammelverfahrens darf nicht allein mit der Begründung 
abgelehnt werden, dass wegen eines Teils der Taten bereits ein gerichtliches Verfah-
ren anhängig ist.

27

Ver fahren  be i  Abgabe  und  Übernahme

(1) Ist die Führung eines Sammelverfahrens geboten, soll der Staatsanwalt bei 
ihm anhängige Einzelverfahren unverzüglich unter Bezeichnung der Umstände, aus 
denen sich der Schwerpunkt des Verfahrens ergibt (Nummer 26 Absatz 2), an den 
für das Sammelverfahren zuständigen Staatsanwalt abgeben.

(2) Der um Übernahme gebetene Staatsanwalt hat unverzüglich, möglichst bin-
nen drei Tagen, zu entscheiden, ob er das Verfahren übernimmt. Die Ablehnung der 
Übernahme ist zu begründen.

(3) Verbleibt der Staatsanwalt, dessen Verfahren nicht übernommen worden ist, 
bei seinem Standpunkt, berichtet er dem Generalstaatsanwalt. Können die Gene-
ralstaatsanwälte eines Landes sich nicht binnen einer Woche über die Frage des 
Schwerpunkts einigen, ist unverzüglich eine Entscheidung der Landesjustizverwal-
tung herbeizuführen; im Übrigen ist nach § 143 Absatz 3 GVG zu verfahren.

(4) Bis zur Entscheidung über die Übernahme des Verfahrens hat der abgebende 
Staatsanwalt alle Amtshandlungen vorzunehmen, bei denen Gefahr im Verzuge ist.

(5) Der übernehmende Staatsanwalt setzt den Anzeigenden von der Übernahme 
des Verfahrens in Kenntnis, sofern dies nicht nach den Umständen entbehrlich ist.

28

Rege lung  zu  §  36  BKAG

(1) Unterrichtet das Bundeskriminalamt die Generalstaatsanwälte nach § 36 BKAG 
darüber, dass es angezeigt erscheine, die polizeilichen Aufgaben auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung einheitlich wahrzunehmen, so ist wie folgt zu verfahren:

a) Der Generalstaatsanwalt, in dessen Bezirk ein Sammelverfahren geführt wird, 
stellt, wenn er eine Zuweisungsanordnung nach § 36 BKAG für erforderlich hält, 
unverzüglich, möglichst binnen drei Tagen, das Einvernehmen für diese Anordnung 
mit der obersten Behörde der Innenverwaltung seines Landes her.

b) Hält das Bundeskriminalamt es für angezeigt, dass die polizeilichen Aufgaben 
auf dem Gebiet der Strafverfolgung einem anderen als dem Land übertragen wer-
den, in dem das staatsanwaltschaftliche Sammelverfahren geführt wird, verständi-
gen sich die beteiligten Generalstaatsanwälte unverzüglich, möglichst binnen drei 
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Tagen, darüber, ob eine Zuweisungsanordnung erforderlich ist und ob das Sammel-
verfahren von einer Staatsanwaltschaft des vom Bundeskriminalamt bezeichneten 
Landes übernommen werden soll. Der Generalstaatsanwalt, in dessen Bezirk das 
Sammelverfahren übernommen werden soll, führt unverzüglich das für die Zuwei-
sungsanordnung erforderliche Einvernehmen mit der obersten Behörde der Innen-
verwaltung seines Landes herbei.

c) Wird ein staatsanwaltschaftliches Sammelverfahren noch nicht geführt, ver-
ständigen sich die beteiligten Generalstaatsanwälte fernmündlich oder fernschriftlich 
unverzüglich, möglichst binnen drei Tagen, darüber, ob die Einleitung eines Sammel-
verfahrens angezeigt ist und welche Staatsanwaltschaft das Sammelverfahren führen 
soll. Hält der Generalstaatsanwalt, in dessen Bezirk das Sammelverfahren geführt 
werden soll, eine Zuweisungsanordnung für erforderlich, stellt er das Einvernehmen 
für diese Zuweisungsanordnung mit der obersten Behörde der Innenverwaltung sei-
nes Landes her.

(2) Bei der Entscheidung darüber, welche Staatsanwaltschaft ein Sammelverfah-
ren führen soll, kann vor den sonstigen für die Führung von Sammelverfahren maß-
gebenden Gesichtspunkten kriminaltaktischen Erwägungen besondere Bedeutung 
zukommen. Können die Generalstaatsanwälte sich nicht einigen, sind die zuständi-
gen Landesjustizverwaltungen zu beteiligen.

(3) Der Generalstaatsanwalt, in dessen Bezirk das Sammelverfahren geführt wird, 
unterrichtet unverzüglich das Bundeskriminalamt über das Ergebnis seiner Verhand-
lungen mit der obersten Behörde der Innenverwaltung seines Landes und benennt 
gegebenenfalls die das Sammelverfahren führende Staatsanwaltschaft, deren Akten-
zeichen sowie die sachbearbeitende Polizeidienststelle.

(4) Auch wenn die Einleitung eines staatsanwaltschaftlichen Sammelverfahrens 
nicht in Betracht kommt, ist unter Berücksichtigung kriminaltaktischer Erwägungen 
zu prüfen, ob eine Zuweisungsanordnung nach § 36 BKAG erforderlich ist. Die betei-
ligten Generalstaatsanwälte verständigen sich unverzüglich, möglichst binnen drei 
Tagen, darüber, ob das Einvernehmen erklärt werden soll. Vor einer Entscheidung, 
dass das Einvernehmen zu einer Zuweisungsanordnung nicht erklärt werden soll, 
sind die zuständigen Landesjustizverwaltungen zu unterrichten. Ein beteiligter Gene-
ralstaatsanwalt des Landes, dem die polizeilichen Aufgaben insgesamt zugewiesen 
werden sollen, stellt das Einvernehmen für die Zuweisungsanordnung mit der obers-
ten Behörde der Innenverwaltung seines Landes her und unterrichtet unverzüglich 
das Bundeskriminalamt über das Ergebnis der Verhandlungen.

(5) Hält der ein Sammelverfahren bearbeitende Staatsanwalt eine Zuweisungsan-
ordnung des Bundeskriminalamtes für angezeigt, berichtet er dem Generalstaatsan-
walt. Hält der Generalstaatsanwalt eine solche Anordnung des Bundeskriminalamtes 
für erforderlich, stellt er unverzüglich das Einvernehmen mit der obersten Behörde 
der Innenverwaltung seines Landes her und regt beim Bundeskriminalamt eine 
Zuweisungsanordnung an.

29

M i t te i l ung  an  das  Bundeskr im ina lamt

Der Staatsanwalt, der ein Sammelverfahren führt, bittet alsbald das Bundeskriminal-
amt, dies in das Bundeskriminalblatt aufzunehmen.
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29 a

Kont ro l l i e r te r  Transpor t

Kontrollierte Durchfuhr ist der von den Strafverfolgungsbehörden überwachte ille-
gale Transport von Betäubungsmitteln, Waffen, Diebesgut, Hehlerware u.ä. vom Aus-
land durch das Inland in ein Drittland; kontrollierte Ausfuhr ist der vom Inland aus-
gehende überwachte illegale Transport in das Ausland; kontrollierte Einfuhr ist der 
überwachte illegale Transport vom Ausland in das Inland.

29 b

Vorausse tzungen

(1) Ein kontrollierter Transport kommt nur in Betracht, wenn auf andere Weise die 
Hintermänner nicht ermittelt oder Verteilerwege nicht aufgedeckt werden können. 
Die Überwachung ist so zu gestalten, dass die Möglichkeit des Zugriffs auf Täter und 
Tatgegenstände jederzeit sichergestellt ist.

(2) Im Übrigen müssen für Durchfuhr und Ausfuhr folgende Erklärungen der aus-
ländischen Staaten vorliegen:

a) Einverständnis mit der Einfuhr oder Durchfuhr;

b) Zusicherung, den Transport ständig zu kontrollieren;

c) Zusicherung, gegen die Kuriere, Hintermänner und Abnehmer zu ermitteln, die 
Betäubungsmittel, Waffen, das Diebesgut, die Hehlerware u.ä. sicherzustellen 
und die Verurteilung der Täter sowie die Strafvollstreckung anzustreben;

d) Zusicherung, dass die deutschen Strafverfolgungsbehörden fortlaufend über 
den jeweiligen Verfahrensstand unterrichtet werden.

29 c

Zus tänd igke i t

Bei der kontrollierten Durchfuhr führt, wenn wegen der Tat noch kein Ermittlungs-
verfahren bei einer deutschen Staatsanwaltschaft anhängig ist, das Verfahren grund-
sätzlich der Staatsanwalt, in dessen Bezirk der Grenzübergang liegt, über den die 
Tatgegenstände in das Inland verbracht werden. Dies gilt auch bei der kontrollierten 
Einfuhr. Bei der kontrollierten Ausfuhr führt das Verfahren grundsätzlich der Staats-
anwalt, in dessen Bezirk der Transport beginnt.

29 d

Zusammenarbe i t

(1) Die Entscheidung über die Zulässigkeit des kontrollierten Transports trifft der 
zuständige Staatsanwalt (Nummer 29 c). Er unterrichtet den Staatsanwalt, in dessen 
Bezirk ein Transport voraussichtlich das Inland verlässt. Auch der für den Einfuhrort 
zuständige Staatsanwalt ist zu unterrichten, wenn ein anderer als dieser das Verfah-
ren führt.

(2) Die Behörden und Beamten des Polizei- und Zolldienstes wenden sich grund-
sätzlich an den nach Nummer 29 c zuständigen Staatsanwalt.
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3. Fälle des § 4 Absatz 1 bis 3 BKAG

30

A l l geme ines

(1) Wird dem Staatsanwalt ein Sachverhalt bekannt, der den Verdacht einer der in 
§ 4 Absatz 1 Satz 1 BKAG bezeichneten Straftaten begründet, unterrichtet er unver-
züglich, erforderlichenfalls fernschriftlich oder fernmündlich, das Bundeskriminalamt 
und das Landeskriminalamt. Er erörtert die Art der Ermittlungsführung in dem erfor-
derlichen Umfange mit dem Bundeskriminalamt.

(2) Hält der Staatsanwalt zu Beginn oder im weiteren Verlaufe des Verfahrens 
Sofortmaßnahmen für erforderlich, die von dem Bundeskriminalamt nicht getroffen 
werden können, erteilt er die notwendigen Aufträge bei gleichzeitiger Benachrich-
tigung des Bundeskriminalamts an die sonst zuständigen Polizeibehörden (vgl. § 4 
Absatz 3 Satz 2 BKAG).

(3) Die Benachrichtigung der in § 4 Absatz 3 Satz 1 BKAG bezeichneten Stel-
len obliegt in den Fällen des § 4 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Nummer 1 BKAG 
dem Bundeskriminalamt, in den Fällen des § 4 Absatz 2 Nummer 2 und 3 BKAG der 
Stelle, von der die Anordnung oder der Auftrag ausgeht, es sei denn, diese Stellen 
übertragen im Einzelfalle die Benachrichtigung dem Bundeskriminalamt.

31

Ver fahren  in  den  Fä l l en  des  
§  4  Absa tz  1  Sa tz  1  Nummer  1  BKAG

(1) Die Frage, ob eine Zusammenhangstat im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 BKAG vorliegt, ist nach § 3 StPO zu beurteilen. Vor seiner Entscheidung soll 
sich der Staatsanwalt mit den beteiligten Polizeibehörden und dem Bundeskriminal-
amt ins Benehmen setzen.

(2) Bei seiner Entscheidung, ob die Ermittlungen einer anderen sonst zuständi-
gen Polizeibehörde übertragen werden (vgl. § 4 Absatz 1 Satz 2 BKAG), berücksich-
tigt der Staatsanwalt insbesondere, ob eine rasche und wirksame Aufklärung besser 
durch zentrale Ermittlungen des Bundeskriminalamtes oder durch Ermittlungen der 
Landespolizeibehörden erreicht werden kann. Vor seiner Entscheidung erörtert der 
Staatsanwalt die Sachlage mit dem Bundeskriminalamt und den Polizeidienststellen, 
die für die weitere Durchführung der Ermittlungen in Betracht kommen.

32

Ver fahren  in  den  Fä l l en  des 
§  4  Absa tz  1  Sa tz  1  Nummer  2  und  3b  BKAG

In den Fällen des § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3b BKAG führt der Staats-
anwalt zugleich mit der Unterrichtung des Bundeskriminalamts (vgl. Nummer 30 
Absatz 1) unmittelbar die nach § 4 Absatz 1 Satz 3 BKAG erforderliche Zustimmung 
des für innere Angelegenheiten zuständigen Bundesministeriums herbei, es sei denn, 
dem Bundeskriminalamt ist wegen der Eilbedürftigkeit bereits die Zustimmung erteilt 
worden.
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4. Leichenschau und Leichenöffnung

33

Vorausse tzungen

(1) Sind Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass jemand eines nicht natürlichen 
Todes gestorben ist oder wird die Leiche eines Unbekannten gefunden, prüft der 
Staatsanwalt, ob eine Leichenschau oder eine Leichenöffnung erforderlich ist. Eine 
Leichenschau wird regelmäßig schon dann nötig sein, wenn eine Straftat als Todes-
ursache nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann. Die Leichenschau soll 
möglichst am Tatort oder am Fundort der Leiche durchgeführt werden.

(2) Lässt sich auch bei der Leichenschau eine Straftat als Todesursache nicht aus-
schließen oder ist damit zu rechnen, dass die Feststellungen später angezweifelt 
werden, veranlasst der Staatsanwalt grundsätzlich die Leichenöffnung. Dies gilt 
namentlich bei Sterbefällen von Personen, die sich in Haft oder sonst in amtlicher 
Verwahrung befunden haben.

(3) Die Leichenschau nimmt in der Regel der Staatsanwalt vor. Die Vornahme der 
Leichenschau durch den Richter und die Anwesenheit des Richters bei der Leichen-
öffnung sollen nur beantragt werden, wenn dies aus besonderen Gründen, etwa um 
die Verlesung der Niederschrift nach § 249 StPO zu ermöglichen, erforderlich ist.

(4) Der Staatsanwalt nimmt an der Leichenöffnung nur teil, wenn er dies nach sei-
nem pflichtgemäßen Ermessen im Rahmen einer umfassenden Sachaufklärung für 
geboten erachtet. Eine Teilnahme des Staatsanwalts wird in der Regel in Betracht 
kommen in Kapitalsachen, nach tödlichen Unfällen zur Rekonstruktion des Unfallge-
schehens, bei Todesfällen durch Schusswaffengebrauch im Dienst, bei Todesfällen im 
Vollzug freiheitsentziehender Maßnahmen oder in Verfahren, die ärztliche Behand-
lungsfehler zum Gegenstand haben.

34

Exhumie rung

Bei der Ausgrabung einer Leiche sollte einer der Obduzenten anwesend sein. Bei 
der Exhumierung soll das Mittelstück der Bodenfläche des Sarges herausgenom-
men und aufbewahrt werden; von dem Erdboden, auf dem der Sarg stand, und von 
dem gewachsenen Boden der Seitenwände des Grabes sind zur chemischen Unter-
suchung und zum Vergleich Proben zu entnehmen. Wenn der Verdacht einer Ver-
giftung besteht, empfiehlt es sich, zur Ausgrabung und zur Sektion der Leiche den 
chemischen Sachverständigen eines Untersuchungsinstitutes beizuziehen, damit er 
die Aufnahme von Erde, Sargschmuck, Sargteilen, Kleiderstücken und Leichenteilen 
selbst vornehmen kann.

35

Entnahme von  Le i chen te i l en

(1) Der Staatsanwalt hat darauf hinzuwirken, dass bei der Leichenöffnung Blut- und 
Harnproben, Mageninhalt oder Leichenteile entnommen werden, falls es möglich ist, 
dass der Sachverhalt durch deren eingehende Untersuchung weiter aufgeklärt wer-
den kann. Manchmal, z.B. bei mutmaßlichem Vergiftungstod, wird es sich empfehlen, 
einen besonderen Sachverständigen zuzuziehen, der diese Bestandteile bezeichnet.
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(2) Werden Blut-, Harn- oder sonstige Proben, Mageninhalt oder Leichenteile zur 
weiteren Begutachtung versandt, st eine Abschrift der Niederschrift über die Lei-
chenöffnung beizufügen. Die Ermittlungsakten sind grundsätzlich nicht zu übersen-
den (vgl. Nummer 12).

(3) Sind anlässlich der Leichenöffnung Körperglieder, Organe oder sonstige wesent-
liche Körperteile abgetrennt oder entnommen und aufbewahrt worden, trägt der 
Staatsanwalt regelmäßig dafür Sorge, dass ein Totensorgeberechtigter hierüber 
in geeigneter Weise spätestens bei der Freigabe der Leiche zur Bestattung (§ 159 
Absatz 2 StPO) unterrichtet und auf die weitere Verfahrensweise, insbesondere die 
Möglichkeit einer Nachbestattung, hingewiesen wird.

36

Besch leun igung;  Tod  durch  e l ek t r i s chen  S t rom

(1)  Leichenschau und Leichenöffnung sind mit größter Beschleunigung herbeizu-
führen, weil die ärztlichen Feststellungen über die Todesursache auch durch geringe 
Verzögerungen an Zuverlässigkeit verlieren können.

(2)  Dies gilt besonders bei Leichen von Personen, die möglicherweise durch elekt-
rischen Strom getötet worden sind; die durch Elektrizität verursachten Veränderun-
gen werden durch Fäulniserscheinungen rasch verwischt. In der Regel wird es sich 
empfehlen, bereits bei der Leichenöffnung einen auf dem Gebiet der Elektrotech-
nik erfahrenen Sachverständigen zu beteiligen. In den Fällen, in denen eine Tötung 
durch elektrischen Strom wahrscheinlich ist, können Verletzungen oder andere Ver-
änderungen oft gar nicht oder nur von einem besonders geschulten Sachverstän-
digen festgestellt werden; daher kann es ferner geboten sein, in schwierig zu deu-
tenden Fällen außer dem elektrotechnischen Sachverständigen nach Anhörung des 
Gerichtsarztes auch einen erfahrenen Pathologen zu der Leichenöffnung zuzuziehen.

37

Le i chenö f fnung  in  K rankenhäusern

Besteht der Verdacht, dass der Tod einer Person, die in einem Krankenhaus gestor-
ben ist, durch eine Straftat verursacht wurde, haben der Staatsanwalt und seine 
Ermittlungspersonen darauf hinzuwirken, dass die Leiche nicht von den Kranken-
hausärzten geöffnet wird. Da die Krankenhausärzte indes an der Leichenöffnung viel-
fach ein erhebliches wissenschaftliches Interesse haben, empfiehlt es sich, ihnen die 
Anwesenheit zu gestatten, sofern nicht gewichtige Bedenken entgegenstehen. Hat 
das Krankenhaus einen pathologisch besonders ausgebildeten Arzt zur Verfügung, 
kann es zweckmäßig sein, auch ihn zu der Leichenöffnung zuzuziehen.

38

Feuerbes ta t tung

Aus dem Bestattungsschein muss sich ergeben, ob auch die Feuerbestattung geneh-
migt wird. Bestehen gegen diese Bestattungsart Bedenken, weil dadurch die Lei-
che als Beweismittel verloren geht, wird die Genehmigung hierfür zu versagen sein. 
Solange der Verdacht eines nicht natürlichen Todes besteht, empfiehlt es sich, die 
Feuerbestattung nur im Einvernehmen mit dem Arzt, der mit der Leichenschau oder 
der Leichenöffnung betraut ist (§ 87 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 und 2 StPO), 
zu genehmigen.



62

Nds. Rpfl. 1/2023

5. Fahndung

39

A l l geme ines

(1) Ist der Täter nicht bekannt, hält er sich im Ausland auf oder ist sein Aufent-
halt oder der eines wichtigen Zeugen nicht ermittelt, so veranlasst der Staatsanwalt, 
soweit nicht ausschließlich ein Gericht dazu berufen ist, die erforderlichen Fahn-
dungsmaßnahmen nach Maßgabe der §§ 131 bis 131c StPO und beantragt die Aus-
stellung eines Europäischen Haftbefehls, sofern die Voraussetzungen dafür vorliegen.

(2) Soweit erforderlich, veranlasst der Staatsanwalt nach Wegfall des Fahndungs-
grundes unverzüglich die Rücknahme aller Fahndungsmaßnahmen.

40

Fahndungsh i l f sm i t te l

(1) Fahndungshilfsmittel des Staatsanwalts, die auch dann eingesetzt werden kön-
nen, wenn die Voraussetzungen einer Öffentlichkeitsfahndung nicht gegeben sind, 
sind neben Auskünften von Behörden oder anderen Stellen insbesondere:

a) das Bundeszentralregister, 

 das Fahreignungsregister,

 das Gewerbezentralregister,

 das Ausländerzentralregister,

b) das EDV-Fahndungssystem der Polizei (INPOL),

c) Dateien nach §§ 483 ff. StPO, die Fahndungsinformationen enthalten,

d) die Landeskriminalblätter,

e) das Schengener Informationssystem (SIS).

(2) Sollen für eine Öffentlichkeitsfahndung Publikationsorgane in Anspruch genom-
men oder öffentlich zugängliche elektronische Medien wie das Internet genutzt wer-
den, ist Anlage B zu beachten.

41

Fahndung  nach  dem Beschu ld ig ten

(1) In den Fällen des § 131 StPO veranlasst der Staatsanwalt die Ausschreibung 
des Beschuldigten zur Festnahme und die Niederlegung eines entsprechenden Such-
vermerks im Bundeszentralregister. Die Ausschreibung ist grundsätzlich auch dann 
bei der Polizeidienststelle zu veranlassen, die für die Dateneingabe in das Informa-
tionssystem der Polizei (INPOL) und ggf. auch in das Schengener Informationssys-
tem (SIS) zuständig ist (vgl. auch Nummer 43), wenn der Haftbefehl (Unterbrin-
gungsbefehl) zur Auslösung einer gezielten Fahndung der für den mutmaßlichen 
Wohnsitz des Gesuchten zuständigen Polizeidienststelle übersandt wird. Der für die 
Dateneingabe zuständigen Polizeidienststelle ist eine beglaubigte Abschrift der Haft-
unterlagen zu übersenden. Wenn die überörtliche Ausschreibung aus Verhältnis-
mäßigkeitserwägungen nicht in Frage kommt, ist dies gegenüber der zur örtlichen 
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Fahndung aufgeforderten Polizeidienststelle zum Ausdruck zu bringen.

(2)  Bei auslieferungsfähigen Straftaten ist gleichzeitig mit Einleitung der nationalen 
Fahndung zur Festnahme einer Person auch in allen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union, den Schengen-assoziierten Staaten* und dem Vereinigten Königreich Groß-
britannien und Nordirland auf Grundlage des Europäischen Haftbefehls zu fahnden, 
es sei denn, dass eine entsprechende Fahndung unverhältnismäßig ist. Eine darüber 
hinausgehende Fahndung, insbesondere in der INTERPOL-Zone 2 (übriges Europa), 
ist zu prüfen (vgl. Nummer 4 Anlage F). Erfolgt keine internationale Fahndung zur 
Festnahme, ist die gesuchte Person im SIS zur Aufenthaltsermittlung auszuschreiben 
(vgl. Anlage F); der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist zu berücksichtigen.

(3) Erfolgt eine Ausschreibung zur Festnahme nach Absatz 1, ohne dass ein Haft- 
oder Unterbringungsbefehl vorliegt, ist § 131 Absatz 2 Satz 2 StPO zu beachten. 
Nach Erlass des Haft- oder Unterbringungsbefehls ist die Ausschreibung entspre-
chend zu aktualisieren.

(4) Ist der Beschuldigte ausländischer Staatsangehöriger und liegen Anhaltspunkte 
dafür vor, dass er sich im Ausland befindet, so setzt sich der Staatsanwalt, bevor er 
um Ausschreibung zur Festnahme ersucht, in der Regel mit der Ausländerbehörde in 
Verbindung. Besteht ein Aufenthaltsverbot oder sind bei einer späteren Abschiebung 
Schwierigkeiten zu erwarten, prüft der Staatsanwalt bei Straftaten von geringerer 
Bedeutung, ob die Ausschreibung unterbleiben kann.

(5) Liegen die Voraussetzungen des § 131 StPO nicht vor, veranlasst der Staats-
anwalt die Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung (§ 131a StPO) und die Nieder-
legung eines entsprechenden Suchvermerkes im Bundeszentralregister. Er veranlasst 
ggf. daneben die Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung im SIS.

(6) Ist der Beschuldigte im Zusammenhang mit einer Haftverschonung nach § 116 
Absatz 1 Satz 2 StPO angewiesen worden, den Geltungsbereich der Strafprozess-
ordnung nicht zu verlassen, veranlasst der Staatsanwalt die Ausschreibung zur Fest-
nahme im geschützten Grenzfahndungsbestand.

(7) Eine Fahndung zur polizeilichen Beobachtung wird unter den Voraussetzungen 
des § 163e StPO auch in Verbindung mit § 463a StPO durchgeführt. Liegen die Vor-
aussetzungen vor, kann auch eine Ausschreibung im SIS zur verdeckten Kontrolle 
erfolgen (vgl. Anlage F).

42

Fahndung  nach  e inem Zeugen

Ist der Aufenthalt eines wichtigen Zeugen nicht bekannt, kann der Staatsanwalt nach 
Maßgabe der § 131a Absatz 1, Absatz 3 bis 5, § 131b Absatz 2 und 3, § 131c StPO 
eine Fahndung veranlassen. Ersuchen zur Aufnahme von Zeugen in die INPOL-Fahn-
dung und ggf. in das SIS (vgl. Anlage F) sind an die für die Dateneingabe zuständige 
Polizeidienststelle zu richten.

*  Island, Liechtenstein, Norwegen und Schweiz (Stand 1. Dezember 2021)



64

Nds. Rpfl. 1/2023

43

In te rna t i ona le  Fahndung

(1) In den in Nummer 41 Absatz 2 Satz 1 genannten Staaten wird durch das SIS 
gefahndet. In anderen Staaten erfolgt die Fahndung durch INTERPOL.

(2) Liegen Anhaltspunkte vor, dass sich die gesuchte Person in einem bestimmten 
Staat aufhält, kann eine internationale Fahndung durch ein gezieltes Mitfahndungs-
ersuchen veranlasst werden. Dies schließt die Ausschreibung der gesuchten Person 
im SIS nicht aus, um möglichen Reisebewegungen zuvorzukommen.

(3) Alle in Absatz 1 und 2 genannten Ausschreibungen zur internationalen Fahn-
dung können zur Festnahme oder Aufenthaltsermittlung erfolgen, um möglichen 
Reisebewegungen zuvorzukommen. Befindet sich die gesuchte Person in einem der 
in Nummer 41 Absatz 2 Satz 1 genannten Staaten in Haft und steht eine Haftentlas-
sung nicht zeitnah bevor, soll ohne internationale Ausschreibung auf dem justiziel-
len Geschäftsweg ein gezieltes Auslieferungsersuchen gestellt oder ein Europäischer 
Haftbefehl übersandt werden Die internationale Fahndung zur Festnahme ist nur ein-
zuleiten, wenn beabsichtigt ist, ein Auslieferungsersuchen anzuregen oder zu stellen.

(4) Zeugen können zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben werden.

(5) Für die internationale Fahndung nach Personen, einschließlich der Fahndung 
nach Personen im SIS und aufgrund eines Europäischen Haftbefehls, gelten die hier-
für erlassenen Richtlinien (vgl. Anlage F).

6.  Vernehmung des Beschuldigten

44

Ladung  und  Aussagegenehmigung

(1) Die Ladung eines Beschuldigten soll erkennen lassen, dass er als Beschuldigter 
vernommen werden soll. Der Gegenstand der Beschuldigung wird dabei kurz anzu-
geben sein, wenn und soweit es mit dem Zweck der Untersuchung vereinbar ist. Der 
Beschuldigte ist durch Brief zu laden. Der Verteidiger ist von dem Termin vorher zu 
benachrichtigen (§ 163a Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 Satz 3 StPO, § 168c Absatz 5 
StPO).

(2) In der Ladung zu einer richterlichen oder staatsanwaltschaftlichen Vernehmung 
sollen Zwangsmaßnahmen für den Fall des Ausbleibens nur angedroht werden, wenn 
sie gegen den unentschuldigt ausgebliebenen Beschuldigten voraussichtlich auch 
durchgeführt werden.

(3) Soll ein Richter, Beamter oder eine andere Person des öffentlichen Dienstes als 
Beschuldigter vernommen werden und erstreckt sich die Vernehmung auf Umstände, 
die der Amtsverschwiegenheit unterliegen können, ist der Beschuldigte in der 
Ladung darauf hinzuweisen, dass er, sofern er sich zu der Beschuldigung äußern will, 
einer Aussagegenehmigung des Dienstherrn bedarf. Erklärt der Beschuldigte seine 
Aussagebereitschaft, soll ihm Gelegenheit gegeben werden, diese Aussagegenehmi-
gung einzuholen. Im Übrigen gilt Nummer 66 Absatz 2 und 3 entsprechend.
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45

Form der  Vernehmung  und  N iederschr i f t

(1) Die Belehrung des Beschuldigten vor seiner Vernehmung nach § 136 Absatz 1, 
§ 163a Absatz 3 Satz 2 StPO ist aktenkundig zu machen (§ 168b Absatz 3 Satz 1 
StPO). Dies gilt auch für die Entscheidung des Beschuldigten darüber, ob er vor sei-
ner Vernehmung einen von ihm zu wählenden Verteidiger befragen möchte, sowie 
für sein Einverständnis zu einer Vernehmung vor der Bestellung eines Pflichtverteidi-
gers in den Fällen des § 141a Satz 1 StPO (§ 168b Absatz 3 Satz 2 StPO).

(2) Bei bedeutsamen Teilen der Vernehmung sind die Fragen, Vorhalte und Ant-
worten möglichst wörtlich in die Niederschrift aufzunehmen, Legt der Beschuldigte 
ein Geständnis ab, sind die von ihm geschilderten Einzelheiten der Tat ebenfalls 
möglichst wörtlich wiederzugeben. Es ist darauf zu achten, dass besonders solche 
Umstände aktenkundig gemacht werden, die nur der Täter wissen kann. Die Namen 
der Personen, die das Geständnis mit angehört haben, sind zu vermerken.

(3)  Hinsichtlich der Möglichkeit und gegebenenfalls Pflicht zur Aufzeichnung der 
Vernehmung des Beschuldigten in Bild und Ton sind § 136 Absatz 4 StPO bzw. § 70c 
Absatz 2 Satz 2, § 109 Absatz 1 Satz 1 JGG zu beachten. In Fällen fehlender Auf-
zeichnungstechnik am Vernehmungsort ist der Einsatz mobiler Aufzeichnungsgeräte 
zu prüfen. Wird die Vernehmung aufgezeichnet, ist eine Niederschrift zu fertigen, die 
auch den wesentlichen Inhalt der Aussage zu erfassen hat. Insoweit genügt regel-
mäßig ein zusammenfassendes Inhaltsprotokoll.

7.   Untersuchungshaft, einstweilige Unterbringung und sonstige Maßnah-
men zur Sicherstellung der Strafverfolgung und der Strafvollstreckung

46

Begründung  der  An t räge  in  Ha f t sachen

(1) Der Staatsanwalt hat alle Anträge und Erklärungen, welche die Anordnung, 
Fortdauer und Aufhebung der Untersuchungshaft betreffen, zu begründen und dabei 
die Tatsachen anzuführen, aus denen sich

a) der dringende Tatverdacht,

b) der Haftgrund

ergeben.

(2) Wenn die Anwendung des § 112 Absatz 1 Satz 2 StPO nahe liegt, hat der 
Staatsanwalt darzulegen, weshalb er auch bei Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit die Anordnung der Untersuchungshaft für geboten hält.

(3) Soweit durch Bekanntwerden der angeführten Tatsachen die Staatssicherheit 
gefährdet wird, ist auf diese Gefahr besonders hinzuweisen (§ 114 Absatz 2 Nummer 
4 StPO).

(4) Besteht in den Fällen des § 112 Absatz 3 und des § 112a Absatz 1 StPO auch 
ein Haftgrund nach § 112 Absatz 2 StPO, sind die Feststellungen hierüber aktenkun-
dig zu machen.
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47

Beschränkungen  in  de r  Un te rsuchungsha f t ,  
Un te r r i ch tung  der  Vo l l zugsans ta l t

(1) Der Staatsanwalt hat im Zusammenhang mit dem Vollzug von Untersuchungs-
haft frühzeitig, möglichst mit Stellung des Antrages auf Erlass des Haftbefehls darauf 
hinzuwirken, dass die zur Abwehr einer Flucht-, Verdunkelungs- oder Wiederholungs-
gefahr nach § 119 Absatz 1 StPO erforderlichen Beschränkungen angeordnet und mit 
dem Aufnahmeersuchen verbunden werden. Im Eilfall trifft er vorläufige Anordnun-
gen gemäß § 119 Absatz 1 Satz 4 StPO selbst und führt nach § 119 Absatz 1 Satz 5 
StPO die nachträgliche richterliche Entscheidung herbei.

(2) Wird dem Staatsanwalt darüber hinaus ein Sachverhalt bekannt, der eine 
Gefährdung der Sicherheit und Ordnung der Vollzugsanstalt (einschließlich einer 
Selbstgefährdung des Untersuchungsgefangenen) begründet, unterrichtet er unver-
züglich in geeigneter Weise die Vollzugsanstalt, damit diese in eigener Zuständigkeit 
Beschränkungsanordnungen nach den Regelungen des Untersuchungshaftvollzugs-
gesetzes des Landes prüfen kann (vgl. § 114d Absatz 1 Satz 2 Nummer 7, Absatz 2 
Satz 1 StPO).

48

Abschr i f t  des  Ha f tbe feh l s  fü r  den  Beschu ld ig ten

(1) Um sicherzustellen, dass dem Beschuldigten bei der Verhaftung eine Abschrift 
des Haftbefehls und gegebenenfalls eine Übersetzung in einer für ihn verständlichen 
Sprache ausgehändigt wird (vgl. § 114a Satz 1 StPO), empfiehlt es sich, entspre-
chende Abschriften bei den Akten bereitzuhalten.

(2) Wird eine bestimmte Polizeibehörde auf Grund eines Haftbefehls um die Fest-
nahme des Beschuldigten ersucht, ist dem Ersuchen eine Abschrift des Haftbefehls 
und gegebenenfalls eine Übersetzung für den Beschuldigten beizufügen, wenn dies 
möglich ist.

49

(wegge fa l l en) 

50

Unte rsuchungsha f t  be i  So lda ten  de r  Bundeswehr

Kann den Erfordernissen der Untersuchungshaft während des Vollzuges von Frei-
heitsstrafe, Strafarrest, Jugendarrest oder Disziplinararrest durch Behörden der Bun-
deswehr nicht Rechnung getragen werden, prüft der Staatsanwalt, ob der Soldat im 
dortigen Vollzug verbleiben kann oder ob die Vollstreckung zu unterbrechen oder die 
Übernahme des Soldaten in den allgemeinen Vollzug erforderlich ist.

51

Symbo l i s che  Vor führung

Kann eine vorläufig festgenommene Person wegen Krankheit nicht in der vorge-
schriebenen Frist (§ 128 StPO) dem Richter vorgeführt werden, sind diesem die 
Akten innerhalb der Frist vorzulegen, damit er den Festgenommenen nach Möglich-
keit an dem Verwahrungsort vernehmen und unverzüglich entscheiden kann, ob ein 
Haftbefehl zu erlassen ist.
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52

Kennze i chnung  der  Ha f t sachen

In Haftsachen erhalten alle Verfügungen und ihre Abschriften den deutlich sichtba-
ren Vermerk „Haft“. Befindet sich der Beschuldigte in anderer Sache in Haft, ist auch 
dies ersichtlich zu machen.

53

Aus länd i s che  S taa tsangehör ige  und  s taa ten lose  Pe rsonen

Wird ein ausländischer Staatsangehöriger in Untersuchungshaft genommen (vgl. 
§ 114b Absatz 2 Satz 4 StPO), sind für seinen Verkehr mit der diplomatischen oder 
konsularischen Vertretung seines Landes die Nummer 135 und 136 RiVASt und die 
hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften der Länder zu beachten. Dies gilt für 
staatenlose Personen mit der Maßgabe entsprechend, dass diese berechtigt sind, mit 
dem nächsten zuständigen Vertreter des Staates, in dem sie ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt haben, in Verbindung zu treten.

54

Überwachung ,  Ha f tp rü fung

(1) Der Staatsanwalt achtet in jeder Lage des Verfahrens darauf,

a) ob die Voraussetzungen der Untersuchungshaft noch vorliegen und ob die wei-
tere Untersuchungshaft zu der Bedeutung der Sache und der zu erwartenden 
Strafe oder Maßregel der Besserung und Sicherung nicht außer Verhältnis steht 
(§ 120 StPO);

b) ob der Zweck der Untersuchungshaft nicht auch durch weniger einschneidende 
Maßnahmen erreicht werden kann (§ 116 Absatz 1 bis 3 StPO).

Gegebenenfalls stellt er die entsprechenden Anträge.

(2) Der Staatsanwalt achtet darauf, dass einem Beschuldigten, der dem Gericht 
zur Entscheidung über die Untersuchungshaft oder einstweilige Unterbringung vor-
geführt werden soll, unverzüglich ein Verteidiger bestellt wird (vgl. § 140 Absatz 1 
Nummer 4, § 141 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 StPO). Es empfiehlt sich, zugleich mit 
der Belehrung nach § 114b Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 und 4a StPO zu klären, ob 
der Beschuldigte bereits einen Verteidiger gewählt hat oder die Bestellung eines Ver-
teidigers seiner Wahl wünscht.

(3) Haftprüfungen und Haftbeschwerden sollen den Fortgang der Ermittlungen nicht 
aufhalten.

55

Anordnung  der  F re i l a ssung  des  Verha f te ten

(1) Hebt das Gericht den Haftbefehl auf, ordnet es zugleich die Freilassung des 
Untersuchungsgefangenen an. Allein im Fall eines das Gericht bindenden Antrags 
der Staatsanwaltschaft auf Aufhebung des Haftbefehls vor Anklageerhebung (§ 120 
Absatz 3 StPO) ordnet die Staatsanwaltschaft zugleich die Freilassung des Untersu-
chungsgefangenen an.
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(2) Wird der Haftbefehl in der Hauptverhandlung aufgehoben, wird der Angeklagte 
sofort freigelassen, wenn keine Überhaft vorgemerkt ist. Jedoch kann der Hinweis an 
ihn angebracht sein, dass es sich empfiehlt, in die Anstalt zurückzukehren, um die 
Entlassungsförmlichkeiten zu erledigen.

(3) Der Staatsanwalt achtet darauf, dass der Verhaftete nach Aufhebung des Haft-
befehls entlassen wird. 

56

Ha f t  über  sechs  Monate

(1) Ist es geboten, die Untersuchungshaft über sechs Monate hinaus aufrechtzu-
erhalten, und liegen die besonderen Voraussetzungen des § 121 Absatz 1 StPO vor, 
leitet der Staatsanwalt die Akten dem zuständigen Gericht (§§ 122, 125, 126 StPO) 
so rechtzeitig zu, dass dieses sie durch Vermittlung der Staatsanwaltschaft innerhalb 
der Frist dem Oberlandesgericht oder in den Fällen des § 120 GVG dem Bundesge-
richtshof vorlegen kann. Liegen die Akten dem zuständigen Gericht bereits vor, wirkt 
der Staatsanwalt auf die rechtzeitige Vorlage der Akten hin. Er legt die Gründe dar, 
die nach seiner Auffassung die Fortdauer der Haft über sechs Monate hinaus recht-
fertigen. Zugleich beantragt er, falls erforderlich, eine dem letzten Ermittlungsstand 
entsprechende Ergänzung oder sonstige Änderung des Haftbefehls.

(2) Die Akten sind besonders zu kennzeichnen. Sie sind mit Vorrang zu behandeln 
und beschleunigt zu befördern.

(3) Hat das Oberlandesgericht oder in den Fällen des § 120 GVG der Bundesge-
richtshof die Fortdauer der Untersuchungshaft angeordnet, sorgt der Staatsanwalt 
dafür, dass auch die weiteren nach §§ 122 Absatz 3 und 4, 122a StPO erforderlichen 
gerichtlichen Entscheidungen rechtzeitig herbeigeführt werden.

(4) Soll eine Entscheidung des Oberlandesgerichts oder des Bundesgerichtshofs 
nicht herbeigeführt werden, hat der Staatsanwalt dafür Sorge zu tragen, dass der 
Haftbefehl nach Ablauf der Frist von sechs Monaten aufgehoben oder außer Vollzug 
gesetzt wird (§ 121 Absatz 2, § 120 Absatz 3 StPO).

57

Ausse tzung  des  Vo l l zugs

(1) Hat der Richter den Vollzug des Haftbefehls nach § 116 StPO ausgesetzt, über-
wacht der Staatsanwalt, ob die erteilten Anweisungen befolgt werden.

(2) Liegen die Voraussetzungen des § 116 Absatz 4 StPO vor, beantragt der Staats-
anwalt, den Vollzug des Haftbefehls anzuordnen. In den Fällen des § 123 Absatz 1 
StPO beantragt er, die nach § 116 StPO angeordneten Maßnahmen aufzuheben.

(3)  Bei der Erteilung von Anweisungen nach § 116 StPO an Soldaten der Bundes-
wehr sollte der Eigenart des Wehrdienstes Rechnung getragen werden. Der Staats-
anwalt wirkt darauf hin, dass Anweisungen, denen der zur Truppe zurückgekehrte 
Soldat nur schwer nachkommen kann, oder die dem nicht rückkehrwilligen Soldaten 
Anlass zu dem Versuch geben könnten, sein Fernbleiben von der Truppe zu recht-
fertigen, vermieden werden. Es kann sich daher empfehlen, eine Anweisung an den 
Soldaten anzuregen, sich bei seiner Einheit (Disziplinarvorgesetzten) zu melden 
(§ 116 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 StPO).
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58

Unte rb r ingung  von  Unte rsuchungsge fangenen 
in  e inem Krankenhaus

(1) Muss ein Untersuchungsgefangener in einem Krankenhaus außerhalb der Voll-
zugsanstalt ärztlich behandelt werden, rechtfertigt dies allein die Aufhebung des 
Haftbefehls nicht. Entscheidend ist vielmehr, ob die Voraussetzungen für die Unter-
suchungshaft wegen der Krankheit weggefallen sind.

(2) Hebt der Richter wegen der Art, der Schwere oder der voraussichtlichen Dauer 
der Krankheit den Haftbefehl auf, ist es nicht Aufgabe der Justizbehörden, den 
Beschuldigten in einem Krankenhaus unterzubringen, vielmehr ist es den Verwal-
tungsbehörden zu überlassen, notwendige Maßnahmen zu treffen.

(3) Wird der Haftbefehl aufgehoben, nachdem der Beschuldigte in einem Kranken-
haus untergebracht worden ist, teilt der Staatsanwalt die Aufhebung des Haftbe-
fehls und die Haftentlassung dem Beschuldigten selbst und dem Krankenhaus unver-
züglich mit. Dem Krankenhaus ist gleichzeitig zu eröffnen, dass der Justizfiskus für 
die weiteren Kosten der Unterbringung und Behandlung nicht mehr aufkommt. Die 
Polizei darf nicht im Voraus ersucht werden, den Beschuldigten nach seiner Heilung 
erneut vorläufig festzunehmen oder zu diesem Zweck den Heilungsverlauf zu über-
wachen; auch darf nicht gebeten werden, die Entlassung mitzuteilen, da solche Maß-
nahmen dahin ausgelegt werden könnten, dass die Untersuchungshaft trotz der Ent-
lassung tatsächlich aufrechterhalten werden soll und der Justizfiskus für die Kosten 
der Unterbringung und Behandlung in Anspruch genommen werden kann.

(4) Wird der Haftbefehl trotz der Krankheit aufrechterhalten, rechtfertigt es allein 
der Umstand, dass der Verhaftete vorübergehend in einem Krankenhaus unterzu-
bringen ist, nicht, den Haftbefehl außer Vollzug zu setzen. Der Beschuldigte ist viel-
mehr auf Kosten des Justizfiskus unterzubringen.

59

E ins twe i l i ge  Unte rb r ingung

Auf die einstweilige Unterbringung sind die Nummer 46 bis 55 sinngemäß 
anzuwenden.

60

Besondere  Maßnahmen zur  S i cherung  der 
S t ra fve r fo lgung  und  S t ra fvo l l s t reckung

Im Rahmen der besonderen Maßnahmen (§§ 127a, 132 StPO) zur Sicherung der 
Strafverfolgung und der Strafvollstreckung gegen Beschuldigte, die im Geltungsbe-
reich der StPO keinen Wohnsitz haben, sind bei der Bemessung der Sicherheitsleis-
tung die bei einschlägigen Straftaten erfahrungsgemäß festgesetzten Beträge für 
Geldstrafen und Kosten zu Grunde zu legen. Kann der Beschuldigte einen Zustel-
lungsbevollmächtigten eigener Wahl zunächst nicht benennen, ist er darauf hin-
zuweisen, dass er einen Rechtsanwalt oder einen hierzu bereiten Beamten der 
Geschäftsstelle des zuständigen Amtsgerichts bevollmächtigen kann.

8.  Beobachtung in einem psychiatrischen Krankenhaus
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61

A l l geme ines

(1) Der für die Anordnung der Unterbringung des Beschuldigten in einem psychi-
atrischen Krankenhaus geltende Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (§ 81 Absatz 2 
Satz 2 StPO) ist auch bei der Vollstreckung der Anordnung zu beachten.

(2) Der auf freiem Fuß befindliche Beschuldigte darf in der Regel erst dann zwangs-
weise in das psychiatrische Krankenhaus verbracht werden, wenn er unter Andro-
hung der zwangsweisen Zuführung für den Fall der Nichtbefolgung aufgefordert 
worden ist, sich innerhalb einer bestimmten Frist in dem psychiatrischen Kranken-
haus zu stellen, und er dieser Aufforderung nicht nachgekommen ist. Einer solchen 
Aufforderung bedarf es nicht, wenn zu erwarten ist, dass der Beschuldigte sie nicht 
befolgt.

62

Dauer  und  Vorbere i tung  de r  Beobach tung

(1) Der Sachverständige ist darauf hinzuweisen, dass die Unterbringung nicht län-
ger dauern darf, als zur Beobachtung des Beschuldigten unbedingt notwendig ist, 
dass dieser entlassen werden muss, sobald der Zweck der Beobachtung erreicht ist, 
und dass das gesetzliche Höchstmaß von sechs Wochen keinesfalls überschritten 
werden darf.

(2) Der Sachverständige ist zu veranlassen, die Vorgeschichte möglichst vor der 
Aufnahme des Beschuldigten in die Anstalt zu erheben. Dazu sind ihm ausreichende 
Zeit vorher die Akten und Beiakten, besonders Akten früherer Straf- und Ermitt-
lungsverfahren, Akten über den Aufenthalt in Justizvollzugsanstalten, in einer Ent-
ziehungsanstalt oder in einem psychiatrischen Krankenhaus (mit Krankenblättern), 
Betreuungs-, Entmündigungs-, Pflegschafts-, Ehescheidungs- und Rentenakten 
zugänglich zu machen, soweit sie für die Begutachtung von Bedeutung sein können.

(3) Angaben des Verteidigers, des Beschuldigten oder seiner Angehörigen, die für 
die Begutachtung von Bedeutung sind, z.B. über Erkrankungen, Verletzungen, auf-
fälliges Verhalten, sind möglichst schnell nachzuprüfen, damit sie der Gutachter ver-
werten kann.

(4) Sobald der Beschluss nach § 81 StPO rechtskräftig ist, soll sich der Staatsan-
walt mit dem Leiter des psychiatrischen Krankenhauses fernmündlich darüber ver-
ständigen, wann der Beschuldigte aufgenommen werden kann.

63

St ra fve r fah ren  gegen  H i rnver l e t z te

(1) In Strafverfahren gegen Hirnverletzte empfiehlt es sich in der Regel, einen 
Facharzt für Nerven- und Gemütsleiden (Neurologie und Psychiatrie) oder einen auf 
einem dieser Fachgebiete vorgebildeten und besonders erfahrenen Arzt als Gutachter 
heranzuziehen.

(2) Die Kranken- und Versorgungsakten sind in der Regel für die fachärztliche 
Begutachtung von Bedeutung; sie sind daher rechtzeitig beizufügen. Soweit möglich, 
sollte der Staatsanwalt auf die Einwilligung des Beschuldigten hinwirken. Im Übrigen 
sind die Vorschriften der §§ 67 ff. SGB X, insbesondere § 73 SGB X, zu beachten.
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9.  Zeugen

64

Ladung

(1) Die Ladung eines Zeugen muss erkennen lassen, dass er als Zeuge vernommen 
werden soll. Der Name des Beschuldigten ist anzugeben, wenn der Zweck der Unter-
suchung es nicht verbietet, der Gegenstand der Beschuldigung nur dann, wenn dies 
zur Vorbereitung der Aussage durch den Zeugen erforderlich ist. Mit der Ladung ist 
der Zeuge auf die seinem Interesse dienenden verfahrensrechtlichen Bestimmungen 
und die vorhandene Möglichkeit der Zeugenbetreuung hinzuweisen.

(2) Ist anzunehmen, dass der Zeuge Schriftstücke oder andere Beweismittel 
besitzt, die für die Untersuchung von Bedeutung sein können, soll er in der Ladung 
aufgefordert werden, sie bei der Vernehmung vorzulegen.

(3) Die Zeugen sollen durch einfachen Brief, nicht durch Postkarte, geladen wer-
den. Nur bei Vorliegen besonderer Umstände ist die Ladung zuzustellen. Wegen der 
Ladung zur Hauptverhandlung wird auf Nummer 117 hingewiesen.

65

Be lehrung  des  Zeugen

Die Belehrung des Zeugen über sein Zeugnisverweigerungsrecht nach § 52 StPO und 
sein Auskunftsverweigerungsrecht nach § 55 StPO (§ 163 Absatz 3 Satz 2, § 161a 
Absatz 1 Satz 2 StPO) ist aktenkundig zu machen. Entsprechendes gilt für eine 
Belehrung seines gesetzlichen Vertreters.

66

Vernehmung  von  Pe rsonen  des  ö f f en t l i chen  D iens tes

(1) Soll ein Richter, ein Beamter oder eine andere Person des öffentlichen Dienstes 
als Zeuge vernommen werden und erstreckt sich die Vernehmung auf Umstände, die 
der Amtsverschwiegenheit unterliegen, holt die Stelle, die den Zeugen vernehmen 
will, die Aussagegenehmigung von Amts wegen ein. Bestehen Zweifel, ob sich die 
Vernehmung auf Umstände, die der Amtsverschwiegenheit unterliegen, erstrecken 
kann, ist dies vor der Vernehmung durch eine Anfrage bei dem Dienstvorgesetzten 
zu klären.

(2) Um die Genehmigung ist der Dienstvorgesetzte zu ersuchen, dem der Zeuge im 
Zeitpunkt der Vernehmung untersteht oder dem er im Falle des § 54 Absatz 4 StPO 
zuletzt unterstanden hat. Bezieht sich die Vernehmung auf einen Vorgang, der sich 
bei einem früheren Dienstherrn ereignet hat, darf die Genehmigung nur mit dessen 
Zustimmung erteilt werden (vgl. § 37 Absatz 3 Satz 3 BeamtenstatusG, § 67 Absatz 
3 Satz 3 BBG); die Zustimmung hat der derzeitige Dienstvorgesetzte einzuholen. Auf 
§ 37 Absatz 3 Satz 4 BeamtenstatusG wird hingewiesen.

(3) Der Antrag auf Erteilung einer Aussagegenehmigung muss die Vorgänge, über 
die der Zeuge vernommen werden soll, kurz, aber erschöpfend angeben, damit der 
Dienstvorgesetzte beurteilen kann, ob Versagungsgründe vorliegen. Der Antrag ist 
so rechtzeitig zu stellen, dass der Dienstvorgesetzte ihn prüfen und seine Entschei-
dung noch vor dem Termin mitteilen kann. In eiligen Sachen wird deshalb die Aussa-
gegenehmigung schon vor der Anberaumung des Termins einzuholen sein.
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67

Schr i f t l i che  Aussage

(1) In geeigneten Fällen kann es ausreichen, dass ein Zeuge sich über bestimmte 
Fragen zunächst nur schriftlich äußert, vorausgesetzt, dass er glaubwürdig erscheint 
und eine vollständige Auskunft von ihm erwartet werden kann. In dieser Weise zu 
verfahren, empfiehlt sich besonders dann, wenn der Zeuge für seine Aussage Akten, 
Geschäftsbücher oder andere umfangreiche Schriftstücke braucht.

(2) Befindet sich der Zeuge im Ausland, ist bei der schriftlichen Befragung Nummer 
121 RiVASt zu beachten.

68

Behörd l i ches  Zeugn i s

Die Vernehmung von Zeugen kann entbehrlich sein, wenn zum Beweis einer Tatsa-
che die Verlesung einer der in § 256 Absatz 1 StPO genannten Erklärungen genügt. 
In geeigneten Fällen wird der Staatsanwalt daher ein behördliches Zeugnis einholen, 
das in der Hauptverhandlung verlesen werden kann.

10.  Sachverständige

69

A l l geme ines

Ein Sachverständiger soll nur zugezogen werden, wenn sein Gutachten für die voll-
ständige Aufklärung des Sachverhalts unentbehrlich ist. Nummer 68 gilt sinngemäß.

70

Auswah l  des  Sachvers tänd igen  und  Be lehrung

(1) Während des Ermittlungsverfahrens gibt der Staatsanwalt dem Verteidiger 
Gelegenheit, vor Auswahl eines Sachverständigen Stellung zu nehmen, es sei denn, 
dass der Gegenstand der Untersuchung ein häufig wiederkehrender, tatsächlich 
gleichartiger Sachverhalt (z.B. Blutalkoholgutachten) ist oder eine Gefährdung des 
Untersuchungszwecks (vgl. § 147 Absatz 2 Satz 1 StPO) oder eine Verzögerung des 
Verfahrens zu besorgen ist.

(2) Ist dem Staatsanwalt kein geeigneter Sachverständiger bekannt, ersucht er die 
Berufsorganisation oder die Behörde um Vorschläge, in deren Geschäftsbereich die 
zu begutachtende Frage fällt.

(3) Es empfiehlt sich, für die wichtigsten Gebiete Verzeichnisse bewährter Sachver-
ständiger zu führen, damit das Verfahren nicht durch die Auswahl von Sachverstän-
digen verzögert wird.

(4) Sollen Personen des öffentlichen Dienstes als Sachverständige vernommen wer-
den, gilt Nummer 66 sinngemäß.

(5) Für die Belehrung des Sachverständigen gilt Nummer 65 entsprechend.
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71

Arbe i t sun fä l l e

Bei Arbeitsunfällen empfiehlt es sich, der für den Betrieb zuständigen Berufsgenos-
senschaft oder ihren technischen Aufsichtsbeamten neben den für die Gewerbeauf-
sicht zuständigen Stellen Gelegenheit zu geben, sich gutachtlich zu äußern. Auch 
kann es geboten sein, sie schon zur Besichtigung der Unfallstelle zuzuziehen. Bei 
folgenschweren Arbeitsunfällen (insbesondere solche mit erheblichem Personenscha-
den) kann es sich empfehlen, zur Vermeidung eines Beweismittelverlustes frühzeitig 
einen Sachverständigen hinzuzuziehen, der u.a. Feststellungen zur Einhaltung von 
Arbeitsschutzvorschriften trifft.

72

Besch leun igung

(1) Vor Beauftragung des Sachverständigen soll gegebenenfalls geklärt werden, ob 
dieser in der Lage ist, das Gutachten in angemessener Zeit zu erstatten.

(2) Dem Sachverständigen ist ein genau umgrenzter Auftrag zu erteilen; nach Mög-
lichkeit sind bestimmte Fragen zu stellen. Oft ist es zweckmäßig, die entscheidenden 
Gesichtspunkte vorher mündlich zu erörtern.

(3) Bis zur Erstattung des Gutachtens wird der Staatsanwalt sonst noch fehlende 
Ermittlungen durchführen.

(4) Bestehen Zweifel an der Eignung des Sachverständigen, ist alsbald zu prüfen, 
ob ein anderer Sachverständiger beauftragt werden muss.

11.  Akten über Vorstrafen

73

Ist wegen der Vorstrafen des Beschuldigten zu prüfen, ob die Anordnung der Siche-
rungsverwahrung (§ 66 StGB) in Betracht kommt, oder kann es für die Strafbemes-
sung wichtig sein, dass der Beschuldigte wegen gleichartiger Straftaten vorbestraft 
ist, sind die vollständigen Akten beizuziehen.

11 a. Durchsuchung und Beschlagnahme

73 a

Durchsuchung und Beschlagnahme stellen erhebliche Eingriffe in die Rechte des 
Betroffenen dar und bedürfen daher im Hinblick auf den Verhältnismäßigkeitsgrund-
satz einer sorgfältigen Abwägung. Bei der Prüfung, ob bei einem Zeugnisverweige-
rungsberechtigten die Voraussetzungen für eine solche Maßnahme vorliegen (§ 97 
Absatz 2 Satz 3, Absatz 5 Satz 2 StPO), ist ein strenger Maßstab anzulegen.

12.  Behandlung der amtlich verwahrten Gegenstände
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74

Sorg fä l t i ge  Verwahrung

Gegenstände, die in einem Strafverfahren oder einem selbstständigen Einziehungs-
verfahren beschlagnahmt oder sonst in amtliche Verwahrung genommen worden 
sind, müssen zur Vermeidung von Schadensersatzansprüchen vor Verlust, Entwer-
tung oder Beschädigung geschützt werden. Die Verantwortung hierfür trifft zunächst 
den Beamten, der die Beschlagnahme vornimmt; sie geht auf die Stelle (Staats-
anwaltschaft oder Gericht) über, der die weitere Verfügung über den verwahrten 
Gegenstand zusteht. Die Verwaltungsvorschriften der Länder über die Verwahrung 
sind zu beachten.

75

Herausgabe

(1) Bewegliche Sachen, deren Einziehung oder Unbrauchbarmachung nicht in 
Betracht kommt, sind herauszugeben, sobald sie für das Strafverfahren entbehrlich 
sind und die Voraussetzungen für die Herausgabe offenkundig sind (§ 111n StPO).

(2) Unter den Voraussetzung des Absatz 1 werden bewegliche Sachen an den letz-
ten Gewahrsamsinhaber herausgegeben (§ 111n Absatz 1 StPO), es sei denn, dass 
dieser der Herausgabe an einen anderen zugestimmt hat oder ein Fall des § 111n 
Absatz 2 oder 3 StPO vorliegt. Die folgenden Absätze 3 und 4 bleiben unberührt. 
Sind gefährliche Sachen an einen Gefangenen oder Untergebrachten herauszugeben, 
sind diese an die Leitung der Justizvollzugsanstalt oder Unterbringungseinrichtung 
unter Hinweis auf die Gefährlichkeit zu übersenden.

(3) Bestehen für die Herausgabe an einen Dritten (§ 111n Absatz 3 StPO) lediglich 
Anhaltspunkte für dessen Berechtigung, kann der Staatsanwalt dem Dritten unter 
Bestimmung einer Frist Gelegenheit zum Nachweis seiner Berechtigung geben. Lässt 
der Dritte die Frist ungenutzt verstreichen, ist nach Absatz 2 Satz 1 zu verfahren.

(4) Ergibt sich im Laufe der Ermittlungen zweifelsfrei, dass eine Sache unrecht-
mäßig in die Hand des letzten Gewahrsamsinhabers gekommen ist, lässt sich der 
Berechtigte aber nicht ermitteln, ist nach § 983 BGB und den dazu erlassenen Vor-
schriften zu verfahren.

(5) In der Herausgabeanordnung sind die Sachen und der Empfangsberechtigte 
genau zu bezeichnen. Die Sachen dürfen nur gegen eine Bescheinigung des Emp-
fangsberechtigten oder dessen ausgewiesenen Bevollmächtigten herausgegeben 
werden. Anordnung und Herausgabe sind aktenkundig zu machen.

(6)  Bei Sachen, deren Besitz oder Führen einer gesonderten Erlaubnis bedürfen, ist 
die Herausgabe von der Vorlage der entsprechenden Erlaubnis abhängig zu machen.

76

Bewe i ss i che rung

(1) In Verfahren gegen unbekannte Täter sind Gegenstände, die für Zwecke des 
Strafverfahrens noch benötigt werden, in der Regel bis zum Eintritt der Verfolgungs-
verjährung aufzubewahren.

(2) Dies gilt nicht für Gegenstände, die einem Dritten, insbesondere dem Geschä-
digten, als letzten berechtigten Gewahrsamsinhaber zugeordnet werden können oder 
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die für Zwecke des Strafverfahrens nicht im Original benötigt werden. Diese sollen 
nach spurentechnischer Untersuchung und fotografischer Dokumentation regelmäßig 
wieder an den letzten berechtigten Gewahrsamsinhaber herausgegeben bzw. ver-
nichtet werden, wobei besonderes Augenmerk auf die ordnungsgemäße Dokumenta-
tion der Spurensicherung zu richten ist, um gegebenenfalls späteren Einwendungen 
der Verteidigung wirksam begegnen zu können.

13.  Beschlagnahme von Postsendungen

77

Umfang  der  Besch lagnahme

(1) In dem Antrag auf Beschlagnahme von Postsendungen und Telegrammen sowie 
in einer Beschlagnahmeanordnung des Staatsanwalts sind die Briefe, Telegramme 
und andere Sendungen nach ihren äußeren Merkmalen so genau zu bezeichnen, 
dass Zweifel über den Umfang der Beschlagnahme ausgeschlossen sind.

(2) Der Staatsanwalt prüft, ob die Beschlagnahme aller Postsendungen und Tele-
gramme an bestimmte Empfänger notwendig ist oder ob sie auf einzelne Gattun-
gen von Sendungen beschränkt werden kann. Durch die Beschränkung und den 
Umstand, dass andere Sendungen ausgeliefert werden, kann verhindert werden, 
dass die Beschlagnahme vorzeitig bekannt wird.

(3)  Für die einzelnen Gattungen von Sendungen können folgende Bezeichnungen 
verwendet werden:

a) Briefsendungen (§ 4 Nummer 2 Postgesetz);

b) adressierte Pakete;

c) Postanweisungen, Zahlungsanweisungen und Zahlkarten;

d) Bücher, Kataloge, Zeitungen oder Zeitschriften;

e) Telegramme.

Soll die Beschlagnahme auf einen engeren Kreis von Sendungen beschränkt werden, 
ist deren Art in der Beschlagnahmeanordnung so zu beschreiben, dass der Adressat 
die betreffenden Sendungen eindeutig identifizieren kann. Erforderlichenfalls ist die 
Formulierung durch Rücksprache mit den jeweils als Adressaten in Betracht kom-
menden Personen oder Unternehmen, die geschäftsmäßig Post- und Telekommunika-
tionsdienste erbringen oder daran mitwirken (Post- oder Telekommunikationsunter-
nehmen), zu klären.

(4) Auf dem Aktenumschlag ist der Vermerk „Postbeschlagnahme“ deutlich 
anzubringen.

78

Inha l t  de r  Besch lagnahmeanordnung

(1) Die Beschlagnahme von Sendungen, die bei einer inländischen Betriebs-
stätte eines Post- oder Telekommunikationsunternehmens für einen bestimmten 
Empfänger eingehen, z.B. an den Beschuldigten oder an eine von ihm verwen-
dete Deckanschrift, ist in der Regel anderen Möglichkeiten vorzuziehen. Der volle 
Name, bei häufig wiederkehrenden Namen, zumal in Großstädten, auch andere 
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Unterscheidungsmerkmale, der Bestimmungsort, bei größeren Orten die Straße und 
die Hausnummer und die Betriebsstätte eines Post- oder Telekommunikationsunter-
nehmens, sind anzugeben.

(2)  Bei der Beschlagnahme von Sendungen nach anderen Merkmalen, z.B. eines 
bestimmten Absenders, ist die Annahme-/Einlieferungsstelle des jeweiligen Post- 
oder Telekommunikationsunternehmens zu bezeichnen, bei der die Einlieferung 
erwartet wird. Dasselbe gilt, wenn Sendungen an bestimmte Empfänger nicht bei der 
Auslieferungsstelle, z.B. weil diese im Ausland liegt, sondern bei anderen Betriebs-
stätten beschlagnahmt werden sollen. Beschlagnahmen solcher Art sollen nur bean-
tragt werden, wenn sie unentbehrlich sind. In diesen Ausnahmefällen sind alle 
Merkmale, nach denen die Beschlagnahme ausgeführt werden soll, so genau zu 
beschreiben, dass kein Zweifel darüber besteht, welche Sendungen das Unterneh-
men auszuliefern hat.

(3)  In zweifelhaften oder schwierigen Fällen wird sich der Staatsanwalt vorher mit 
dem betreffenden Post- oder Telekommunikationsunternehmen darüber verständi-
gen, wie die Beschlagnahme am zweckmäßigsten durchgeführt wird.

79

Ver fahren  be i  de r  Besch lagnahme

Der Staatsanwalt prüft, welche Post- oder Telekommunikationsunternehmen als 
Adressaten einer Beschlagnahmeanordnung in Betracht kommen. Hierzu ist zunächst 
festzustellen, welche Unternehmen eine Lizenz für die Beförderung von Sendungen 
der zu beschlagnahmenden Art in dem betreffenden geographischen Bereich besit-
zen. Die Beschlagnahmeanordnung ist allen Post- oder Telekommunikationsunter-
nehmen zu übersenden, bei welchen die Beschlagnahme erfolgen soll. In Zweifels-
fällen ist bei der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post 
und Eisenbahnen (Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) festzustellen, welche Unternehmen als 
Adressaten einer Beschlagnahmeanordnung in Betracht kommen** Bei der Adressie-
rung der Beschlagnahmeanordnung ist die jeweilige Betriebsstruktur des Adressaten 
zu beachten (z.B. das Bestehen rechtlich selbständiger Niederlassungen, Franchise-
Unternehmen). In Zweifelsfällen empfiehlt sich eine vorherige Kontaktaufnahme mit 
dem jeweiligen Unternehmen.

80

Au fhebung  der  Besch lagnahme

(1) Die Beschlagnahme soll in der Regel von vornherein auf eine bestimmte Zeit 
(etwa einen Monat) beschränkt werden. Wegen der mit jeder Beschlagnahme ver-
bundenen Verzögerung der Postzustellung achtet der Staatsanwalt darauf, dass die 
Beschlagnahme nicht länger als erforderlich aufrechterhalten wird.

(2) Sobald ein Beschlagnahmebeschluss erledigt ist, beantragt der Staatsanwalt 
unverzüglich, ihn aufzuheben und verständigt sofort die betroffenen Post- oder 
Telekommunikationsunternehmen.

(3) Der Vermerk „Postbeschlagnahme“ (Nummer 77 Absatz 4) ist zu beseitigen.

* Eine Aufstellung der Lizenzunternehmen kann im Internet abgerufen werden unter http://www.bundes-
netzagentur.de/cln_1421/DE/Sachgebiete/Post/Unternehmen_Institutionen/Lizenzierung/ErteilteLizenzen/
erteiltelizenzen-node.html

http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1421/DE/Sachgebiete/Post/Unternehmen_Institutionen/Lizenzierung/ErteilteLizenzen/erteiltelizenzen-node.html
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1421/DE/Sachgebiete/Post/Unternehmen_Institutionen/Lizenzierung/ErteilteLizenzen/erteiltelizenzen-node.html
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1421/DE/Sachgebiete/Post/Unternehmen_Institutionen/Lizenzierung/ErteilteLizenzen/erteiltelizenzen-node.html
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81

Pos tsendungen  mi t  s taa t sge fährdenden  Inha l ten

Bei Postsendungen mit staatsgefährdenden Inhalten ist Nummer 208 zu beachten.

82

(wegge fa l l en)

13a.  Beschlagnahme und Vermögensarrest zur Sicherung der Einziehung 
und der Wertersatzeinziehung, Insolvenzverfahren

83

Vor rang ige  Inso lvenzant rags rech te  andere r 
S te l l en

Die Staatsanwaltschaft sieht von einem Antrag nach § 111i Absatz 2 Satz 1 StPO ab, 
wenn das Insolvenzantragsrecht einer anderen Stelle ausschließlich zugewiesen ist. 
Dies gilt insbesondere in den Fällen der § 46b Absatz 1 Satz 4 KWG, § 312 Absatz 
1 Satz 1 VAG, § 21 Absatz 4 Satz 4 ZAG und § 43 Absatz 1 KAGB in Verbindung mit 
§ 46b Absatz 1 Satz 4 KWG. Eine Insolvenzantragstellung durch die Staatsanwalt-
schaft kommt hingegen in Betracht, wenn die spezialgesetzlichen Regelungen keine 
Anwendung finden, beispielsweise wenn keine Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb durch 
die Aufsichtsbehörde erteilt wurde.

14.  Auskunft über die Telekommunikation

84

(wegge fa l l en)

85

Te lekommun ika t i on

Das Gericht und unter den Voraussetzungen des § 100e Absatz 1 Satz 2 und 3 StPO 
auch die Staatsanwaltschaft können nach § 100g Absatz 1 StPO die Erhebung von 
Verkehrsdaten (§ 9 und § 12 des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-
Gesetzes und § 2a Absatz 1 des Gesetzes über die Errichtung einer Bundesanstalt 
für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) und 
nach § 100k Absatz 1 und 2 StPO die Erhebung von Nutzungsdaten (§ 2 Absatz 2 
Nummer 3 des Telekommunikation- Telemedien-Datenschutz-Gesetzes) anordnen 
(vgl. § 101a Absatz 1 Satz 1 und Absatz 1a StPO). Dazu gehören auch die Standort-
daten eines Mobilfunkgerätes (§ 100g Absatz 1 Satz 3 und 4 und § 100k Absatz 1 
Satz 2 und 3 StPO).

15.  Öffentliches Interesse bei Privatklagesachen

86

A l l geme ines

(1) Sobald der Staatsanwalt von einer Straftat erfährt, die mit der Privatklage ver-
folgt werden kann, prüft er, ob ein öffentliches Interesse an der Verfolgung von Amts 
wegen besteht.
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(2) Ein öffentliches Interesse wird in der Regel vorliegen, wenn der Rechtsfrie-
den über den Lebenskreis des Verletzten hinaus gestört und die Strafverfolgung ein 
gegenwärtiges Anliegen der Allgemeinheit ist, z.B. wegen des Ausmaßes der Rechts-
verletzung, wegen der Rohheit oder Gefährlichkeit der Tat, der rassistischen, frem-
denfeindlichen, antisemitischen oder sonstigen menschenverachtenden Beweggründe 
des Beschuldigten, wegen der besonderen Schutzbedürftigkeit des Verletzten, der 
Stellung des Verletzten im öffentlichen Leben oder wegen relevanter Voreintragun-
gen des Beschuldigten in einem inländischen oder ausländischen Strafregister.

(3)  Ist der Rechtsfrieden über den Lebenskreis des Verletzten hinaus nicht gestört 
worden, kann ein öffentliches Interesse auch dann vorliegen, wenn dem Verletzten 
wegen seiner persönlichen Beziehung zum Beschuldigten nicht zugemutet werden 
kann, die Privatklage zu erheben, und die Strafverfolgung ein gegenwärtiges Anlie-
gen der Allgemeinheit ist.

(4) Der Staatsanwalt kann Ermittlungen darüber anstellen, ob ein öffentliches Inte-
resse besteht.

87

Verwe i sung  au f  d i e  P r i va tk lage

(1) Die Entscheidung über die Verweisung auf den Privatklageweg trifft der Staats-
anwalt. Besteht nach Ansicht der Behörden oder der Beamten des Polizeidienstes 
kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung, legen sie die Anzeige ohne wei-
tere Ermittlungen dem Staatsanwalt vor.

(2) Kann dem Verletzten nicht zugemutet werden, die Privatklage zu erheben, weil 
er die Straftat nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten aufklären könnte, soll der 
Staatsanwalt die erforderlichen Ermittlungen anstellen, bevor er den Verletzten auf 
die Privatklage verweist, z.B. bei Beleidigung durch namenlose Schriftstücke. Dies 
gilt aber nicht für unbedeutende Verfehlungen.

16.  Einstellung des Verfahrens

88

Mi t te i l ung  an  den  Beschu ld ig ten

In der Mitteilung an den Beschuldigten nach § 170 Absatz 2 StPO sind die Gründe 
der Einstellung nur auf Antrag und dann auch nur soweit bekannt zu geben, als kein 
schutzwürdiges Interesse entgegensteht. Hat sich herausgestellt, dass der Beschul-
digte unschuldig ist oder das gegen ihn kein begründeter Verdacht mehr besteht, ist 
dies in der Mitteilung auszusprechen.

89

Besche id  an  den  Ant rags te l l e r 
und  M i t te i l ung  an  den  Ver l e t z ten

(1) Der Staatsanwalt hat dem Antragsteller den in § 171 StPO vorgesehenen 
Bescheid über die Einstellung auch dann zu erteilen, wenn die Erhebung der öffentli-
chen Klage nicht unmittelbar bei der Staatsanwaltschaft beantragt worden war.

(2) Die Begründung der Einstellungsverfügung darf sich nicht auf allgemeine und 
nichtssagende Redewendungen, z.B. „da eine Straftat nicht vorliegt oder nicht 
nachgewiesen ist“, beschränken. Vielmehr soll in der Regel - schon um unnötige 
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Beschwerden zu vermeiden - angegeben werden, aus welchen Gründen der Ver-
dacht einer Straftat nicht ausreichend erscheint oder weshalb sich sonst die Anklage-
erhebung verbietet. Dabei kann es genügen, die Gründe anzuführen, die ein Einge-
hen auf Einzelheiten unnötig machen, z.B., dass die angezeigte Handlung unter kein 
Strafgesetz fällt, dass die Strafverfolgung verjährt oder aus anderen Gründen unzu-
lässig ist oder dass kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht.

(3) Auch bei einer Einstellung nach §§ 153 Absatz 1, 153a Absatz 1, 153b Absatz 
1 StPO erteilt der Staatsanwalt dem Anzeigenden einen mit Gründen versehenen 
Bescheid.

(4) Der Staatsanwalt soll den Einstellungsbescheid so fassen, dass er auch dem 
rechtsunkundigen Antragsteller verständlich ist.

(5) Erhält der Verletzte nicht bereits gemäß Absatz 1 oder Absatz 3 Kenntnis von 
der Einstellung des Verfahrens, ist ihm letztere auf Antrag mitzuteilen, soweit das 
Verfahren ihn betrifft.

90

Anhörung  von  Behörden  und  Körperscha f ten  
des  ö f f en t l i chen  Rech ts  be i  E ins te l l ungen  

nach  den  §§  153 ,  153a  oder  170  Absa tz  2  S tPO

(1)  Hat eine Behörde oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts die Strafan-
zeige erstattet oder ist sie sonst am Ausgang des Verfahrens interessiert, soll ihr der 
Staatsanwalt, bevor er das Verfahren einstellt oder die Zustimmung des Gerichts zu 
einer Einstellung einholt, die Gründe mitteilen, die für die Einstellung sprechen, und 
ihr Gelegenheit zur Äußerung geben. Dies gilt auch für die Zustimmung des Staats-
anwalts zu einer Einstellung außerhalb einer Hauptverhandlung, die das Gericht 
beabsichtigt (§ 153 Absatz 2, § 153a Absatz 2 StPO). Zur Vereinfachung können 
Ablichtungen aus den Akten beigefügt werden. Stellt der Staatsanwalt entgegen 
einer widersprechenden Äußerung ein, soll er in der Einstellungsverfügung auch die 
Einwendungen würdigen, die gegen die Einstellung erhoben worden sind. 

(2)  Hat ein oberstes Staatsorgan des Bundes oder eines Landes die Ermächti-
gung zur Strafverfolgung nach § 89a Absatz 4, § 89b Absatz 4, § 89c Absatz 4, § 90 
Absatz 4, § 90b Absatz 2, § 97 Absatz 3, § 129b Absatz 1 Satz 3, § 194 Absatz 4, 
§ 353a Absatz 2 oder § 353b Absatz 4 StGB erteilt oder Strafantrag wegen Beleidi-
gung gestellt, ist Nummer 211 Absatz 1 und 3 Buchstabe a zu beachten.

91

Bekanntgabe

(1) Dem Beschuldigten wird die Einstellungsverfügung grundsätzlich formlos 
durch einfachen Brief bekannt gegeben. Die Mitteilung über die Einstellung wird 
dem Beschuldigten zugestellt, wenn gegen ihn eine Strafverfolgungsmaßnahme im 
Sinne des § 2 des Gesetzes über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen 
(StrEG) vollzogen worden ist. Wegen der in der Einstellungsnachricht nach diesem 
Gesetz zu erteilenden Belehrung wird auf die Ausführungsvorschriften zum Gesetz 
über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen (Anlage C) verwiesen.

(2) Die Mitteilung über die Einstellung des Verfahrens ist dem Antragsteller (§ 171 
StPO) im Regelfall formlos zu übersenden. Der Staatsanwalt soll die Zustellung nur 
dann anordnen, wenn im Einzelfall Anhaltspunkte dafür bestehen, dass mit einer 
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Beschwerde und einem Antrag auf Durchführung des Klageerzwingungsverfahrens zu 
rechnen ist.

92

Kos tenp f l i ch t  des  Anze igenden

Ist ein Verfahren durch eine vorsätzliche oder leichtfertig erstattete unwahre Anzeige 
veranlasst worden, prüft der Staatsanwalt, ob die Kosten des Verfahrens und die 
dem Beschuldigten erwachsenen notwendigen Auslagen dem Anzeigeerstatter auf-
zuerlegen sind. Dies gilt auch dann, wenn die unwahren Angaben, die zur Einleitung 
des Verfahrens geführt haben, bei einer Vernehmung gemacht worden sind.

93

E ins te l l ung  nach  §  153a  S tPO

(1) Bei einer Einstellung nach § 153a StPO prüft der Staatsanwalt, ob eine Wieder-
gutmachungsauflage (§ 153a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 StPO) in Betracht kommt. 
Dabei achtet der Staatsanwalt auch darauf, dass die Auflagen einen durch die Straf-
tat erlangten Vermögensvorteil abschöpfen. Im Übrigen sollen unredlich erzielte Ver-
mögensvorteile bei der Festsetzung einer Geldauflage nach § 153a Absatz 1 Satz 2 
Nummer 2 StPO berücksichtigt werden. In geeigneten Fällen können Auflagen mitei-
nander kombiniert werden.

(2) Bei einer Einstellung nach § 153a StPO, bei der die Auflage erteilt wird, einen 
Geldbetrag zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung zu zahlen, oder bei der 
Erklärung der Zustimmung dazu, beachtet der Staatsanwalt neben spezialpräventi-
ven Erwägungen, dass bei der Auswahl des Zuwendungsempfängers insbesondere 
Einrichtungen der Opferhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, Straffälligen- und Bewäh-
rungshilfe, Gesundheits- und Suchthilfe sowie Einrichtungen zur Förderung von 
Sanktionsalternativen und Vermeidung von Ersatzfreiheitsstrafen in angemessenem 
Umfang berücksichtigt werden.

93 a

(wegge fa l l en)

94

E ins te l l ung  nach  §  153c  Absa tz  1  S tPO

(1) In den Fällen des § 153c Absatz 1 StPO kann der Staatsanwalt nach pflichtge-
mäßem Ermessen von der Verfolgung absehen. Dies wird insbesondere in Betracht 
kommen, wenn die in § 153c Absatz 2 StPO bezeichneten Gründe vorliegen können, 
wenn eine Strafverfolgung zu unbilligen Härten führen würde oder ein öffentliches 
Interesse an der strafrechtlichen Ahndung nicht oder nicht mehr besteht.

(2) Der Staatsanwalt prüft im Einzelfall, ob völkerrechtliche Vereinbarungen die 
Verpflichtung begründen, bestimmte außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs der 
Strafprozessordnung begangene Taten so zu behandeln, als ob sie innerhalb dieses 
Bereichs begangen wären. Auskunft über derartige Vereinbarungen erteilt das für 
Justiz zuständige Bundesministerium.

(3) Bestehen in den Fällen des § 153c Absatz 1 StPO Anhaltspunkte dafür, dass 
die Gründe des § 153c Absatz 3 StPO gegeben sein könnten, holt der Staatsan-
walt unverzüglich die Entscheidung des Generalstaatsanwalts ein, ob die Tat verfolgt 
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werden soll. Der Generalstaatsanwalt berichtet vor seiner Entscheidung unverzüglich 
der Landesjustizverwaltung.

(4) Können die in § 153c Absatz 3 StPO bezeichneten Gründe der Strafverfolgung 
entgegenstehen, holt der Staatsanwalt unverzüglich die Entscheidung des Gene-
ralstaatsanwalts ein, wenn er wegen Gefahr im Verzuge eine Beschlagnahme, eine 
Durchsuchung oder eine mit Freiheitsentziehung verbundene Maßnahme für erfor-
derlich hält. Der Generalstaatsanwalt unterrichtet vor seiner Entscheidung die Lan-
desjustizverwaltung. Ist eine Entscheidung des Generalstaatsanwalts nicht recht-
zeitig zu erlangen, unterrichtet der Staatsanwalt die Landesjustizverwaltung 
unmittelbar. Ist auch das nicht möglich, trifft er selbst die notwendige Entscheidung.

95

E ins te l l ung  nach  §  153c  Absa tz  3  S tPO

(1) Bei Straftaten, die durch eine außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs der 
Strafprozessordnung ausgeübte Tätigkeit begangen sind, deren Erfolg jedoch inner-
halb dieses Bereichs eingetreten ist (Distanztaten), klärt der Staatsanwalt beschleu-
nigt den Sachverhalt und die Umstände auf, die für eine Entscheidung nach § 153c 
Absatz 3 StPO von Bedeutung sein können. Er beschränkt sich dabei auf solche Maß-
nahmen, die den Zweck der Vorschrift nicht gefährden.

(2) Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass die Voraussetzungen des § 153c Absatz 3 
StPO gegeben sein könnten, holt der Staatsanwalt unverzüglich die Entscheidung 
des Generalstaatsanwalts ein, ob die Tat verfolgt werden soll. Der Generalstaatsan-
walt unterrichtet vor seiner Entscheidung unverzüglich die Landesjustizverwaltung. 
Bei der Entscheidung, ob die Tat verfolgt werden soll, ist Art. 5 des OECD-Überein-
kommens über die Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger im inter-
nationalen Geschäftsverkehr (Vertrags- und Umsetzungsgesetz: Gesetz zur Bekämp-
fung internationaler Bestechung vom 10. September 1998, BGBl. 1998 II S. 2327)* 
zu beachten.

(3) Hält der Staatsanwalt wegen Gefahr im Verzuge eine Beschlagnahme, eine 
Durchsuchung oder eine mit Freiheitsentziehung verbundene Maßnahme für erfor-
derlich, gelten Absatz 2 sowie Nummer 94 Absatz 4 Satz 3 und 4 entsprechend.

96

E ins te l l ung  nach  §  153c  Absa tz  4  S tPO

In den Fällen des § 153c Absatz 4 StPO gelten die Nummer 94 und 95 sinngemäß.

97

E ins te l l ung  nach  §  153c  Absa tz  5  S tPO

In den Fällen des § 153c Absatz 5 StPO klärt der Staatsanwalt alle für die Ent-
scheidung des Generalbundesanwalts bedeutsamen Umstände mit größter 
Beschleunigung, jedoch unter Beschränkung auf solche Maßnahmen, die den 
Zweck dieser Vorschrift nicht gefährden; er unterrichtet fernmündlich oder fern-
schriftlich den Generalbundesanwalt unter gleichzeitiger Benachrichtigung des 

* Art. 5 des OECD-Übereinkommens hat folgenden Wortlaut: 
Ermittlungsverfahren und Strafverfolgung wegen Bestechung eines ausländischen Amtsträgers unterliegen den 
geltenden Regeln und Grundsätzen der jeweiligen Vertragspartei. Sie dürfen nicht von Erwägungen nationalen 
wirtschaftlichen Interesses, der möglichen Wirkung auf Beziehungen zu einem anderen Staat oder der Identität 
der beteiligten natürlichen oder juristischen Personen beeinflusst werden.
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Generalstaatsanwalts. Die Vorgänge reicht er mit einem Begleitschreiben dem Gene-
ralbundesanwalt unverzüglich nach; eine Abschrift des Begleitschreibens leitet er 
dem Generalstaatsanwalt zu. Sind die Akten nicht entbehrlich, werden dem General-
bundesanwalt Ablichtungen vorgelegt. In Verfahren, die nach § 142a Absatz 2 und 4 
GVG an die Landesstaatsanwaltschaft abgegeben worden sind, ist entsprechend zu 
verfahren. Fordert der Generalstaatsanwalt die Vorgänge zum Zwecke der Prüfung 
an, ob die Voraussetzungen für eine Einstellung des Verfahrens nach § 153c Absatz 
1, 3 und 4 StPO vorliegen, trifft der Staatsanwalt weitere Verfolgungsmaßnahmen 
nur im Einverständnis mit dem Generalbundesanwalt.

98

E ins te l l ung  nach  §  153d  S tPO

Ergeben sich für den Staatsanwalt Anhaltspunkte dafür, dass die Voraussetzungen 
des § 153d StPO vorliegen, sind die in Nummer 97 getroffenen Anordnungen zu 
beachten. Eine Entscheidung des Generalbundesanwalts, solche Straftaten nicht zu 
verfolgen, bewirkt, dass polizeiliche und staatsanwaltschaftliche Verfolgungsmaßnah-
men insoweit zu unterbleiben haben; diese Entscheidung kann schon vor der Einlei-
tung von Verfolgungsmaßnahmen getroffen werden.

99

Benachr i ch t i gung  der  Po l i ze id i ens t s te l l en  i n  den  
Fä l l en  de r  §§  153c ,  153d  S tPO

(1) Wird von der Strafverfolgung nach §§ 153c, 153d StPO abgesehen, kann neben 
der unverzüglichen Benachrichtigung der Polizeidienststelle, die mit der Sache 
unmittelbar befasst ist, die sofortige Benachrichtigung weiterer Polizeidienststellen 
erforderlich sein, um sicherzustellen, dass Verfolgungsmaßnahmen unterbleiben.

(2) In derartigen Fällen unterrichtet der Staatsanwalt neben der mit der Sache 
unmittelbar befassten Polizeidienststelle unverzüglich das für innere Angelegenhei-
ten zuständige Bundesministerium und nachrichtlich das Bundeskriminalamt, Tha-
erstraße 11, 65193 Wiesbaden, von seiner Entscheidung, mit der von der Straf-
verfolgung abgesehen wird. Einen Abdruck der schriftlichen Nachricht erhält die 
Landesjustizverwaltung/das für Justiz zuständige Bundesministerium.

(3) Sieht der Staatsanwalt einstweilen von weiteren Strafverfolgungsmaßnahmen 
ab, unterrichtet er unverzüglich die mit der Sache befasste Polizeidienststelle.

100

E ins te l l ung  nach  §  153e  S tPO

(1) Die Möglichkeit einer Einstellung des Verfahrens nach § 153e StPO (gegebenen-
falls in Verbindung mit § 4 NATO-Truppen-Schutzgesetz)** soll mit dem Beschuldig-
ten und seinem Verteidiger nur erörtert werden, wenn diese selbst Fragen danach 
stellen oder wenn nach den bereits bekannten Umständen des Einzelfalles deut-
liche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine Anwendung des § 153e StPO in 
Betracht kommt und eine Erörterung hierüber aus besonderen Gründen zweckmäßig 
erscheint. Bei einer solchen Erörterung ist jedoch darauf zu achten, dass sie nicht 
als Zusicherung einer Einstellung des Verfahrens nach § 153e StPO missverstanden 
wird.

* vgl. Fundstellennachweis A zum Bundesrecht
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(2) Der Staatsanwalt legt die Akten dem Generalbundesanwalt vor, wenn Anhalts-
punkte dafür bestehen, dass die Einstellung nach 153e StPO in Betracht kommt.

101

E ins te l l ung  nach  §  154  S tPO

(1) Von den Möglichkeiten einer Einstellung nach § 154 Absatz 1 StPO soll der 
Staatsanwalt in weitem Umfang und in einem möglichst frühen Verfahrensstadium 
Gebrauch machen. Er prüft zu diesem Zweck vom Beginn der Ermittlungen an, 
ob die Voraussetzungen für eine Beschränkung des Prozessstoffes vorliegen. Der 
Staatsanwalt erteilt der Polizei allgemein oder im Einzelfall die Weisungen, die erfor-
derlich sind, um die Rechtzeitigkeit der Prüfung zu gewährleisten.

(2) Wird das Verfahren nach § 154 Absatz 1 StPO eingestellt, gilt für den Bescheid 
an den Anzeigenden Nummer 89 entsprechend.

(3) Ist mit Rücksicht auf eine wegen einer anderen Tat zu erwartende Strafe nach 
§ 154 Absatz 1 StPO von der Verfolgung einer Tat abgesehen oder nach § 154 
Absatz 2 StPO das Verfahren vorläufig eingestellt worden, prüft der Staatsanwalt 
nach Abschluss des wegen dieser Tat eingeleiteten Verfahrens, ob es bei der Einstel-
lung verbleiben kann.

101 a

E ins te l l ung  nach  §  154a  S tPO

(1) Soweit die Strafverfolgung nach § 154a StPO beschränkt werden kann, soll der 
Staatsanwalt von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, wenn dies das Verfahren ver-
einfacht. Nummer 101 Absatz 1 gilt entsprechend.

(2) Beschränkungen nach § 154a StPO werden aktenkundig gemacht; erfolgt die 
Beschränkung vor Erhebung der öffentlichen Klage, wird in der Anklageschrift darauf 
hingewiesen.

(3) Nummer 101 Absatz 3 gilt entsprechend.

102

E ins te l l ung  zuguns ten  des  Ver l e t z ten  e ine r  Nö t igung  
oder  E rp ressung

(1) Eine Einstellung nach § 154c StPO soll grundsätzlich nur erfolgen, wenn die 
Nötigung oder die Erpressung strafwürdiger ist als die Tat des Genötigten oder 
Erpressten.

(2) Die Entscheidung, ob zugesichert werden kann, dass das Verfahren eingestellt 
wird, ist dem Behördenleiter vorzubehalten.

103

Mi t te i l ung  an  den  Anze igenden

Sieht der Staatsanwalt nach § 154e StPO von der Erhebung der öffentlichen Klage 
vorläufig ab, teilt er dies dem Anzeigenden mit.
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104

Vor läu f i ge  E ins te l l ung  nach  §  154 f  S tPO

(1) Unter den Voraussetzungen des § 154f StPO soll der Staatsanwalt das Ermitt-
lungsverfahren vorläufig einstellen, wenn der Sachverhalt soweit wie möglich aufge-
klärt ist und die Beweise, soweit notwendig, gesichert sind; eine förmliche Beweis-
sicherung (§§ 285 ff. StPO) soll indessen nur in wichtigen Fällen stattfinden. Der 
Staatsanwalt hat in bestimmten, nicht zu lange bemessenen Abständen zu prüfen, 
ob die Hinderungsgründe des § 154f StPO noch fortbestehen.

(2) Kann nach dem Ergebnis der Ermittlungen mit einer Eröffnung des Hauptver-
fahrens auch dann nicht gerechnet werden, wenn die Hinderungsgründe des § 154f 
StPO wegfallen, stellt der Staatsanwalt das Verfahren sofort ein.

(3) Nummer 103 gilt entsprechend.

105

Beschwerde  gegen  d ie  E ins te l l ungsver fügung

(1) Einer Beschwerde gegen die Einstellung des Verfahrens kann der Staatsan-
walt, der die Einstellung verfügt hat, abhelfen. Werden in der Beschwerde neue und 
wesentliche Tatsachen oder Beweismittel angeführt, nimmt er die Ermittlungen wie-
der auf.

(2) Geht eine Beschwerde des Verletzten bei dem Staatsanwalt ein, dessen Ent-
scheidung angegriffen wird, prüft er unverzüglich, ob er ihr abhilft. Hilft er ihr nicht 
ab, legt er sie unverzüglich dem vorgesetzten Staatsanwalt (§ 147 GVG) vor. Im 
Übersendungsbericht legt er dar, aus welchen Gründen er die Ermittlungen nicht wie-
der aufnimmt; neue Tatsachen oder Beweismittel oder neue rechtliche Erwägungen, 
welche die Beschwerdeschrift enthält, sind zu würdigen. Werden dem Beschuldigten 
weitere selbständige Straftaten vorgeworfen, ist zu berichten, was insoweit bereits 
veranlasst oder was nach Rückkunft der Akten beabsichtigt ist. Die Akten sind dem 
Übersendungsbericht beizufügen oder, wenn sie nicht verfügbar oder nicht entbehr-
lich sind, nachzureichen.

(3) Ist die Beschwerde bei dem vorgesetzten Staatsanwalt eingereicht worden 
und hat er um Bericht oder um Beifügung der Vorgänge ersucht, ist dieser Auf-
trag nur auszuführen, wenn die Ermittlungen nicht wieder aufgenommen werden; 
sonst genügt eine kurze Anzeige über die Wiederaufnahme der Ermittlungen. Kann 
die Beschwerde nicht sofort geprüft werden, sind die Gründe hierfür anzugeben; die 
Akten sind nicht beizufügen.

(4) Dem Beschwerdeführer ist die Wiederaufnahme der Ermittlungen mitzuteilen.

(5) Für die Bekanntgabe des Bescheides des vorgesetzten Staatsanwalts gilt Num-
mer 91 Absatz 2 entsprechend.

17.  Verteidiger
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106

Auswah l  des  Ver te id ige rs

Die Bitte eines Beschuldigten, ihm einen für seine Verteidigung geeigneten Rechts-
anwalt zu bezeichnen, ist abzulehnen. Möchte der Beschuldigte vor seiner Ver-
nehmung einen Verteidiger befragen, sind ihm Informationen, wie das von 
der Bundesrechtsanwaltskammer bereitgestellte amtliche Anwaltsverzeichnis 
(Bundesweites Amtliches Anwaltsverzeichnis (bea-brak.de)), zur Einsicht zur Ver-
fügung zu stellen, die es ihm erleichtern, einen Verteidiger zu kontaktieren. Auf 
bestehende anwaltliche Notdienste ist dabei hinzuweisen.

107

(wegge fa l l en)

108

Unte r r i ch tung  des  Ver te id ige rs

Der Verteidiger, der nach § 145a Absatz 1 StPO als ermächtigt gilt, Zustellungen für 
den Beschuldigten anzunehmen, ist über § 145a StPO hinaus über alle Entscheidun-
gen zu unterrichten, die dem Beschuldigten mitgeteilt werden. Der Verteidiger soll 
dabei neben dem Beschuldigten und gleichzeitig mit diesem unterrichtet werden.

18.  Abschluss der Ermittlungen

109

(1) Bei der Fertigung des Vermerkes über den Abschluss der Ermittlungen sind 
die besonderen verfahrensrechtlichen Wirkungen (§ 147 Absatz 2, § 406e Absatz 2 
Satz 3 StPO) zu beachten.

(2) Richtet sich das Verfahren gegen mehrere Beschuldigte, wird vor dem Vermerk 
über den Abschluss der Ermittlungen gegen einzelne von ihnen der Stand der Ermitt-
lungen gegen die übrigen zu berücksichtigen sein.

(3) Der Vermerk über den Abschluss der Ermittlungen ist mit Datum und Namen 
des Staatsanwalts in die Akte aufzunehmen. Richtet sich das Verfahren gegen meh-
rere Beschuldigte, muss der Vermerk erkennen lassen, gegen welche Beschuldigten 
die Ermittlungen abgeschlossen sind.

II.  ABSCHNITT

Anklage

110

Form und  Inha l t  de r  Ank lageschr i f t

(1) Die Anklageschrift muss klar, übersichtlich und vor allem für den Angeschuldig-
ten verständlich sein.

(2) In der Anklageschrift sind anzugeben:

a) der Familienname und die Vornamen (Rufname unterstrichen), Geburts-
name, Beruf, Anschrift, Familienstand, Geburtstag und Geburtsort (Kreis, Bezirk) 
des Angeschuldigten und seine Staatsangehörigkeit, bei Minderjährigen Namen und 

https://www.bea-brak.de/bravsearch/index.brak
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Anschriften der gesetzlichen Vertreter;

b) der Verteidiger;

c) der Anklagesatz;

 er umfasst:

 die Tat, die dem Angeschuldigten zur Last gelegt wird, sowie Zeit und Ort ihrer 
Begehung, die gesetzlichen Merkmale der Straftat - gegebenenfalls in verein-
fachter Form, z.B. beim Versuch -, die anzuwendenden Strafvorschriften, die 
Umstände, welche die Anordnung einer Maßnahme (§ 11 Absatz 1 Nummer 
8 StGB) rechtfertigen, bei Verletzungen mehrerer Strafvorschriften auch die 
Angabe, ob Tateinheit oder Tatmehrheit angenommen wird;

d) bei Antragsdelikten ein Hinweis auf den Strafantrag;

 wird in Fällen, in denen das Gesetz dies zulässt, bei einem Antragsdelikt die 
öffentliche Klage erhoben, ohne dass ein Strafantrag gestellt ist, soll in der 
Anklageschrift erklärt werden, dass wegen des besonderen öffentlichen Interes-
ses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen geboten ist;

e) Hinweise auf Verfolgungsbeschränkungen nach § 154a StPO;

f) die Zeugen (mit den nach § 200 Absatz 1 Satz 3 und 5 StPO gebotenen und 
gegebenenfalls mit den nach § 200 Absatz 1 Satz 4 StPO zulässigen Einschrän-
kungen) und anderen Beweismittel;

g) das wesentliche Ergebnis der Ermittlungen (§ 200 Absatz 2 StPO) und alle 
Umstände, die für die Strafbemessung, die Strafaussetzung zur Bewährung, die 
Verwarnung mit Strafvorbehalt, das Absehen von Strafe, die Nebenstrafe und 
Nebenfolgen von Bedeutung sein können.

(3) Die Anklageschrift hat ferner den Antrag auf Eröffnung des Hauptverfahrens 
und die Angabe des Gerichts zu enthalten, vor dem die Hauptverhandlung statt-
finden soll. Sie hat auch den Spruchkörper (z.B. Wirtschaftsstrafkammer, Jugend-
kammer, Staatsschutzkammer) zu bezeichnen, den der Staatsanwalt als zuständig 
ansieht.

(4) War oder ist der Angeschuldigte in Untersuchungshaft, sind Ort und Dauer der 
Haft zu vermerken; dies gilt auch für eine andere Freiheitsentziehung. Zur Frage der 
Fortdauer ist ein bestimmter Antrag zu stellen. Auf den Ablauf der in § 121 Absatz 2 
StPO bezeichneten Frist ist hinzuweisen.

(5) Beantragt der Staatsanwalt die Beteiligung der juristischen Person oder Per-
sonenvereinigung und kündigt er die Beantragung der Festsetzung einer Geldbuße 
gegen diese an (Nummer 180a Absatz 2), führt er sie als Nebenbeteiligte an und 
gibt die tatsächliche und rechtliche Grundlage für die begehrte Maßnahme an.
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111

Auswah l  de r  Bewe i smi t te l

(1) Der Staatsanwalt soll nur die Beweismittel aufführen, die für die Aufklärung des 
Sachverhalts und für die Beurteilung der Persönlichkeit des Angeschuldigten wesent-
lich sind.

(2) Haben mehrere Zeugen über denselben Vorgang im Vorverfahren übereinstim-
mend ausgesagt, wird es häufig nicht nötig sein, jeden zu benennen.

(3) Für Sachverständige gilt Absatz 2 entsprechend. Soweit es zulässig ist, ein 
schriftliches Gutachten in der Hauptverhandlung zu verlesen (§ 256 Absatz 1 StPO), 
wird dieses oft ein ausreichendes Beweismittel sein; dies gilt nicht, wenn der Sach-
verständige ein Gutachten nur unter dem Eindruck der Hauptverhandlung erstat-
ten kann, z.B. über die Schuldfähigkeit oder über besondere seelische oder geistige 
Eigenschaften des Angeschuldigten oder eines sonstigen Prozessbeteiligten.

(4) Der Staatsanwalt darf dem Gericht oder dem Vorsitzenden Akten, Schriftstü-
cke oder Beweisstücke nur vorlegen, wenn er sie gleichzeitig zu Bestandteilen der 
gerichtlichen Akten erklärt und damit auch dem Verteidiger zugänglich macht. Legt 
er sie erst in der Hauptverhandlung vor, hat er sie dadurch zum Gegenstand der Ver-
handlung zu machen, dass er die Vorlegung auch dem Angeklagten oder dem Vertei-
diger bekannt gibt.

112

Ermi t t l ungsergebn i s

(1) Auch wenn die Anklage vor dem Strafrichter erhoben wird, soll das wesentliche 
Ergebnis der Ermittlungen (§ 200 Absatz 2 StPO) in die Anklageschrift aufgenommen 
werden, wenn die Sach- oder Rechtslage Schwierigkeiten bietet.

(2) Sind die Akten umfangreich, soll auf die Aktenstellen und möglichst auch auf 
die Beweismittel für die einzelnen Tatvorgänge verwiesen werden.

113

Zus tänd iges  Ger i ch t

(1) Bei der Beurteilung der Frage, ob ein Fall von besonderer Bedeutung vorliegt 
und deshalb die Anklage beim Landgericht (§ 24 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 GVG) 
zu erheben ist, prüft der Staatsanwalt, ob die besondere Bedeutung einer Sache sich 
etwa aus dem Ausmaß der Rechtsverletzung oder den Auswirkungen der Straftat, 
z.B. nach einer Sexualstraftat, ergibt.

(2) Erhebt der Staatsanwalt wegen der besonderen Schutzbedürftigkeit von Ver-
letzten der Straftat, die als Zeugen in Betracht kommen, des besonderen Umfangs 
oder der besonderen Bedeutung des Falles Anklage beim Landgericht (§ 24 Absatz 
1 Satz 1 Nummer 3 GVG), macht er die hierfür bedeutsamen Umstände aktenkun-
dig, sofern diese nicht offensichtlich sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn der Staats-
anwalt Anklage zur Wirtschaftsstrafkammer nach § 74c Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 
GVG erhebt, weil zur Beurteilung des Falles besondere Kenntnisse des Wirtschaftsle-
bens erforderlich sind.
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(3) Erhebt der Staatsanwalt Anklage beim Landgericht und hält er aus den in § 76 
Absatz 2 GVG genannten Gründen die Mitwirkung eines dritten Richters für erforder-
lich, regt er dies an.

(4) Ist die Sache umfangreich, z.B. wegen der großen Anzahl der Angeschuldigten 
oder Zeugen, und erhebt der Staatsanwalt nicht Anklage beim Landgericht, bean-
tragt er, einen zweiten Richter beim Amtsgericht zuzuziehen (§ 29 Absatz 2 GVG).

114

Zusammenhängende  S t ra f sachen

Zusammenhängende Strafsachen (§§ 2, 3 StPO) sind in einer Anklage zusammen-
zufassen (vgl. Nummer 17). Hiervon kann abgesehen werden, wenn die Erhebung 
der öffentlichen Klage wegen einer Tat durch die Aufklärung der anderen Tat erheb-
lich verzögert würde und wenn gewichtige Interessen der Allgemeinheit oder des 
Beschuldigten nicht entgegenstellen.

III.  ABSCHNITT

Hauptverfahren

1.  Eröffnung des Hauptverfahrens

115

(1) Beschließt das Gericht, die Anklage mit Änderungen nach § 207 Absatz 2 StPO 
zuzulassen, legt es die Akten mit diesem Beschluss der Staatsanwaltschaft vor.

(2) Reicht der Staatsanwalt nach § 207 Absatz 3 StPO eine neue Anklageschrift ein, 
empfiehlt es sich in der Regel, das wesentliche Ergebnis der Ermittlungen darzustel-
len, wenn ausgeschiedene Teile einer Tat in das Verfahren wieder einbezogen wer-
den oder, wenn die ursprüngliche Anklageschrift durch Änderungen im Eröffnungsbe-
schluss unübersichtlich oder unverständlich geworden ist.

2.  Vorbereitung der Hauptverhandlung

116

Anberaumung  der  Te rmine

(1) Die Hauptverhandlung findet grundsätzlich am Sitz des Gerichts statt; nur wenn 
es wegen der Besonderheit des Falles geboten erscheint, soll sie an einem anderen 
Ort durchgeführt werden.

(2) Für die Festsetzung der Terminstage sind die örtlichen Feiertage, auch wenn sie 
gesetzlich nicht anerkannt sind, von Bedeutung.

(3) Bei der Festsetzung der Terminsstunden wird den Beteiligten jeder vermeidbare 
Zeitverlust zu ersparen und daher zu prüfen sein, wie lange die Verhandlung der 
einzelnen Sachen voraussichtlich dauern wird und in welchen Abständen die einzel-
nen Termine daher anzuberaumen sind. Sind an einer Verhandlung Personen betei-
ligt, die außerhalb des Sitzungsortes wohnen, sind auch die Verkehrsverhältnisse zu 
berücksichtigen.

(4) Ist für die Verhandlung eine längere Zeit (ein ganzer Tag oder mehrere Tage) 
vorgesehen, kann es sich empfehlen, die einzelnen Zeugen und Sachverständigen, 
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sofern dies die Hauptverhandlung nicht erschwert, erst für den Zeitpunkt zu laden, in 
dem sie voraussichtlich benötigt werden (§ 214 Absatz 2 StPO). In geeigneten Fäl-
len kann es zweckmäßig sein, den Zeugen mit der Auflage zu laden, dass er sich zu 
einem bestimmten Zeitpunkt oder während eines bestimmten Zeitraumes auf Abruf 
bereithalten möge.

(5) Stellt sich nachträglich heraus, dass die Verhandlung einer Sache vermutlich 
länger dauern wird, kann es geboten sein, die folgenden Sachen auf eine spätere 
Terminsstunde zu verlegen und die Beteiligten umzuladen.

117

Ladung  und  Benachr i ch t i gung

(1) Die Ladung zur Hauptverhandlung soll dem auf freiem Fuß befindlichen Ange-
klagten, den Zeugen und den Sachverständigen zugestellt werden, damit sie nach-
weisbar ist. Bei Zeugen und Sachverständigen kann eine einfachere Form der Ladung 
gewählt werden.

(2) Absatz 1 Satz 2 gilt auch für andere Prozessbeteiligte, soweit gesetzlich nichts 
anderes bestimmt ist. Ist eine Behörde am Verfahren zu beteiligen, ist ihr der Ter-
min zur Hauptverhandlung so rechtzeitig mitzuteilen, dass ihre Vertreter sich auf die 
Hauptverhandlung vorbereiten und die Akten vorher einsehen können.

(3) Bei der Ladung von Zeugen ist zu berücksichtigen, dass eine direkte Begegnung 
mit dem Beschuldigten in den Räumen der Justiz als bedrohlich oder belastend emp-
funden werden kann. Dies gilt insbesondere für durch die Tat verletzte Zeugen.

(4)  Mit der Ladung ordnet der Vorsitzende an, dass die nach § 395 Absatz 1 und 
Absatz 2 Nummer 1 StPO zur Nebenklage berechtigten Verletzten Mitteilung vom 
Termin erhalten, wenn aktenkundig ist, dass sie dies beantragt haben. Unter der 
letztgenannten Voraussetzung sollen auch sonstige gemäß § 406g Absatz 1 StPO zur 
Anwesenheit in der Hauptverhandlung berechtigte Verletzte eine solche Mitteilung 
erhalten.

118

Unte r r i ch tung  über  d i e  Bewe i smi t te l

(1) Die vom Gericht geladenen Zeugen und Sachverständigen sind dem Angeklag-
ten und der Staatsanwaltschaft in der Regel in der Ladung oder Terminsmitteilung, 
sonst unverzüglich mitzuteilen (§ 222 Absatz 1 Satz 1 und 3 StPO). Sind sie bereits 
in der Anklageschrift benannt, kann auf sie Bezug genommen werden.

(2) Nach Eingang der Mitteilung nach Absatz 1 Satz 1 prüft der Staatsanwalt, 
ob Anlass besteht, von dem unmittelbare Ladungsrecht (§ 214 Absatz 3 StPO) 
Gebrauch zu machen; gegebenenfalls unterrichtet er Gericht und Angeklagten 
(§ 222 Absatz 1 Satz 2 und 3 StPO).

(3) Dem Angeklagten sollen ferner, um eine Aussetzung oder Unterbrechung nach 
§ 246 Absatz 2 StPO zu vermeiden, mit der Ladung auch die als Beweismittel die-
nenden Gegenstände angegeben werden, soweit sie nicht in der Anklageschrift 
bezeichnet sind.



90

Nds. Rpfl. 1/2023

119

Be iak ten

Der Eingang von Beiakten, die das Gericht angefordert hat, soll dem Staatsanwalt 
und dem Verteidiger rechtzeitig mitgeteilt werden, damit sie diese möglichst noch 
vor der Hauptverhandlung einsehen können.

120

Be f re iung  des  Angek lag ten 
von  de r  P f l i ch t  zum Ersche inen

(1) Ist die persönliche Anwesenheit des Angeklagten in der Hauptverhandlung ent-
behrlich, empfiehlt es sich, ihn über sein Antragsrecht nach § 233 StPO schon vor 
der Ladung zu belehren.

(2) Der Staatsanwalt prüft, ob er auf die Terminsnachricht (§ 233 Absatz 3 StPO) 
verzichten kann.

(3) Zur Hauptverhandlung ist der Angeklagte zu laden, wenn er nicht ausdrücklich 
darauf verzichtet hat. In der Ladung ist er darüber zu belehren, dass er zum Erschei-
nen nicht verpflichtet ist.

121

Kommissa r i s che  Vernehmung 
von  Zeugen  und  Sachvers tänd igen

(1) Die kommissarische Vernehmung von Zeugen oder Sachverständigen ist zu ver-
meiden, wenn eine hinreichende Aufklärung nur von der Vernehmung in der Haupt-
verhandlung zu erwarten ist oder wenn das Gericht aus anderen Gründen gezwun-
gen sein wird, den Zeugen oder Sachverständigen unmittelbar zu vernehmen, z.B., 
weil die Verlesung der Aussage in der Hauptverhandlung nur unter weiteren Voraus-
setzungen zulässig ist (vgl. § 223 Absatz 2 in Verbindung mit § 251 Absatz 2 Num-
mer 2 StPO). Auf Bedenken gegen eine kommissarische Vernehmung hat der Staats-
anwalt rechtzeitig hinzuweisen.

(2) Sind mehrere Zeugen oder Sachverständige bei verschiedenen Gerichten kom-
missarisch zu vernehmen, kann es sich empfehlen, die Gerichte möglichst gleichzei-
tig unter Übersendung von Aktenauszügen um die Vernehmung zu ersuchen.

(3) Ist die Sache umfangreich, sollen dem ersuchten Richter die Teile der Akten 
bezeichnet werden, die für die Vernehmung wichtig sind.

(4) Der Staatsanwalt prüft jeweils, ob er auf Terminsnachrichten verzichten kann.

122

Verhand lung  in  Abwesenhe i t  des  Angek lag ten 
be i  se lbs tve rschu lde te r  Verhand lungsun fäh igke i t

(1) Sind Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass der Angeklagte vorsätzlich und 
schuldhaft seine Verhandlungsunfähigkeit herbeiführen und dadurch wissentlich die 
ordnungsgemäße Durchführung der Hauptverhandlung in seiner Gegenwart verhin-
dern wird (§ 231a Absatz 1 Satz 1 StPO), ist ihm möglichst frühzeitig Gelegenheit zu 
geben, sich vor einem Richter zur Anklage zu äußern (§ 231a Absatz 1 Satz 2 StPO). 
Erforderlichenfalls wirkt der Staatsanwalt hierauf hin. In Verfahren von größerer 
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Bedeutung soll der Staatsanwalt von seinem Anwesenheitsrecht Gebrauch machen.

(2) Kommt eine Verhandlung in Abwesenheit des Angeklagten in Betracht, wirkt der 
Staatsanwalt darauf hin, dass 

a) dem Angeklagten, der keinen Verteidiger hat, ein Verteidiger bestellt wird 
(§ 231a Absatz 4 StPO) und,

b) der Beschluss über die Durchführung der Hauptverhandlung in Abwesenheit des 
Angeklagten so rechtzeitig gefasst wird, dass die Rechtskraft des Beschlusses 
vor der Hauptverhandlung eintreten kann.

3.  Hauptverhandlung

123

A l l geme ines

Der Staatsanwalt vermeidet alles, was auch nur den Schein einer unzulässigen Ein-
flussnahme auf das Gericht erwecken könnte; deshalb soll er den Sitzungssaal nicht 
gemeinsam mit dem Gericht betreten oder verlassen, sich nicht in das Beratungs-
zimmer begeben und während der Verhandlungspausen sich nicht mit Mitgliedern 
des Gerichts unterhalten.

124

Äußere  Ges ta l tung  de r  Hauptve rhand lung

(1) Die Hauptverhandlung soll im Sitzungssaal des Gerichts, nicht im Amtszimmer 
des Richters, durchgeführt werden.

(2) Pflicht des Staatsanwalts, des Urkundsbeamten und des Verteidigers ist es, 
schon vor Erscheinen des Gerichts ihren Platz im Sitzungssaal einzunehmen. Beim 
Eintritt des Gerichts zu Beginn der Sitzung, bei der Vereidigung von Zeugen und 
Sachverständigen und bei der Verkündung der Urteilsformel erheben sich sämtliche 
Anwesende von ihren Plätzen. Im Übrigen steht es allen am Prozess Beteiligten frei, 
ob sie bei der Abgabe von Erklärungen und bei Vernehmungen sitzen bleiben oder 
aufstehen.

125

P la t zzu te i l ung

(1) Der Justizwachtmeister hat vor dem Erscheinen des Gerichts und während der 
Verhandlung dafür zu sorgen, dass die Platzordnung im Gerichtssaal eingehalten 
wird.

(2) Der Angeklagte soll in eine umfriedete Anklagebank nur dann verwiesen 
werden, wenn besondere Umstände vorliegen (z.B. Fluchtgefahr, Störung des 
Verhandlungsablaufs).

(3) Für die Presseberichterstatter sollen im Voraus geeignete Plätze in ausreichen-
der Zahl bereitgestellt werden.
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126

Schö f fen

(1) Der Vorsitzende soll die mitwirkenden Schöffen vor Beginn der Sitzung über die 
Unfähigkeitsgründe (§§ 31, 32 GVG) und - unter Hinweis auf die einzelnen Strafsa-
chen, die verhandelt werden - über die Ausschließungsgründe (§§ 22, 23, 31 StPO) 
belehren sowie auf die Umstände hinweisen, die eine Ablehnung wegen Besorgnis 
der Befangenheit rechtfertigen könnten (§ 24 StPO). Ein Hinweis auf das Merkblatt 
für Schöffen kann genügen.

(2) Die Berufsrichter sollen dazu beitragen, dass die Schöffen die ihnen vom Gesetz 
zugewiesene Aufgabe erfüllen können. Die Verhandlung ist so zu führen, dass die 
Schöffen ihr folgen können; Förmlichkeiten und Fachausdrücke, die ihnen nicht ver-
ständlich sind, müssen erläutert werden.

(3) Die Anklageschrift darf den Schöffen nicht zugänglich gemacht werden. Ihnen 
kann jedoch, namentlich in Verfahren mit einem umfangreichen oder schwierigen 
Sachverhalt, für die Dauer der Hauptverhandlung eine Abschrift des Anklagesatzes 
nach dessen Verlesung überlassen werden.

127

P f l i ch ten  des  S taa tsanwa l t s  i n  de r  Hauptve rhand lung

(1) Der Staatsanwalt wirkt darauf hin, dass das Gesetz beachtet wird. Er sorgt 
durch geeignete Anträge, Fragen oder Anregungen dafür, dass nicht nur die Tat in 
ihren Einzelheiten, sondern auch die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Angeklagten und alle Umstände erörtert werden, die für die Strafbemessung, die 
Strafaussetzung zur Bewährung, die Verwarnung mit Strafvorbehalt, das Absehen 
von Strafe, die Nebenstrafe und Nebenfolgen oder die Anordnung von Maßregeln der 
Besserung und Sicherung, der Einziehung oder sonstiger Maßnahmen (§ 11 Absatz 1 
Nummer 8 StGB) bedeutsam sein können. Nummer 4 c ist zu beachten.

(2) Der Staatsanwalt soll darauf hinwirken, dass ungeeignete oder nicht zur Sache 
gehörende Fragen zurückgewiesen werden. Dies gilt namentlich dann, wenn sie 
lediglich auf eine Ausforschung von Privat-, Geschäfts- oder Dienstgeheimnissen 
hinzielen.

(3) Der Staatsanwalt wirkt darauf hin, dass die gesetzlichen Möglichkeiten zur 
Beschleunigung und Vereinfachung der Hauptverhandlung genutzt werden.

128

Wahrung  der  Ordnung

(1) Der Staatsanwalt wirkt darauf hin, dass die Hauptverhandlung geordnet abläuft. 
Obwohl ihm kein förmliches Recht, Ordnungsmittel zu beantragen, zusteht, ist er 
nicht gehindert, unter Umständen sogar verpflichtet, eine Ungebühr zu rügen und 
ein Ordnungsmittel anzuregen, vor allem, wenn die Ungebühr mit seiner Amts-
ausübung in der Verhandlung zusammenhängt. Eine bestimmte Maßnahme soll er 
grundsätzlich nicht anregen. Ist die Ungebühr auf Ungewandtheit, Unerfahrenheit 
oder verständliche Erregung zurückzuführen, wirkt der Staatsanwalt gegebenenfalls 
darauf hin, dass von einem Ordnungsmittel abgesehen wird.

(2) Auf Vorgänge, welche die Erforschung der Wahrheit vereiteln oder erschwe-
ren können, hat der Staatsanwalt das Gericht unverzüglich hinzuweisen, z.B. wenn 
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ein Zuhörer Aufzeichnungen macht und der Verdacht besteht, dass er sie verwen-
den will, um noch nicht vernommene Zeugen über den Verlauf der Verhandlung zu 
unterrichten.

(3) Der Vorsitzende wird, soweit erforderlich, bei der Aufrechterhaltung der Ord-
nung in der Hauptverhandlung durch einen Justizwachtmeister unterstützt. Dieser 
ist für die Dauer der Sitzung möglichst von jedem anderen Dienst freizustellen. Er 
hat dem Vorsitzenden jede Ungebühr im Sitzungssaal mitzuteilen und bei drohender 
Gefahr sofort selbständig einzugreifen.

129

Ber i ch te rs ta t tung  durch  P resse  und  Rund funk

(1) Presse, Hörfunk und Fernsehen dürfen in ihrer Berichterstattung nicht mehr 
beschränkt werden, als das Gesetz und der Zweck der Hauptverhandlung es gebie-
ten. Die Aufgabe des Gerichts, die Wahrheit zu erforschen, darf nicht vereitelt oder 
erschwert, das Recht des Angeklagten, sich ungehindert zu verteidigen, nicht beein-
trächtigt werden; auch sind die Persönlichkeitsrechte des Angeklagten und anderer 
Beteiligter, insbesondere auch des Verletzten, zu berücksichtigen (vgl. Nummer 23).

(2) Mit Ausnahme der in § 169 Absatz 2 und 3 GVG geregelten Fälle sind Ton- und 
Fernseh-Rundfunkaufnahmen sowie Ton- und Filmaufnahmen während der Hauptver-
handlung, einschließlich der Urteilsverkündung, zum Zwecke der öffentlichen Vorfüh-
rung oder Veröffentlichung ihres Inhalts unzulässig.

(3) Ob und unter welchen Voraussetzungen im Sitzungssaal sonst Ton-, Film- und 
Bildaufnahmen gemacht werden dürfen, entscheidet der Vorsitzende.

(4) Über die Zulässigkeit von Ton-, Film- und Bildaufnahmen im Gerichtsgebäude 
außerhalb des Sitzungssaales entscheidet der Inhaber des Hausrechts.

(5) Bei Entscheidungen nach Absatz 2 bis 4 sind die Persönlichkeitsrechte der 
Beteiligten zu berücksichtigen. Wird die Erlaubnis erteilt, empfiehlt es sich klarzu-
stellen, dass die Rechte der betroffenen Personen unberührt bleiben.

130

Be lehrung  der  Zeugen  und  Sachvers tänd igen

Die Belehrung der Zeugen und Sachverständigen über die Bedeutung des Eides und 
über die strafrechtlichen Folgen einer unrichtigen oder unvollständigen Aussage soll 
in angemessener und wirkungsvoller Form erfolgen. Sie wird im Sitzungsprotokoll 
vermerkt, der Staatsanwalt wirkt darauf hin, dass dies auch bei Zeugen oder Sach-
verständigen geschieht, die zu einem späteren Zeitpunkt vorgeladen worden sind.

130a

Schutz  de r  Zeugen

(1) Unter den Voraussetzungen des § 247a StPO prüft der Staatsanwalt, ob es 
geboten ist, dass sich ein Zeuge während seiner Vernehmung an einem anderen Ort 
aufhält. Stellt der Staatsanwalt einen entsprechenden Antrag, ist in der Begründung 
dazu Stellung zu nehmen, ob die Vernehmung aufgezeichnet werden soll.

(2) Besteht Anlass zu der Besorgnis, dass durch die Angabe der vollständi-
gen Anschrift oder durch die Offenbarung der Identität oder des Wohn- oder 
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Aufenthaltsortes der Zeuge oder eine andere Person gefährdet wird, prüft der 
Staatsanwalt, ob Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Unter den Voraussetzungen 
des § 68 Absatz 2 oder 3 StPO wirkt er darauf hin, dass dem Zeugen gestattet wird, 
seine vollständige Anschrift, seinen Wohn- oder Aufenthaltsort oder seine Identität 
nicht preiszugeben. Im Fall des § 172 Nummer 1a. GVG beantragt er den Ausschluss 
der Öffentlichkeit.

(3) Für die Vernehmung des Verletzten in der Hauptverhandlung gilt Nummer 19 a 
Absatz 2.

(4)  Unter den Voraussetzungen des § 255a StPO wirkt der Staatsanwalt auf eine 
Ersetzung der Vernehmung von Zeugen durch die Vorführung einer Aufzeichnung 
seiner früheren Vernehmung in Bild und Ton hin, soweit der Schutz des Zeugen dies 
gebietet.

131

Aussch luss  de r  Ö f fen t l i chke i t 
A l l geme ines

(1) Unabhängig vom Gericht hat auch der Staatsanwalt zu prüfen, ob es geboten 
ist, die Öffentlichkeit für die ganze Hauptverhandlung oder für einen Teil auszuschlie-
ßen. Stellt er einen solchen Antrag, hat er ihn zu begründen.

(2) Verpflichtet das Gericht die Anwesenden zur Geheimhaltung nach § 174 Absatz 
3 GVG, empfiehlt es sich, auf die Strafbarkeit eines Verstoßes gegen die Schweige-
pflicht hinzuweisen (§ 353d Nummer 2 StGB). Ist zu befürchten, dass geheim zu 
haltende Tatsachen über den Kreis der Zeugen und Zuhörer hinaus durch Presse 
und Rundfunk verbreitet werden, sollen der Vorsitzende und der Staatsanwalt die 
Berichterstatter zu einer freiwilligen Beschränkung in ihrem Bericht veranlassen, 
wenn es nicht geboten ist, auch sie zur Geheimhaltung zu verpflichten. Hält ein 
Berichterstatter die übernommene Verpflichtung nicht ein, hat der Staatsanwalt - 
unbeschadet anderer Maßnahmen - darauf hinzuwirken, dass ihm der Zutritt zu Ver-
handlungen, in denen die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist, nicht mehr gestattet 
wird.

131a

Aussch luss  de r  Ö f fen t l i chke i t 
zum Schutz  des  Ver l e t z ten

Wird beantragt, die Öffentlichkeit nach § 171b GVG auszuschließen, nimmt der 
Staatsanwalt dazu in der Regel Stellung. Wird ein Antrag nicht gestellt, liegen aber 
die Voraussetzungen für einen Ausschluss der Öffentlichkeit vor, beantragt der 
Staatsanwalt den Ausschluss, wenn die betroffenen Personen in der Hauptverhand-
lung nicht anwesend oder vertreten sind oder wenn sie ihr Antragsrecht nicht sach-
gerecht ausüben können. 

132

Aussch luss  de r  Ö f fen t l i chke i t 
wegen  Ge fährdung  der  S i t t l i chke i t

Die Öffentlichkeit wegen Gefährdung der Sittlichkeit auszuschließen, kann schon 
dann gerechtfertigt sein, wenn Jugendliche durch die öffentliche Erörterung sittli-
cher Verfehlungen erheblich gefährdet würden. Aus den gleichen Erwägungen kann 
jugendlichen Personen auch der Zutritt zu einer Verhandlung versagt werden, für 



95

Nds. Rpfl. 1/2023

die sonst die Öffentlichkeit nicht ausgeschlossen zu werden braucht (§ 175 Absatz 1 
GVG).

133

Aussch luss  de r  Ö f fen t l i chke i t 
wegen  Ge fährdung  der  ö f f en t l i chen  Ordnung

(1) Maßnahmen und Einrichtungen der Polizei und anderer an der Strafverfol-
gung beteiligter Stellen, die der Verhütung oder der Aufklärung von Straftaten die-
nen, bleiben vielfach nur wirksam, solange sie geheim gehalten werden können. In 
öffentlicher Hauptverhandlung soll daher möglichst nicht erörtert werden, mit wel-
chen Mitteln und auf welchem Wege die Polizei die Täter überführt. Lässt sich dies 
weder vermeiden noch genügend einschränken, beantragt der Staatsanwalt für diese 
Teile der Hauptverhandlung die Öffentlichkeit wegen Gefährdung der öffentlichen 
Ordnung auszuschließen.

(2) Das gleiche gilt, wenn Einzelheiten über neue oder eigenartige Begehungs-
formen von Straftaten, z.B. von Fälschungen, Betrügereien, Vergiftungen oder Ein-
bruchsdiebstählen erörtert werden müssen.

(3) Auch Bauweise, Einrichtung, Belegung und Sicherheitssystem einer Vollzugs-
anstalt sollen in der Regel nicht in öffentlicher Hauptverhandlung erörtert werden. 
Gegebenenfalls wirkt der Staatsanwalt auf den Ausschluss der Öffentlichkeit hin.

134

Fes t s te l l ung  von  Reg i s te re in t ragungen

Bei der Erörterung von Registereintragungen, insbesondere Eintragungen im Bun-
deszentralregister und in Strafregistern eines anderen Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union, ist darauf zu achten, dass dem Angeklagten durch das Bekanntwerden 
der eingetragenen Tatsachen keine Nachteile entstehen, die vermeidbar sind oder 
zur Bedeutung der Straftat außer Verhältnis stehen. Hält der Staatsanwalt abwei-
chend von der Ansicht des Vorsitzenden (§ 243 Absatz 5 Satz 5 und 6 StPO) die 
Feststellung von Eintragungen für geboten, bleibt es ihm unbenommen, hierüber 
eine Entscheidung des Gerichts herbeizuführen. Da es der Feststellung etwaiger Ein-
tragungen in der Regel dann nicht bedarf, wenn eine Verurteilung des Angeklagten 
nicht zu erwarten ist, kann es angebracht sein, einen hierauf gerichteten Antrag bis 
zum Ende der Beweisaufnahme aufzuschieben.

135

Zeugen  und  Sachvers tänd ige

(1) Über das Erforderliche hinausgehende Begegnungen von Zeugen, insbesondere 
von Verletzten, mit dem Angeklagten sollen vermieden, spezielle Warteräume für 
Zeugen genutzt werden. 

(2) Zeugen und Sachverständige, die für die weitere Verhandlung nicht mehr benö-
tigt werden, sollen nach ihrer Vernehmung entlassen werden.

(3) Kinder und Jugendliche sind möglichst vor anderen Zeugen zu vernehmen. In 
den Warteräumen sollen sie beaufsichtigt und, soweit möglich, betreut werden. 
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(4) Der Staatsanwalt soll durch geeignete Anträge auf eine entsprechende Verfah-
rensweise hinwirken.

136

Verdach t  s t ra fba re r  Fa l s chaussagen

Ergibt sich im Laufe der Verhandlung ein begründeter Verdacht, dass sich ein Zeuge 
oder ein Sachverständiger einer Eidesverletzung oder einer falschen uneidlichen Aus-
sage schuldig gemacht hat, beantragt der Staatsanwalt, die beanstandete Aussage 
zur Feststellung des Tatbestandes für ein künftiges Ermittlungsverfahren zu beurkun-
den (§ 183 GVG, § 273 Absatz 3 StPO). Er sorgt für die Einleitung eines Ermittlungs-
verfahrens und veranlasst, wenn nötig, die vorläufige Festnahme des Zeugen oder 
Sachverständigen.

137

Unte rb rechung  und  Ausse tzung  der  Hauptve rhand lung

(1) Wird die Hauptverhandlung unterbrochen, gibt der Vorsitzende den Anwesen-
den bekannt, wann sie fortgesetzt wird, und weist darauf hin, dass weitere Ladungen 
nicht ergehen.

(2) Wird die Verhandlung ausgesetzt und beraumt das Gericht den Termin für die 
neue Hauptverhandlung sofort an, kann eine schriftliche Ladung der Zeugen und 
Sachverständigen dadurch ersetzt werden, dass der Vorsitzende sie unter Hinweis 
auf die gesetzlichen Folgen ihres Ausbleibens zu dem neuen Termin mündlich lädt. 
Dies ist im Protokoll zu vermerken. Der Angeklagte und der Verteidiger sind zu dem 
neuen Termin schriftlich zu laden, der Verteidiger jedoch nur, wenn er nicht auf die 
Ladung verzichtet.

(3) Wird die Verhandlung ausgesetzt oder unterbrochen, weil gegen einen Vertei-
diger ein Ausschließungsverfahren eingeleitet worden ist (§ 138c Absatz 4 StPO), 
empfiehlt es sich, dem über die Ausschließung entscheidenden Gericht mit der Vor-
lage (§ 138c Absatz 2 StPO) auch die Aussetzung oder Unterbrechung mitzuteilen. 
Wird die Hauptverhandlung unterbrochen, ist auch mitzuteilen, an welchem Tag sie 
spätestens fortgesetzt werden muss.

138

Sch lussvor t rag  des  S taa tsanwa l t s

(1) Der Staatsanwalt erörtert in seinem Schlussvortrag das Gesamtergebnis der 
Hauptverhandlung und würdigt es tatsächlich und rechtlich. Darüber hinaus weist 
er in geeigneten Fällen darauf hin, welche Bedeutung der Strafvorschrift für das 
Gemeinwohl zukommt.

(2) Hält der Staatsanwalt die Schuld des Angeklagten für erwiesen, erörtert er 
auch die Strafzumessungsgründe (§ 46 StGB; vgl. auch Nummer 15) sowie alle 
Umstände, die für die Strafbemessung, die Strafaussetzung zur Bewährung, die Ver-
warnung mit Strafvorbehalt, das Absehen von Strafe, die Nebenstrafe und Neben-
folgen oder die Anordnung von Maßregeln der Besserung und Sicherung, der Ein-
ziehung (§§ 73 bis 76a StGB), des erweiterten Verfalls oder sonstiger Maßnahmen 
(§ 11 Absatz 1 Nummer 8 StGB) von Bedeutung sein können. Von einem Antrag auf 
Anordnung einer Maßregel der Besserung und Sicherung (z.B. eines Berufsverbotes 
nach § 70 StGB) soll regelmäßig nicht schon im Hinblick auf mögliche Maßnahmen 
der Verwaltungsbehörden oder der Berufsgerichtsbarkeit abgesehen werden.
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(3) Kommt eine Verwarnung mit Strafvorbehalt (§ 59 StGB) in Betracht, wägt der 
Staatsanwalt die besonderen Umstände des Falles gegen das Gebot der Verteidigung 
der Rechtsordnung ab.

(4) Beantragt der Staatsanwalt eine Freiheitsstrafe unter sechs Monaten, nimmt 
er dazu Stellung, aus welchen Gründen die Verhängung einer Geldstrafe nicht aus-
reicht und deshalb eine Freiheitsstrafe unerlässlich ist (§ 47 StGB). Von der Geld-
strafe darf nicht allein deshalb abgesehen werden, weil der Angeklagte sie nicht oder 
nicht sofort zahlen kann. Gegebenenfalls ist eine Anordnung gemäß § 42 StGB zu 
erörtern.

(5) Beantragt der Staatsanwalt eine Freiheitsstrafe von nicht mehr als zwei Jahren, 
nimmt er dazu Stellung, ob die Voraussetzungen für die Strafaussetzung zur Bewäh-
rung vorliegen (§ 56 StGB). Beantragt der Staatsanwalt Verwarnung mit Strafvorbe-
halt, Strafaussetzung zur Bewährung oder eine Maßregel der Besserung und Siche-
rung, schlägt er gegebenenfalls zugleich geeignete Auflagen und Weisungen vor; für 
Auflagen gilt Nummer 93 sinngemäß.

(6) Hat der Angeklagte sich durch die Tat bereichert oder zu bereichern versucht, 
nimmt der Staatsanwalt in geeigneten Fällen auch dazu Stellung, ob Geldstrafe 
neben Freiheitsstrafe zu verhängen ist (§ 41 StGB).

(7) Besteht Anlass, vom Angeklagten erlittene Untersuchungshaft oder eine andere 
Freiheitsentziehung nicht auf die Strafe anzurechnen, hat sich der Staatsanwalt 
hierzu zu äußern (vgl. § 51 Absatz 1 Satz 2 StGB). Er hat ferner zu der Frage Stel-
lung zu nehmen, ob der Haftbefehl noch aufrechtzuerhalten oder aufzuheben ist. 
Hat die Verhandlung Haftgründe gegen den auf freiem Fuß befindlichen Angeklag-
ten ergeben, beantragt der Staatsanwalt einen Haftbefehl. Untersuchungshaft wegen 
Verdunklungsgefahr wird jedoch nach Verkündung des Urteils nur ausnahmsweise in 
Betracht kommen.

(8) Beim Antrag zum Kostenausspruch beachtet der Staatsanwalt die Ausnahmen 
von der Haftung für die Auslagen bei bestimmten Untersuchungen (§ 465 Absatz 2 
StPO).

139

Ant räge  zum F re i sp ruch  des  Angek lag ten

(1) Beantragt der Staatsanwalt, den Angeklagten freizusprechen oder das Verfah-
ren gegen ihn einzustellen, nimmt er in geeigneten Fällen in seinem Antrag zugleich 
zur Frage der Auferlegung der Kosten (§§ 467 Absatz 2 Satz 1, 470 StPO) und des 
Ersatzes der dem Angeklagten erwachsenen notwendigen Auslagen (§ 467 Absatz 2 
Satz 2, Absatz 3, 4; § 470 StPO) Stellung.

(2) Hat die Hauptverhandlung ergeben, dass eine unwahre Anzeige vorsätzlich oder 
leichtfertig erstattet worden ist, regt der Staatsanwalt eine Entscheidung nach § 469 
StPO an.

(3) Kann eine Entschädigung nach den §§ 1, 2 StrEG in Betracht kommen, wirkt 
der Staatsanwalt darauf hin, dass das Gericht gemäß § 8 des Gesetzes über die Ent-
schädigungspflicht entscheidet. Der Staatsanwalt nimmt unter Berücksichtigung der 
§§ 3 bis 6 dieses Gesetzes und des § 254 BGB dazu Stellung, ob und in welchem 
Umfang eine Verpflichtung zur Entschädigung besteht, und vermerkt dies in den 
Handakten.
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140*)

M i t te i l ung  de r  En tsche idung 
und  des  S tandes  de r  Vo l l s t reckung

Von einem rechtskräftigen Urteil sowie von einem in § 268a StPO genannten 
Beschluss über Strafaussetzung zur Bewährung ist dem Verurteilten oder Freigespro-
chenen und, sofern er einen Verteidiger hat, auch diesem eine Abschrift zu übersen-
den. In Verfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende sowie in Staatsschutzsa-
chen kann im Einzelfall hiervon abgesehen werden. Andere Entscheidungen werden 
auf Antrag übersandt.

141

Form des  Ur te i l s

(1) Im Urteil wird der Angeklagte so genau bezeichnet, wie es für die Anklage vor-
geschrieben ist (Nummer 110 Absatz 2 Buchstabe a). Werden die Urteilsgründe in 
die Verhandlungsniederschrift vollständig aufgenommen (§ 275 Absatz 1 Satz 1 
StPO) und enthält diese auch die in Nummer 110 Absatz 2 Buchstabe a vorgesehe-
nen Angaben, ist es nicht mehr nötig, das Urteil gesondert abzusetzen. Eine von der 
Niederschrift getrennte Absetzung der Urteilsgründe allein ist unzureichend. Ergeht 
das Urteil gegen mehrere Angeklagte, sind die angewendeten Vorschriften (§ 260 
Absatz 5 StPO) für jeden Angeklagten gesondert anzugeben.

(2) Das Urteil ist unverzüglich abzusetzen. Die in § 275 Absatz 1 Satz 2 StPO 
bestimmte Frist ist einzuhalten; erforderlichenfalls empfiehlt es sich, den Bericht-
erstatter und gegebenenfalls auch den Vorsitzenden von anderen Dienstgeschäf-
ten freizustellen. Ist das Urteil in unterschriebener Form fristgerecht zu den Akten 
gebracht worden, kann eine etwa erforderlich werdende Reinschrift auch noch nach 
Fristablauf hergestellt werden.

(3) Wird eine Überschreitung der Urteilsabsetzungsfrist durch einen im Einzelfall 
nicht voraussehbaren unabwendbaren Umstand veranlasst (§ 275 Absatz 1 Satz 4 
StPO), ist es zweckmäßig, die Gründe hierfür aktenkundig zu machen.

142

Be lehrung  über 
Rech tsmi t te l  und  Rech tsbehe l f e

(1) Ist der Angeklagte bei der Verkündung des Urteils anwesend, belehrt ihn der 
Vorsitzende über die zulässigen Rechtsmittel (§ 35a StPO). Dabei wird dem Ange-
klagten ein Merkblatt ausgehändigt, auf das wegen der Einzelheiten verwiesen wer-
den kann. Bei einem Angeklagten, der der deutschen Sprache nicht hinreichend 
mächtig ist, hat die durch den hinzugezogenen Dolmetscher (Nummer 181 Absatz 1) 
zu vermittelnde Rechtsmittelbelehrung den Hinweis zu enthalten, dass die schriftli-
che Rechtsmitteleinlegung in deutscher Sprache erfolgen muss. Die Belehrung wird 
im Protokoll über die Hauptverhandlung vermerkt.

(2) Der Angeklagte soll nicht veranlasst werden, im unmittelbaren Anschluss an 
die Urteilsverkündung zu erklären, ob er auf Rechtsmittel verzichtet. Erklärt er, ein 
Rechtsmittel einlegen zu wollen, ist er an die Geschäftsstelle zu verweisen.

* In Bayern gilt diese Vorschrift in einer abweichenden Fassung (Bekanntmachung des Bayerischen Staats-
ministeriums der Justiz über die Einführung der Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren, 
Justizministerialblatt)
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(3) Ist der Angeklagte bei der Verkündung des Urteils abwesend, ist er über die 
Einlegung des zulässigen Rechtsmittels schriftlich zu belehren; es genügt, wenn dem 
zuzustellenden Urteil ein Merkblatt beigefügt und dies in der Zustellungsurkunde 
vermerkt wird. In den Fällen der §§ 232, 329 Absatz 1, 2 Satz 1 Alternative 2 und 
Absatz 4 Satz 2 sowie des § 412 StPO ist der Angeklagte bei der Zustellung auch 
über sein Recht zu belehren, die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu beantra-
gen (§§ 235, 329 Absatz 7 StPO).

143

Beurkundung  e ines  Rech tsmi t te l ve rz i ch t s

(1) Ein unmittelbar nach der Urteilsverkündung erklärter Verzicht auf Rechtsmit-
tel ist im Protokoll zu beurkunden. Es empfiehlt sich, im Protokoll zu vermerken, 
dass die Erklärung über den Rechtsmittelverzicht verlesen und genehmigt worden ist 
(§ 273 Absatz 3 StPO).

(2) Verzichtet ein in Untersuchungshaft befindlicher Angeklagter auf Rechts-
mittel, ist der Zeitpunkt des Verzichts nach Stunde und Minute in das Protokoll 
aufzunehmen.

144

D ie  Beurkundung  der  Hauptve rhand lung

(1) Der Urkundsbeamte hat das Protokoll über die Hauptverhandlung wegen dessen 
besonderer Bedeutung (§ 274 StPO) sorgfältig abzufassen. Der Vorsitzende über-
wacht die ordnungsgemäße Beurkundung, namentlich der Förmlichkeiten des Ver-
fahrens (z.B. §§ 265, 303 StPO) und der Beweisanträge. Er prüft das Protokoll auf 
Richtigkeit und Vollständigkeit und veranlasst nötige Abänderungen und Ergänzun-
gen. Als Tag der Fertigstellung des Protokolls (§ 271 Absatz 1 Satz 2 StPO) ist der 
Tag anzugeben, an dem die zweite Urkundsperson das Protokoll unterschreibt.

(2) Bei der Aufnahme von Zeugenaussagen kann auf amtliche, auch außerge-
richtliche Niederschriften über eine frühere Vernehmung des Zeugen im Vorverfah-
ren Bezug genommen werden. Ändert oder ergänzt der Zeuge jedoch seine frühe-
ren Erklärungen oder bestreitet ein Beteiligter die Richtigkeit der Aussage, ist es in 
der Regel geboten, die Aussage vollständig, in den entscheidenden Punkten unter 
Umständen sogar wörtlich, in das Protokoll aufzunehmen, damit für ein späteres 
Ermittlungsverfahren wegen einer unrichtigen Aussage ausreichende Unterlagen vor-
handen sind. Auf nichtamtliche Niederschriften von Aussagen soll grundsätzlich nicht 
Bezug genommen werden.

145

Fes t se t zung  der  no twend igen  Aus lagen 
des  Beschu ld ig ten

(1) Vor dem Erlass des Festsetzungsbeschlusses soll der Rechtspfleger den Ver-
treter der Staatskasse hören. Dieser kann zu der von ihm beabsichtigten Äußerung 
oder zu Einzelfragen eine Stellungnahme des Leiters der Strafverfolgungsbehörde 
beim Landgericht herbeiführen.

(2) Der Festsetzungsbeschluss des Rechtspflegers ist dem Vertreter der Staats-
kasse zuzustellen (§ 464b Satz 3 StPO, § 104 Absatz 1 Satz 3 ZPO). Dieser prüft, 
ob gegen den Festsetzungsbeschluss innerhalb der gesetzlichen Frist namens der 
Staatskasse ein Rechtsbehelf (Erinnerung oder sofortige Beschwerde) einzulegen ist. 
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Dabei kann er den Leiter der Strafverfolgungsbehörde beim Landgericht beteiligen. 
Wird von einem Rechtsbehelf abgesehen, teilt der Vertreter der Staatskasse dies 
dem Rechtspfleger mit. Legt der Vertreter der Staatskasse einen Rechtsbehelf ein, 
beantragt er gleichzeitig, die Vollziehung des Festsetzungsbeschlusses auszusetzen. 
Er teilt dem Rechtspfleger unverzüglich die Entscheidung des Gerichts über diesen 
Antrag mit.

(3) Die Entscheidung des Gerichts über die Erinnerung wird dem Vertreter der 
Staatskasse zugestellt, wenn gegen sie die sofortige Beschwerde statthaft ist. Für 
die sofortige Beschwerde und für den Antrag auf Aussetzung der Vollziehung der 
angefochtenen Entscheidung gilt Absatz 2 Satz 2 bis 6 entsprechend.

(4) Soweit der Rechtspfleger bei der Festsetzung der Auslagen der Stellungnahme 
des Vertreters der Staatskasse entspricht, ordnet er gleichzeitig mit dem Erlass des 
Festsetzungsbeschlusses die Auszahlung an. Die Auszahlung von Auslagen, deren 
Festsetzung der Vertreter der Staatskasse widersprochen hat, wird bereits vor der 
formellen Rechtskraft des Festsetzungsbeschlusses angeordnet, wenn

a) die Frist zur Einlegung des statthaften Rechtsbehelfs für den Vertreter der 
Staatskasse abgelaufen ist,

b) der Vertreter der Staatskasse erklärt hat, dass ein Rechtsbehelf nicht eingelegt 
werde, oder

c) der Vertreter der Staatskasse einen Rechtsbehelf eingelegt hat und 

 aa)  die Vollziehung des Kostenfestsetzungsbeschlusses  
  oder 

 bb) die Vollziehung der Entscheidung über die Erinnerung für den Fall, dass   
 diese mit der sofortigen Beschwerde angefochten werden kann, 

 nicht innerhalb einer Woche nach Ablauf der Frist zur Einlegung des jeweiligen   
 Rechtsbehelfs ausgesetzt wird.

Wird der Kostenfestsetzungsbeschluss nur zum Teil angefochten, ist der Teil der Aus-
lagen, dessen Festsetzung nicht angefochten ist, sofort zu erstaten; auf dem Aus-
zahlungsbeleg ist auf die Teilanfechtung hinzuweisen.

4.  Beschleunigtes Verfahren

146

(1)  In allen geeigneten Fällen ist die Aburteilung im beschleunigten Verfahren 
(§ 417 StPO) zu beantragen; dies gilt vor allem, wenn der Beschuldigte geständig ist 
oder andere Beweismittel zur Verfügung stehen. Das beschleunigte Verfahren kommt 
nicht in Betracht, wenn Anlass besteht, die Person des Beschuldigten und sein Vor-
leben genau zu erforschen oder wenn der Beschuldigte durch die Anwendung dieses 
Verfahrens in seiner Verteidigung beeinträchtigt werden würde.

(2) Zur Vereinfachung und Erleichterung des Verfahrens soll der Staatsanwalt die 
Anklage nach Möglichkeit schriftlich niederlegen, sie in der Hauptverhandlung ver-
lesen und dem Gericht einen Abdruck als Anlage für die Niederschrift übergeben.

IV.  ABSCHNITT
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Rechtsmittel

1. Einlegung

147

Rech tsmi t te l  des  S taa tsanwa l t s

(1) Der Staatsanwalt soll ein Rechtsmittel nur einlegen, wenn wesentliche Belange 
der Allgemeinheit oder der am Verfahren beteiligten Personen es gebieten und wenn 
das Rechtsmittel aussichtsreich ist. Entspricht eine Entscheidung der Sachlage, kann 
sie in der Regel auch dann unangefochten bleiben, wenn eine Rechtsnorm nicht 
oder nicht richtig angewendet worden ist. Zur Nachprüfung des Strafmaßes ist ein 
Rechtsmittel nur einzulegen, wenn die Strafe in einem offensichtlichen Missverhält-
nis zu der Schwere der Tat steht. Die Tatsache allein, dass ein anderer Beteiligter ein 
Rechtsmittel eingelegt hat, ist für den Staatsanwalt kein hinreichender Grund, das 
Urteil ebenfalls anzufechten.

(2) Von diesen Grundsätzen kann abgewichen werden, wenn ein Gericht in einer 
häufiger wiederkehrenden, bedeutsamen Rechtsfrage eine nach Ansicht des Staats-
anwalts unzutreffende Rechtsauffassung vertritt oder wenn es im Strafmaß nicht nur 
vereinzelt, sondern allgemein den Aufgaben der Strafrechtspflege nicht gerecht wird.

(3) Der Staatsanwalt soll ein Rechtsmittel zugunsten des Angeklagten einlegen 
(§ 296 Absatz 2 StPO), wenn dieser durch einen Verfahrensverstoß oder durch einen 
offensichtlichen Irrtum des Gerichts benachteiligt worden ist oder wenn die Strafe 
unter Würdigung aller Umstände des Falles unangemessen hoch erscheint. Dass das 
Rechtsmittel zugunsten des Angeklagten eingelegt wird, muss deutlich zum Ausdruck 
gebracht werden.

148

Vorso rg l i che  E in l egung  von  Rech tsmi t te ln

(1) Nur ausnahmsweise soll ein Rechtsmittel lediglich vorsorglich eingelegt werden. 
Dies kann in Betracht kommen, wenn es geboten erscheint, die Entschließung der 
vorgesetzten Behörde herbeizuführen oder wenn das Verfahren eine Behörde beson-
ders berührt und ihr Gelegenheit gegeben werden soll, sich zur Durchführung des 
Rechtsmittels zu äußern. Nummer 211 Absatz 2 und 3 Buchstabe b ist zu beachten.

(2) In der Rechtsmittelschrift darf nicht zum Ausdruck kommen, dass das Rechts-
mittel nur vorsorglich oder auf Weisung eingelegt wird.

(3) Wird ein Rechtsmittel lediglich vorsorglich eingelegt, ist in der Rechtsmittel-
schrift nur die Tatsache der Einlegung mitzuteilen. Wenn so verfahren wird, braucht 
die Rechtsmittelschrift dem Angeklagten nicht zugestellt zu werden.

149

Unte rze i chnung  der  Rech tsmi t te l s ch r i f t

Der Staatsanwalt hat die Reinschrift der Rechtsmittel- und der Begründungsschrift 
mit seinem Namenszusatz zu versehen.
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150

Rech tsmi t te l  des  Angek lag ten  zu  P ro toko l l 
de r  Geschä f t s s te l l e

(1) Legt der Angeklagte die Berufung zu Protokoll der Geschäftsstelle ein oder 
begründet er sie in dieser Form, ist er zu befragen, ob er das Urteil in seinem gan-
zen Umfang anfechten oder die Anfechtung auf bestimmte Beschwerdepunkte 
beschränken will (§ 318 StPO). Das Protokoll muss dies klar erkennen lassen. Wird 
eine erneute Beweisaufnahme begehrt, sind neue Beweismittel genau zu bezeich-
nen. In den Fällen des § 313 Absatz 1 Satz 1 StPO ist der Angeklagte im Hinblick auf 
die Entscheidung über die Annahme der Berufung nach § 313 Absatz 2 StPO auf die 
Möglichkeit der Begründung des Rechtsmittels hinzuweisen.

(2) Rechtfertigt der Angeklagte die Revision zu Protokoll der Geschäftsstelle (§ 345 
Absatz 2 StPO), soll der Rechtspfleger dafür sorgen, dass er die Gerichtsakten, min-
destens aber eine Abschrift des angefochtenen Urteils zur Hand hat. Der Rechtspfle-
ger belehrt den Angeklagten über die richtige Art der Revisionsrechtfertigung und 
wirkt auf eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Fassung hin. Der Rechts-
pfleger ist an den Wortlaut und die Form des zur Begründung der Revision Vorge-
brachten nicht gebunden, wohl aber an dessen sachlichen Kern. Er nimmt in das Pro-
tokoll auch das Vorbringen auf, für das er die Verantwortung ablehnt; er belehrt den 
Angeklagten über die sich daraus ergebenden Folgen und vermerkt diese Belehrung 
im Protokoll.

(3) Das Protokoll muss aus sich heraus verständlich sein. Bezugnahmen auf andere 
Schriftstücke sind unwirksam. Dies gilt vor allem für handschriftliche Erklärun-
gen des Beschwerdeführers. Diese können auch nicht dadurch zu einer zulässigen 
Begründung der Revision werden, dass sie äußerlich die Form des Protokolls erhalten 
oder dass sie in das Protokoll übernommen werden, ohne dass sie der Rechtspfleger 
geprüft und ihnen eine möglichst zweckmäßige Form gegeben hat.

(4) Es ist ein bestimmter Antrag aufzunehmen. Dieser muss erkennen lassen, 
ob der Beschwerdeführer das Urteil im Ganzen anfechten oder ob er die Revi-
sion beschränken will; der Umfang der Beschränkung ist genau anzugeben (§ 344 
Absatz 1 StPO).

(5) Will der Beschwerdeführer rügen, dass das Strafgesetz nicht richtig angewandt 
worden sei, ist die Erklärung aufzunehmen, dass die Verletzung sachlichen Rechts 
gerügt wird (§ 344 Absatz 2 Satz 1 StPO); Zusätze müssen rechtlicher Natur sein. 
Die allgemeine Sachrüge ist angebracht, wenn dem Revisionsgericht die materielle 
Überprüfung des Urteils im Ganzen ermöglicht werden soll.

(6) Wird ein Verfahrensverstoß geltend gemacht, muss der prozessuale Vorgang, 
in dem der Mangel gefunden wird, z.B. die Ablehnung eines Beweisantrages oder 
eines Antrages auf Bestellung eines Verteidigers, genau wiedergegeben werden. Es 
genügt nicht, auf Aktenstellen Bezug zu nehmen. Wohl aber ist es angebracht, auf 
die Aktenstellen hinzuweisen, aus denen sich die behaupteten Verfahrenstatsachen 
ergeben. Wird gerügt, dass die Aufklärungspflicht verletzt worden sei, müssen auch 
die angeblich nicht benutzten Beweismittel bezeichnet werden.
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151

Empfangsbes tä t i gung

Die Geschäftsstelle hat dem Beschwerdeführer auf Verlangen den Eingang einer 
Rechtsmittel- oder Begründungsschrift zu bescheinigen. Von Rechtsanwälten kann 
verlangt werden, dass sie eine vorbereitete Empfangsbescheinigung vorlegen.

2.  Verzicht und Rücknahme

152

(1) Verzichtet ein Verteidiger auf die Einlegung eines Rechtsmittels oder beschränkt 
er ein Rechtsmittel von vornherein oder nachträglich auf einen Teil der Entscheidung 
(Teilverzicht) oder nimmt er ein Rechtsmittel zurück, ist zu prüfen, ob seine Ermäch-
tigung zum Verzicht oder zur Rücknahme nachgewiesen ist (§ 302 Absatz 2 StPO). 
Das Ergebnis der Prüfung ist aktenkundig zu machen. Fehlt der Nachweis für die 
Ermächtigung, ist sie vom Verteidiger oder vom Angeklagten einzufordern.

(2) Liegen die Akten bereits dem Rechtsmittelgericht vor, wird die Rücknahmeer-
klärung erst wirksam, wenn sie bei dem Rechtsmittelgericht eingeht; daher sind in 
diesem Falle die Rücknahmeerklärungen, die bei der Staatsanwaltschaft oder beim 
Gericht des früheren Rechtszuges eingehen, unverzüglich weiterzuleiten. Ist Revi-
sion eingelegt, ist darüber hinaus dem Revisionsgericht oder der Staatsanwaltschaft 
bei diesem Gericht unverzüglich formlos mitzuteilen, dass eine Rücknahmeerklärung 
eingegangen ist.

(3) Nimmt der Angeklagte ein Rechtsmittel zurück, ist der Staatsanwalt (gegebe-
nenfalls auch der Nebenkläger), nimmt der Staatsanwalt oder der Nebenkläger ein 
Rechtsmittel zurück, sind der Angeklagte und sein Verteidiger durch das mit der 
Sache befasste Gericht zu benachrichtigen, auch wenn ihnen die Rechtsmittelschrift 
nicht zur Kenntnis gebracht worden ist (Nummer 148 Absatz 3 Satz 2).

3.  Verfahren nach der Einlegung

A.  Gemeinsame Bestimmungen

153

Besch leun igung

Rechtsmittelsachen sind stets als Eilsachen zu behandeln.

154

Zus te l l ung  des  Ur te i l s

(1) Das Urteil, gegen das der Angeklagte ein Rechtsmittel eingelegt hat, ist dem 
Verteidiger zuzustellen, wenn sich dessen Vollmacht bei den Akten befindet (Wahl-
verteidiger) oder wenn er zum Verteidiger bestellt worden ist (Pflichtverteidiger). 
Kann an mehrere Verteidiger rechtswirksam zugestellt werden, soll die Zustellung 
nur an einen von ihnen erfolgen. Die weiteren Verteidiger und der Angeklagte sind 
von der Zustellung zu unterrichten; eine Abschrift des Urteils ist beizufügen.

(2) Hat der gesetzliche Vertreter des Angeklagten ein Rechtsmittel eingelegt, wird 
ihm das Urteil zugestellt. Haben beide das Rechtsmittel eingelegt, ist das Urteil 
jedem von ihnen zuzustellen.
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155

Ant rag  au f  W iedere inse tzung  in  den  vo r igen  S tand

Wenn ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen Versäumung 
einer Rechtsmittelfrist mit dem Verschulden anderer Personen (Urkundsbeamten, 
Bediensteten der Vollzugsanstalt, Verteidiger usw.) begründet wird, ist eine (dienstli-
che) Äußerung dieser Personen herbeizuführen.

156

Rech tsmi t te lbegründung

(1) Der Staatsanwalt muss jedes von ihm eingelegte Rechtsmittel begründen, auch 
wenn es sich nur gegen das Strafmaß richtet.

(2) Eine Revisionsbegründung, die sich - abgesehen von den Anträgen - darauf 
beschränkt, die Verletzung sachlichen Rechts zu rügen, genügt zwar den gesetzli-
chen Erfordernissen; der Staatsanwalt soll aber seine Revision stets so rechtfertigen, 
dass klar ersichtlich ist, in welchen Ausführungen des angefochtenen Urteils er eine 
Rechtsverletzung erblickt und auf welche Gründe er seine Rechtsauffassung stützt.

(3) Stützt der Staatsanwalt seine Revision auf Verletzungen von Verfahrensvor-
schriften, sind die formellen Rügen nicht nur mit der Angabe der die Mängel enthal-
tenen Tatsachen zu begründen (§ 344 Absatz 2 Satz 2 StPO), sondern es sind auch 
die Aktenstellen, auf die sich die Rügen beziehen, z.B. Teile des Protokolls über die 
Hauptverhandlung, abschriftlich in der Revisionsrechtfertigung anzuführen.

157

Ur te i l sabschr i f t  an  den  Beschwerdegegner

Mit der Zustellung der Berufungs- oder Revisionsschriften ist dem Gegner des 
Beschwerdeführers, falls noch nicht geschehen, eine Abschrift des Urteils mit Grün-
den zu übersenden.

B. Berufungsverfahren

158

Benennung  von  Bewe i smi t te ln

Bei Übersendung der Akten an das Berufungsgericht (§ 321 Satz 2 StPO) benennt 
der Staatsanwalt nur solche Zeugen und Sachverständige, deren Vernehmung zur 
Durchführung der Berufung notwendig ist.

158a

Annahmeberu fung

(1) Hat in den Fällen des § 313 Absatz 1 Satz 1 StPO der Angeklagte oder der 
Nebenkläger Berufung eingelegt, nimmt der Staatsanwalt gegenüber dem Beru-
fungsgericht zur Frage der Zulässigkeit des Rechtsmittels Stellung und stellt einen 
Antrag zu der nach den §§ 313 Absatz 2, 322a StPO zu treffenden Entscheidung.

(2) In den Fällen des § 313 Absatz 3 StPO (Berufung gegen ein auf Geldbuße, Frei-
spruch oder Einstellung wegen einer Ordnungswidrigkeit lautendes Urteil) gilt Num-
mer 293 Absatz 2 entsprechend.
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C.  Revisionsverfahren

159

Zus te l l ung  des  Ur te i l s  an  d ie  S taa tsanwa l t s cha f t

Wird das Urteil der Staatsanwaltschaft durch Vorlegen der Urschrift (§ 41 StPO) 
zugestellt, hat die Geschäftsstelle der Staatsanwaltschaft auf der Urschrift den Tag 
zu bescheinigen, an dem das Urteil eingegangen ist („Zur Zustellung eingegangen 
am .......“). Bleibt die Urschrift nicht bei den Akten, vermerkt die Geschäftsstelle der 
Staatsanwaltschaft auf der mit der Urschrift vorgelegten, für die Akten bestimmten 
Abschrift des Urteils: „Die Urschrift des Urteils ist zur Zustellung am ........ eingegan-
gen“. Beide Vermerke sind vom Staatsanwalt zu zeichnen.

160

Aktene ins i ch t  durch  den  Ver te id ige r

Während die Frist zur Revisionsbegründung läuft, sind die Akten zur Einsichtnahme 
durch den Verteidiger bereitzuhalten.

161

Ber i ch t i gung  des  Verhand lungspro toko l l s

(1) Wird beantragt, das Protokoll über die Hauptverhandlung zu berichtigen, führt 
der Staatsanwalt eine Erklärung des Vorsitzenden und des Urkundsbeamten herbei.

(2) Wird - ohne einen förmlichen Antrag auf Berichtigung - nur in der Revisionsbe-
gründung geltend gemacht, dass das Protokoll unrichtig oder unvollständig sei, wird 
es sich empfehlen, dies vor der Einsendung der Akten an das Revisionsgericht durch 
Rückfrage aufzuklären.

162

Gegenerk lä rung  des  S taa tsanwa l t s

(1) Begründet der Angeklagte oder der Nebenkläger seine Revision nur mit der Ver-
letzung des sachlichen Rechts, kann der Staatsanwalt in der Regel von einer Gegen-
erklärung (§ 347 Absatz 1 Satz 2 StPO) absehen.

(2) Wird das Urteil wegen eines Verfahrensmangels angefochten, gibt der Staats-
anwalt eine Gegenerklärung fristgemäß ab, wenn anzunehmen ist, dass dadurch 
die Prüfung der Revisionsbeschwerde erleichtert wird (§ 347 Absatz 1 Satz 3 StPO), 
insbesondere zeitraubende Rückfragen und Erörterungen vermieden werden. Die 
Gegenerklärung soll die Tatsachen, auf die sich die Verfahrensrügen erstrecken, 
erschöpfend darstellen; die in Betracht kommenden Aktenstellen sind abzulich-
ten oder abschriftlich wiederzugeben. Ausführungen des angefochtenen Urteils, die 
Gegenstand einer Verfahrensrüge sind, werden in die Gegenerklärung nicht auf-
genommen. Wird die Behandlung von Beweisanträgen gerügt, so ist aus dem Pro-
tokoll über die Hauptverhandlung festzustellen, ob die Beteiligten auf weitere 
Beweise verzichtet oder sich mit der Schließung der Beweisaufnahme einverstan-
den erklärt haben. Trifft dies zu, ist dieser Teil des Protokolls in der Gegenerklärung 
wörtlich wiederzugeben. Ist über einen Antrag, namentlich einen Beweisantrag, im 
Urteil entschieden worden, ist auf die betreffende Urteilsstelle (nach der Seite der 
Abschrift) zu verweisen. Bezieht sich die Verfahrensrüge auf einen Vorgang, der 
aus einem Protokoll über die Hauptverhandlung nicht ersichtlich und auch von dem 
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Sitzungsstaatsanwalt nicht wahrgenommen worden ist, wird es zweckmäßig sein, 
über den Vorgang eine Äußerung der Beteiligten herbeizuführen.

(3) Der Staatsanwalt teilt eine Gegenerklärung dem Beschwerdeführer mit und legt 
sie dem Gericht vor. Anlagen (dienstliche Äußerungen usw.), auf die Bezug genom-
men wird, sind der Vorlage an das Gericht beizufügen. Enthält die Gegenerklärung 
erhebliche neue Tatsachen oder Beweisergebnisse, ist sie dem Beschwerdeführer 
zuzustellen. Wird keine Gegenerklärung abgegeben, braucht das Gericht hiervon 
nicht unterrichtet zu werden.

(4) Der Vorsitzende leitet die Akten der Staatsanwaltschaft zur weiteren Verfügung 
zu, wenn er von der Gegenerklärung Kenntnis genommen hat oder wenn die Frist 
(§ 347 Absatz 1 Satz 2 StPO) abgelaufen ist.

163

Übersendung  der  Ak ten  an  das  Rev i s i onsger i ch t

(1) Die Akten werden dem Revisionsgericht durch die Staatsanwaltschaft bei die-
sem Gericht vorgelegt. Ist der Bundesgerichtshof zur Entscheidung über die Revision 
zuständig und betreibt der Staatsanwalt allein oder neben einem anderen Beteiligten 
die Revision, werden die Akten über den Generalstaatsanwalt beim Oberlandesge-
richt geleitet. Dies gilt nicht, wenn das Amt des Staatsanwalts bei dem Oberlandes-
gericht durch den Generalbundesanwalt ausgeübt wird (§ 142a GVG). Der Vorlage an 
den Bundesgerichtshof ist ein Übersendungsbericht beizufügen; dies gilt auch für die 
Vorlage an ein Revisionsgericht eines Landes, soweit nichts anderes bestimmt ist.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn der Beschwerdeführer Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand oder die Entscheidung des Revisionsgerichts nach § 346 Absatz 2 
StPO beantragt hat.

(3) Vor der Übersendung prüft der Staatsanwalt, ob die Zustellungen und Voll-
machten in Ordnung sind und veranlasst, dass alle Mängel beseitigt werden. Ist 
die Urschrift des Urteils schwer lesbar, ist eine beglaubigte Abschrift des Urteils 
beizuheften.

164

Form und  Inha l t  des  Übersendungsber i ch t s

(1) Der Übersendungsbericht soll folgende Angaben enthalten:

a) die Namen und die zuletzt bekannten vollständigen Anschriften aller Verfah-
rensbeteiligten (Angeklagte, Verteidiger, gesetzliche Vertreter, Nebenbeteiligte, 
Einziehungsbeteiligte usw.) sowie die Aktenstellen, aus denen sich Beiordnun-
gen und Vollmachten von Rechtsanwälten ergeben;

b) die Angabe, ob der Angeklagte bei der Verkündung des Urteils anwesend war;

c) das Eingangsdatum und die Aktenstelle der Schriften über die Einlegung und 
die Begründung der Revision;

d) den Tag der Zustellung des Urteils an den Beschwerdeführer und der Revisions-
begründung an den Gegner des Beschwerdeführers sowie im Fall des § 345 
Absatz 1 Satz 2 StPO der Zeitpunkt, zu dem das Urteil zu den Akten gebracht 
worden ist;
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e) die Aktenstelle der Gegenerklärung und der Mitteilung der Gegenerklärung an 
den Beschwerdeführer;

f) die Anzahl der Abschriften der Revisionsentscheidung, die für Mitteilungen 
gebraucht werden;

g) den Hinweis auf nur örtlich geltende gesetzliche Feiertage, wenn das Ende einer 
Frist, die für das Revisionsverfahren wesentlich ist, auf einen solchen Tag fällt;

h) den Hinweis auf die Zulassung eines Nebenklägers (§ 396 Absatz 2 StPO) mit 
Angabe der Aktenstelle;

i) den Hinweis auf einen in Beiakten anberaumten Termin oder auf andere 
Beschleunigungsgründe, die übersehen werden könnten.

(2) In Haftsachen ist ferner anzugeben, wo der Angeklagte verwahrt wird. Auf 
dem Übersendungsbericht ist deutlich sichtbar „Haft“ zu vermerken (vgl. Nummer 
52). Dieser Vermerk ist durch nähere Angaben (z.B. „Strafhaft in der Sache ...“) zu 
erläutern.

(3) Auf andere Strafverfolgungsmaßnahmen (vorläufige Entziehung der Fahrerlaub-
nis, vorläufiges Berufsverbot u.a.), die eine Entschädigungspflicht auslösen könnten, 
ist hinzuweisen.

(4) Legt der Staatsanwalt wegen der Bedeutung der Strafsache oder aus anderen 
Gründen, z.B. weil gegen den Angeklagten Haftbefehl erlassen ist, Wert darauf, über 
die Entscheidung des Revisionsgerichts beschleunigt unterrichtet zu werden, weist 
er hierauf hin; wird eine besondere Übermittlungsart gewünscht (z.B. auf elektroni-
schem Wege), ist dies deutlich hervorzuheben.

165

An lagen  zum Übersendungsber i ch t

(1) Für das Revisionsgericht sind beizufügen je eine beglaubigte Abschrift

a) des angefochtenen und jedes weiteren in diesem Verfahren gegen den Ange-
klagten ergangenen Urteils, sowie eines nach § 346 Absatz 1 StPO ergange-
nen Beschlusses, wobei einzelne Teile der Entscheidung, die einen anderen 
Angeklagten oder eine der Revisionsentscheidung nicht unterliegende Straftat 
betreffen, in der Abschrift ausgelassen werden können,

b) der Schriftstücke über die Einlegung und die Rechtfertigung der Revision, der 
sonstigen die Revision betreffenden Schriften (Wiedereinsetzungsantrag, Antrag 
nach § 346 Absatz 2 StPO usw., jeweils versehen mit dem Eingangsdatum), der 
Gegenerklärung mit den Anlagen und der Erwiderung.

(2) Kommen für die Entscheidung landesrechtliche oder örtliche Vorschriften in 
Betracht, die nur in Amts-, Kreis- oder ähnlichen Blättern von örtlicher Bedeutung 
veröffentlicht sind, sind Abdrucke oder beglaubigte Abschriften beizufügen.

(3) Für die Staatsanwaltschaft beim Revisionsgericht sind je eine beglaubigte 
Abschrift der in den Absatz 1 und 2 bezeichneten Schriftstücke beizufügen.
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166

Übersendung  von  Über führungss tücken  und  Be iak ten

(1) Dem Revisionsgericht sind nur die für die Entscheidung über die Revision nöti-
gen Überführungsstücke und Akten zu übersenden, z.B. die Akten, die für die Nach-
prüfung von Prozessvoraussetzungen oder für die Anwendung der §§ 66, 69, 70 
StGB von Bedeutung sind.

(2) Schriftstücke, Skizzen und Lichtbilder, auf die in dem angefochtenen Urteil 
Bezug genommen ist oder die zum besseren Verständnis des Urteils beitragen (z.B. 
Verkehrsunfallskizzen, Lichtbilder), sind zu übersenden. Welche anderen Überfüh-
rungsstücke und Akten zu übersenden sind, entscheidet der Staatsanwalt.

167

Besch leun igung

Ist über Haft-, Dienstaufsichts- oder sonstige Beschwerden oder über Anträge auf 
Festsetzung von Kosten, Vergütungen oder Entschädigungen zu entscheiden, sind 
Gnadengesuche von Mitverurteilten zu bearbeiten oder ist gegen diese die Strafvoll-
streckung einzuleiten, ist zu prüfen, ob diese Entscheidungen auf Grund von Akten-
teilen, die für das Revisionsgericht entbehrlich sind, oder auf Grund von Abschriften 
oder Ablichtungen getroffen werden können. Ist dies nicht der Fall, ist zu erwägen, 
ob die Angelegenheit bis zur Rückkunft der Akten aus der Revisionsinstanz zurück-
gestellt werden kann. Eine Zurückstellung unterbleibt bei Vollstreckungsmaßnahmen 
und Gnadenverfahren.

168

Überprü fung  durch  den  Genera l s taa t sanwa l t 
und  Rücknahme der  Rev i s i on

(1) Ist zur Entscheidung über die Revision der Staatsanwaltschaft der Bundesge-
richtshof zuständig, prüft der Generalstaatsanwalt beim Oberlandesgericht, ob die 
Förmlichkeiten beachtet worden sind und ob die Revision durchgeführt werden soll. 
Hält er sie nicht für angebracht oder verspricht er sich von ihr keinen Erfolg, nimmt 
er die Revision entweder selbst zurück oder weist die Staatsanwaltschaft an, sie 
zurückzunehmen. Bei der Weiterleitung der Akten soll der Generalstaatsanwalt zum 
Ausdruck bringen, ob er der Revisionsbegründung beitritt oder aus welchen anderen 
Gründen er die Revision durchzuführen wünscht.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn das Oberlandesgericht zur Entscheidung über 
die Revision zuständig ist.

169

Rück le i tung  de r  Ak ten

(1) Nach Erledigung der Revision werden die Akten über den Generalstaatsanwalt 
beim Oberlandesgericht an die Staatsanwaltschaft zurückgeleitet. Die Akten werden 
unmittelbar an die Staatsanwaltschaft zurückgeleitet, wenn lediglich der Angeklagte 
Revision eingelegt und der Generalstaatsanwalt bei dem Oberlandesgericht darauf 
verzichtet hat, dass die Akten über ihn zurückgeleitet werden.

(2) In Haftsachen ist die Rückleitung zu beschleunigen; der Zeitpunkt, zu dem das 
Urteil rechtskräftig geworden ist, soll nach Stunde und Minute angegeben und dem 
Staatsanwalt, wenn nötig, fernmündlich oder in der von ihm sonst gewünschten Art 



109

Nds. Rpfl. 1/2023

im Voraus mitgeteilt werden.

(3) In den Fällen der Nummer 164 Absatz 3 sind die Akten beschleunigt zurück-
zusenden. Dasselbe gilt, wenn die Befugnis zuerkannt worden ist, die Verurteilung 
innerhalb einer Frist öffentlich bekanntzumachen.

V.  ABSCHNITT

Wiederaufnahme des Verfahrens

170

A l l geme ines

(1) Der Staatsanwalt, der die Anklage oder die Antragsschrift verfasst hat oder der 
an der Hauptverhandlung gegen den Verurteilten teilgenommen hat, soll in der Regel 
in dem von dem Verurteilten beantragten Wiederaufnahmeverfahren nicht mitwirken.

(2) Der Generalstaatsanwalt beim Oberlandesgericht soll im Wiederaufnahmever-
fahren von seiner Befugnis gemäß § 145 Absatz 1 GVG, die Amtsverrichtungen der 
Staatsanwaltschaft selbst zu übernehmen oder mit ihrer Wahrnehmung einen ande-
ren als den zunächst zuständigen Beamten (§§ 140a, 143 GVG) zu beauftragen, nur 
in besonders begründeten Ausnahmefällen Gebrauch machen.

171

Erneuerung  der  Hauptve rhand lung

(1) Ist die Wiederaufnahme des Verfahrens angeordnet, muss in der Regel eine 
neue Hauptverhandlung stattfinden, weil nur so die meist vorhandenen Widersprü-
che geklärt und das gesamte Beweismaterial umfassend gewürdigt werden kann 
und weil nur dadurch gesichert ist, dass die Umstände, die für die frühere Verurtei-
lung maßgebend waren, neben dem Ergebnis der neuen Beweisaufnahme gebührend 
berücksichtigt werden. Der Staatsanwalt wird deshalb einem Freispruch ohne neue 
Hauptverhandlung nur ausnahmsweise zustimmen können.

(2) Eine solche Ausnahme kann vorliegen, wenn einwandfrei festgestellt ist, dass 
der Verurteilte zur Zeit der Tat geisteskrank war, oder wenn seine Unschuld klar 
zutage tritt und es wegen der besonderen Umstände des Falles unzweckmäßig ist, 
die Hauptverhandlung zu erneuern; jedoch ist zu berücksichtigen, dass der Ver-
urteilte mitunter ein berechtigtes Interesse daran hat, dass seine Ehre in öffentlicher 
Verhandlung wiederhergestellt wird.

VI. ABSCHNITT

Beteiligung des Verletzten (§ 373b StPO) am Verfahren

1. Privatklage

172

Übernahme der  Ver fo lgung  durch  den  S taa tsanwa l t

(1) Legt das Gericht dem Staatsanwalt die Akten nach § 377 Absatz 1 Satz 2 StPO 
vor oder erwägt der Staatsanwalt von sich aus, die Verfolgung zu übernehmen, 
hält er aber noch weitere Ermittlungen für nötig, teilt er dies dem Gericht mit und 
ersucht, die Entscheidung nach § 383 StPO zurückzustellen.
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(2) Übernimmt der Staatsanwalt die Verfolgung (vgl. Nummer 86), teilt er dies 
dem Gericht und dem Privatkläger mit; der Privatkläger ist zugleich auf eine etwa 
bestehende Nebenklagebefugnis und auf die Kostenfolge des § 472 Absatz 3 Satz 2 
StPO hinzuweisen. Hält der Staatsanwalt später die Einstellung des Verfahrens für 
angezeigt, legt er dem Gericht seine Auffassung dar und beantragt, das Hauptver-
fahren nicht zu eröffnen. Verneint er das öffentliche Interesse an weiterer Verfol-
gung, gibt er die Akten dem Gericht mit einem entsprechenden Vermerk zurück.

2. Entschädigung des Verletzten

173

Unte r r i ch tung  des  Ver l e t z ten  über  das  
En tschäd igungsver fahren

Der Staatsanwalt trägt dafür Sorge, dass Verletzte oder deren Erben so früh wie 
möglich, spätestens aber mit Anklageerhebung, auf die Möglichkeit, einen Entschä-
digungsanspruch nach den §§ 403 ff. StPO geltend zu machen, hingewiesen wer-
den. Dabei wird der Verletzte über die Möglichkeit der Prozesskostenhilfe (§ 404 
Absatz 5 StPO), Form und Inhalt des Antrags (§ 404 Absatz 1 StPO) und über das 
Recht auf Teilnahme an der Hauptverhandlung (§ 404 Absatz 3 StPO) zu belehren 
sein. Auch wird er darauf hinzuweisen sein, dass es sich in der Regel empfiehlt, den 
Antrag möglichst frühzeitig zu stellen, dass er seinen Anspruch, soweit er ihm nicht 
zuerkannt wird, noch im Zivilrechtsweg verfolgen kann (§ 406 Absatz 3 StPO) und 
dass das Gericht aus bestimmten Gründen von der Entscheidung über den Antrag 
absehen kann (§ 406 Absatz 1 StPO).

174

Ste l l ung  des  S taa tsanwa l t s  im En tschäd igungsver fahren

(1)  Der Staatsanwalt soll zur Eignung des Entschädigungsantrages für eine Erle-
digung im Strafverfahren Stellung nehmen (§ 406 Absatz 1 Satz 4 und 5 StPO). Im 
Übrigen äußert er sich, wenn dies nötig ist, um die Tat strafrechtlich zutreffend zu 
würdigen.

(2) Der Staatsanwalt hat den bei ihm eingegangenen Entschädigungsantrag dem 
Gericht beschleunigt zuzuleiten, weil die Rechtswirkungen des Antrags (§ 404 Absatz 
2 StPO) erst eintreten, wenn dieser bei Gericht eingegangen ist.

3. Sonstige Befugnisse des Verletzten

174a

Unte r r i ch tung  des  Ver l e t z ten , 
se ine r  Angehör igen  und  E rben

Sobald der Staatsanwalt mit den Ermittlungen selbst befasst ist, prüft er, ob die 
Informationen gemäß § 406i Absatz 1, §§ 406j bis 406l StPO erteilt worden sind. 
Falls erforderlich, holt er dies nach. Dazu kann er das übliche Formblatt verwenden. 
Er weist den Verletzten insbesondere in den Fällen, in denen eine Beiordnung nach 
§ 406g Absatz 3 StPO naheliegt, möglichst frühzeitig auf die Möglichkeit der psycho-
sozialen Prozessbegleitung hin.
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174b

Bes te l l ung  des  Be i s tandes  und  des  psychosoz ia l en 
P rozessbeg le i t e r s

Geht während eines Ermittlungsverfahrens oder im Klageerzwingungsverfahren 
(§ 172 StPO) bei der Staatsanwaltschaft ein Antrag des Verletzten auf Bestellung 
eines Rechtsanwalts als Beistand oder auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe für 
die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts nach den §§ 406h, 397a StPO ein, ist dieser 
Antrag unverzüglich an das zuständige Gericht weiterzuleiten. Gleiches gilt, wenn 
während eines Ermittlungsverfahrens bei der Staatsanwaltschaft ein Antrag des Ver-
letzten auf Beiordnung eines psychosozialen Prozessbegleiters nach § 406g StPO 
eingeht.

174c

Umgang  mi t  An t rägen  des  Ver l e t z ten  nach  
§  406d  Absa tz  2  S tPO

Anträge nach § 406d Absatz 2 StPO sind in das Vollstreckungsheft aufzunehmen und 
deutlich sichtbar zu kennzeichnen sowie gegebenenfalls der Justizvollzugsanstalt 
oder der Einrichtung des Maßregelvollzugs mitzuteilen.

VII. ABSCHNITT

Besondere Verfahrensarten

1. Verfahren bei Strafbefehlen

175

A l l geme ines

(1) Erwägt der Staatsanwalt, den Erlass eines Strafbefehls zu beantragen, vermerkt 
er den Abschluss der Ermittlungen in den Akten (vgl. Nummer 109).

(2) Der Erlass eines Strafbefehls soll nur beantragt werden, wenn der Aufenthalt 
des Beschuldigten bekannt ist, so dass in der regelmäßigen Form zugestellt werden 
kann. Sonst ist das Verfahren vorläufig einzustellen oder, wenn sich die Abwesenheit 
des Beschuldigten erst nach dem Antrag auf Erlass des Strafbefehls herausgestellt 
hat, die vorläufige Einstellung des Verfahrens (§ 205 StPO) zu beantragen.

(3) Im Übrigen soll von dem Antrag auf Erlass eines Strafbefehls nur abgesehen 
werden, wenn die vollständige Aufklärung aller für die Rechtsfolgenbestimmung 
wesentlichen Umstände oder Gründe der Spezial- oder Generalprävention die Durch-
führung einer Hauptverhandlung geboten erscheinen lassen. Auf einen Strafbefehls-
antrag ist nicht schon deswegen zu verzichten, weil ein Einspruch des Angeschuldig-
ten zu erwarten ist.

(4)  Bei verhafteten oder vorläufig festgenommenen Personen ist zu prüfen, ob das 
beschleunigte Verfahren nach § 417 StPO eine raschere Erledigung ermöglicht.

175a

St ra fbe feh l  nach  E rö f fnung  des  Hauptve r fahrens

Ein Antrag auf Erlass eines Strafbefehls nach Eröffnung des Hauptverfahrens (§ 408a 
Absatz 1 Satz 1 StPO) kommt namentlich in Betracht, wenn
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a) der Angeklagte mit bekanntem Aufenthalt im Ausland wohnt, seine Einlieferung 
zur Durchführung der Hauptverhandlung aber nicht möglich oder nicht ange-
messen wäre,

b) der Angeklagte der Hauptverhandlung entschuldigt fernbleibt, weil er infolge 
einer längeren Krankheit an ihr nicht teilnehmen kann, obwohl seine Verhand-
lungsfähigkeit im Übrigen nicht beeinträchtigt ist,

c) der Angeklagte der Hauptverhandlung fernbleibt und nicht nach § 232 StPO 
ohne ihn verhandelt werden kann oder

d) der unmittelbaren Beweisaufnahme in der Hauptverhandlung erhebliche Hin-
derungsgründe entgegenstehen und die Voraussetzungen des § 251 Absatz 1 
Nummer 3 StPO nicht vorliegen, der Sachverhalt aber nach dem Akteninhalt 
genügend aufgeklärt erscheint.

176

Ant räge

(1) Zur Vereinfachung und Beschleunigung des Geschäftsgangs hat der Staatsan-
walt, wenn nicht besondere Umstände ein abweichendes Verfahren rechtfertigen, 
den Strafbefehlsantrag so zu stellen, dass er einen Strafbefehlsentwurf einreicht und 
beantragt, einen Strafbefehl dieses Inhalts zu erlassen. In den Fällen des § 444 StPO 
in Verbindung mit § 30 OWiG ist im Strafbefehlsentwurf die Anordnung der Betei-
ligung der juristischen Person oder Personenvereinigung und die Festsetzung einer 
konkreten Geldbuße aufzunehmen. In den Fällen des § 407 Absatz 2 Satz 2 StPO 
schlägt er gegebenenfalls zugleich geeignete Auflagen und Weisungen vor; für Aufla-
gen gilt Nummer 93 sinngemäß.

(2) Dem Entwurf ist die zur Zustellung des Strafbefehls und für etwa vorgeschrie-
bene Mitteilungen nötige Zahl von Durchschlägen beizufügen.

177

Fassung  des  S t ra fbe feh l sen twur f s

(1) Der Strafbefehlsentwurf muss klar, übersichtlich und leicht verständlich sein. 
Er darf sich nicht darauf beschränken, die Straftat formelhaft mit den Worten des 
Gesetzes zu bezeichnen.

(2) Soll die Fahrerlaubnis nicht entzogen oder eine Sperre für die Erteilung nicht 
angeordnet werden, obwohl dies nach der Art der Straftat in Betracht kommt, müs-
sen die Gründe dafür im Strafbefehlsentwurf angegeben werden (vgl. 409 Absatz 1 
Satz 3 StPO).

(3) Beantragt der Staatsanwalt die Beteiligung der juristischen Person oder Per-
sonenvereinigung und die Festsetzung einer Geldbuße gegen diese (Nummer 180a 
Absatz 2), führt er sie als Nebenbeteiligte an und gibt die tatsächliche und rechtliche 
Grundlage für die begehrte Maßnahme an.

178

Prü fung  durch  den  R i ch te r

(1) Hat der Richter Bedenken, ohne Hauptverhandlung zu entscheiden, oder will er 
von der rechtlichen Beurteilung im Strafbefehlsantrag abweichen oder eine andere 
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als die beantragte Rechtsfolge festsetzen (§ 408 Absatz 3 Satz 2 StPO), teilt er vor 
einer Entscheidung über die Anberaumung der Hauptverhandlung seine Auffassung 
dem Staatsanwalt mit und bittet ihn um Äußerung.

(2) Tritt der Staatsanwalt der Auffassung des Richters bei, gibt er die Akten mit 
einem entsprechenden Vermerk und dem abgeänderten Strafbefehlsantrag zurück. 
Sonst erklärt er, dass er seinen Antrag aufrechterhalte.

(3) Verfährt der Richter nach § 408 Absatz 1 Satz 2 StPO, legt der Staatsanwalt 
seine Auffassung über die Zuständigkeit bei Weiterleitung der Akten dar.

(4) Der Beschluss, durch den der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls zurückge-
wiesen wird, ist dem Angeschuldigten mitzuteilen, wenn das Verfahren durch den 
Beschluss abgeschlossen wird.

179

Zus te l l ung

(1) Der Strafbefehl muss dem Angeklagten, oder in den Fällen des § 145a StPO sei-
nem Verteidiger, förmlich zugestellt werden (§§ 35, 409 StPO). Soweit an dem Ver-
fahren Einziehungsbeteiligte oder Nebenbetroffene beteiligt sind, ist der Strafbefehl 
auch diesen oder deren bevollmächtigten Vertretern (§§ 432, 438 Absatz 3 StPO, 
§ 428

Absatz 1 StPO in Verbindung mit § 145a StPO) förmlich zuzustellen.

(2) Ist der Angeklagte verhaftet, ist der Zeitpunkt der Zustellung und, falls auf Ein-
spruch verzichtet wird, auch der des Verzichts nach Stunde und Minute festzustellen.

(3) Hat der Angeklagte einen gesetzlichen Vertreter, wird diesem eine Abschrift des 
Strafbefehls übersandt (§ 409 Absatz 2 StPO).

2.  Selbständiges Einziehungsverfahren

180

(1) Für das selbständige Einziehungsverfahren nach den §§ 435 ff. StPO (in den 
Fällen des § 76a StGB) besteht keine Antragspflicht. Soweit die Möglichkeit besteht, 
auf durch die Straftat erlangte Vermögensvorteile zuzugreifen, soll die Staatsan-
waltschaft in der Regel die Anordnung der selbständigen Einziehung beantragen. Sie 
kann jedoch von dem Antrag absehen, insbesondere wenn das Erlangte nur einen 
geringen Wert hat oder das Verfahren einen unangemessenen Aufwand erfordern 
würde (§ 435 Absatz 1 Satz 2 StPO). Auch bei einem geringen Wert des Erlangten 
kann im Einzelfall (etwa wegen der Bedeutung der Sache oder wenn bereits vorläu-
fige Sicherungsmaßnahmen ergriffen worden sind) eine Antragstellung geboten sein.

(2) Ist es wegen der Bedeutung oder der Schwierigkeit der Sache oder im Inter-
esse einer Person, die von der Einziehung im Falle ihrer Anordnung betroffen wäre, 
geboten, beantragt die Staatsanwaltschaft, auf Grund mündlicher Verhandlung zu 
entscheiden.

(3) Sind keine Personen vorhanden, die von der Einziehung im Falle ihrer Anord-
nung betroffen wären, oder haben sie - gegebenenfalls nach Hinweis auf die Rechts-
lage - auf ihre Rechte und auf die Durchführung des selbständigen Einziehungs-
verfahrens verzichtet oder kommt ihre Befragung nicht in Betracht, kann der 



114

Nds. Rpfl. 1/2023

Gegenstand in der Regel formlos aus dem Verkehr entfernt werden. Die Staatsan-
waltschaft leitet auch in diesen Fällen das selbständige Einziehungsverfahren ein, 
wenn die Herbeiführung einer gerichtlichen Entscheidung wegen der tatsächlichen 
oder rechtlichen Schwierigkeit oder sonstigen Bedeutung der Sache zweckmäßig ist.

3.  Verfahren bei Festsetzung einer Geldbuße gegen eine juristische  
Person oder Personenvereinigung

180a 

(1) Gehört der Beschuldigte zum Leitungsbereich einer juristischen Person oder 
Personenvereinigung, prüft der Staatsanwalt, ob auch die Festsetzung einer Geld-
buße gegen die juristische Person oder Personenvereinigung in Betracht kommt 
(§ 30 OWiG, § 444 StPO; vgl. aber Nummer 270 Satz 3). Ist dies der Fall, sind schon 
im vorbereitenden Verfahren die Vertreter der juristischen Person oder Personenver-
einigung wie Beschuldigte zu hören (§ 444 Absatz 2, § 426 StPO).

(2) Der Staatsanwalt beantragt in der Anklageschrift oder im Strafbefehlsantrag 
die Beteiligung der juristischen Person oder Personenvereinigung (§ 444 Absatz 1 
StPO), insbesondere wenn die Festsetzung einer Geldbuße gegen diese die Möglich-
keit eröffnet, die wirtschaftlichen Verhältnisse der juristischen Person oder Personen-
vereinigung auch im Hinblick auf den durch die Tat erlangten wirtschaftlichen Vorteil 
angemessen zu berücksichtigen (§ 30 Absatz 3 i.V.m. § 17 Absatz 4 OWiG). In der 
Anklageschrift kündigt er zudem die Beantragung der Festsetzung einer Geldbuße an 
und im Strafbefehlsantrag beantragt er diese. Dies kann vor allem bei Delikten der 
Wirtschaftskriminalität, einschließlich Korruptions- und Umweltdelikten, in Betracht 
kommen.

(3) Für den Antrag auf Festsetzung einer Geldbuße im selbständigen Verfahren 
gegen die juristische Person oder Personenvereinigung in den - auch die Einstellun-
gen nach §§ 153, 153a StPO, 47 OWiG erfassenden – Fällen des § 30 Absatz 4 OWiG 
(§ 444 Absatz 3 in Verbindung mit §§ 435, 436 in Verbindung mit § 434 Absatz 2 
oder 3 StPO) gilt Absatz 2 entsprechend.

VIII. ABSCHNITT

Verfahren gegen Sprachunkundige 

181

(1) Bei der ersten verantwortlichen Vernehmung des Beschuldigten ist aktenkun-
dig zu machen, ob er die deutsche Sprache soweit beherrscht, dass ein Dolmetscher 
nicht hinzugezogen zu werden braucht und, falls dies nicht der Fall ist, für welche 
Sprache ein Dolmetscher benötigt wird.

(2) Ladungen, Haftbefehle, Strafbefehle, Anklageschriften, nicht rechtskräftige 
Urteile und sonstige schriftlich abgefasste Sachentscheidungen sind einem Sprach-
unkundigen im Sinne des Absatzes 1 mit einer Übersetzung in eine ihm verständli-
che Sprache bekanntzugeben, wenn er nicht wirksam auf eine Übersetzung verzich-
tet hat. Eine Übersetzung eines nicht rechtskräftigen Urteils ist nicht erforderlich, 
wenn der Angeklagte verteidigt ist, er und sein Verteidiger bei der Urteilsverkündung 
anwesend waren und dem Angeklagten die Urteilsgründe durch einen Dolmetscher 
mündlich in eine für ihn verständliche Sprache übertragen wurden, sofern der Ange-
klagte nicht ausnahmsweise ein berechtigtes Interesse an einer Übersetzung hat.
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IX. ABSCHNITT

Erteilung von Auskünften, Überlassung von Kopien und Gewährung von 
Akteneinsicht

182

Ge l tungsbere i ch

Für die Erteilung von Auskünften, die auch durch eine Überlassung von Kopien aus 
den Akten erfolgen kann (§ 478 StPO), und die Gewährung von Akteneinsicht gegen-
über Dritten nach den §§ 474 ff. StPO (auch in Verbindung mit § 487 Absatz 2 Satz 
1 StPO) gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen. Sie gelten hingegen 
insbesondere nicht

1. für die Erteilung von Auskünften und Akteneinsicht nach anderen gesetzlichen 
Bestimmungen als §§ 474 ff. StPO (z.B. nach §§ 147, 385, 406e, 487 Absatz 1, 
§§ 491, 492 Absatz 3 Satz 2 und 3, Absatz 4, § 495 StPO, §§ 3 ff. SGB X),

2. für die Vorlage von Akten an im Verfahren mitwirkende Stellen, übergeord-
nete und untergeordnete Instanzgerichte bzw. Behörden z.B. nach § 27 Absatz 3, 
§§ 41, 163 Absatz 2, § 306 Absatz 2, §§ 320, 321, 347, 354, 355 StPO oder im Rah-
men der Wahrnehmung von Aufsichts-, Kontroll- und Weisungsbefugnissen anderer 
Stellen,

3. für Mitteilungen nach den §§ 12 ff. EGGVG sowie den Bestimmungen der 
Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen (MiStra).

183

Zus tänd igke i t  fü r 
d i e  E r te i l ung  von  Auskün f ten  und 
d ie  Gewährung  von  Ak tene ins i ch t

(1) Soweit nach § 480 Absatz 1 StPO die Staatsanwaltschaft die Entscheidung über 
die Erteilung von Auskünften und die Akteneinsicht zu treffen hat, obliegt diese Ent-
scheidung grundsätzlich dem Staatsanwalt, im Vollstreckungsverfahren auch dem 
Rechtspfleger. In den Fällen des § 476 StPO ist Nummer 189 Absatz 2 zu beachten.

(2) Von der Möglichkeit der Delegation an die Behörden des Polizeidienstes nach 
§ 480 Absatz 1 Satz 3 StPO soll nur insoweit Gebrauch gemacht werden, als dies im 
Interesse aller Beteiligten zur einfacheren oder beschleunigten Unterrichtung des 
Ersuchenden sachdienlich erscheint. Soweit eine Delegation in Betracht kommt, wird 
es grundsätzlich angezeigt sein, diese auf einfach und schnell zu erledigende Aus-
künfte zu beschränken.

184

Vor rang  der  Ver fahrensbearbe i tung , 
Ge fährdung  der  E rm i t t l ungen

Auskünfte und Akteneinsicht unterbleiben nach § 479 Absatz 1 StPO u.a. dann, wenn 
Zwecke des Strafverfahrens entgegenstehen. Dies gilt insbesondere dann, wenn das 
Verfahren unangemessen verzögert oder der Untersuchungszweck – auch in einem 
anderen Strafverfahren – gefährdet würde.
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185

Vor rang  der  E r te i l ung  von  Auskün f ten

Abgesehen von den Fällen des § 474 Absatz 1 StPO räumt das Gesetz im Hinblick 
auf die Vermeidung einer Übermittlung von Überschussinformationen der Erteilung 
von Auskünften grundsätzlich Vorrang vor der Gewährung von Einsicht in die Ver-
fahrensakten ein, soweit nicht die Aufgabe oder das berechtigte Interesse des Ersu-
chenden oder der Zweck der Forschungsarbeit die Einsichtnahme in Akten erfordert. 
Wenn mit der Auskunftserteilung – gegebenenfalls in der Form der Überlassung von 
Kopien aus den Akten (§ 478 StPO) – ein unverhältnismäßiger Aufwand verbun-
den wäre, kann dem Ersuchen grundsätzlich auch durch – gegebenenfalls teilweise 
(siehe Nummer 186) – Gewährung der Einsicht in die Akten nachgekommen werden 
(§ 474 Absatz 3, § 475 Absatz 2, § 476 Absatz 2 StPO).

186

Umfang  der  Ak tene ins i ch t

(1) Die Akteneinsicht soll außer in den Fällen des § 474 Absatz 1 StPO nur in dem 
Umfang erfolgen, als dies zur Erfüllung der Aufgaben der ersuchenden öffentlichen 
Stelle, zur Wahrnehmung des berechtigten Interesses der Privatperson oder sons-
tigen Stelle oder zur Erreichung des Forschungszweckes erkennbar erforderlich ist. 
Wenn eine derartig beschränkte Akteneinsicht nur mit unverhältnismäßigem Aufwand 
möglich wäre, kann umfassende Akteneinsicht gewährt werden.

(2) Da die Frage der Einsichtsgewährung nicht immer für die Gesamtheit der Ver-
fahrensakte einheitlich beantwortet werden kann, erscheint es angebracht, Akten-
teile, die erkennbar sensible personenbezogene Daten enthalten, gesondert zu 
führen und hinsichtlich der Einsichtsgewährung einer besonderen Prüfung zu unter-
ziehen. Damit wird zugleich der Aufwand für eine beschränkte Akteneinsicht gering 
gehalten und bei verdeckten und technischen Maßnahmen (§§ 101, 101a StPO) die 
Erkennbarkeit erhöht, wodurch im Interesse des Schutzes sensibler personenbezoge-
ner Daten eine beschränkte Akteneinsicht häufiger ermöglicht wird.

Zu den gesondert zu führenden Aktenteilen zählen regelmäßig:

 – medizinische und psychologische Gutachten, mit Ausnahme solcher im Sinne 
des § 256 Absatz 1 Nummer 2, 3 und 4 StPO,

 – Berichte der Gerichts- und Bewährungshilfe sowie anderer sozialer Dienste,

 – personenbezogene Daten aus verdeckten und technischen Ermittlungsmaßnah-
men (§§ 101, 101a StPO),

 – Konto- und Bankunterlagen.

Nummer 16 Absatz 2 Satz 2 und Nummer 220 Absatz 2 Satz 1 sind zu beachten.

(3) Von der Einsicht sind die Handakten der Staatsanwaltschaft und andere inner-
dienstliche Vorgänge auszuschließen. In Akten einer anderen Verwaltung darf nur 
mit deren ausdrücklicher Zustimmung Einsicht gewährt werden, deren Nachweis 
dem Antragsteller obliegt.

(4) Bei Verschlusssachen ist Nummer 213 zu beachten.
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187

Über lassung  der  Ak ten

(1) Öffentlichen Stellen kann die Akteneinsicht in Abweichung von § 32f Absatz 2 
StPO im Einzelfall auch durch Übersendung der Akten gewährt werden.

(2) Rechtsanwälten und Rechtsbeiständen werden auf besonderen Antrag Akten, 
die in Papierform vorliegen, im Umfang der gewährten Akteneinsicht mit Ausnahme 
der Beweisstücke zur Einsichtnahme mitgegeben oder übersandt, soweit nicht wich-
tige Gründe entgegenstehen (§ 32f Absatz 2 Satz 3 StPO). Soweit die Akte, Akten-
teile oder Ermittlungsergebnisse, z. B. Verschriftungen der Erkenntnisse aus einer 
Telekommunikationsüberwachung oder Online-Durchsuchung, auf Datenträgern 
gespeichert sind, können diese mit Ausnahme der Beweisstücke einem Rechtsanwalt 
oder Rechtsbeistand in der Regel zur Akteneinsicht auf gesichertem elektronischem 
Wege zur Verfügung gestellt werden (§ 32f Absatz 2 Satz 2 StPO).

(3) Die Akteneinsicht in Akten, die in Papierform vorliegen, kann in den übrigen 
Fällen, soweit nicht wichtige Gründe entgegenstehen, auch durch Bereitstellen des 
Inhalts der Akten zum Abruf, durch Übermittlung des Inhalts der Akte auf einem 
sicheren Übermittlungsweg oder durch Bereitstellen einer Aktenkopie zur Mitnahme 
gewährt werden (§ 32f Absatz 2 Satz 2 StPO). Im Übrigen ist die Akteneinsicht nur 
in den Diensträumen der Staatsanwaltschaft oder des Gerichts oder bei Delegation 
auf die Behörden des Polizeidienstes in deren Räumen zu gewähren.

188

Besche id  an  den  Ant rags te l l e r

(1) Wird die Erteilung der Auskunft oder die Gewährung von Akteneinsicht ver-
sagt, wird dem Ersuchenden ein kurzer Bescheid erteilt. Ist in dem Ersuchen ein 
berechtigtes oder ein rechtliches Interesse an der Akteneinsicht dargelegt, muss der 
Bescheid erkennen lassen, dass dieses Interesse gegen entgegenstehende Inter-
essen abgewogen worden ist. Eine Begründung des Bescheides unterbleibt, soweit 
hierdurch der Untersuchungszweck gefährdet werden könnte.

(2) Ist der Antrag von einer Privatperson oder einer privaten Einrichtung gestellt 
worden, soll, wenn dem Gesuch nicht nach § 475 Absatz 4 StPO entsprochen werden 
kann, auf die Möglichkeit der Akteneinsicht durch einen bevollmächtigten Rechtsan-
walt hingewiesen werden.

189

Auskün f te  und  Ak tene ins i ch t  fü r  w i ssenscha f t l i che  Vorhaben

(1) Wenn die Voraussetzungen der §§ 476, 479 Absatz 2 Satz 2 StPO gegeben sind 
und Zwecke des Strafverfahrens nicht entgegenstehen (§ 479 Absatz 1 StPO), ist die 
Übermittlung personenbezogener Daten zu Forschungszwecken grundsätzlich zuläs-
sig. Ob Auskünfte und Akteneinsicht erteilt werden, steht im pflichtgemäßen Ermes-
sen der zuständigen Stelle. Gegen die Erteilung von Auskünften und die Gewährung 
von Akteneinsicht kann insbesondere sprechen, dass es sich um ein vorbereitendes 
Verfahren oder ein Verfahren mit sicherheitsrelevanten Bezügen handelt.

(2) Soweit in den Fällen des § 476 StPO die Staatsanwaltschaft nach § 480 
Absatz 1 StPO die Entscheidung über die Erteilung von Auskünften und Akteneinsicht 
zu treffen hat, obliegt diese Entscheidung dem Behördenleiter.
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(3) Betrifft ein Forschungsvorhaben erkennbar mehrere Staatsanwaltschaften, ist 
der gemeinschaftlichen übergeordneten Behörde auf dem Dienstweg ein Absichts-
bericht vorzulegen. Sind erkennbar Staatsanwaltschaften mehrerer Länder betrof-
fen, ist der jeweils obersten Dienstbehörde auf dem Dienstweg ein Absichtsbericht 
vorzulegen.

(4) Stammt ein Ersuchen nach § 476 StPO von einer Einrichtung, die ihren Sitz 
außerhalb des Geltungsbereichs der Strafprozessordnung hat, ist der obersten 
Dienstbehörde auf dem Dienstweg ein Absichtsbericht vorzulegen.

X.  ABSCHNITT

Einholung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts

190

(1) Hat das Gericht beschlossen, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
nach Artikel 100 Absatz 1 und 2 oder Artikel 126 GG in Verbindung mit § 13 Num-
mer 11, 12, 14, §§ 80, 83 oder 86 Absatz 2 BVerfGG zu beantragen, leitet der Vor-
sitzende die Akten dem Bundesverfassungsgericht unmittelbar zu (§ 80 Absatz 1 
BVerfGG). Das Begleitschreiben ist von dem Vorsitzenden zu unterschreiben. Es wird 
Bestandteil der Akten des Bundesverfassungsgerichts; eine beglaubigte Abschrift ist 
als Versendungsbeleg zurückzubehalten.

(2) Der Antrag an das Bundesverfassungsgericht ist zu begründen (§ 80 Absatz 2 
BVerfGG). Seine Urschrift bleibt Bestandteil der Strafakten.

(3) Dem Begleitschreiben sind außer den Akten eine beglaubigte und 50 einfache 
Abschriften des Antrages für das Bundesverfassungsgericht beizufügen.

XI.  ABSCHNITT

Strafsachen gegen Mitglieder des Deutschen Bundestages, der gesetzge-
benden Körperschaften der Länder sowie des Europäischen Parlaments

191

Prozessh indern i s  de r  Immun i tä t

(1) Wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung darf ein Abgeordneter des Deut-
schen Bundestages nur mit Genehmigung des Bundestages zur Verantwortung gezo-
gen oder verhaftet werden, es sei denn, dass er bei der Begehung der Tat oder im 
Laufe des folgenden Tages festgenommen wird (Artikel 46 Absatz 2 GG). Entspre-
chende Vorschriften sind in den Verfassungen der Länder enthalten. *

(2) Ein Ermittlungs- oder Strafverfahren, dessen Durchführung von der vorherge-
henden gesetzgebenden Körperschaft genehmigt oder das vor dem Erwerb des Man-
dats eingeleitet worden war, darf nur mit Genehmigung der gesetzgebenden Körper-
schaft fortgesetzt werden, der der Abgeordnete zur Zeit der Fortsetzung angehört.*

(3) Die Immunität hindert nicht,

* Sonderregelungen in Bayern, Berlin und Saarland; vgl. die jeweiligen Verwaltungsvorschriften
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a) ein Verfahren gegen einen Abgeordneten einzuleiten und durchzuführen, wenn 
er bei der Begehung der Tat oder spätestens im Laufe des folgenden Tages fest-
genommen wird;* 

b) ein Verfahren gegen einen Abgeordneten zum Zwecke der Einstellung einzulei-
ten, wenn der Sachverhalt die Einstellung ohne Beweiserhebung rechtfertigt;

c) zur Prüfung der Frage, ob ein Vorwurf offensichtlich unbegründet ist, die-
sen dem Abgeordneten mitzuteilen und ihm anheimzugeben, dazu Stellung zu 
nehmen;

d) in einem Verfahren gegen eine andere Person den Abgeordneten als Zeugen 
zu vernehmen, bei ihm Durchsuchungen nach §§ 103, 104 StPO vorzunehmen 
oder von ihm die Herausgabe von Gegenständen nach § 95 StPO zu verlangen; 
§§ 50, 53 Absatz 1 Nummer 4, §§ 53a, 96 Satz 2 und § 97 Absatz 4 StPO sind 
zu beachten;

e) ein Verfahren gegen Mittäter, Anstifter, Gehilfen oder andere an der Tat eines 
Abgeordneten beteiligte Personen einzuleiten oder durchzuführen;

f) unaufschiebbare Maßnahmen zur Sicherung von Spuren (z.B. Messungen, Licht-
bildaufnahmen am Tatort) in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit 
einer Straftat zu treffen;

g) bei Verkehrsunfällen, an denen ein Abgeordneter beteiligt ist, seine Personalien, 
das amtliche Kennzeichen und den Zustand seines Fahrzeuges festzustellen, die 
Vorlage des Führerscheins und des Fahrzeugscheins zu verlangen sowie Fahr-, 
Brems- und andere Spuren, die von seinem Fahrzeug herrühren, zu sichern, zu 
vermessen und zu fotografieren;

h) einem Abgeordneten unter den Voraussetzungen des § 81a StPO eine Blutprobe 
zu entnehmen, wenn dies innerhalb des in Buchstabe a) genannten Zeitraums 
geschieht.

(4) Zur Klärung der Frage, ob es sich um eine offensichtlich unbegründete Anzeige 
handelt, kann der Staatsanwalt Feststellungen über die Persönlichkeit des Anzei-
geerstatters sowie über andere für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit der Anzeige 
wichtige Umstände treffen.

(5) Wird gegen einen Abgeordneten ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, ohne dass 
es hierzu einer Genehmigung der gesetzgebenden Körperschaft bedarf (Artikel 46 
Absatz 2 GG und die entsprechenden Vorschriften der Landesverfassungen), unter-
richtet der Staatsanwalt unverzüglich und unmittelbar den Präsidenten der betref-
fenden gesetzgebenden Körperschaft von der Einleitung des Verfahrens. Abschriften 
seiner Mitteilung übersendet er gleichzeitig dem Generalstaatsanwalt und der Lan-
desjustizverwaltung, bei Abgeordneten des Deutschen Bundestages auch dem für 
Justiz zuständigen Bundesministerium. Im weiteren Verfahren teilt der Staatsanwalt 
in gleicher Weise jede richterliche Anordnung einer Freiheitsentziehung und einer 
Freiheitsbeschränkung gegen den Abgeordneten sowie die Erhebung der öffentlichen 
Klage mit.

(6) In jedem Stadium des Verfahrens ist bei Auskünften und Erklärungen gegen-
über Presse, Hörfunk und Fernsehen der Funktionsfähigkeit und dem Ansehen der 
betreffenden gesetzgebenden Körperschaft Rechnung zu tragen. Das Interesse der 

* Vgl. Fußnote zu Nummer 191 Absatz 1 Satz 2
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gesetzgebenden Körperschaft, über eine die Immunität berührende Entscheidung 
früher als die Öffentlichkeit unterrichtet zu werden, ist zu berücksichtigen. Auf Num-
mer 23 wird hingewiesen.

192

Au fhebung  der  Immun i tä t  von  M i tg l i ede rn 
des  Deutschen  Bundes tages  und  der 

gese tzgebenden  Körperscha f ten  de r  Länder

(1) Beabsichtigt der Staatsanwalt, gegen einen Abgeordneten ein Ermittlungsver-
fahren einzuleiten oder ein auf Freiheitsstrafe lautendes Urteil zu vollstrecken oder 
sonst eine genehmigungsbedürftige Strafverfolgungsmaßnahme zu treffen, beantragt 
er, einen Beschluss der gesetzgebenden Körperschaft, der der Abgeordnete ange-
hört, über die Genehmigung der Strafverfolgung oder der Strafvollstreckung oder zur 
Durchführung der beabsichtigten Maßnahme herbeizuführen.

(2) Der Antrag ist mit einer Sachdarstellung und einer Erläuterung der Rechtslage 
zu verbinden. Die Beschreibung der zur Last gelegten Tat soll die Tatsachen enthal-
ten, in denen die gesetzlichen Merkmale der Straftat gesehen werden, sowie Zeit 
und Ort ihrer Begehung angeben; die Strafvorschriften sind zu bezeichnen, die als 
verletzt in Betracht kommen. Auf eine aus sich heraus verständliche Darstellung ist 
zu achten. Bei Anträgen auf Genehmigung der Strafvollstreckung genügt die Bezug-
nahme auf ein vorliegendes oder beigefügtes Strafurteil.

(3) Der Antrag ist auf dem Dienstweg an den Präsidenten der betreffenden Kör-
perschaft zu richten, bei Abgeordneten des Deutschen Bundestages auch über das 
für Justiz zuständige Bundesministerium. Für die Landesjustizverwaltung und - bei 
Abgeordneten des Deutschen Bundestages - für das für Justiz zuständige Bundesmi-
nisterium sind Abschriften des Antrages beizufügen; eine beglaubigte Abschrift ist zu 
den Akten zu nehmen.

(4) In Privatklagesachen führt der Staatsanwalt die Genehmigung nur herbei, wenn 
er die Verfolgung übernehmen will (§§ 377, 376 StPO).

(5) Die Mitteilung nach § 8 EGStPO erfolgt auf dem Dienstweg.

192a

A l l geme ine  Genehmigung  zu r  Durch führung  von  
E rm i t t l ungsver fahren 
(vereinfachte Handhabung)

(1) Der Deutsche Bundestag sowie die gesetzgebenden Körperschaften der Län-
der pflegen regelmäßig zu Beginn einer neuen Wahlperiode eine allgemeine Geneh-
migung zur Durchführung von Ermittlungsverfahren gegen Abgeordnete zu erteilen; 
ausgenommen sind Ermittlungen wegen Beleidigungen (§§ 185, 186, 188 Absatz 1 
StGB) politischen Charakters. Diese allgemeine Genehmigung wird im Einzelfall erst 
wirksam, nachdem dem Präsidenten der gesetzgebenden Körperschaft eine Mittei-
lung nach Absatz 3 zugegangen ist.* 

(2)  Die allgemeine Genehmigung umfasst nicht

* abweichend Berlin, Bremen, Rheinland-Pfalz, Sachsen: 48 Stunden nach Zugang; Deutscher Bundestag, Bayern: 
48 Stunden nach Zugang (Fällt das Ende der Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen Feiertag, 
endet die Frist mit Ablauf des nächsten Werktags); Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Saarland, 
Schleswig-Holstein: 48 Stunden nach Absendung.
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a) die Erhebung der öffentlichen Klage in jeder Form,*

b) im Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten den Hinweis des 
Gerichts, dass über die Tat auch auf Grund eines Strafgesetzes entschieden 
werden kann (§ 81 Absatz 1 Satz 2 OWiG),

c) freiheitsentziehende und freiheitsbeschränkende Maßnahmen im 
Ermittlungsverfahren,

d) den Vollzug einer angeordneten Durchsuchung oder Beschlagnahme in dem 
genehmigten Verfahren, vorbehaltlich etwaiger von den gesetzgebenden Kör-
perschaften der Länder getroffener abweichender Regelungen,

e) den Antrag auf Verhängung eines vorläufigen Berufsverbotes (§ 132a StPO).

Die allgemeine Genehmigung umfasst jedoch die vorläufige Entziehung der Fahr-
erlaubnis (§ 111a StPO).

(3) Soweit Ermittlungsverfahren allgemein genehmigt sind, ist dem Präsidenten der 
gesetzgebenden Körperschaft und, soweit nicht Gründe der Wahrheitsfindung ent-
gegenstehen, dem betroffenen Abgeordneten mitzuteilen, dass die Einleitung eines 
Ermittlungsverfahrens beabsichtigt ist. In der Mitteilung an den Präsidenten ist zu 
erklären, dass der Abgeordnete gleichzeitig benachrichtigt worden ist; ist eine Mit-
teilung an den Abgeordneten unterblieben, ist der Präsident auch hiervon unter 
Angabe der Gründe zu unterrichten. Die Mitteilung ist unmittelbar an den Präsiden-
ten der gesetzgebenden Körperschaft zu richten. * Für ihren Inhalt gilt Nummer 192 
Absatz 2 entsprechend; in den Fällen der Nummer 191 Absatz 3 Buchstabe c) soll 
auch der wesentliche Inhalt einer Stellungnahme des Abgeordneten mitgeteilt wer-
den. Abschriften der Mitteilung sind gleichzeitig dem Generalstaatsanwalt und der 
Landesjustizverwaltung sowie, bei Abgeordneten des Deutschen Bundestages, auch 
dem für Justiz zuständigen Bundesministerium zu übersenden.

(4) Will der Staatsanwalt nach dem Abschluss der Ermittlungen die öffentliche 
Klage erheben, beantragt er, einen Beschluss der gesetzgebenden Körperschaft über 
die Genehmigung der Strafverfolgung herbeizuführen. Für den Inhalt und den Weg 
des Antrags gilt Nummer 192 Absatz 2 und 3. Stellt er das Verfahren nicht nur vor-
läufig ein, verfährt er nach Nummer 192 Absatz 5.

(5) Beabsichtigt der Staatsanwalt, die Genehmigung zur Durchführung der Straf-
verfolgung wegen einer Beleidigung politischen Charakters einzuholen, verfährt er 
nach Nummer 192 Absatz 1 bis 3. Zur Vorbereitung seiner Entscheidung, ob die 
Genehmigung zur Strafverfolgung wegen einer Beleidigung politischen Charakters 
herbeigeführt werden soll, teilt der Staatsanwalt dem Abgeordneten den Vorwurf mit 
und stellt ihm anheim, hierzu Stellung zu nehmen.

(6) Für Bußgeldsachen wird auf Nummer 298 verwiesen.

* Abweichend Bayern: Die allgemeine Genehmigung umfasst auch den Antrag auf Erlass eines Strafbefehls wegen 
einer Straftat, die der Beschuldigte beim Führen eines Kraftfahrzeuges oder unter Verletzung der Pflichten eines 
Kraftfahrzeugführers begangen hat, wenn der Beschuldigte damit einverstanden ist.
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192b

Au fhebung  der  Immun i tä t 
e ines  M i tg l i eds  des  Europä i s chen  Pa r l aments

(1)  Einem Mitglied des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutsch-
land steht die einem Abgeordneten des Deutschen Bundestages zuerkannte Immu-
nität zu. Ein ausländisches Mitglied des Europäischen Parlaments kann im Inland 
weder festgehalten noch gerichtlich verfolgt werden. Die Immunität nach den vor-
stehenden Sätzen besteht während der Dauer der fünfjährigen Wahlperiode und 
auch während der Reise zum und vom Tagungsort des Europäischen Parlaments. 
Bei Ergreifung auf frischer Tat kann die Immunität nicht geltend gemacht werden 
(Artikel 4 Absatz 2 des Aktes des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 20. 
September 1976 zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Abgeordne-
ten der Versammlung - BGBl. 1977 II S. 733, 735 - in Verbindung mit Artikel 10 des 
Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Gemeinschaften 
vom 8. April 1965 - BGBl. 1965 II S. 1453, 1482). Nummer 191 Absatz 3 Buchstabe 
b) bis e) und Absatz 4 gilt entsprechend.

(2)  Das Europäische Parlament hat eine allgemeine Genehmigung zur Durchfüh-
rung von Ermittlungsverfahren nicht erteilt.

(3)  Beabsichtigt der Staatsanwalt, gegen ein Mitglied des Europäischen Parlaments 
ein Ermittlungsverfahren einzuleiten oder ein auf Freiheitsstrafe lautendes Urteil zu 
vollstrecken oder sonst eine genehmigungsbedürftige Strafverfolgungsmaßnahme zu 
treffen, beantragt er, einen Beschluss des Europäischen Parlaments über die Aufhe-
bung der Immunität herbeizuführen.

(4)  Zur Vorbereitung seiner Entschließung teilt der Staatsanwalt, soweit nicht 
Gründe der Wahrheitsfindung entgegenstellen, dem Abgeordneten den Vorwurf mit 
und stellt ihm anheim, Stellung zu nehmen.

(5)  Der Antrag ist an den Präsidenten des Europäischen Parlaments, Generalsekre-
tariat, Plateau du Kirchberg, L-2929 Luxemburg, zu richten und auf dem Dienstweg, 
auch über das für Justiz zuständige Bundesministerium, zu übermitteln. Nummer 
192 Absatz 2, Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 gilt entsprechend. Nummer 192 Absatz 
5 gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass die Übermittlung über das für Justiz 
zuständige Bundesministerium erfolgt.

XII.  ABSCHNITT

Behandlung der von der deutschen Gerichtsbarkeit befreiten Personen

193

A l l geme ines

(1) Handlungen, die eine Ausübung der inländischen Gerichtsbarkeit darstellen, sind 
gegenüber den Personen, die nach §§ 18 bis 20 GVG oder nach anderen Rechts-
vorschriften von der Deutschen Gerichtsbarkeit befreit sind, ohne ihre Zustimmung 
grundsätzlich unzulässig.

(2) Sache der Justizbehörden ist es, im Einzelfall die nötigen Feststellungen zu tref-
fen und darüber zu befinden, ob und wieweit Personen nach den §§ 18 und 19 GVG 
von der deutschen Gerichtsbarkeit befreit sind.
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194

Auswe i se  von  D ip lomaten  und  anderen  von  de r 
i n l änd i s chen  Ger i ch t sbarke i t  be f re i t en  Pe rsonen

Die Art der Ausweise von Diplomaten und der anderen von der inländischen 
Gerichtsbarkeit befreiten Personen ergibt sich aus dem Rundschreiben des Auswär-
tigen Amtes zur Behandlung von Diplomaten und anderen bevorrechtigten Personen 
in der Bundesrepublik Deutschland vom 15. September 2015 (Gemeinsames Ministe-
rialblatt - GMBl. - S. 1206).

195

Verha l ten  gegenüber  D ip lomaten  und  den  anderen 
von  de r  i n l änd i s chen  Ger i ch t sbarke i t  be f re i t en  

Pe rsonen

(1)  Gegen Personen, die rechtmäßig den Ausweis eines Diplomaten oder einer 
anderen von der inländischen Gerichtsbarkeit befreiten Person besitzen oder die ihre 
Befreiung von der deutschen Gerichtsbarkeit anders glaubhaft machen, ist nicht ein-
zuschreiten. Der Staatsanwalt hat sich darauf zu beschränken, die zulässigen Ermitt-
lungen beschleunigt durchzuführen. Er unterrichtet unverzüglich unter Beigabe der 
Akten das Bundesamt für Justiz über die Landesjustizverwaltung. Für diese und das 
Auswärtige Amt sind Abschriften beizufügen.

(2)  In besonders eiligen Fällen kann unmittelbar beim Auswärtigen Amt in Berlin 
(Tel. Nummer: 030-5000-3411 bzw. 0228-9917-2633 von 9.00-16.00 Uhr, ansons-
ten im Lagezentrum unter 030-5000-2911) bzw. beim Bundeskanzleramt (Telefon 
01888/400-0 oder 030/4000-0, Telefax 030/4000-2357) Auskunft erbeten werden.

(3)  Ist nach Absatz 2 eine Auskunft erbeten worden oder liegt ein Fall von besonde-
rer Bedeutung vor, ist die vorläufige Unterrichtung des für Justiz zuständigen Bun-
desministeriums geboten, falls noch weitere Ermittlungen nötig sind. Absatz 1 Satz 3 
und 4 gilt sinngemäß.

(4)  Über Verkehrsordnungswidrigkeiten exterritorialer Personen ist das Auswärtige 
Amt unmittelbar zu unterrichten. Die Akten brauchen der Mitteilung nicht beigefügt 
zu werden. Einer Unterrichtung des für Justiz zuständigen Bundesministeriums und 
der Landesjustizverwaltung bedarf es in diesen Fällen nicht.

196

Zus te l l ungen

(1)  Für die Zustellung von Schriftstücken, z.B. von Ladungen oder Urteilen, an Dip-
lomaten oder andere von der inländischen Gerichtsbarkeit befreite Personen ist stets 
die Vermittlung des Auswärtigen Amts in Anspruch zu nehmen.

(2)  Das Schreiben an das Auswärtige Amt, in dem um Zustellung ersucht wird, ist 
mit einem Begleitbericht der Landesjustizverwaltung vorzulegen, die es an das Aus-
wärtige Amt weiterleitet. Das zuzustellende Schriftstück ist beizufügen.

(3)  In dem Schreiben an das Auswärtige Amt ist der Sachverhalt kurz darzustellen 
und außerdem anzugeben:

a) Name, Stellung und Anschrift der Person, der zugestellt werden soll;
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b) Bezeichnung des zuzustellenden Schriftstücks, z.B. Ladung als Zeuge, Sachver-
ständiger, Privat- oder Nebenkläger;

c) Name und Stellung der Parteien in Privatklagesachen.

(4) Die Reinschrift des Schreibens an das Auswärtige Amt hat der Richter oder der 
Staatsanwalt handschriftlich zu unterzeichnen.

(5)  Als Nachweis dafür, dass das Schriftstück dem Empfänger übergeben worden 
ist, übersendet das Auswärtige Amt ein Zeugnis.

(6)  Ist ein Angehöriger einer diplomatischen Vertretung als Privatkläger oder 
Nebenkläger durch einen mit schriftlicher Vollmacht versehenen Rechtsanwalt vertre-
ten, kann nach § 378 StPO an den Anwalt zugestellt werden.

(7)  Stellt der von einem Gericht oder einem Staatsanwalt mit der Zustellung beauf-
tragte Beamte nach Empfang des Schriftstücks fest, dass die geforderte Amts-
handlung nach den vorstehenden Bestimmungen nicht vorgenommen werden darf, 
hat er den Auftrag unter Hinweis auf diese Bestimmung an die ersuchende Stelle 
zurückzugeben.

197

Ladungen

(1)  Bei der Ladung eines Diplomaten oder einer anderen von der inländischen 
Gerichtsbarkeit befreiten Person sind weder Vordrucke zu verwenden noch Zwangs-
maßnahmen anzudrohen. Es ist vielmehr eine besondere Vorladung zu fertigen, 
in der die von der Gerichtsbarkeit befreite Person unter genauer Bezeichnung des 
Gegenstandes und der Art der Verhandlung gebeten wird, zu erklären, ob sie bereit 
ist, sich zu dem angegebenen Zeitpunkt einzufinden oder ob sie sich stattdessen in 
ihren Wohn- oder Diensträumen vernehmen lassen oder über den Gegenstand der 
Vernehmung eine schriftliche Äußerung abgeben möchte.

(2)  Die Ladung ist nach Nummer 196 zuzustellen.

(3)  Abgesehen von besonders dringlichen Fällen ist der Tag der Vernehmung in der 
Regel so festzusetzen, dass zwischen der Absendung der Ladung mit Begleitbericht 
an die Landesjustizverwaltung und der Vernehmung mindestens vier Wochen liegen.

198

Vernehmungen

(1)  Erscheint ein Diplomat oder eine andere von der inländischen Gerichtsbar-
keit befreite Person vor Gericht, soll sie möglichst bald vernommen und entlassen 
werden.

(2) Die Vernehmung in den Dienst- oder Wohnräumen eines Diplomaten oder einer 
anderen von der inländischen Gerichtsbarkeit befreiten Person darf nur unter den 
Voraussetzungen der Nummer 199 Absatz 1 erfolgen. Andere an dem Strafverfahren 
Beteiligte dürfen nur anwesend sein, wenn der Leiter der fremden Dienststelle aus-
drücklich zugestimmt hat. Die Teilnahme eines sonst Beteiligten ist in dem Antrag 
auf Zustimmung zur Vernehmung in den Dienst- oder Wohnräumen besonders zu 
begründen.
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199

Amtshand lungen  in  den  D iens t-  und  Wohnräumen

(1)  In den Diensträumen der diplomatischen Vertretungen, der konsularischen Ver-
tretungen sowie von Organisationen und Stellen, die auf Grund allgemeiner Regeln 
des Völkerrechts, völkerrechtlicher Vereinbarungen oder sonstiger Rechtsvorschriften 
Unverletzlichkeit genießen, dürfen Amtshandlungen, durch die inländische Gerichts-
barkeit ausgeübt wird, nur mit Zustimmung des Leiters der Vertretung, der Organi-
sation oder Stelle vorgenommen werden. Entsprechendes gilt für die Wohnräume der 
Mitglieder der diplomatischen Vertretungen.

(2)  In den vorgenannten Dienst- und Wohnräumen dürfen Amtshandlungen nach 
Absatz 1 einschließlich Zustellungen ohne Zustimmung des Leiters der Vertretung, 
der Organisation oder der Stelle auch nicht gegenüber Personen vorgenommen wer-
den, die nicht von der inländischen Gerichtsbarkeit befreit sind. Ihnen kann nach 
Nummer 196, 197 zugestellt werden.

(3)  Die Zustimmung des Leiters nach Absatz 1 ist in entsprechender Anwendung 
der Nummer 196 zu beantragen.

(4)  Zur Vornahme der Amtshandlung dürfen die Dienst- und Wohnräume nur betre-
ten werden, wenn die Zustimmung schriftlich vorliegt.

XIII.  ABSCHNITT

Der Abschnitt ist weggefallen.

XIV.  ABSCHNITT

Verfahren nach Feststellung der Entschädigungspflicht nach dem Gesetz 
über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen

201

Wegen der Belehrung über Recht und Frist zur Antragstellung nach rechtskräfti-
ger Feststellung der Entschädigungspflicht sowie hinsichtlich des weiteren Verfah-
rens zur Feststellung der Höhe des Anspruchs wird auf die Ausführungsvorschrif-
ten zum Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen (Anlage C) 
verwiesen.

Besonderer Teil

I.  ABSCHNITT

Strafvorschriften des StGB

1.  Staatsschutz und verwandte Strafsachen

202

St ra f sachen ,  d i e  zu r  Zus tänd igke i t  de r  
Ober l andesger i ch te  im e rs ten  Rech tszug  gehören

(1)  Vorgänge, aus denen sich der Verdacht einer zur Zuständigkeit der Ober-
landesgerichte im ersten Rechtszug gehörenden Straftat (§ 120 GVG, §§ 1 und 
3 NATO-Truppen-Schutzgesetz) ergibt, übersendet der Staatsanwalt mit einem 
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Begleitschreiben unverzüglich dem Generalbundesanwalt.

(2)  Das Begleitschreiben soll eine gedrängte Darstellung und eine kurze rechtliche 
Würdigung des Sachverhalts enthalten sowie die Umstände angeben, die sonst für 
das Verfahren von Bedeutung sein können. Erscheinen richterliche Maßnahmen als-
bald geboten, ist hierauf hinzuweisen. Das Schreiben ist dem Generalbundesanwalt 
über den Generalstaatsanwalt, in dringenden Fällen unmittelbar bei gleichzeitiger 
Übersendung von Abschriften an den Generalstaatsanwalt, zuzuleiten.

(3)  Der Staatsanwalt hat jedoch die Amtshandlungen vorzunehmen, bei denen 
Gefahr im Verzuge ist; dringende richterliche Handlungen soll er nach Möglichkeit bei 
dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofes (§ 169 StPO) beantragen. Vor sol-
chen Amtshandlungen hat der Staatsanwalt, soweit möglich, mit dem Generalbun-
desanwalt Fühlung zu nehmen; Nummer 5 findet Anwendung.

(4)  Die Pflicht der Behörden und Beamten des Polizeidienstes, ihre Verhandlun-
gen in Strafsachen, die zur Zuständigkeit der Oberlandesgerichte im ersten Rechts-
zug gehören, unmittelbar dem Generalbundesanwalt zu übersenden (§ 163 Absatz 2 
Satz 1 StPO; § 142a Absatz 1 GVG), wird durch Absatz 1 nicht berührt.

203

Behand lung  der  nach  §  142a  Absa tz  2  und  4  GVG 
abgegebenen  S t ra f sachen

(1)  Gibt der Generalbundesanwalt ein Verfahren nach § 142a Absatz 2 oder 4 
GVG an eine Landesstaatsanwaltschaft ab, ist er über den Ausgang zu unterrichten. 
Die Anklageschrift und die gerichtlichen Sachentscheidungen sind ihm in Abschrift 
mitzuteilen.

(2)  Ergeben sich Anhaltspunkte dafür, dass der Generalbundesanwalt nach § 142a 
Absatz 3 GVG zuständig ist oder dass infolge einer Veränderung des rechtlichen 
Gesichtspunktes die Voraussetzungen für die Abgabe nach § 142a Absatz 2 Num-
mer 1 GVG entfallen, sind dem Generalbundesanwalt die Akten unverzüglich zur Ent-
scheidung über die erneute Übernahme vorzulegen. Der Generalbundesanwalt ist 
ferner unverzüglich zu unterrichten, sobald sonst Anlass zu der Annahme besteht, 
dass er ein nach § 142a Absatz 2 oder 4 GVG abgegebenes Verfahren wieder über-
nehmen wird. Bei der Vorlage ist auf die Umstände hinzuweisen, die eine erneute 
Übernahme des Verfahrens durch den Generalbundesanwalt nahe legen.

(3)  Überweist ein Oberlandesgericht ein Verfahren nach § 120 Absatz 2 Satz 3 GVG 
an ein Landgericht, unterrichtet der Staatsanwalt den Generalbundesanwalt über 
den Ausgang des Verfahrens und teilt ihm die gerichtlichen Sachentscheidungen in 
Abschrift mit.

(4)  Für die Unterrichtung nach Absatz 1, 2 und 3 gilt Nummer 202 Absatz 2 Satz 3 
sinngemäß.

(5)  Beschwerden und weitere Beschwerden, über die der Bundesgerichtshof zu ent-
scheiden hat, übersendet der Generalstaatsanwalt dem Generalbundesanwalt mit 
einer kurzen Stellungnahme.
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204

St ra f sachen ,  d i e  zu r  Zus tänd igke i t  de r  zen t ra l en 
S t ra fkammern  gehören

(1)  Vorgänge, aus denen sich der Verdacht einer zur Zuständigkeit der Staats-
schutzkammer gehörenden Straftat (§ 74a Absatz 1 GVG, §§ 1 und 3 NATO-Truppen-
Schutzgesetz) ergibt, übersendet der Staatsanwalt unverzüglich dem hierfür zustän-
digen Staatsanwalt; er hat jedoch die Amtshandlungen vorzunehmen, bei denen 
Gefahr im Verzuge ist.

(2)  Besteht ein Anlass zu der Annahme, dass der Generalbundesanwalt einem 
zur Zuständigkeit der Staatsschutzkammer gehörenden Fall besondere Bedeutung 
(§ 74a Absatz 2 GVG) beimessen wird, unterrichtet der zuständige Staatsanwalt den 
Generalbundesanwalt möglichst frühzeitig über den Sachverhalt und dessen bis-
herige rechtliche Würdigung sowie über die Gründe, aus denen er die besondere 
Bedeutung des Falles folgert; Nummer 202 Absatz 2 Satz 3 gilt sinngemäß. Der 
Staatsanwalt hat jedoch die Ermittlungen fortzuführen; er soll aber vor Ablauf eines 
Monats seit der Unterrichtung des Generalbundesanwalts keine abschließende Verfü-
gung treffen, sofern der Generalbundesanwalt nicht vorher die Übernahme des Ver-
fahrens abgelehnt hat. Übernimmt der Generalbundesanwalt das Verfahren nicht, gilt 
Nummer 203 Absatz 2 und 4 sinngemäß.

205

Unte r r i ch tung  der  Behörden  fü r  Ve r fassungsschutz  
i n  S taa tsschu tz-  und  anderen  Ver fahren

(1)  In Staatsschutzstrafverfahren (§§ 74a, 120 Absatz 1 und 2 GVG, §§ 1 und 3 
NATO-Truppen-Schutzgesetz) arbeitet der Staatsanwalt mit dem Bundesamt für Ver-
fassungsschutz und den Landesbehörden für Verfassungsschutz in geeigneter Weise 
nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften insbesondere unter Berücksichtigung 
des informationellen Trennungsprinzips zusammen, damit dort gesammelte Infor-
mationen bei den Ermittlungen des Staatsanwalts und dessen Erkenntnisse für die 
Aufgaben des Verfassungsschutzes ausgewertet werden können. Dies gilt auch für 
andere Verfahren, bei denen tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass es um 
Straftaten zur Durchsetzung verfassungsfeindlicher Ziele geht.

(2)  Der Staatsanwalt unterrichtet das Bundesamt für Verfassungsschutz bei 
Bekanntwerden von Tatsachen nach § 18 Absatz 1 BVerfSchG und die Verfassungs-
schutzbehörden des Landes nach Maßgabe des entsprechenden Landesrechts von 
sich aus in geeigneter Weise über die Einleitung und den Fortgang von Verfahren 
sowie die für eine Auswertung wesentlichen Entscheidungen (z.B. Anklageschriften, 
Urteile, Einstellungsverfügungen). Eine Unterrichtung nach Satz 1 soll insbesondere 
erfolgen in Verfahren wegen 

 – Vorbereitung oder Aufnahme von Beziehungen zur Begehung einer schweren 
staatsgefährdenden Gewalttat (§§ 89a und 89b StGB) oder Terrorismusfinan-
zierung (§ 89c StGB),

 – Landesverrats und Gefährdung der äußeren Sicherheit (§§ 94 bis 100a StGB),

 – Straftaten nach den §§ 129a und 129b StGB und damit in einem möglichen 
Sachzusammenhang stehenden Straftaten,

 – Straftaten nach den §§ 17, 18 AWG und nach den §§ 19 bis 22a KrWaffKontrG 
mit Bezügen zu ausländischen Nachrichtendiensten,
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 – Straftaten unter Anwendung von Gewalt, sofern tatsächliche Anhaltspunkte 
dafür bestehen, dass sie zur Durchsetzung verfassungsfeindlicher Ziele began-
gen wurden.“

Im Übrigen unterrichtet der Staatsanwalt unter den Voraussetzungen des § 18 
Absatz 1b BVerfSchG das Bundesamt für Verfassungsschutz und nach Maßgabe des 
Landesrechts die Verfassungsschutzbehörde des Landes jedenfalls dann, wenn dies 
für deren Aufgabenerfüllung erforderlich und über den Einzelfall hinaus von Bedeu-
tung ist.

(2a)  Der Staatsanwalt soll bei allen Verfahren im Sinne der Absätze 1 und 2 nach 
Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften die Behörden für Verfassungsschutz um Über-
mittlung der dort vorhandenen Informationen ersuchen, die für das Ermittlungsver-
fahren von Bedeutung sein können.

(3)  Der Staatsanwalt unterrichtet die Behörden für Verfassungsschutz auf deren 
Ersuchen über vorhandene Erkenntnisse (vgl. § 18 Absatz 3 BVerfSchG und entspre-
chende Landesregelungen). Er kann ihnen auch Niederschriften über Vernehmungen 
oder Vermerke über andere Ermittlungshandlungen überlassen.

(4)  Auf die Übermittlungsverbote nach § 23 BVerfSchG, den Minderjährigenschutz 
des § 24 BVerfSchG und die entsprechenden Landesregelungen wird hingewiesen.

(5)  Angehörige der Behörden für Verfassungsschutz können als Sachverständige 
oder Auskunftspersonen zu Vernehmungen und anderen Ermittlungshandlungen 
(z.B. Tatortbesichtigung, Durchsuchung oder Beschlagnahme) zugezogen werden. 
Ihre Zuziehung ist in den Akten zu vermerken.

(6)  Unbeschadet bestehender Berichtspflichten ist im Rahmen der Absätze 1 bis 3 
und des Absatzes 5 der unmittelbare Geschäftsverkehr mit den in Absatz 1 bezeich-
neten Behörden zulässig.

206

Unte r r i ch tung  des  M i l i t ä r i s chen  Absch i rmd iens tes  
und  des  Bundesnachr i ch tend iens tes

Der Staatsanwalt unterrichtet den Militärischen Abschirmdienst von sich aus nach 
Maßgabe des § 22 in Verbindung mit § 18 Absatz 1, 1b und 2 BVerfSchG und 
auf dessen Ersuchen nach Maßgabe des § 22 in Verbindung mit § 18 Absatz 3 
BVerfSchG. Er unterrichtet den Bundesnachrichtendienst von sich aus zu dessen 
Eigensicherung nach Maßgabe des § 10 Absatz 2 BNDG sowie auf dessen Ersuchen 
nach Maßgabe des § 10 Absatz 3 BNDG in Verbindung mit § 18 Absatz 3 BVerfSchG. 
Nummer 205 ist jeweils entsprechend anzuwenden.

207

Benachr i ch t i gung  des  Bundeskr im ina lamtes

(1)  Von der Einleitung eines Verfahrens wegen eines Organisationsdeliktes (§§ 84, 
85, 129, 129a, 129b StGB; § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 des Vereinsge-
setzes; § 95 Absatz 1 Nummer 8 des Aufenthaltsgesetzes) ist das Bundeskriminal-
amt, Thaerstraße 11, 65193 Wiesbaden, zu benachrichtigen. Dieses gibt auf Anfrage 
anhand der von ihm geführten Karteien Auskünfte darüber, ob und wo wegen des 
gleichen oder eines damit zusammenhängenden Organisationsdeliktes ein weiteres 
Verfahren anhängig ist oder anhängig gewesen ist.
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(2)  Die Staatsanwaltschaft übersendet in Ermittlungs- und Strafverfahren wegen 

1. Gefährdung des demokratischen Rechtsstaats in den Fällen der §§ 84, 85, 89a, 
89b, 89c und 91 StGB,

2. Landesverrats und Gefährdung der äußeren Sicherheit in den Fällen der §§ 93 
bis 101a StGB,

3. Straftaten gegen die Landesverteidigung in den Fällen des § 109h StGB,

4. Straftaten gegen die öffentliche Ordnung in den Fällen der §§ 129, 129a und 
129b  StGB,

5. politisch motivierter Gewaltstraftaten der Deliktsgruppen:

a) Widerstandsdelikte in den Fällen der §§ 113 bis 115 StGB,

b) Landfriedensbruch in den Fällen der §§ 125 und 125a StGB,

c) Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung in den Fällen der §§ 176b, 
177 und 178 StGB,

d) Straftaten gegen das Leben in den Fällen der §§ 211 und 212 StGB,

e) Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit in den Fällen der §§ 223 
bis 227 und 231 StGB,

f) Freiheitsberaubung in den Fällen der §§ 234 und 239 bis 239b StGB,

g) Raub und Erpressung in den Fällen der §§ 249 bis 255 StGB,

h) Gemeingefährliche Straftaten in den Fällen der §§ 306 bis 306c, 308 Absatz 
1 bis 5, § 309 Absatz 3 und 4, § 310 Absatz 1 Nummer 2, § 315 Absatz 1 
bis 5, § 315b Absatz 1 bis 4, §§ 316a, 316c und 318 Absatz 3 und 4 StGB,

6. Straftaten nach § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 des Vereinsgesetzes,

7. Straftaten nach § 95 Absatz 1 Nummer 8 des Aufenthaltsgesetzes 

dem Bundeskriminalamt - unabhängig von einem polizeilichen Informationsaus-
tausch - alsbald nach Abschluss des Verfahrens eine Kopie der staatsanwaltschaftli-
chen oder gerichtlichen Abschlussentscheidung (z.B. Urteil mit Gründen, Strafbefehl, 
Einstellungsverfügung), möglichst in elektronischer Form, zur Auswertung. 

Ausgenommen sind:

a) Verfahren, die keinerlei Erkenntnisse sachlicher oder personeller Art enthalten, 
z.B. Verfahren, die mangels Anhaltspunkten für eine Aufklärung eingestellt wor-
den sind, und

b) Entscheidungen über selbständige Einziehungsverfahren.

(3)  Straftaten im Sinne von Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 sind politisch motiviert, 
wenn bei Würdigung der Umstände der Tat und/oder der Einstellung des Beschuldig-
ten Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie 
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 – den demokratischen Willensbildungsprozess beeinflussen sollen, der Erreichung 
oder Verhinderung politischer Ziele dienen oder sich gegen die Umsetzung poli-
tischer Entscheidungen richten,

 – sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung bzw. eines ihrer 
Wesensmerkmale, den Bestand und die Sicherheit des Bundes oder eines Lan-
des richten oder eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung von Mit-
gliedern der Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes zum Ziel haben,

 – durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen 
auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden,

 – gegen eine Person wegen ihrer politischen Einstellung, Nationalität, Volkszuge-
hörigkeit, Rasse, Hautfarbe, Religion, Weltanschauung, Herkunft oder aufgrund 
ihres äußeren Erscheinungsbildes, ihrer Behinderung, ihrer sexuellen Orien-
tierung oder ihres gesellschaftlichen Status gerichtet sind und die Tathand-
lung damit im Kausalzusammenhang steht bzw. sich in diesem Zusammenhang 
gegen eine Institution, Sache oder ein Objekt richtet.

208

Ver fahren  be t re f f end  s taa t sge fährdende  Inha l te

(1)  Ist ein Inhalt (§ 11 Absatz 3 StGB) zur Begehung einer Straftat nach den 
§§ 80a bis 100a, 130 StGB, § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 des Vereinsgeset-
zes oder nach § 95 Absatz 1 Nummer 8 des Aufenthaltsgesetzes gebraucht worden 
oder bestimmt gewesen, benachrichtigt der Staatsanwalt das Bundeskriminalamt, 
Thaerstraße 11, 65193 Wiesbaden, unverzüglich von der Einleitung des Verfahrens. 
Einer gesonderten Benachrichtigung von der Einleitung des Verfahrens bedarf es 
nicht, wenn das Bundeskriminalamt binnen kürzester Frist durch ein Auskunftsersu-
chen nach Absatz 2 oder durch eine Mitteilung nach Absatz 4 benachrichtigt wird.

(2)  Bevor der Staatsanwalt die Beschlagnahme oder die Einziehung beantragt, 
holt er eine Auskunft des Bundeskriminalamtes darüber ein, ob und wo wegen der 
Inhalte (§ 11 Absatz 3 StGB) schon ein Verfahren anhängig ist oder anhängig gewe-
sen ist und ob und wo bereits Beschlagnahme- oder Einziehungsentscheidungen 
beantragt oder ergangen sind. In Eilfällen kann die Auskunft auch fernmündlich, 
fernschriftlich oder telegrafisch eingeholt werden. Ergibt sich aus der Auskunft des 
Bundeskriminalamtes, dass in einem wegen derselben Inhalte (§ 11 Absatz 3 StGB) 
bereits anhängigen Verfahren eine die gesamte Auflage erfassende (allgemeine) 
Beschlagnahmeanordnung beantragt oder ergangen oder eine allgemeine Einziehung 
beantragt oder angeordnet, aber noch nicht rechtskräftig geworden ist, wartet der 
Staatsanwalt den Abschluss dieses Verfahrens ab, wenn für ihn lediglich die Durch-
führung des selbständigen Einziehungsverfahrens in Betracht käme. In allen anderen 
Fällen gilt Nummer 249 sinngemäß.

(3)  In selbständigen Einziehungsverfahren ist zu prüfen, ob auf die Herbeiführung 
einer gerichtlichen Beschlagnahme verzichtet und zugleich die Einziehung bean-
tragt werden kann; von dieser Möglichkeit wird in der Regel bei selbständigen Ein-
ziehungsverfahren betreffend Masseninhalten Gebrauch zu machen sein. Anträge 
auf Beschlagnahme sollen nach Möglichkeit beim Amtsgericht am Sitz der in § 74a 
GVG bezeichneten Strafkammer gestellt werden. Anträge auf Beschlagnahme oder 
Einziehung sollen, soweit nicht Rechtsgründe entgegenstehen, die gesamte Auflage 
erfassen.
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(4)  Das Bundeskriminalamt ist von allen auf Beschlagnahme- und Einziehungsan-
träge hin ergehenden Entscheidungen sowie von der Rücknahme solcher Anträge 
unverzüglich zu benachrichtigen. Handelt es sich um die Entscheidungen, durch wel-
che die Beschlagnahme oder Einziehung nicht periodischer Verkörperungen eines 
Inhalts angeordnet, wieder aufgehoben oder abgelehnt wird, kann zugleich um 
Bekanntmachung der Entscheidung im Bundeskriminalblatt ersucht werden; das-
selbe gilt bei periodischen Verkörperungen eines Inhalts, die im räumlichen Gel-
tungsbereich des Strafgesetzbuches erscheinen.

(5)  Im Übrigen gelten die Nummer 226 Absatz 1 Satz 4 und Absatz 2, 251, 252 
und 253 sinngemäß. Für die Verwertung der in Staatsschutzverfahren eingezogenen 
Filme gilt die bundeseinheitlich getroffene Anordnung vom 2. April 1973.

(6)  Postsendungen, die von den Zollbehörden gemäß § 2 des Gesetzes zur Über-
wachung strafrechtlicher und anderer Verbringungsverbote vom 24. Mai 1961* der 
Staatsanwaltschaft vorgelegt, jedoch von dieser nach Prüfung freigegeben werden, 
sind beschleunigt an die Empfänger weiterzuleiten. Geöffnete Sendungen sind zu 
verschließen sowie mit dem Vermerk:

„Auf Grund des Gesetzes zur Überwachung strafrechtlicher und anderer Ver-
bringungsverbote vom 24. Mai 1961 zollamtlich geöffnet und von der Staatsan-
waltschaft freigegeben“ 

und mit dem Dienststempel der Staatsanwaltschaft zu versehen.

209

Ver fahren  wegen  Verung l imp fung  und  Be le id igung  
obers te r  S taa tso rgane

(1) Bei Verunglimpfungen und Beleidigungen oberster Staatsorgane des Bundes 
(§§ 90, 90b, 185 bis 188 StGB) ist das für Justiz zuständige Bundesministerium, bei 
Verunglimpfungen oder Beleidigungen oberster Staatsorgane eines Landes die Lan-
desjustizverwaltung beschleunigt zu unterrichten, damit der Verletzte eine Entschlie-
ßung darüber treffen kann, ob die Sache verfolgt werden soll. Zu diesem Zweck 
sind die im Interesse der Beweissicherung notwendigen Ermittlungen zu führen, von 
der Vernehmung des Beschuldigten ist jedoch zunächst abzusehen. Der Bericht soll 
eine gestraffte Darstellung des Sachverhalts mit kurzer rechtlicher Würdigung sowie 
Angaben über die persönlichen Verhältnisse des Beschuldigten, sofern diese bekannt 
sind, enthalten. Bei Verunglimpfungen und Beleidigungen oberster Staatsorgane des 
Bundes ist der Bericht dem für Justiz zuständigen Bundesministerium unmittelbar 
unter gleichzeitiger Übersendung von Abschriften an die Landesjustizverwaltung und 
die vorgesetzten Behörden zu erstatten.

(2) Erwägt ein oberstes Staatsorgan, eine Ermächtigung zur Strafverfolgung zu 
erteilen oder Strafantrag zu stellen, so ist der Sachverhalt beschleunigt aufzuklären. 
Der abschließende Bericht soll den Sachverhalt erschöpfend darstellen und recht-
lich würdigen, die für die Entschließung des Verletzten bedeutsamen Umstände, 
wie besondere Tatumstände, Persönlichkeit, Verhältnis, Vorstrafen und Reue des 
Beschuldigten, Entschuldigungen, Widerruf oder sonstige Wiedergutmachung bzw. 
die Bereitschaft dazu, darlegen sowie mit der Verunglimpfung oder Beleidigung 
zusammentreffende, von Amts wegen zu verfolgende Straftaten einbeziehen; soweit 
nach der Beweislage eine Überführung des Beschuldigten zweifelhaft erscheint, 
soll hierauf hingewiesen werden. Dem Bericht sind die erforderliche Anzahl von 
* Vgl. Fundstellennachweis A zum Bundesrecht.



132

Nds. Rpfl. 1/2023

Abschriften für die Ermächtigungs- oder Antragsberechtigten sowie in der Regel die 
Akten beizufügen. Der Bericht ist auf dem Dienstweg, in dringenden Fällen (z.B. 
bei bevorstehendem Fristablauf) unmittelbar, dem für Justiz zuständigen Bundes-
ministerium oder der Landesjustizverwaltung unter gleichzeitiger Übersendung von 
Abschriften an die vorgesetzten Behörden zu erstatten.

(3)  Ist die Befugnis zur Bekanntgabe der Verurteilung anzuordnen, gilt Num-
mer 231 sinngemäß.

(4)  Kann bei Verunglimpfungen oder Beleidigungen oberster Staatsorgane selbstän-
dig auf Einziehung und Unbrauchbarmachung erkannt werden (Nummer 180), gelten 
die Absätze 1 bis 3 entsprechend.

210

Ver fahren  wegen  Hand lungen  gegen  aus länd i s che  S taa ten 
(§§ 102 und 104 StGB)

(1)  Bei Handlungen gegen ausländische Staaten (§§ 102, 104 StGB) soll der 
Staatsanwalt beschleunigt die im Interesse der Beweissicherung notwendigen Ermitt-
lungen durchführen sowie die Umstände aufklären, die für die Entschließung des 
verletzten ausländischen Staates, ein Strafverlangen zu stellen, von Bedeutung sein 
können.

(2)  Von dem Ergebnis dieser Ermittlungen ist das für Justiz zuständige Bundesmi-
nisterium auf dem Dienstweg zu unterrichten. Für die Berichterstattung gilt Num-
mer 209 Absatz 2 Satz 2 sinngemäß. Dem Bericht sind drei Abschriften für die 
Bundesregierung. 

211

Anhörung  und  Unte r r i ch tung  obers te r  S taa tso rgane  
sow ie  obers te r  Bundes-  und  Landesbehörden

(1) In den Fällen, in denen ein oberstes Staatsorgan oder eine oberste Behörde 
des Bundes oder eines Landes die Ermächtigung zur Strafverfolgung nach § 89a 
Absatz 4, § 89b Absatz 4, § 89c Absatz 4, § 90 Absatz 4, § 90b Absatz 2, § 97 
Absatz 3, § 129b Absatz 1 Satz 3, § 194 Absatz 4 StGB erteilt oder Strafantrag 
wegen Beleidigung gestellt hat, teilt der Staatsanwalt, bevor er das Verfahren nach 
§ 170 Absatz 2 Satz 1 StPO oder nach § 153 Absatz 1, § 153a Absatz 1 StPO ein-
stellt oder einer vom Gericht beabsichtigten Einstellung nach § 153 Absatz 2, § 153a 
Absatz 2 StPO zustimmt, dem obersten Staatsorgan oder der obersten Behörde 
unter Beifügung der Akten die Gründe mit, die für die Einstellung des Verfahrens 
sprechen, und gibt ihm Gelegenheit zur Stellungnahme. Wenn der Staatsanwalt ent-
gegen einer widersprechenden Stellungnahme des obersten Staatsorgans oder der 
obersten Behörde das Verfahren einstellt oder der Einstellung des Verfahrens durch 
das Gericht zustimmt, soll er dabei auch die Einwendungen würdigen, die gegen die 
Einstellung erhoben worden sind.

(2)  Wird in den in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Fällen die Eröffnung des Hauptver-
fahrens abgelehnt, das Verfahren durch das Gericht eingestellt oder der Angeklagte 
freigesprochen und erscheint ein Rechtsmittel nicht aussichtslos, gibt der Staats-
anwalt dem obersten Staatsorgan oder der obersten Behörde Gelegenheit zur Stel-
lungnahme, bevor er von der Einlegung eines Rechtsmittels absieht, auf die Ein-
legung eines Rechtsmittels verzichtet oder ein Rechtsmittel zurücknimmt. Dies gilt 
auch, wenn der Staatsanwalt der Auffassung ist, dass die erkannte Strafe in einem 
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Missverhältnis zur Schwere der Tat steht. Bei drohendem Fristablauf wird in der 
Regel die vorsorgliche Einlegung eines Rechtsmittels geboten sein.

(3)  In den in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Fällen gibt der Staatsanwalt dem obers-
ten Staatsorgan oder der obersten Behörde ferner Gelegenheit zur Stellungnahme,

a)  bevor er von einem Antrag auf Einziehung und Unbrauchbarmachung im selb-
ständigen Verfahren absieht,

b)  bevor er von der Durchführung eines Rechtsmittels gegen eine Entscheidung 
absieht, durch die das Gericht einem Antrag des Staatsanwalts auf Einziehung 
und Unbrauchbarmachung im selbständigen Verfahren nicht stattgegeben hat, 
sofern nicht ein Rechtsmittel aussichtslos erscheint.

(4)  Das für Justiz zuständige Bundesministerium, bei Beteiligung eines obersten 
Staatsorgans oder einer obersten Behörde eines Landes die Landesjustizverwaltung, 
ist in angemessenen Zeitabständen über den Fortgang des Verfahrens sowie über 
dessen Ausgang zu unterrichten. Abschriften der Einstellungsverfügungen und der 
gerichtlichen Sachentscheidungen sind in der erforderlichen Zahl für die beteiligten 
obersten Staatsorgane oder obersten Behörden beizufügen.

(5)  Für die Berichterstattung nach Absatz 1 bis 4 gilt Nummer 209 Absatz 2 Satz 4 
sinngemäß; Nummer 5 Absatz 4 findet Anwendung.

212

Ver fahren  be i  we i te ren  E rmächt igungsde l i k ten

(1)  Wird dem Staatsanwalt eine Straftat nach §§ 353a oder 353b StGB bekannt, 
holt er unter Mitteilung des bekanntgewordenen Sachverhalts, jedoch in der Regel 
vor weiteren Ermittlungen, über das für Justiz zuständige Bundesministerium bzw. 
über die Landesjustizverwaltung die Entscheidung ein, ob die Ermächtigung zur 
Strafverfolgung erteilt wird. Die Vorschriften der Nummer 209 Absatz 2 Satz 3 und 
4, 211 gelten sinngemäß.

(2)  Bei Straftaten betreffend die Bildung krimineller oder terroristischer Vereini-
gungen im Ausland außerhalb der Europäischen Union (§§ 129, 129a in Verbindung 
mit § 129b StGB) soll der Staatsanwalt beschleunigt die zur Beweissicherung not-
wendigen Ermittlungen durchführen sowie die Umstände aufklären, die für die Ent-
schließung des für Justiz zuständigen Bundesministeriums, die Ermächtigung zur 
Strafverfolgung zu erteilen, von Bedeutung sein können. Von dem Ergebnis dieser 
Ermittlungen ist das für Justiz zuständige Bundesministerium auf dem Dienstweg zu 
unterrichten. In Eilfällen (zum Beispiel Haftsachen) kann die Unterrichtung unmit-
telbar unter gleichzeitiger Übersendung von Abschriften an die vorgesetzte Behörde 
erfolgen. Der Bericht soll die Erkenntnisse zu der Vereinigung, die Gegenstand des 
Verfahrens ist, zusammenfassend darstellen.

(3)  Bei Straftaten nach den §§ 89a, 89b oder 89c StGB gilt Absatz 2 Satz 1 bis 3 
sinngemäß.

213

Gehe imha l tung

(1)  Geheimzuhaltende Tatsachen und Erkenntnisse, insbesondere Staatsgeheim-
nisse (§ 93 StGB), dürfen in Sachakten nur insoweit schriftlich festgehalten werden, 
als dies für das Verfahren unerlässlich ist.
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(2)  Bei der Behandlung von Verschlusssachen sind die Vorschriften der Verschluss-
sachenanweisung, bei der Behandlung von Verschlusssachen zwischenstaatlichen 
oder überstaatlichen Ursprungs die für diese geltenden besonderen Geheimschutz-
vorschriften zu beachten. Das gilt auch bei der Mitteilung von Verschlusssachen an 
Verteidiger, Sachverständige und sonstige Verfahrensbeteiligte (z.B. Dolmetscher), 
soweit nicht zwingende Rechtsgrundsätze entgegenstehen.

(3)  Auch wenn bei der Mitteilung von Verschlusssachen an Verteidiger, Sachver-
ständige oder sonstige Verfahrensbeteiligte zwingende Rechtsgrundsätze den Vor-
schriften der Verschlusssachenanweisung oder den besonderen Geheimschutz-
vorschriften entgegenstehen, sind die Empfänger gleichwohl eindringlich auf ihre 
Geheimhaltungspflicht (§§ 93 ff., 203, 353b StGB) hinzuweisen; dabei ist ihnen zu 
empfehlen, bei der Behandlung der Verschlusssachen nach den im Einzelfall ein-
schlägigen Vorschriften zu verfahren, die ihnen zu erläutern sind. Über den Hinweis 
und die Empfehlungen ist ein Vermerk zu den Akten zu nehmen; dieser soll vom 
Empfänger unterschrieben werden.

(4)  Der Mitteilung von Verschlusssachen an Verteidiger im Sinne der Absätze 2 und 
3 steht die Akteneinsicht gleich, wenn sie sich auf Verschlusssachen erstreckt. Bei 
Akten, die Verschlusssachen des Geheimhaltungsgrades VS-VERTRAULICH, GEHEIM 
oder STRENG GEHEIM enthalten, ist besonders sorgfältig zu prüfen,

a)  ob nicht wichtige Gründe entgegenstehen, Einsicht durch Bereitstellen des 
Inhalts der Akte zum Abruf oder durch Bereitstellen einer Aktenkopie zur Mit-
nahme zu gewähren oder dem Verteidiger die Akten zur Einsichtnahme in seine 
Geschäftsräume oder in seine Wohnung mitzugeben (§ 32f Absatz 1 Satz 4, 
Absatz 2 Satz 2 und 3 StPO);

b)  ob rechtliche Bedenken gegen die Anfertigung von Notizen, Abschriften, Auszü-
gen oder Ablichtungen durch den Verteidiger bestehen.

Dies gilt sinngemäß bei Sachverständigen und sonstigen Verfahrensbeteiligten.

(5)  In geeigneten Fällen soll der Staatsanwalt die Verteidiger, Sachverständi-
gen und sonstigen Verfahrensbeteiligten zur Geheimhaltung der ihnen mitgeteil-
ten geheimhaltungsbedürftigen Umstände unter Hinweis auf die Strafbarkeit der 
Geheimnisverletzung (§ 353b Absatz 2 StGB) förmlich verpflichten. Dabei ist zu 
beachten, dass eine derartige Verpflichtung zur Geheimhaltung nur auf Grund eines 
Gesetzes oder mit Einwilligung des Betroffenen möglich ist. Über die Einwilligung des 
Betroffenen und über die Vornahme der Verpflichtung ist ein Vermerk zu den Akten 
zu nehmen, der von dem Verpflichteten unterschrieben werden soll.

(6)  Ist eine Gefährdung der Staatssicherheit zu besorgen, hat der Staatsanwalt 
durch entsprechende Anträge auf gerichtliche Maßnahmen nach §§ 172 und 174 
Absatz 2 GVG hinzuwirken. Im Übrigen ist Nummer 131 zu beachten.

214

Ver lus t  oder  P re i sgabe  von  Versch lusssachen

Bei Ermittlungen, die den Verlust oder die Preisgabe von Verschlusssachen betreffen, 
ist zu prüfen, ob eine Verpflichtung besteht, ausländische Geheimhaltungsinteres-
sen wahrzunehmen. Hierzu kann es sich empfehlen, eine Anfrage an das für innere 
Angelegenheiten zuständige Bundesministerium zu richten, das eine Liste der inter-
nationalen Geheimschutzvereinbarungen führt.
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2.  Geld- und Wertzeichenfälschung

215

In te rna t i ona le  Abkommen

Bei der Verfolgung der Geld- und Wertzeichenfälschung (Münzstrafsachen) sind völ-
kerrechtliche Vereinbarungen, insbesondere das Internationale Abkommen vom 20. 
April 1929 zur Bekämpfung der Falschmünzerei* zu beachten. Auskunft erteilt das für 
Justiz zuständige Bundesministerium.

216

Zusammenwi rken  m i t  anderen  S te l l en

(1)  Bei der Verfolgung von Münzstrafsachen arbeitet der Staatsanwalt insbesondere 
mit folgenden Stellen zusammen:

a) dem Bundeskriminalamt und den Landeskriminalämtern,

b) der deutschen Bundesbank, Wilhelm-Epstein-Str. 14, 60431 Frankfurt am Main 
und deren Falschgeldstelle H 31, Hegelstraße 65, 55122 Mainz, als nationales 
Analysezentrum (NAZ) und nationales Münzanalysezentrum (MAZ), wenn es 
sich um in- oder ausländische Noten oder Münzen handelt,

c) der Bundesrepublik Deutschland-Finanzagentur GmbH, Olof-Palme-Straße 35, 
60439 Frankfurt am Main, wenn es sich um Schuldverschreibungen oder Zins- 
und Erneuerungsscheine des Deutschen Reiches, der Deutschen Reichspost, des 
Preußischen Staates, der Bundesrepublik Deutschland, der Deutschen Bundes-
bahn oder der Deutschen Bundespost handelt.

(2)  Bei Münzstrafsachen, die Schuldverschreibungen oder deren Zins- oder Erneue-
rungsscheine betreffen, soll die Körperschaft (z.B. das Land, die Gemeinde, der 
Gemeindeverband) beteiligt werden, die echte Schuldverschreibungen dieser Art 
ausgegeben hat oder in ihnen als Ausgeber genannt ist.

217

Nachr i ch tensammel -  und  Auswer tungss te l l e  
be i  dem Bundeskr im ina lamt

(1)  Bei der Verfolgung von Münzstrafsachen beachtet der Staatsanwalt, dass das 
Bundeskriminalamt auf diesem Gebiet die Aufgaben einer Zentralstelle wahrnimmt 
(vgl. Artikel 12, 13 des Internationalen Abkommens zur Bekämpfung der Falschmün-
zerei) und die folgenden Sammlungen unterhält:

a) Falschgeldtypenlisten,

in denen alle bekannt gewordenen in- und ausländischen Falschgeldtypen regis-
triert sind unter Angabe der Orte, an denen Falschgeld in Erscheinung getreten 
ist;

b) eine Geldfälscherkartei,

die untergliedert ist in

* Vgl. Fundstellennachweis B zum Bundesgesetzblatt Teil II
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aa) eine Hersteller- und Verbreiterkartei; 
aus ihr kann Auskunft über die Personen erteilt werden, die als Hersteller 
oder Verbreiter von Falschgeld in Erscheinung getreten sind;

bb) eine Typenherstellerkartei; 
aus ihr kann Auskunft erteilt werden über die Hersteller bestimmter Fäl-
schungstypen (bei Münzen) oder Fälschungsklassen (bei Noten).

(2)  Auch die Landeskriminalämter unterhalten eine Nachrichtensammelstelle zur 
Bekämpfung von Geldfälschungen; sie stehen in enger Verbindung mit dem Bun-
deskriminalamt und erhalten von diesem regelmäßig Bericht mit Angaben über die 
Anfallmenge, Anfallorte und Verausgabungsstellen, mit Hinweisen auf vermutliche 
Verbreitungszusammenhänge sowie mit einer Übersicht über die Menge der angehal-
tenen Fälschungstypen, Fälschungsklassen und die Verbreitungsschwerpunkte.

218

Verb indung  mehre re r  Ver fahren

(1)  Mehrere dieselbe Fälschungsklasse betreffende Verfahren, die von derselben 
Staatsanwaltschaft geführt werden, sind regelmäßig zu verbinden.

(2)  Werden gegen mehrere Verbreiter oder gegen Hersteller und Verbreiter durch 
verschiedene Staatsanwaltschaften Verfahren geführt, wird eine Verbindung nur 
zweckmäßig sein, wenn zwischen den Beschuldigten unmittelbare Zusammenhänge 
feststellbar sind. Ist ein Zusammenhang (Ringbildung) erkennbar, ist die Verbindung 
regelmäßig geboten.

219

Unte r r i ch tung  und  Aussch luss  de r  Ö f fen t l i chke i t

(1)  Über Münzstrafsachen unterrichtet der Staatsanwalt die Öffentlichkeit grund-
sätzlich nur im Einvernehmen mit den in Nummer 216 Absatz 1 Buchstabe a und b 
genannten Stellen. Dies gilt auch für die Bezeichnung der Fälschungsklasse und die 
Reihennummern der einzelnen Falschstücke.

(2)  In der Anklageschrift sind über die in Absatz 1 bezeichneten Umstände, sowie 
über die bei Münzstraftaten angewandten Verfahren und die Mittel zur Bekämpfung 
dieser Straftaten nur die unbedingt notwendigen Angaben zu machen.

(3)  In der Hauptverhandlung soll der Staatsanwalt den Ausschluss der Öffentlich-
keit sowie die Auferlegung der Schweigepflicht beantragen (§§ 172 Nummer 1, 174 
Absatz 3 GVG; vgl. auch Nummer 131 Absatz 2); regelmäßig ist dies für die Erörte-
rung des Herstellungsverfahrens und der anderen in den Absätzen 1 und 2 bezeich-
neten Umstände geboten. Auch wenn es sich nur um die Verbreitung von Falschgeld 
handelt, ist dies zweckmäßig.

3.  Sexualstraftaten

220

Rücks i ch tnahme au f  Ve r l e t z te

(1) Die Anordnung und Durchführung der körperlichen Untersuchung erfordern 
Behutsamkeit, Einfühlungsvermögen sowie hinreichende Betreuung und Informa-
tion. Die Durchführung der körperlichen Untersuchung sollte mit Rücksicht auf 
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das Schamgefühl des Verletzten möglichst einer Person gleichen Geschlechts oder 
einer ärztlichen Kraft (§ 81d StPO) übertragen werden. Bei berechtigtem Inter-
esse soll dem Wunsch, die Untersuchung einer Person oder einem Arzt bestimmten 
Geschlechts zu übertragen, entsprochen werden. Auf Verlangen der betroffenen Per-
son soll eine Person des Vertrauens zugelassen werden. Auf die beiden vorgenannten 
Regelungen ist die betroffene Person hinzuweisen.

(2) Lichtbilder von Verletzten, die sie ganz oder teilweise unbekleidet zeigen, sind 
in einem verschlossenen Umschlag oder gesondert zu den Akten zu nehmen und bei 
der Gewährung von Akteneinsicht - soweit sie nicht für die verletzte Person selbst 
erfolgt - vorübergehend aus den Akten zu entfernen. Der Verteidigung ist inso-
weit Akteneinsicht in den Diensträumen zu gewähren (§ 32f Absatz 1 Satz 2 und 
4, Absatz 2 Satz 1 StPO). Der Gewährung von Akteneinsicht durch Bereitstellen 
des Inhalts der Akte zum Abruf, durch Übermittlung des Inhalts der Akte auf einem 
sicheren Übermittlungsweg, durch Bereitstellen einer Aktenkopie zur Mitnahme 
oder durch Mitgabe der Akten an den Verteidiger in seine Geschäftsräume oder in 
seine Wohnung werden insoweit regelmäßig wichtige Gründe entgegenstehen (§ 32f 
Absatz 1 Satz 4, Absatz 2 Satz 2 und 3 StPO).

221

Besch leun igung  in  Ver fahren  m i t  k ind l i chen  Ver l e t z ten

(1)  Das Verfahren ist zu beschleunigen, vor allem deswegen, weil das Erinnerungs-
vermögen von Kindern rasch verblasst und weil sie besonders leicht zu beeinflussen 
sind.

(2)  Wird ein Beschuldigter, der in häuslicher Gemeinschaft mit dem Geschädigten 
lebt oder der auf diesen in anderer Weise unmittelbar einwirken kann, freigelassen, 
ist das Jugendamt unverzüglich zu benachrichtigen, damit die erforderlichen Maß-
nahmen zum Schutze des Geschädigten ergriffen werden können. Die Benachrichti-
gung obliegt derjenigen Stelle, welche die Freilassung veranlasst hat.

222

Vernehmung  von  K indern ,  Aussch luss  und  
Beschränkung  der  Ö f fen t l i chke i t

(1)  Werden Kinder als Zeugen vernommen, sind die Nummern 19, 19a, 130a 
Absatz 2 und 135 Absatz 1, 3 und 4 zu beachten. Im Einzelfall kann es sich emp-
fehlen, schon zur ersten Vernehmung einen Sachverständigen beizuziehen, der 
über besondere Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der Kinderpsychologie 
verfügt.

(2)  Hat der Beschuldigte ein glaubhaftes Geständnis vor dem Richter abgelegt, ist 
im Interesse des Kindes zu prüfen, ob dessen Vernehmung noch nötig ist (vgl. Num-
mer 111 Absatz 4).

(3)  Wegen des Ausschlusses oder der Beschränkung der Öffentlichkeit sind Num-
mer 131a, 132 zu beachten.
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222a

Anhörung  des  durch  e ine  S t ra f ta t  nach  
den  §§  174  b i s  182  S tGB Ver l e t z ten

(1)  Vor der Einleitung verfahrensbeendender Maßnahmen nach den §§ 153 
Absatz 1, 153a Absatz 1, 153b Absatz 1 oder 154 Absatz 1 StPO soll dem Verletzten 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem beabsichtigten Verfahrensabschluss gegeben 
werden, in den Fällen des § 154 Absatz 1 StPO jedoch nur, wenn die Einstellung im 
Hinblick auf andere Taten zum Nachteil Dritter erfolgen soll. Hiervon kann abgesehen 
werden, wenn der Verletzte bereits bei seiner Vernehmung als Zeuge hierzu befragt 
worden ist. Widerspricht der Verletzte einer beabsichtigten Maßnahme und wird das 
Verfahren eingestellt, soll eine Würdigung seiner Einwendungen in den Bescheid über 
die Einstellung (Nummer 89, 101 Absatz 2) aufgenommen werden.

(2) Dem Verletzten soll auch Gelegenheit gegeben werden, sich durch einen 
anwaltlichen Beistand bei einer etwaigen Erörterung des Verfahrensstands nach 
§ 160b StPO sowie im Hinblick auf eine etwaige Entscheidung über die Anklageerhe-
bung nach § 24 Absatz 1 Nummer 3 GVG oder § 26 Absatz 2 GVG (vgl. Nummer 113 
Absatz 2) zu seiner besonderen Schutzbedürftigkeit zu äußern. In geeigneten Fäl-
len kann auch der Verletzte selbst an der Erörterung des Verfahrensstands beteiligt 
werden.

4. Verbreitung und Zugänglichmachen gewaltdarstellender, pornographi-
scher und sonstiger jugendgefährdender Inhalte

223

Zent ra l s te l l en  de r  Länder

Die Zentralstellen der Länder zur Bekämpfung gewaltdarstellender, pornographischer 
und sonstiger jugendgefährdender Schriften bzw. Inhalte sorgen dafür, dass Strafta-
ten nach den §§ 131, 184, 184a, 184b, 184c StGB und §§ 15, 27 des JuSchG, § 23 
des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages (JMStV)* und Ordnungswidrigkeiten nach 
den § 119 OWiG, § 33 Absatz 2 Nummer 14 ProstSchG, § 28 Absatz 1 Nummer 1 bis 
4, Nummer 9, Nummer 14 bis 20, Absatz 2, 3 und 4 JuSchG, § 24 JMStV nach ein-
heitlichen Grundsätzen verfolgt werden, und halten insbesondere in den über den 
Bereich eines Landes hinausgehenden Fällen miteinander Verbindung. Sie beobach-
ten auch die in ihrem Geschäftsbereich erscheinenden oder verbreiteten Zeitschriften 
und Zeitungen.

224

Mehre re  S t ra fve r fah ren

(1)  Das Bundeskriminalamt gibt Auskunft darüber, ob ein Inhalt (§ 11 Absatz 3 
StGB) bereits Gegenstand eines Strafverfahrens nach den §§ 131, 184, 184a, 184b, 
184c StGB oder den §§ 15, 27 JuSchG, § 23 JMStV gewesen ist.

(2)  Um zu verhindern, dass voneinander abweichende Entscheidungen ergehen, 
sind folgende Grundsätze zu beachten:

a) Leitet die Staatsanwaltschaft des Verbreitungsortes ein Verfahren wegen einer 
gewaltdarstellenden, pornographischen oder sonstigen jugendgefährdenden 
Inhalts ein, unterrichtet sie gleichzeitig die Staatsanwaltschaft des Erschei-
nungsortes. Diese teilt ihr unverzüglich mit, ob sie ebenfalls ein Verfahren 
eingeleitet hat oder einzuleiten beabsichtigt, und unterrichtet sie über den 
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Ausgang des Verfahrens.

b) Will die Staatsanwaltschaft des Verbreitungsortes aus besonderen Gründen ihr 
Verfahren durchführen, bevor das Verfahren am Erscheinungsort abgeschlossen 
ist, führt sie die Entscheidung der Landesjustizverwaltung (bzw. der Zentral-
stelle, falls ihr die Entscheidungsbefugnis übertragen ist) herbei.

c) Die Genehmigung der Landesjustizverwaltung (bzw. der Zentralstelle) ist auch 
dann einzuholen, wenn wegen eines Inhalts eingeschritten werden soll, obwohl 
ein anderes Verfahren wegen desselben Inhalts bereits deswegen zur Einstel-
lung, zur Ablehnung der Eröffnung des Hauptverfahrens, zu einem Freispruch 
oder zur Ablehnung der Einziehung geführt hat, weil er nicht als gewaltdarstel-
lend, pornographisch oder sonst jugendgefährdend erachtet worden ist.

(3)  Auf Inhalte, bei denen ein inländischer Erscheinungsort nicht bekannt ist, findet 
Absatz 2 a) und b) keine Anwendung.

(4)  Bei unkörperlich verbreiteten Inhalten ist

a) der Verbreitungsort der Ort der Wahrnehmbarkeit des Inhalts und

b) der Erscheinungsort der Ort, von dem aus der Inhalt zugänglich gemacht wird.

225

Verwahrung  besch lagnahmter  Verkörperungen  e ines  Inha l tes

Die beschlagnahmten Stücke sind so zu verwahren, dass ein Missbrauch ausge-
schlossen ist; sie dürfen nur der Staatsanwaltschaft und dem Gericht zugänglich 
sein. Von den verwahrten Verkörperungen eines Inhalts werden höchstens je zwei 
Stück in einem besonderen Umschlag (zum Gebrauch der Staatsanwaltschaft und 
des Gerichts) zu den Ermittlungs- oder Strafakten genommen. Wenn diese Stücke 
nicht benötigt werden, sind sie wie die übrigen amtlich verwahrten Verkörperungen 
eines Inhalts unter Verschluss zu halten.

226

Verö f fen t l i chung  von  En tsche idungen

(1)  Die Beschlagnahme gewaltdarstellender, pornographischer und sonsti-
ger jugendgefährdender Verkörperungen eines Inhalts ist im Bundeskriminal-
blatt bekanntzumachen, sofern nicht wegen voraussichtlich geringer oder nur ört-
lich beschränkter Verbreitung eine Veröffentlichung im Landeskriminalblatt genügt. 
Beschränkt sich die Beschlagnahme auf die in § 74d Absatz 3 StGB bezeichneten 
Verkörperungen eines Inhalts, wird hierauf in der Bekanntmachung hingewiesen. 
Nummer 251 Absatz 2 bis 6 gilt sinngemäß. Wird die Beschlagnahme aufgehoben, 
ist dies in gleicher Weise bekanntzumachen.

(2)  Bei rechtskräftigen Entscheidungen, die auf Einziehung einer Verkörperung 
eines Inhalts erkennen, ist nach § 81 StVollstrO zu verfahren. 

(3)  Rechtskräftige Entscheidungen, in denen das Gericht den gewaltdarstellenden, 
pornographischen oder sonst jugendgefährdenden Charakter eines Inhalts (§ 11 
Absatz 3 StGB) verneint und den Angeklagten freigesprochen oder die Einziehung 
abgelehnt hat, sind im Bundeskriminalblatt auszugsweise zu veröffentlichen, wenn 
der Medieninhalt genau genug bezeichnet werden kann. Ist der Medieninhalt nur 
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geringfügig (etwa nur in wenigen Stücken) oder nur in örtlich begrenztem Gebiet 
verbreitet worden, genügt die Veröffentlichung im Landeskriminalblatt.

227

Unte r r i ch tung  des  Bundeskr im ina lamts

Gerichtliche Entscheidungen über den gewaltdarstellenden, pornographischen oder 
sonst jugendgefährdenden Charakter eines Inhalts (§ 11 Absatz 3 StGB), insbeson-
dere über die Beschlagnahme oder die Einziehung von Verkörperungen eines Inhalts 
nach den §§ 74d, 76a StGB, teilen die Zentralstellen der Länder dem Bundeskrimi-
nalamt auch dann mit, wenn eine Bekanntmachung oder Veröffentlichung im Bun-
deskriminalblatt nicht verlangt wird oder nicht erfolgt ist. Von der Mitteilung wird 
abgesehen, sofern die Aufnahme von Medien mit entsprechenden Inhalten in die 
Liste nach § 18 JuSchG bereits bekanntgemacht ist.

228

Unte r r i ch tung  der  Bundeszen t ra l e  fü r  K inder-  und 
Jugendmed ienschutz

(1)  Ist rechtskräftig festgestellt, dass ein Inhalt (§ 11 Absatz 3 StGB) einen in den 
§§ 86, 130, 130a, 131, 184, 184a, 184b oder 184c StGB bezeichneten Charakter 
hat, übersenden die Zentralstellen der Länder eine beglaubigte Abschrift dieser Ent-
scheidung der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz zum Zwecke 
des § 18 Absatz 5 Jugendschutzgesetz Die beglaubigte Abschrift soll mit Rechtskraft-
vermerk versehen sein.

(2)  Rechtskräftige Entscheidungen, in denen das Gericht den gewaltdarstellenden, 
pornographischen oder sonstigen jugendgefährdenden Charakter eines Inhalts (§ 11 
Absatz 3 StGB) verneint hat, teilen die Zentralstellen der Länder der Bundeszentrale 
für Kinder- und Jugendmedienschutz in gleicher Form mit.

5.  Beleidigung

229

Erhebung  der  ö f f en t l i chen  K lage

(1)  Von der Erhebung der öffentlichen Klage soll der Staatsanwalt regelmäßig abse-
hen, wenn eine wesentliche Ehrenkränkung nicht vorliegt, wie es vielfach bei Fami-
lienzwistigkeiten, Hausklatsch, Wirtshausstreitigkeiten der Fall ist. Liegt dagegen 
eine wesentliche Ehrenkränkung oder ein Fall des § 188 StGB vor, wird das öffentli-
che Interesse meist gegeben sein. Auf Nummer 86 wird verwiesen.

(2)  Auch wenn ein Strafantrag nach § 194 Absatz 3 StGB gestellt ist, prüft der 
Staatsanwalt, ob ein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht. Will er es 
verneinen, gibt er dem Antragsteller vor der abschließenden Verfügung Gelegenheit, 
sich hierzu zu äußern.

(3)  Ist kein Strafantrag nach § 194 Absatz 3 StGB gestellt, folgt daraus allein 
noch nicht, dass kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht. Will der 
Staatsanwalt die öffentliche Klage erheben, gibt er dem nach § 194 Absatz 3 StGB 
Berechtigten Gelegenheit, einen Strafantrag zu stellen. Dies gilt sinngemäß, sofern 
eine Beleidigung nur mit Ermächtigung der betroffenen politischen Körperschaften 
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(§ 194 Absatz 4 StGB) zu verfolgen ist.

230

Wahrhe i t sbewe i s

Dem Versuch, die Zulassung des Wahrheitsbeweises zur weiteren Verunglimpfung 
des Beleidigten zu missbrauchen und dadurch den strafrechtlichen Ehrenschutz zu 
unterlaufen, tritt der Staatsanwalt im Rahmen des § 244 Absatz 2, 3 StPO entgegen.

231

Öf fen t l i che  Bekanntgabe  de r  Veru r te i l ung

Ist nach § 200 StGB die Bekanntgabe der Verurteilung anzuordnen, hat der Staats-
anwalt darauf hinzuwirken, dass der Name des Beleidigten in die Urteilsformel aufge-
nommen wird. Ist die öffentliche Bekanntgabe der Verurteilung zu vollziehen (§ 463c 
StPO), sind die dazu ergangenen Vorschriften der Strafvollstreckungsordnung zu 
beachten.

232

Be le id igung  von  Jus t i zangehör igen

(1)  Wird ein Justizangehöriger während der Ausübung seines Berufs oder in Bezie-
hung auf ihn beleidigt und stellt die vorgesetzte Dienststelle zur Wahrung des 
Ansehens der Rechtspflege Strafantrag nach § 194 Absatz 3 StGB, ist regelmäßig 
auch das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung im Sinne des § 376 StPO zu 
bejahen (vgl. Nummer 229).

(2)  Wird in Beschwerden, Gnadengesuchen oder ähnlichen Eingaben an Entschei-
dungen und anderen Maßnahmen von Justizbehörden oder -angehörigen in beleidi-
gender Form Kritik geübt, ist zu prüfen, ob es sich um ernst zu nehmende Ehren-
kränkungen handelt und es zur Wahrung des Ansehens der Rechtspflege geboten ist, 
einzuschreiten (vgl. Nummer 229 Absatz 1). Offenbar haltlose Vorwürfe unbelehrba-
rer Querulanten oder allgemeine Unmutsäußerungen von Personen, die sich in ihrem 
Recht verletzt glauben, werden regelmäßig keine Veranlassung geben, die öffentliche 
Klage zu erheben, es sei denn, dass wegen falscher Verdächtigung vorzugehen ist.

(3)  Für ehrenamtliche Richter gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.

6.  Körperverletzung

233

Erhebung  der  ö f f en t l i chen  K lage

Das öffentliche Interesse an der Verfolgung von Körperverletzungen ist vor allem 
dann zu bejahen, wenn eine rohe Tat, eine erhebliche Misshandlung oder eine erheb-
liche Verletzung vorliegt (vgl. Nummer 86). Dies gilt auch, wenn die Körperverlet-
zung in einer engen Lebensgemeinschaft begangen wurde; Nummer 235 Absatz 3 
gilt entsprechend.
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234

Besonderes  ö f f en t l i ches  In te resse  an  de r  
S t ra fve r fo lgung  (§  230  Absa tz  1  S tGB)

(1)  Ein besonderes öffentliches Interesse an der Verfolgung von Körperverletzun-
gen (§ 230 Absatz 1 Satz 1 StGB) wird namentlich dann anzunehmen sein, wenn 
der Beschuldigte einschlägig vorbestraft ist, roh oder besonders leichtfertig oder aus 
rassistischen, fremdenfeindlichen, antisemitischen oder sonstigen menschenver-
achtenden Beweggründen gehandelt hat, durch die Tat eine erhebliche Verletzung 
verursacht wurde oder dem Verletzten wegen seiner persönlichen Beziehung zum 
Beschuldigten nicht zugemutet werden kann, Strafantrag zu stellen, und die Straf-
verfolgung ein gegenwärtiges Anliegen der Allgemeinheit ist. Nummer 235 Absatz 
3 gilt entsprechend. Andererseits kann auch der Umstand beachtlich sein, dass der 
Verletzte auf Bestrafung keinen Wert legt.

(2)  Ergibt sich in einem Verfahren wegen einer von Amts wegen zu verfolgenden 
Tat nach Anklageerhebung, dass möglicherweise nur eine Verurteilung wegen Kör-
perverletzung (§ 230 Absatz 1 StGB) in Betracht kommt oder dass eine derartige 
Verurteilung nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme zusätzlich dringend geboten 
erscheint, erklärt die Staatsanwaltschaft, ob sie ein Einschreiten von Amts wegen für 
geboten hält.

(3)  Bei im Straßenverkehr begangenen Körperverletzungen ist Nummer 243 Absatz 
3 zu beachten.

235

K indesmisshand lung

(1)  Auch namenlosen und vertraulichen Hinweisen geht der Staatsanwalt grund-
sätzlich nach; bei der Beweissicherung beachtet er insbesondere § 81c Absatz 
3 Satz 3 StPO. Im Übrigen gelten die Nummer 220, 221, 222 Absatz 1 und 2 
sinngemäß.

(2)  Bei einer Kindesmisshandlung ist das besondere öffentliche Interesse an der 
Strafverfolgung (§ 230 Absatz 1 Satz 1 StGB) grundsätzlich zu bejahen. Eine Verwei-
sung auf den Privatklageweg gemäß § 374 StPO ist in der Regel nicht angezeigt.

(3)  Sind sozialpädagogische, familientherapeutische oder andere unterstützende 
Maßnahmen eingeleitet worden und erscheinen diese erfolgversprechend, kann ein 
öffentliches Interesse an der Strafverfolgung entfallen.

7.  Betrug

236

Schw inde lun te rnehmen,  Vermi t t l ungsschw inde l

(1)  Bei der Bekämpfung von Schwindelunternehmen kann es zweckmäßig sein, mit 
dem Deutschen Schutzverband gegen Wirtschaftskriminalität e.V. Frankfurt am Main, 
Landgrafenstraße 24 b, 61348 Bad Homburg v.d.H., in Verbindung zu treten. Auf 
Grund seiner umfangreichen Stoffsammlungen kann er Auskünfte erteilen und Sach-
verständige benennen.
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(2)  Der Immobilienverband Deutschland (IVD) Bundesverband der Immobilienbera-
ter, Makler, Verwalter und Sachverständigen e.V., Littenstraße 10, 10179 Berlin, und 
der Deutsche Schutzverband gegen Wirtschaftskriminalität e.V. Frankfurt am Main, 
Landgrafenstraße 24 b, 61348 Bad Homburg v.d.H., haben sich bereit erklärt, zur 
Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität Material zur Verfügung zu stellen und Aus-
künfte zu erteilen.

3)  Verstöße gegen vom Bundeskartellamt nach §§ 24 bis 27 GWB anerkannte 
Wettbewerbsregeln können nach den Vorschriften des UWG mit Strafe oder nach 
§ 81 GWB als Ordnungswidrigkeiten mit Geldbuße bedroht sein. Dies ist insbeson-
dere von Bedeutung, wenn in Ermittlungsverfahren gegen Makler ein Betrug nicht 
nachweisbar ist. Ferner ist die Verordnung über die Pflichten der Makler, Darlehens-
vermittler, Bauträger und Baubetreuer (Makler- und Bauträgerverordnung - MaBV)* 
zu beachten.

237

Abzah lungsgeschä f te

(1)  Bei Strafanzeigen, die Abzahlungsgeschäfte zum Gegenstand haben, berück-
sichtigt der Staatsanwalt die Erfahrung, dass Abzahlungskäufer nicht selten leicht-
fertig des Betruges verdächtigt werden, um zivilrechtliche Ansprüche des Anzeige-
erstatters unter dem Druck eines Strafverfahrens durchzusetzen.

(2)  In den Fällen, in denen beim Abschluss von Abzahlungsgeschäften Unerfahren-
heit, Ungewandtheit und Leichtgläubigkeit der Käufer ausgenutzt worden sind, prüft 
der Staatsanwalt, ob insoweit eine Straftat vorliegt.

238

Bet rüger i s che  Bankgeschä f te

Besteht gegen Geschäftsleiter von Kreditinstituten der Verdacht einer Straftat, setzt 
sich der Staatsanwalt in der Regel möglichst frühzeitig mit der Aufsichtsbehörde 
in Verbindung. Nach dem Gesetz über das Kreditwesen** besteht eine allgemeine 
Fachaufsicht über sämtliche Kreditinstitute, die die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn) ausübt. Die Son-
deraufsicht (Staatsaufsicht) bestimmt sich nach Landes- oder Bundesrecht (§ 52 
Kreditwesengesetz).

8.  Mietwucher

239

(wegge fa l l en)

9.  Glücksspiel und Ausspielung

240

G lückssp ie l

Gutachten darüber, ob es sich bei der Benutzung von mechanisch betriebenen Spiel-
geräten um ein Glücksspiel oder ein Geschicklichkeitsspiel handelt, erstattet die 

* Vgl. Fundstellennachweis A zum Bundesrecht.

** Vgl. Fundstellennachweis A zum Bundesrecht
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Abbestraße 2-12, 10587 Berlin. Gutachten 
über den Spielcharakter nichtmechanischer Spiele (Glücks- oder Geschicklichkeits-
spiele) werden vom Bundeskriminalamt erstellt.

241

Öf fen t l i che  Lo t te r i en  und  Aussp ie lungen

Gewerbliche Unternehmen versuchen oft, in unlauterer Weise ihren Kundenkreis 
dadurch zu erweitern, dass sie unter dem Deckmantel eines Preisrätsels oder in 
ähnlicher Art (z.B. durch Benutzung des sogenannten Schneeball- oder Hydrasys-
tems) öffentliche Lotterien oder Ausspielungen veranstalten. Anlass zum Einschreiten 
besteht regelmäßig schon dann, wenn in öffentlichen Ankündigungen ein Hinweis auf 
die behördliche Genehmigung der Lotterie oder Ausspielung fehlt.

10.  Straftaten gegen den Wettbewerb

242

(1)  Bei der Verfolgung von wettbewerbsbeschränkenden Absprachen bei Ausschrei-
bungen (§ 298 StGB) ist, wenn auch der Verdacht einer Kartellordnungswidrigkeit 
besteht, frühestmöglich eine Zusammenarbeit von Staatsanwaltschaft und Kartell-
behörde sicherzustellen. Durch die vertrauensvolle gegenseitige Abstimmung können 
unnötige Doppelarbeiten dieser Behörden vermieden und die Gefahr sich widerspre-
chender Entscheidungen vermindert werden.

(2)  Hat die Kartellbehörde in den Fällen des § 82 Satz 1 GWB ein § 30 OWiG 
betreffendes Verfahren nicht nach § 82 Satz 2 GWB an die Staatsanwaltschaft abge-
geben, ist grundsätzlich eine gegenseitige Unterrichtung über geplante Ermittlungs-
schritte mit Außenwirkung sowie eine Abstimmung der zu treffenden oder zu bean-
tragenden Rechtsfolgen angezeigt.

(3)  Bei Zweifeln, ob die Landeskartellbehörde oder das Bundeskartellamt zuständig 
ist, ist regelmäßig mit der Landeskartellbehörde Kontakt aufzunehmen.

242a

Besonderes  ö f f en t l i ches  In te resse  an  de r  S t ra fve r fo lgung  
(§  301  Absa tz  1 ,  §§  299 ,  300  S tGB)

(1) Ein besonderes öffentliches Interesse an der Strafverfolgung wegen Bestechung 
und Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr (§ 299 StGB) wird insbesondere dann 
anzunehmen sein, wenn

 – der Beschuldigte einschlägig (vermögensstrafrechtlich, insbesondere wirt-
schaftsstrafrechtlich) vorbestraft ist, 

 – der Beschuldigte im Zusammenwirken mit Amtsträgern gehandelt hat,

 – mehrere geschäftliche Betriebe betroffen sind,

 – der Betrieb mehrheitlich im Eigentum der öffentlichen Hand steht und öffentli-
che Aufgaben wahrnimmt,

 – ein erheblicher Schaden droht oder eingetreten ist oder

 – zureichende Anhaltspunkte dafür bestehen, dass ein Antragsberechtigter aus 
Furcht vor wirtschaftlichen oder beruflichen Nachteilen einen Strafantrag nicht 
stellt.
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(2) Kommt ein besonders schwerer Fall (§ 300 StGB) in Betracht, kann das beson-
dere öffentliche Interesse an der Strafverfolgung nur ausnahmsweise verneint 
werden. 

10a. Bestechung ausländischer und internationaler Bediensteter nach 
§§ 334, 335a StGB

242b

E ins te l l ung  nach  §  153a  S tPO

(1)  Bei einer Einstellung eines Verfahrens nach § 153a StPO wegen Bestechung 
ausländischer und internationaler Bediensteter berücksichtigt der Staatsanwalt nach 
pflichtgemäßem Ermessen auch, ob, in welchem Umfang und in welchem Verfah-
rensstadium der Beschuldigte zur Aufklärung der Tat beigetragen hat. Weiter sind die 
Höhe des dem ausländischen bzw. internationalen Bediensteten gewährten Vorteils 
und die Bedeutung der als Gegenleistung angestrebten Diensthandlung bei der Ein-
stellungsentscheidung zu berücksichtigen.

(2)  Die Staatsanwaltschaft prüft nach pflichtgemäßem Ermessen, ob und gege-
benenfalls in welchem Umfang eine Unterrichtung der Öffentlichkeit in den Fällen 
des Absatz 1 in Betracht kommt. Dabei berücksichtigt sie die Empfehlung der OECD 
Arbeitsgruppe für Bestechungsfragen im internationalen Geschäftsverkehr (Wor-
king Group on Bribery in International Business Transactions) vom 14. Juni 2018 
(https://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/Germany- Phase-4-Report-GER.pdf), 
durch geeignete Mittel sicherzustellen, dass gewisse Elemente aus den Verfahren 
gemäß § 153a StPO, wie die Rechtsgrundlage für die Wahl dieses Verfahrens, die 
zugrundeliegenden Fakten, die von der Einstellung betroffenen natürlichen Personen 
(wenn erforderlich in anonymisierter Form) sowie die vorgesehenen Auflagen und 
Weisungen, soweit dies angemessen und nach deutschem Datenschutz- und Verfas-
sungsrecht sowie unter Beachtung des Steuergeheimnisses (§ 30 AO) möglich ist, 
veröffentlicht werden.

11.  Straßenverkehr

243

Verkehrss t ra f ta ten ,  Körperve r l e t zungen  im  
S t raßenverkehr

(1)  In Verkehrsstrafsachen wird der Staatsanwalt, wenn nötig (vgl. Nummer 3), die 
Ermittlungen selbst führen, den Tatort besichtigen, die Spuren sichern lassen und 
frühzeitig - in der Regel schon bei der Tatortbesichtigung - einen geeigneten Sach-
verständigen zuziehen, falls dies zur Begutachtung technischer Fragen notwendig ist. 
Neben einer Auskunft aus dem Zentralregister soll auch eine Auskunft aus dem Fahr-
eignungsregister eingeholt werden.

(2)  Besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte unter Alkoholeinwirkung gehandelt 
hat, ist für eine unverzügliche Blutentnahme zur Bestimmung des Blutalkoholgehalts 
zu sorgen.

(3)  Ein Grundsatz, dass bei einer im Straßenverkehr begangenen Körperverletzung 
das besondere öffentliche Interesse an der Strafverfolgung (§ 230 Absatz 1 Satz 1 
StGB) stets oder in der Regel zu bejahen ist, besteht nicht. Bei der im Einzelfall zu 
treffenden Ermessensentscheidung sind das Maß der Pflichtwidrigkeit, insbesondere 
der vorangegangene Genuss von Alkohol oder anderer berauschender Mittel, die 

https://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/Germany-%20Phase-4-Report-GER.pdf
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Tatfolgen für den Verletzten und den Beschuldigten, einschlägige Vorbelastungen des 
Beschuldigten sowie ein Mitverschulden des Verletzten von besonderem Gewicht.

244

In te rna t i ona le  Abkommen

Hinsichtlich des Rechtshilfeverkehrs mit dem Ausland wird auf die völkerrechtlichen 
Vereinbarungen, insbesondere das Übereinkommen vom 8.11.1968 über den Stra-
ßenverkehr*, ergänzt durch das Europäische Zusatzübereinkommen vom 1.5.1971* 
sowie ggf. das Internationale Abkommen vom 24. April 1926 über Kraftfahrzeug-
verkehr*sowie auf die Rechtsakte des Unionsrechts, insbesondere die Richtlinie 
2006/126/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 
über den Führerschein, hingewiesen. Zu grundsätzlichen Fragen der internationalen 
Rechtshilfe in Strafsachen erteilt das Bundesamt für Justiz Auskunft.

12.  Bahnverkehr, Schifffahrt und Luftfahrt

245

Transpor tge fährdung

(1)  Bei dem Verdacht einer strafbaren Transportgefährdung, die wegen ihrer Fol-
gen oder aus anderen Gründen in der Öffentlichkeit Aufsehen erregen kann, führt 
der Staatsanwalt, wenn nötig, die Ermittlungen selbst und besichtigt den Tatort (vgl. 
Nummer 3).

(2)  Für die Frage, ob Leib oder Leben eines anderen oder fremde Sachen von 
bedeutendem Wert im Sinne der §§ 315, 315a StGB gefährdet worden sind, ist die 
Art des Verkehrsmittels von Bedeutung. Der Staatsanwalt wird daher in Verbindung 
treten bei Beeinträchtigung der Sicherheit

a) des Betriebs der Eisenbahnen des Bundes:

mit der örtlichen Außenstelle des Eisenbahnbundesamtes;

b) des Betriebs anderer Schienenbahnen oder von Schwebebahnen: 

mit der zuständigen Aufsichtsbehörde;

c) des Betriebs der Schifffahrt:

mit der zuständigen Wasser- und Schifffahrtsdirektion;

d) des Luftverkehrs:

mit der obersten Landesverkehrsbehörde.

(3)  Im Betrieb der Eisenbahn wird eine Gefahr für Leib oder Leben eines anderen 
oder für fremde Sachen von bedeutendem Wert in der Regel dann bestehen, wenn 
der Triebfahrzeugführer bei Erkennen des Fahrthindernisses oder einer anderen 
Beeinträchtigung der Sicherheit des Betriebs pflichtgemäß die Schnellbremsung ein-
zuleiten hätte.
* Vgl. Fundstellennachweis B zum Bundesgesetzblatt Teil II
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(4)  Wegen der Eigenart der in Absatz 2 genannten Verkehrsmittel können schon 
geringfügige Versehen Betriebsbeeinträchtigungen verursachen, die den Tatbestand 
des § 315 Absatz 5, 6 StGB erfüllen. Ist in solchen Fällen die Schuld des Beschuldig-
ten gering, wird der Staatsanwalt prüfen, ob §§ 153 Absatz 1, 153a Absatz 1 StPO 
(vgl. Nummer 93 Absatz 1) anzuwenden sind.

246

Unfä l l e  be im Be t r i eb  von  E i senbahnen

(1)  Zur Aufklärung eines Unfalls beim Betrieb von Eisenbahnen, der wegen sei-
ner Folgen oder aus anderen Gründen in der Öffentlichkeit Aufsehen erregen kann, 
setzt sich der Staatsanwalt sofort mit der zuständigen Polizeidienststelle und ggf. der 
zuständigen Aufsichtsbehörde der Eisenbahn in Verbindung und begibt sich in der 
Regel selbst unverzüglich an den Unfallort, um die Ermittlungen zu leiten (vgl. Num-
mer 3 und 11).

(2)  Soweit im weiteren Verfahren Sachverständige benötigt werden, sind in der 
Regel fachkundige Angehörige der zuständigen Aufsichtsbehörde heranzuziehen. 
Wenn andere Sachverständige beauftragt werden, ist auch der Aufsichtsbehörde 
Gelegenheit zur gutachtlichen Äußerung zu geben.

247

Sch i f f f ah r t s -  und  Lu f tve rkehrssachen

(1)  In Strafverfahren wegen Gefährdung des Schiffsverkehrs (§ 315a Absatz 1 
Nummer 2 StGB) und bei der Untersuchung von Schiffsunfällen können namentlich 
folgende Vorschriften zur Sicherung des Schiffsverkehrs von Bedeutung sein:

a) im Bereich des Seeschiffsverkehrs

das Seeaufgabengesetz (SeeAufgG)* und die hierauf beruhenden Rechtsverord-
nungen, insbesondere 

die Verordnung zu den Internationalen Regelungen von 1972 zur Verhütung von 
Zusammenstößen auf See*, 

die Seeschiffahrtsstraßen-Ordnung (SeeSchStrO)*, 

die Verordnung über die Sicherung der Seefahrt*, 

die Schiffssicherheitsverordnung (SchSV)*, 

die Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (GGV 
See)*, 

die Internationalen Übereinkommen zum Schutze des menschlichen Lebens auf 
See (SOLAS 74)** und zum Schutze der Umwelt (MARPOL)**,

b) im Bereich des Binnenschiffsverkehrs

* Vgl. Fundstellennachweis A zum Bundesrecht

** Vgl. Fundstellennachweis B zum Bundesgesetzblatt Teil II
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das Binnenschifffahrtsaufgabengesetz (BinSchAufgG)* und die hierauf beruhen-
den folgenden Verordnungen:

die Binnenschiffs-Untersuchungsordnung (BinSchUO)*,

die Rheinschifffahrtspolizeiverordnung*,  
die Moselschifffahrtspolizeiverordnung*,

die Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung* nebst ihren Einführungsverordnungen,

die Donauschifffahrtspolizeiverordnung* nebst ihrer Anlage A,

die Binnenschifferpatentverordnung*, 
die Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)*.

(2)  In solchen Verfahren empfiehlt es sich in der Regel, die Wasser- und Schiff-
fahrtsdirektionen zu hören. Bei Verstößen gegen Sicherheitsvorschriften sind im 
Bereich des Seeschiffsverkehrs die Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-
Logistik Telekommunikation (BG Verkehr) und gegebenenfalls das Bundesamt für 
Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg und im Bereich des Binnenschiffsver-
kehrs die Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft zu beteiligen.

(3)  Verstöße gegen die in Absatz 1 Buchstabe a) genannten Seeverkehrsvorschrif-
ten sind überwiegend auch Seeunfälle im Sinne des Seesicherheits-Untersuchungs-
Gesetzes (SUG)*, die von den Seeämtern Rostock, Kiel, Hamburg, Bremerhaven und 
Emden förmlich untersucht werden. Die Seeämter sind zu beteiligen.

(4)  In Strafverfahren wegen Zuwiderhandlungen gegen luftrechtliche Vorschrif-
ten, die der Abwehr von Gefahren für den Luftverkehr dienen (§§ 59, 60, 62 Luft-
verkehrsgesetz)** und bei der Untersuchung von Luftfahrzeugunfällen sind die obers-
ten Verkehrsbehörden der Länder, die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU, 
Hermann-Blenk-Str. 16, 38108 Braunschweig, Telefon 0531/35480) oder das für Ver-
kehr zuständige Bundesministerium zu beteiligen. 

13.  Förderung der Prostitution, Menschenhandel und Zuhälterei

248

(1)  Es empfiehlt sich, nach der ersten Aussage einer Prostituierten, über den 
Anwendungsbereich des § 58a Absatz 1 Satz 2 Nummer 2, Satz 3 StPO hinaus, 
unverzüglich, möglichst im Anschluss an die polizeiliche Vernehmung, eine richterli-
che Vernehmung herbeizuführen, da Prostituierte erfahrungsgemäß nicht selten ihre 
Aussage gegen den Zuhälter in der Hauptverhandlung nicht aufrechterhalten oder zu 
diesem Zeitpunkt nicht mehr erreichbar sind.

(2)  Ist zu befürchten, dass ein Zeuge wegen der Anwesenheit bestimmter Personen 
in der Hauptverhandlung die Wahrheit nicht sagen werde, wirkt der Staatsanwalt auf 
gerichtliche Maßnahmen nach § 172 GVG oder §§ 247, 247a StPO hin.

(3)  Ist in einem Strafverfahren die Ladung einer von der Tat betroffenen ausländi-
schen Person als Zeuge zur Hauptverhandlung erforderlich und liegt deren Einver-
ständnis für einen weiteren befristeten Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutsch-
land vor, informiert der Staatsanwalt die zuständige Ausländerbehörde mit dem Ziel, 

* Vgl. Fundstellennachweis A zum Bundesrecht

** Vgl. Fundstellennachweis A zum Bundesrecht
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aufenthaltsbeendende Maßnahmen für die Dauer des Strafverfahrens zurückzustel-
len. Wird die ausländische Person nicht mehr als Zeuge für das Strafverfahren benö-
tigt, setzt der Staatsanwalt die Ausländerbehörde hiervon umgehend in Kenntnis.

14.  Pressestrafsachen

249

A l l geme ines

(1)  Pressestrafsachen im Sinne dieses Abschnitts sind Strafsachen, die Verstöße 
gegen die Pressegesetze der Länder oder solche Straftaten zum Gegenstand haben, 
die durch Verbreitung von Druckschriften (Druckwerken) begangen werden.

(2)  Ist eine Straftat nach §§ 80a bis 101a, 129 bis 131 StGB, § 20 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 bis 4 des Vereinsgesetzes oder nach § 95 Absatz 1 Nummer 8 des Auf-
enthaltsgesetzes (Nummer 208 Absatz 1 Satz 1), eine Verunglimpfung oder eine 
Beleidigung oberster Staatsorgane (Nummer 209 Absatz 1 Satz 1) oder eine Belei-
digung fremder Staatspersonen (Nummer 210 Absatz 1) mittels einer Druckschrift 
begangen worden, gelten die Nummern 202 bis 214.

(3)  Auf Straftaten nach §§ 131, 184, 184a, 184b, 184c StGB und §§ 15, 27 
JuSchG, § 23 JMStV finden die Nummern 223 bis 228 Anwendung.

(4)  Die Vorschriften dieses Abschnitts finden auf die in den Absätzen 2 und 3 
bezeichneten Straftaten nur Anwendung, soweit es besonders bestimmt ist.

(5)  Durch rasches Handeln ist zu verhindern, dass Druckschriften strafbaren Inhalts 
weitere Verbreitung finden; dies gilt vor allem, wenn Flugblätter, Handzettel, ver-
botene Zeitungen und Zeitschriften heimlich verbreitet werden. Beschleunigung ist 
auch wegen der kurzen Verjährungsfristen von Pressestrafsachen geboten.

(6)  Die Akten sind als Pressestrafsache kenntlich zu machen und mit einem Hinweis 
auf die kurze Verjährungsfrist zu versehen.

250

E inhe i t l i che  Bearbe i tung  ve rsch iedener,  d i ese lbe 
Druckschr i f t  be t re f f ende  Ver fahren

(1)  Strafsachen, welche dieselbe Veröffentlichung betreffen, sind möglichst ein-
heitlich zu bearbeiten. Leitet der Staatsanwalt wegen einer Veröffentlichung in einer 
Druckschrift, die nicht in seinem Bezirk erschienen ist, ein Verfahren ein, hat er dies 
dem Staatsanwalt des Erscheinungsortes unverzüglich mitzuteilen (vgl. § 7 StPO). 
Dieser prüft, ob ein Verfahren einzuleiten oder das bei der anderen Staatsanwalt-
schaft anhängige Verfahren zu übernehmen ist.

(2)  Werden die Verfahren getrennt geführt, unterrichten sich die beteiligten Staats-
anwälte gegenseitig.

(3)  Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäß, wenn die Veröffentlichung im Wesent-
lichen ein Abdruck aus einer anderen Veröffentlichung oder mit einer anderen Veröf-
fentlichung im Wesentlichen inhaltsgleich ist.
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250a

Anordnung  e ine r  Besch lagnahme

Zuständig für die Anordnung der Beschlagnahme einer periodisch erscheinen-
den Verkörperung eines Inhalts oder einer zu deren Herstellung gebrauchten 
oder bestimmten Vorrichtung im Sinne des § 74d StGB ist allein das Gericht. Die 
Beschlagnahme einer Verkörperung eines anderen Inhalts, anderer Verkörperungen 
eines Inhalts oder einer zu deren Herstellung gebrauchten oder bestimmten Vorrich-
tung darf bei Gefahr im Verzug auch die Staatsanwaltschaft anordnen, die sodann 
binnen drei Tagen die gerichtliche Bestätigung einholt (§ 111q Absatz 4 Satz 1 bis 3 
StPO).

251

Vo l l s t reckung  e ine r  Besch lagnahmeanordnung

(1)  Maßnahmen zur Vollstreckung einer Beschlagnahmeanordnung sind der Bedeu-
tung des Falles sowie dem Umfang und der Art der Verbreitung der Druckschrift 
anzupassen.

(2)  Ist die Druckschrift offenbar noch nicht verbreitet, wird es in der Regel genü-
gen, wenn sich der Staatsanwalt in den Besitz der erreichbaren Stücke setzt.

(3)  Ist eine nur örtliche Verbreitung der Druckschrift anzunehmen, ist lediglich die 
Polizeidienststelle, in deren Bereich die Verbreitung vermutlich stattgefunden hat 
oder stattfinden könnte, und, wenn die Verbreitung über einen örtlichen Polizeibezirk 
hinausgeht, auch das zuständige Landeskriminalamt zu ersuchen, die Vollstreckung 
der Beschlagnahme zu veranlassen.

(4)  Ist es unmöglich oder unangebracht, die Durchführung der Beschlagnahme ört-
lich zu beschränken, empfiehlt es sich, das Ersuchen um Vollstreckung der Beschlag-
nahmeanordnung den Polizeidienststellen durch den Sprech- und Datenfunk der Poli-
zei bekanntzumachen.

(5)  Die Ersuchen sind auf schnellstem Wege zu übermitteln. Es ist dafür zu sorgen, 
dass die Beschlagnahmeanordnung nicht vorzeitig bekannt wird. Mitunter wird es 
nötig sein, Vollstreckungsersuchen an die Polizeidienststellen in verschlüsselter (chif-
frierter) Form weiterzugeben.

(6)  In dem Ersuchen sind die ersuchende Behörde, die zugrunde liegende Anord-
nung (nach Aktenzeichen, anordnender Stelle, Ort und Datum der Anordnung) und 
der genaue Titel der Druckschrift (mit Verlag und Erscheinungsort) anzugeben.

252

Au fhebung  der  Besch lagnahme

Wird die Beschlagnahme aufgehoben, sind davon unverzüglich alle Behörden und 
Stellen, die um die Vollstreckung ersucht worden sind, auf demselben Wege unter 
Rücknahme des Vollstreckungsersuchens zu benachrichtigen.

253

E inz i ehung ,  Unbrauchbarmachung  und  Ab l i e fe rung

Die Staatsanwaltschaft hat bei Veröffentlichungen strafbaren Inhalts durch geeignete 
Anträge, notfalls durch Einlegung der zulässigen Rechtsmittel, darauf hinzuwirken, 
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dass auf Einziehung und Unbrauchbarmachung (§§ 74d, 75 StGB) erkannt wird. 
Kann wegen der Straftat aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen keine 
bestimmte Person verfolgt oder verurteilt werden, ist zu prüfen, ob die Anordnung 
der Selbständigen Einziehung gemäß §§ 435 ff. StPO zu beantragen ist.

254

Sachvers tänd ige  i n  P resseange legenhe i ten

Soweit Sachverständige in Presseangelegenheiten benötigt werden, wendet sich der 
Staatsanwalt oder das Gericht

a) für grundsätzliche Fragen an den Deutschen Presserat, Fritschestr. 27/28, 
10585 Berlin;

b) für journalistische Fragen an den Deutschen Journalisten-Verband, Geschäfts-
stelle Berlin, Torstraße 49, 10119 Berlin;

c) für das Zeitungswesen an den Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger, 
Markgrafenstr. 15, 10969 Berlin;

d) für das Zeitschriftenwesen an den Verband Deutscher Zeitschriftenverleger 
e.V., Markgrafenstr. 15, 10969 Berlin;

e) für das Buchverlagswesen an den Börsenverein des Deutschen Buchhandels 
e.V., Braubachstr. 16, 60311 Frankfurt am Main.

II.  ABSCHNITT

Strafvorschriften des Nebenstrafrechts

A.  Allgemeines

255

(1)  Auch die Straftaten des Nebenstrafrechts sind Zuwiderhandlungen, die ein 
sozialethisches Unwerturteil verdienen; sie sind deshalb nach den gleichen Grund-
sätzen und mit dem gleichen Nachdruck zu verfolgen wie Zuwiderhandlungen gegen 
Vorschriften des Strafgesetzbuchs. Dies gilt auch für die Anwendung der §§ 153, 
153a StPO. Maßnahmen zur Abschöpfung des durch die Tat erlangten wirtschaftli-
chen Vorteils einer juristischen Person oder Personenvereinigung nach Nummer 180a 
können auch bei Straftaten des Nebenstrafrechts in Betracht kommen. Den zuständi-
gen Fachbehörden soll nach Nummer 90 Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden.

(2)  Maßnahmen zur Einziehung des durch die Tat erlangten wirtschaftlichen Vorteils 
einer juristischen Person oder Personenvereinigung nach Nummer 180a können auch 
bei Straftaten des Nebenstrafrechts in Betracht kommen.

(3)  Bei der Verfolgung von Straftaten des Nebenstrafrechts arbeitet der Staatsan-
walt mit den zuständigen Fachbehörden zusammen. Die Fachbehörden können vor 
allem bei der Benennung geeigneter Sachverständiger Hilfe leisten.

B.  Einzelne Strafvorschriften

1.  Waffen- und Sprengstoffsachen
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256

(1)  Bei der Verfolgung von Straftaten nach dem Waffengesetz oder dem Ausfüh-
rungsgesetz zu Artikel 26 Absatz 2 GG (Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen) 
einschließlich der auf Grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen emp-
fiehlt es sich, auch die hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften, namentlich die 
allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Waffengesetz (WaffVwV), heranzuziehen.

(2)  Ein besonderes Augenmerk ist auf die Erkennung überörtlicher Zusammen-
hänge zu richten. In geeigneten Fällen ist mit der Zollbehörde zusammenzuarbei-
ten. Es empfiehlt sich, möglichst frühzeitig Strafregisterauszüge aus den Staaten, in 
denen sich der Beschuldigte vermutlich aufgehalten hat, anzufordern.

(3)  Bevor der Staatsanwalt Schusswaffen, insbesondere auch nachträglich verän-
derte (z.B. durchbohrte oder verkürzte) Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaf-
fen in amtliche Verwahrung nimmt, prüft er, ob der Schusswaffenerkennungsdienst 
durchgeführt ist.

(4)  Der Staatsanwalt teilt der Polizei oder der Verwaltungsbehörde unverzüglich alle 
Umstände mit, aus denen sich der Verdacht ergibt, dass

a) vorschriftswidrig mit Sprengstoffen umgegangen oder gehandelt wurde, oder 
diese Stoffe vorschriftswidrig befördert worden sind,

b) vorschriftswidrig Schusswaffen hergestellt, gehandelt oder erworben worden 
sind.

2.  Straftaten nach dem Arzneimittel-, dem Betäubungsmittel-, dem Neue-
psychoaktive-Stoffe- und dem Anti-Doping-Gesetz

257

(1)  Bei Straftaten nach dem Arzneimittel- dem Betäubungsmittel-, dem Neue-
psychoaktive-Stoffe- und dem Anti-Doping-Gesetz gilt Nummer 256 Absatz 2 
entsprechend.

(2)  Der Staatsanwalt arbeitet auch mit den Stellen zusammen, die sich um die 
Betreuung von Suchtkranken bemühen, namentlich mit den Gesundheitsämtern, 
Jugendämtern und Verbänden der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege.

257a

Dop ings t ra f ta ten

In Ermittlungsverfahren, die Straftaten nach § 4 AntiDopG zum Gegenstand haben 
und einen Bezug zu Leistungssportlern bzw. deren Ärzten, Trainern, Betreuern oder 
Funktionären aufweisen, kann es zweckmäßig sein, mit der Nationalen Anti Doping 
Agentur Deutschland (NADA) – Stiftung privaten Rechts - Heussallee 38, 53113 
Bonn, (www.nada-bonn.de), in Verbindung zu treten, die gegebenenfalls sachdienli-
che Auskünfte erteilen kann.

3.  Arbeitsschutz

http://www.nada-bonn.de
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258

(1)  Vorschriften zum Schutze der Arbeitskraft und der Gesundheit der Arbeitneh-
mer sind namentlich enthalten in

a) dem Arbeitsschutzgesetz* und dem Arbeitszeitgesetz*,

b) dem Atomgesetz*,

c) dem Bundesberggesetz*,

d) dem Chemikaliengesetz*,

e) dem Gesetz über den Ladenschluss* oder den Gesetzen der Länder über die 
Ladenöffnungszeiten,

f) der Gewerbeordnung*,

g) dem Heimarbeitsgesetz*,

h) dem Jugendarbeitsschutzgesetz*,

i) dem Mutterschutzgesetz*,

j) dem Seearbeitsgesetz*,

k) dem Sprengstoffgesetz*,

l) dem Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit*,

m) dem Bundesurlaubsgesetz*,

n) Teil 2 des Sozialgesetzbuches (SGB) IX*.

(2)  Arbeitsschutzrechtliche Vorschriften enthalten auch das Strahlenschutzge-
setz, die Strahlenschutzverordnung*, die Gefahrstoffverordnung*, die PSA-Benut-
zungsverordnung (Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der 
Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen bei der Arbeit)*, die Lastenhandha-
bungsverordnung*, die Arbeitsstättenverordnung*, die Biostoffverordnung* und die 
Baustellenverordnung*.

(3)  Fachbehörden sind das Gewerbeaufsichtsamt, das Bergamt oder die sonst nach 
Landesrecht zuständigen Stellen.

259

Schutz  des  A rbe i t smark tes

(1)  Vorschriften zum Schutze des Arbeitsmarktes und gegen die missbräuchliche 
Ausnutzung fremder Arbeitskraft sind namentlich enthalten im

a)  Drittes Sozialgesetzbuch - Arbeitsförderung -***,

b)  Arbeitnehmerüberlassungsgesetz*.

* Vgl. Fundstellennachweis A zum Bundesrecht

** Vgl. Fundstellennachweis A zum Bundesrecht
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(2)  Zuständige Fachbehörde ist die Bundesagentur für Arbeit.

4.  Unlauterer Wettbewerb

260

Öf fen t l i ches  In te resse  an  de r  S t ra fve r fo lgung

Das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung wegen unlauteren Wettbewerbs 
(§ 299 StGB, § 16 UWG, § 23 GeschGehG) wird in der Regel zu bejahen sein, wenn 
eine nicht nur geringfügige Rechtsverletzung vorliegt. Dies gilt in Fällen

1. des § 16 Absatz 1 UWG vor allem, wenn durch unrichtige Angaben ein erhebli-
cher Teil der Verbraucher irregeführt werden kann (vgl. auch § 144 Markenge-
setz in Bezug auf geographische Herkunftsangaben);

2. des § 16 Absatz 2 UWG vor allem, wenn insgesamt ein hoher Schaden droht, 
die Teilnehmer einen nicht unerheblichen Beitrag zu leisten haben oder beson-
ders schutzwürdig sind.

Die Verweisung auf die Privatklage (§ 374 Absatz 1 Nummer 5a, 7, § 376 StPO) ist 
in der Regel nur angebracht, wenn der Verstoß leichter Art ist und die Interessen 
eines eng umgrenzten Personenkreises berührt.

260a

Besonderes  ö f f en t l i ches  In te resse  an  
de r  S t ra fve r fo lgung

(1) Ein besonderes öffentliches Interesse an der Strafverfolgung von Verletzungen 
von Geschäftsgeheimnissen (§ 23 GeschGehG) wird insbesondere dann anzunehmen 
sein, wenn der Beschuldigte wirtschaftsstrafrechtlich vorbestraft ist, ein erheblicher 
Schaden droht oder eingetreten ist, die Tat Teil eines gegen mehrere Unternehmen 
gerichteten Plans zur Ausspähung von Geschäftsgeheimnissen ist oder den Verletz-
ten in seiner wirtschaftlichen Existenz bedroht.

(2) Kommt ein Fall des § 23 Absatz 4 GeschGehG in Betracht, kann das besondere 
öffentliche Interesse an der Verfolgung nur ausnahmsweise verneint werden. Das 
Gleiche gilt, auch bezüglich § 23 Absatz 3 GeschGehG, wenn der Beschuldigte davon 
ausgeht, dass das Geheimnis im Ausland genutzt werden soll, oder er es selbst im 
Ausland nutzt.

260b

Gehe imha l tung  von  Geschä f t sgehe imn i ssen

(1)  Bittet der Verletzte um Geheimhaltung oder stellt er keinen Strafantrag, sollen 
Geschäftsgeheimnisse in der Sachakte nur insoweit schriftlich festgehalten werden, 
als dies für das Verfahren unerlässlich ist.

(2)  Wird in den Fällen des Absatzes 1 Akteneinsicht gewährt, ist darauf hinzuwei-
sen, dass die Akte Geschäftsgeheimnisse enthält; hierüber ist ein Vermerk zu den 
Akten zu nehmen. Dies gilt sinngemäß bei sonstigen Mitteilungen aus den Akten. Es 
ist zu prüfen, ob nicht wichtige Gründe entgegenstehen, Akteneinsicht durch Bereit-
stellen des Inhalts der Akte zum Abruf, durch Übermittlung des Inhalts der Akte 
auf einem sicheren Übermittlungsweg oder durch Bereitstellen einer Aktenkopie zur 
Mitnahme zu gewähren oder dem Verteidiger die Akten zur Einsichtnahme in seine 



155

Nds. Rpfl. 1/2023

Geschäftsräume oder in seine Wohnung mitzugeben (§ 32f Absatz 1 Satz 1 und 4, 
Absatz 2 Satz 2 und 3 StPO).

(3)  Vor Gewährung von Akteneinsicht an Dritte ist, auch wenn die Voraussetzungen 
des Absatzes 1 nicht vorliegen, besonders sorgfältig zu prüfen, ob nicht schutzwür-
dige Interessen des Verletzten entgegenstehen.

260c

Auskün f te

Bei unlauteren Wettbewerbsmethoden von örtlicher Bedeutung können die Industrie- 
und Handelskammern Auskünfte geben; im Übrigen erteilen Auskünfte:

 – die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V. Frankfurt am Main, 
Landgrafenstraße 24 b, 61348 Bad Homburg v.d.H., die mit den Spitzenverbän-
den der deutschen gewerblichen Wirtschaft zusammenarbeitet;

 – der Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V., Gutachterausschuss für 
Wettbewerbsfragen, Breite Straße 29, 10178 Berlin;

 – der Deutsche Schutzverband gegen Wirtschaftskriminalität e.V. Frankfurt am 
Main, Landgrafenstraße 24 b, 61348 Bad Homburg v.d.H.;

 – Pro Honore e.V., Große Johannisstraße 19, 20457 Hamburg;

 – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv), Rudi-Dutschke-Straße 17, 
10969 Berlin.

5.  Straftaten nach den Gesetzen zum Schutze des geistigen Eigentums

261

Öf fen t l i ches  In te resse  an  de r  S t ra fve r fo lgung

Das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung von Verletzungen von Rechten 
des geistigen Eigentums (§ 142 Absatz 1 des Patentgesetzes, § 25 Absatz 1 des 
Gebrauchsmustergesetzes, § 10 Absatz 1 des Halbleiterschutzgesetzes, § 39 Absatz 
1 des Sortenschutzgesetzes, § 143 Absatz 1, § 143a und § 144 Absatz 1 und 2 des 
Markengesetzes, § 51 Absatz 1 und § 65 Absatz 1 des Gesetzes über den rechtli-
chen Schutz von Design, §§ 106 bis 108 und § 108b des Urheberrechtsgesetzes und 
§ 33 des Gesetzes betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und 
der Photografie) wird in der Regel zu bejahen sein, wenn eine nicht nur geringfügige 
Schutzrechtsverletzung vorliegt. Zu berücksichtigen sind dabei insbesondere das 
Ausmaß der Schutzrechtsverletzung, der eingetretene oder drohende wirtschaftliche 
Schaden und die vom Beschuldigten erstrebte Bereicherung.

261a

Besonderes  ö f f en t l i ches  In te resse 
an  de r  S t ra fve r fo lgung

Ein besonderes öffentliches Interesse an der Strafverfolgung (§ 142 Absatz 4 des 
Patentgesetzes, § 25 Absatz 4 des Gebrauchsmustergesetzes, § 10 Absatz 4 des 
Halbleiterschutzgesetzes, § 39 Absatz 4 des Sortenschutzgesetzes, § 143 Absatz 4 
des Markengesetzes, §§ 51 Absatz 4, 65 Absatz 2 des Geschmacksmustergesetzes, 
§ 109 des Urheberrechtsgesetzes) wird insbesondere dann anzunehmen sein, wenn 
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der Beschuldigte einschlägig vorbestraft ist, ein erheblicher Schaden droht oder ein-
getreten ist, die Tat den Verletzten in seiner wirtschaftlichen Existenz bedroht oder 
die öffentliche Sicherheit oder die Gesundheit der Verbraucher gefährdet.

261b

Öf fen t l i che  Bekanntmachung  der  Veru r te i l ung

Ist die Bekanntmachung der Verurteilung anzuordnen, hat der Staatsanwalt darauf 
hinzuwirken, dass der Name des Verletzten in die Urteilsformel aufgenommen wird. 
Ist die öffentliche Bekanntmachung der Verurteilung zu vollziehen (§ 463c StPO), ist 
§ 59 der Strafvollstreckungsordnung zu beachten.

6.  Verstöße gegen das Lebensmittelrecht

262

Strafvorschriften des Lebensmittelrechts sind insbesondere enthalten 

a) im Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch*,

b) im Milch- und Margarinegesetz*

sowie in den auf Grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen.

7. Verstöße gegen das Weingesetz

263

Als Sachverständige für Fragen der Herstellung und des gewerbsmäßigen Verkehrs 
mit Weinen und weinähnlichen Getränken kommen namentlich die hauptberuflichen 
Kontrolleure sowie die Beamten und Angestellten) der Staatlichen Versuchs- und 
Lehranstalten für Obst- und Weinbau in Betracht. Für Fragen des Weinbaues benen-
nen die landwirtschaftlichen Berufsvertretungen (z.B. Landwirtschaftskammern) 
Sachverständige.

8.  Verstöße gegen das Futtermittelgesetz

264

In Verfahren wegen Straftaten nach §§ 58, 59 des Lebensmittel-, Bedarfsgegen-
stände- und Futtermittelgesetzbuches* kommen als Sachverständige vor allem die 
mit der Futtermitteluntersuchung betrauten wissenschaftlichen Beamten (Ange-
stellten) der öffentlich-rechtlichen oder unter öffentlicher Aufsicht stehenden Unter-
suchungs- und Forschungsinstitute oder die vereidigten Handelschemiker, ferner 
sachkundige Leiter (Inhaber) von Herstellerbetrieben und anderen Handelsfir-
men, leitende Angestellte landwirtschaftlicher Genossenschaften oder Landwirte in 
Betracht.

9.  Verstöße gegen das Außenwirtschaftsgesetz

* Vgl. Fundstellennachweis A zum Bundesrecht.
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265

(1)  In Verfahren wegen Straftaten nach dem Außenwirtschaftsgesetz** und der 
Außenwirtschaftsverordnung* kann der Staatsanwalt Ermittlungen auch durch die 
Hauptzollämter oder die Zollfahndungsämter und in Fällen überörtlicher Bedeutung 
auch durch das Zollkriminalamt vornehmen lassen. Auf die Koordinierungs- und Len-
kungsfunktion des Zollkriminalamtes (§ 3 Absatz 5 des Gesetzes über das Zollkrimi-
nalamt und die Zollfahndungsämter) wird hingewiesen.

(2)  Zuständige Verwaltungsbehörde ist das Hauptzollamt. Ort und Zeit der Haupt-
verhandlung sind ihm mitzuteilen; sein Vertreter erhält in der Hauptverhandlung auf 
Verlangen das Wort (vgl. § 22 Absatz 2 des Außenwirtschaftsgesetzes).

10.  Verstöße gegen die Steuergesetze (einschließlich der Gesetze über 
Eingangsabgaben)

266

Zusammenwi rken  m i t  den  F inanzbehörden

(1)  Ermittelt der Staatsanwalt wegen einer Steuerstraftat/Zollstraftat, unterrichtet 
er das sonst zuständige Finanzamt/Hauptzollamt.

(2)  Bei der Verfolgung von Straftaten gegen die Zoll- und Verbrauchssteuergesetze 
und gegen Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrverbote kann der Staatsanwalt die Zoll-
fahndungsämter oder ihre Zweigstellen zur Mitwirkung heranziehen. Nach Über-
sendung des Schlussberichts durch das Zollfahndungsamt richtet der Staatsanwalt 
Anfragen, die das Besteuerungsverfahren oder das Steuerstrafverfahren betreffen, 
an das sonst zuständige Hauptzollamt.

267

Zus tänd igke i t

(1)  Von dem Recht, das Verfahren wegen einer Steuerstraftat/Zollstraftat an sich 
zu ziehen, macht der Staatsanwalt Gebrauch, wenn dies aus besonderen Gründen 
geboten erscheint, etwa wenn der Umfang und die Bedeutung der Steuerstraftat/
Zollstraftat dies nahe legen, wenn die Steuerstraftat/Zollstraftat mit einer anderen 
Straftat zusammentrifft oder wenn der Verdacht der Beteiligung eines Angehörigen 
der Finanzverwaltung besteht.

(2)  Im Interesse einer einheitlichen Strafzumessungspraxis unterrichtet sich der 
Staatsanwalt über die den Strafbefehlsanträgen des Finanzamtes/Hauptzollamtes 
zugrundeliegenden allgemeinen Erwägungen.

11.  Umwelt- und Tierschutz

268

(1)  Dem Schutz der Umwelt dienen die §§ 307 Absatz 2 bis 4, 309 Absatz 3 und 6, 
310, 311, 312, 324 bis 330a StGB. Außerdem dienen dem Schutz der Umwelt in wei-
teren Bundesgesetzen enthaltene Straf- und Bußgeldvorschriften, soweit sie folgende 
Bereiche betreffen:

1. Abfall- und Abwässerbeseitigung,

* Vgl. Fundstellennachweis A zum Bundesrecht
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2. Boden-, Gewässer- und Grundwasserschutz,

3. Lärmbekämpfung,

4. Luftreinhaltung,

5. Naturschutz und Landschaftspflege,

6. Pflanzenschutz,

7. Strahlenschutz,

8. Tierschutz,

9. Tierkörperbeseitigung oder

10. Trinkwasserschutz.

Solche Vorschriften enthalten unter anderem

das Kreislaufwirtschaftsgesetz*

1. das Wasserhaushaltsgesetz*,

2.  das Bundeswasserstraßengesetz*, 
das Wasch- und Reinigungsmittelgesetz*;

3.  die Verordnung über das umweltgerechte Verhalten in der 
Seeschifffahrt*, 
das Gesetz zu dem Übereinkommen vom 29. April 1958 über die Hohe See*, 
das Gesetz zu dem Internationalen Übereinkommen vom 29. November 1969 
über Maßnahmen auf Hoher See bei Ölverschmutzungs-Unfällen*, 
das Gesetz zu dem Übereinkommen vom 15. Februar 1972 und 29. Dezember 
1972 zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch das Einbringen von Abfäl-
len durch Schiffe und Luftfahrzeuge*, 
das Gesetz zu dem Internationalen Übereinkommen von 1973 zur Verhütung 
der Meeresverschmutzung durch Schiffe und zu dem Protokoll von 1978 zu die-
sem Übereinkommen*;

4.  das Bundes-Immissionsschutzgesetz*, 
das Luftverkehrsgesetz*, 
das Benzinbleigesetz*, 
das Chemikaliengesetz*, 
die Chemikalienverbotsverordnung*, 
das Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter*, 
die Gefahrstoffverordnung*;

5.  das Bundesnaturschutzgesetz*, 
das Pflanzenschutzgesetz*, 
die Reblaus-Verordnung*, 
das Düngegesetz*;

6.  das Infektionsschutzgesetz*, 
as Tiergesundheitsgesetz*;

* vgl. Fundstellenachweis A zum Bundesrecht
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7.  das Atomgesetz*, 
das Strahlenschutzgesetz*, 
die Strahlenschutzverordnung*;

8.  das Tierschutzgesetz*, 
die Tierschutz-Schlachtverordnung*, 
das Bundesjagdgesetz*, 
das Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz*;

9. das Gentechnikgesetz*;

10. das Umweltschutzprotokoll-Ausführungsgesetz**.

(2)  Von erheblicher Bedeutung sind außerdem landesrechtliche Straf- und Bußgeld-
vorschriften. Auf die in einzelnen Ländern bestehenden Sammlungen von Straf- und 
Bußgeldvorschriften auf dem Gebiet des Umweltschutzes wird hingewiesen.

RICHTLINIEN FÜR DAS BUSSGELDVERFAHREN

I.  ABSCHNITT

Zuständigkeit

269

Abgrenzung  der  Zus tänd igke i t  
zw i schen  S taa tsanwa l t s cha f t 

und  Verwa l tungsbehörde

(1)  Die Staatsanwaltschaft ist im Vorverfahren für die Verfolgung einer Ordnungs-
widrigkeit nur ausnahmsweise zuständig (vgl. Nummer 270). Sie ist nicht befugt, 
ausschließlich wegen einer Ordnungswidrigkeit Anklage zu erheben.

(2)  Im gerichtlichen Verfahren ist die Staatsanwaltschaft für die Verfolgung einer 
Ordnungswidrigkeit stets zuständig (vgl. Nummer 271). In Verfahren nach Einspruch 
gegen einen Bußgeldbescheid wird sie dies, sobald die Akten bei ihr eingehen (§ 69 
Absatz 4 Satz 1 OWiG).

270

Zus tänd igke i t  de r  S taa tsanwa l t s cha f t 
im vorbere i t enden  Ver fahren

Die Staatsanwaltschaft ist im vorbereitenden Verfahren wegen einer Straftat zugleich 
auch für die Verfolgung einer Ordnungswidrigkeit zuständig, soweit

a) die Verfolgung der Tat auch unter dem rechtlichen Gesichtspunkt einer Ord-
nungswidrigkeit in Betracht kommt (§ 40 OWiG),

b) die Verfolgung einer Ordnungswidrigkeit wegen des Zusammenhangs mit einer 
Straftat übernommen worden ist (§ 42 OWiG).

Die Übernahme der Verfolgung einer Ordnungswidrigkeit nach § 130 OWiG eines 
zum Leitungsbereich einer juristischen Person oder Personenvereinigung gehören-
den Betroffenen kommt insbesondere dann in Betracht, wenn die Ordnungswidrig-
keit andernfalls nicht verfolgt werden könnte und die Übernahme die Möglichkeit 

* vgl. Fundstellennachweis A zum Bundesrecht
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der Verhängung einer Verbandsgeldbuße nach § 30 OWiG eröffnet; im Fall der Über-
nahme gilt Nummer 180a entsprechend.

In den Fällen des § 82 GWB ist die Staatsanwaltschaft nur zuständig, wenn die Kar-
tellbehörde das betreffende Verfahren abgegeben hat.

271

Zus tänd igke i t  de r  S taa tsanwa l t s cha f t 
im ger i ch t l i chen  Ver fahren

(1)  Die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft für die Verfolgung einer Ordnungswid-
rigkeit im gerichtlichen Verfahren erstreckt sich auf

a) das Verfahren nach Einspruch gegen einen Bußgeldbescheid, sobald die Akten 
bei der Staatsanwaltschaft eingegangen sind (§ 69 Absatz 4 Satz 1 OWiG),

b) das Verfahren nach Anklage wegen einer Straftat, soweit es hier auf den recht-
lichen Gesichtspunkt einer Ordnungswidrigkeit ankommt (§§ 40, 82 OWiG),

c) das Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten, die mit Straftaten zusammenhän-
gen (§§ 42, 83 OWiG),

d) das Wiederaufnahmeverfahren gegen einen Bußgeldbescheid (§ 85 Absatz 4 
Satz 2 OWiG) oder gegen eine gerichtliche Bußgeldentscheidung,

e) das Nachverfahren gegen einen Bußgeldbescheid (§ 87 Absatz 4 OWiG) oder 
gegen eine gerichtliche Bußgeldentscheidung.

(2)  Im Verfahren nach Antrag auf gerichtliche Entscheidung gegen eine Maßnahme 
der Verwaltungsbehörde (§ 62 OWiG) ist die Staatsanwaltschaft nicht beteiligt.

II.  ABSCHNITT

Zusammenarbeit der Staatsanwaltschaft mit den Verwaltungsbehörden

272

(1)  Im Interesse einer sachgerechten Beurteilung und einer gleichmäßigen Behand-
lung berücksichtigt der Staatsanwalt, soweit er für die Verfolgung von Ordnungs-
widrigkeiten zuständig ist, die Belange der Verwaltungsbehörde und macht sich ihre 
besondere Sachkunde zunutze. Dies gilt namentlich bei Verstößen gegen Rechtsvor-
schriften, die nicht zum vertrauten Arbeitsgebiet des Staatsanwalts gehören.

(2)  Auch in den Fällen, die in den nachstehenden Bestimmungen nicht ausdrücklich 
genannt sind, prüft der Staatsanwalt, bevor er Anträge stellt oder Entschließungen 
trifft, ob hierfür die besondere Sachkunde der zuständigen Verwaltungsbehörde von 
Bedeutung sein kann oder deren Interessen in besonderem Maße berührt sind. Trifft 
dies zu, hört er die Verwaltungsbehörde.

(3)  Sind mehrere Verwaltungsbehörden sachlich oder örtlich zuständig, wendet sich 
der Staatsanwalt an die Verwaltungsbehörde, der nach § 39 Absatz 1 Satz 1 OWiG 
der Vorzug gebührt. Besteht keine Vorzugszuständigkeit, wählt der Staatsanwalt 
unter mehreren zuständigen Verwaltungsbehörden diejenige aus, deren Einschaltung 
wegen ihrer besonderen Sachkunde oder im Interesse der Beschleunigung oder Ver-
einfachung des Verfahrens oder aus anderen Gründen sachdienlich erscheint; gege-
benenfalls wendet er sich an die Verwaltungsbehörde, die auf Grund Vereinbarung 
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mit der Verfolgung der Ordnungswidrigkeit betraut ist. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass der Staatsanwalt durch Übersendung der Akten an eine der mehreren zustän-
digen Verwaltungsbehörden bei sinngemäßer Anwendung des § 39 Absatz 1 Satz 1 
OWiG deren Vorzugszuständigkeit herbeiführt, wenn der Betroffene wegen der Tat 
bereits vernommen ist.

III.  ABSCHNITT

Einbeziehung von Ordnungswidrigkeiten in das vorbereitende Verfahren 
wegen einer Straftat

1.  Berücksichtigung des rechtlichen Gesichtspunktes einer 
Ordnungswidrigkeit

273

Umfang  der  E rm i t t l ungen

(1)  Der Staatsanwalt erstreckt die Ermittlungen wegen einer Straftat auch auf den 
rechtlichen Gesichtspunkt einer Ordnungswidrigkeit, soweit er für die Beurteilung der 
Tat von Bedeutung ist oder sein kann.

(2)  Ist eine Handlung gleichzeitig Straftat und Ordnungswidrigkeit, kann das ord-
nungswidrige Verhalten für die Strafbemessung von Bedeutung sein oder die Grund-
lage für die Anordnung einer Nebenfolge bilden (§ 21 Absatz 1 Satz 2 OWiG). Im 
Übrigen ist zu berücksichtigen, dass die Ordnungswidrigkeit selbständige Bedeutung 
erlangt, wenn sich der Verdacht der Straftat nicht erweist oder wenn eine Strafe 
nicht verhängt wird (§ 21 Absatz 2 OWiG).

(3)  die dem Beschuldigten zur Last gelegte Tat mehrere Handlungen im mate-
riell-rechtlichen Sinne und ist eine von ihnen eine Ordnungswidrigkeit, prüft der 
Staatsanwalt, ob die Verfolgung der Ordnungswidrigkeit geboten ist (§ 47 Absatz 1 
Satz 1 OWiG). Bejaht er dies, macht er seine Entschließung aktenkundig und klärt 
den Sachverhalt auch unter dem rechtlichen Gesichtspunkt der Ordnungswidrigkeit 
auf, ohne dass es einer Übernahme der Verfolgung (vgl. Abschnitt III/2) bedarf. Ist 
jedoch zweifelhaft, ob ein einheitliches Tatgeschehen vorliegt, ist es zweckmäßig, die 
Verfolgung der Ordnungswidrigkeit ausdrücklich zu übernehmen (vgl. Nummer 277 
Absatz 3).

274

Unte rb rechung  der  Ver jäh rung

Kommt eine Ahndung der Tat auch unter dem rechtlichen Gesichtspunkt einer Ord-
nungswidrigkeit in Betracht (vgl. Nummer 273 Absatz 1, 3), ist es, namentlich in 
Verkehrssachen, vielfach geboten, die Verjährung der Ordnungswidrigkeit zu unter-
brechen (§ 33 OWiG), damit diese geahndet werden kann, wenn der Beschuldigte 
wegen der anderen Rechtsverletzungen nicht verurteilt wird.

275

E ins te l l ung  des  Ver fahrens  
wegen  der  Ordnungsw id r igke i t

(1)  Erwägt der Staatsanwalt, das Verfahren wegen einer Straftat auch unter dem 
rechtlichen Gesichtspunkt der Ordnungswidrigkeit (§ 40 OWiG) oder nur hinsicht-
lich einer mit der Straftat zusammenhängenden Ordnungswidrigkeit (§ 42 Absatz 1 



162

Nds. Rpfl. 1/2023

OWiG) einzustellen, gibt er der Verwaltungsbehörde Gelegenheit zur Stellungnahme 
(§ 63 Absatz 3 OWiG). Hiervon kann abgesehen werden, wenn der Staatsanwalt 
in der Beurteilung bestimmter Ordnungswidrigkeiten ausreichende Erfahrung hat 
oder wenn die Einstellung des Verfahrens allein von einer Rechtsfrage abhängt, für 
deren Entscheidung es auf die besondere Sachkunde der Verwaltungsbehörde nicht 
ankommt.

(2)  Bei Ordnungswidrigkeiten nach den Steuergesetzen (einschließlich der Gesetze 
über Eingangsabgaben und Monopole) ist die sonst zuständige Verwaltungsbehörde 
(Finanzamt, Hauptzollamt) vor der Einstellung zu hören. Dasselbe gilt bei Ordnungs-
widrigkeiten nach dem Wirtschaftsstrafgesetz 1954**, dem Außenwirtschaftsgesetz* 
und dem Gesetz zur Durchführung der gemeinsamen Marktorganisationen und der 
Direktzahlungen (MOG)*, da die Verwaltungsbehörde in diesen Fällen auch im Straf-
verfahren stets zu beteiligen ist (§ 13 Absatz 2 des Wirtschaftsstrafgesetzes 1954, 
§ 22 Absatz 2 des Außenwirtschaftsgesetzes, § 38 Absatz 2 MOG).

(3)  Würde die Anhörung der Verwaltungsbehörde das Verfahren unangemessen 
verzögern, sieht der Staatsanwalt von der Einstellung des Verfahrens unter dem 
rechtlichen Gesichtspunkt einer Ordnungswidrigkeit ab; in diesem Falle gibt er die 
Sache, sofern er die Tat nicht als Straftat weiterverfolgt, an die Verwaltungsbehörde 
ab, wenn Anhaltspunkte dafür vorhanden sind, dass die Tat als Ordnungswidrigkeit 
verfolgt werden kann (§ 43 Absatz 1 OWiG).

(4)  Stellt der Staatsanwalt das Verfahren sowohl wegen der Straftat als auch 
wegen der Ordnungswidrigkeit ein, trifft er eine einheitliche Einstellungsverfügung.

(5)  Stellt der Staatsanwalt das Verfahren unter dem rechtlichen Gesichtspunkt der 
Ordnungswidrigkeit ein, braucht er dem Anzeigenden die Gründe für die Einstellung 
in der Regel nicht mitzuteilen. Hatte die Verwaltungsbehörde wegen der Ordnungs-
widrigkeit bereits ein Bußgeldverfahren eingeleitet, teilt der Staatsanwalt auch ihr 
die Einstellung mit.

276

E ins te l l ung  des  Ver fahrens  nur  wegen  der  S t ra f ta t

(1)  Der Staatsanwalt gibt die Sache an die Verwaltungsbehörde ab, wenn er das 
Verfahren nur wegen der Straftat einstellt, aber Anhaltspunkte dafür vorhanden sind, 
dass die Tat als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden kann (§ 43 Absatz 1 OWiG). Die 
Nummer 88 ff. sind zu beachten.

(2)  Der Verwaltungsbehörde werden im Falle des Absatzes 1 Satz 1 die Vorgänge 
oder Abdrucke der Vorgänge, soweit sie sich auf die Ordnungswidrigkeit beziehen, 
übersandt. Bei der Abgabe der Sache ist mitzuteilen, worin die Anhaltspunkte dafür 
gesehen werden, dass die Tat als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden kann; dies gilt 
nicht, wenn ein solcher Hinweis für die Verwaltungsbehörde entbehrlich ist.

(3)  Wird gegen die Einstellung des Verfahrens wegen der Straftat Beschwerde ein-
gelegt, hindert dies den Staatsanwalt nicht, die Sache wegen des Verdachts der Ord-
nungswidrigkeit an die Verwaltungsbehörde abzugeben. Die Abgabe wird in diesem 
Falle namentlich dann geboten sein, wenn die Beschwerde unbegründet erscheint 
und die Verfolgung der Ordnungswidrigkeit zu verjähren droht.

2.  Übernahme der Verfolgung einer Ordnungswidrigkeit

* Vgl. Fundstellennachweis A zum Bundesrecht.
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277

Übernahme

(1)  Der Staatsanwalt soll die Verfolgung einer Ordnungswidrigkeit nur dann über-
nehmen, wenn diese Verfahrensgestaltung wegen besonderer Umstände sachdienlich 
erscheint (§ 42 Absatz 2 OWiG). Das wird in erster Linie zu bejahen sein, wenn die 
Taten in einer engen zeitlichen oder räumlichen Beziehung zueinander stehen. Auch 
sonst kann die Übernahme zweckmäßig sein, z.B. wenn einheitliche Ermittlungen 
den Betroffenen oder die Ermittlungsbehörden weniger belasten.

(2)  Der Staatsanwalt soll grundsätzlich nicht die Verfolgung solcher Ordnungs-
widrigkeiten übernehmen, mit deren Beurteilung er im Allgemeinen nicht vertraut 
ist (z.B. Ordnungswidrigkeiten nach den innerstaatlichen EG-Durchführungsbe-
stimmungen). Erscheint es zweifelhaft, ob die Übernahme der Verfolgung sach-
dienlich ist, hört die Staatsanwaltschaft vor der Übernahme die sonst zuständige 
Verwaltungsbehörde.

(3)  Der Staatsanwalt macht die Übernahme aktenkundig und unterrichtet zugleich 
die Verwaltungsbehörde, wenn sie bereits ein Bußgeldverfahren eingeleitet hat oder 
diese Möglichkeit naheliegt.

(4)  Übernimmt der Staatsanwalt die Verfolgung nicht, gilt Nummer 276 Absatz 2 
entsprechend.

278

Ver fahren  nach  Übernahme

(1)  Ergeben die Ermittlungen wegen der Ordnungswidrigkeit, dass deren weitere 
Verfolgung im Zusammenhang mit der Straftat nicht sachdienlich erscheint, gibt der 
Staatsanwalt insoweit die Sache an die Verwaltungsbehörde ab (§ 43 Absatz 2 Halb-
satz 1 OWiG); Nummer 276 Absatz 2 gilt entsprechend.

(2)  Erwägt der Staatsanwalt, das Verfahren wegen der übernommenen Ordnungs-
widrigkeit einzustellen, ist § 63 Absatz 3 OWiG zu beachten. Im Übrigen gilt Nummer 
275 Absatz 3 entsprechend.

279

E ins te l l ung  des  Ver fahrens  nur  wegen  der  S t ra f ta t

Stellt der Staatsanwalt nach Übernahme der Verfolgung einer Ordnungswidrigkeit 
das Verfahren nur wegen der zusammenhängenden Straftat ein (§ 43 Absatz 2 Halb-
satz 2 OWiG), gilt Nummer 276 entsprechend.

IV. ABSCHNITT

Erstreckung der öffentlichen Klage auf die Ordnungswidrigkeit

280

(1)  Erstreckt der Staatsanwalt die öffentliche Klage auf die übernommene Ord-
nungswidrigkeit (§§ 42, 64 OWiG), sind die Straftat und die Ordnungswidrigkeit in 
einer einheitlichen Anklageschrift zusammenzufassen.

(2)  In der Anklageschrift ist die Ordnungswidrigkeit zu bezeichnen, die dem Ange-
schuldigten oder einem Betroffenen zur Last gelegt wird (§ 42 Absatz 1 Satz 2, 
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2. Fall OWiG). Die Nummer 110 bis 112 gelten sinngemäß auch für den Teil der 
Anklage, der sich auf die Ordnungswidrigkeit bezieht. Wer nur wegen einer Ord-
nungswidrigkeit verfolgt wird, ist in der Anklageschrift als „Betroffener“ zu 
bezeichnen.

(3)  § 63 Absatz 2 OWiG ist zu beachten.

(4)  Für den Antrag auf Erlass eines Strafbefehls gelten die Absätze 1 bis 3 
entsprechend.

V.  ABSCHNITT

Verfahren nach Einspruch gegen den Bußgeldbescheid

281

Prü fung  der  Zu läss igke i t  des  E insp ruchs; 
W iedere inse tzung  in  den  vo r igen  S tand

Werden die Akten nach Einspruch gegen den Bußgeldbescheid über die Staatsan-
waltschaft an das Amtsgericht übersandt und stellt der Staatsanwalt dabei fest, dass 
der Einspruch nicht rechtzeitig, nicht in der vorgeschriebenen Form oder sonst nicht 
wirksam eingelegt ist, gibt er die Akten an die Verwaltungsbehörde zur Entscheidung 
über die Zulässigkeit des Einspruchs (§ 69 Absatz 1 Satz 1 OWiG) zurück. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn der Betroffene wegen Versäumung der Einspruchsfrist die Wie-
dereinsetzung in den vorigen Stand beantragt und die Verwaltungsbehörde hierüber 
noch nicht entschieden hat.

282

Prü fung  des  Vorwur f s

(1)  Bei einem zulässigen Einspruch prüft der Staatsanwalt, ob der hinreichende 
Verdacht einer Ordnungswidrigkeit besteht, die Verfolgung geboten ist (§ 47 
Absatz 1 OWiG) und Verfahrenshindernisse nicht entgegenstehen.

(2)  Im Rahmen seiner Prüfung kann der Staatsanwalt selbst Ermittlungen vorneh-
men oder Ermittlungsorgane darum ersuchen oder von Behörden oder sonstigen 
Stellen die Abgabe von Erklärungen über dienstliche Wahrnehmungen, Untersuchun-
gen und Erkenntnisse (§ 77a Absatz 2 OWiG) verlangen.

(3)  Stellt der Staatsanwalt das Verfahren ein, teilt er dies dem Betroffenen und der 
Verwaltungsbehörde formlos mit; Nummer 275 Absatz 2 gilt für die dort genannten 
Fälle entsprechend. Eine Auslagenentscheidung nach § 108a Absatz 1 OWiG trifft die 
Staatsanwaltschaft in der Regel nur auf Antrag des Betroffenen oder eines anderen 
Antragsberechtigten; die Entscheidung kann auch von Amts wegen getroffen wer-
den, z.B. dann, wenn sich aus den Akten ergibt, dass dem Betroffenen notwendige 
Auslagen entstanden sind und das Verfahren mangels hinreichenden Verdachts ein-
gestellt wird. Für die Festsetzung der notwendigen Auslagen des Betroffenen (§ 108a 
Absatz 3 OWiG, § 464b StPO) gilt Nummer 145 entsprechend.

(4)  Bei der Einstellung des Verfahrens wegen eines Halt- oder Parkverstoßes hat 
der Staatsanwalt auch zu prüfen, ob eine Kostenentscheidung nach § 25a StVG in 
Betracht kommt.
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283

Zus t immung zur  Rückgabe  der  Sache  an  
d i e  Verwa l tungsbehörde

Eine Zustimmung zur Rückgabe der Sache an die Verwaltungsbehörde wegen offen-
sichtlich ungenügender Aufklärung des Sachverhalts (§ 69 Absatz 5 Satz 1 OWiG) 
kommt namentlich in Betracht, wenn

a) nach dem Akteninhalt Beweismittel zur Feststellung der Beschuldigung fehlen 
oder naheliegende Beweise hierzu nicht erhoben sind oder

b) Beweisanregungen des Betroffenen, die für die Entscheidung von wesentlicher 
Bedeutung sind, ohne Angabe von Gründen nicht entsprochen ist.

Die Zustimmung zur Rückgabe ist in diesen Fällen geboten, wenn es angezeigt ist, 
die Verwaltungsbehörde auch für künftige Fälle zu einer näheren Prüfung nach § 69 
Absatz 2 OWiG zu veranlassen.

284

Ste l l ungnahme des  S taa tsanwa l t s  be i  Vo r l age

(1)  Bei der Vorlage der Akten an das Gericht soll sich der Staatsanwalt dazu 
äußern, ob er

a) einer Entscheidung durch Beschluss (§ 72 OWiG) widerspricht,

b) an der Hauptverhandlung nicht teilnehmen wird (vgl. auch § 47 Absatz 2 OWiG) 
und auf Terminsnachricht verzichtet,

c) die Vorladung eines Zeugen für erforderlich hält oder eine vereinfachte Art der 
Beweisaufnahme für ausreichend erachtet (§ 77a OWiG),

d) die schriftliche Begründung des Urteils beantragt.

(2)  Stimmt der Staatsanwalt einer Entscheidung durch Beschluss zu, äußert er sich 
zugleich zur Sache und stellt einen bestimmten Antrag.

285

Hauptverhand lung

(1)  Für die Hauptverhandlung sind, soweit nichts anderes bestimmt ist, die Num-
mer 116 bis 145 sinngemäß anzuwenden. Dabei ist auch zu prüfen, ob die Anwen-
dung einzelner Vorschriften im Hinblick auf die unterschiedliche Bewertung von 
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten angemessen ist.

(2)  Es wird sich empfehlen, die Termine zur Hauptverhandlung in ihrer Aufeinan-
derfolge von denen in Strafsachen getrennt festzusetzen. Auch in der Bezeichnung 
der Sachen auf Formularen und Terminszetteln sollten Bußgeld- und Strafverfahren 
möglichst getrennt behandelt werden.

286

Umfang  der  Sachau fk lä rung

Bei der Aufklärung der Sache wird die Erörterung der persönlichen und wirtschaftli-
chen Verhältnisse und die Prüfung, ob der Betroffene bestraft oder gegen ihn schon 
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früher eine Geldbuße festgesetzt worden ist, nur dann in Betracht kommen, wenn 
dies für die Entscheidung von Bedeutung sein kann.

287

Te i l nahme an  de r  Hauptve rhand lung

(1)  Der Staatsanwalt nimmt an der Hauptverhandlung teil, wenn

a) er einer Entscheidung durch Beschluss widersprochen hat (§ 72 Absatz 1 
OWiG), oder

b) Anhaltspunkte dafür vorhanden sind, dass die Tat auch unter dem rechtlichen 
Gesichtspunkt einer Straftat beurteilt werden kann (§ 81 OWiG; vgl. Nummer 
290).

(2)  Der Staatsanwalt soll im Übrigen an der Hauptverhandlung teilnehmen, wenn 
seine Mitwirkung aus besonderen Gründen geboten erscheint. Das kommt vor allem 
in Betracht, wenn

a) das Gericht ihm mitgeteilt hat, dass es seine Mitwirkung an der Hauptverhand-
lung für angemessen hält (§ 75 Absatz 1 Satz 2 OWiG),

b) die Aufklärung des Sachverhalts eine umfangreiche Beweisaufnahme erfordert,

c) eine hohe Geldbuße oder eine bedeutsame Nebenfolge in Betracht kommt,

d) eine Rechtsfrage von allgemeiner Bedeutung zu entscheiden ist,

e) die Verwaltungsbehörde die Teilnahme des Staatsanwalts an der Hauptverhand-
lung angeregt hat oder

f)  mit einer gerichtlichen Einstellung des Verfahrens nach § 47 Absatz 2 Satz 1 
OWiG in Fällen zu rechnen ist, in denen dies vom Standpunkt des öffentlichen 
Interesses nicht vertretbar erscheint (vgl. § 75 Absatz 2 OWiG).

288

Bete i l i gung  der  Verwa l tungsbehörde

(1)  Der Termin zur Hauptverhandlung wird der Verwaltungsbehörde so rechtzei-
tig mitgeteilt, dass ihr Vertreter sich auf die Hauptverhandlung vorbereiten und die 
Akten vorher einsehen kann (§ 76 Absatz 1 OWiG). Nummer 275 Absatz 2 Satz 2, 
Absatz 3 gilt entsprechend.

(2)  Kann nach Auffassung des Staatsanwalts die besondere Sachkunde der Verwal-
tungsbehörde für die Entscheidung von Bedeutung sein, wirkt er darauf hin, dass ein 
Vertreter der Verwaltungsbehörde an der Hauptverhandlung teilnimmt.

(3)  § 76 Absatz 4 OWiG ist zu beachten.

289

Rücknahme der  K lage

(1)  Erwägt der Staatsanwalt, die Klage zurückzunehmen, prüft er, ob die Verwal-
tungsbehörde vorher zu hören ist (§ 76 Absatz 3 OWiG). Nummer 275 Absatz 2, 3 
gilt entsprechend.
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(2)  Nimmt der Staatsanwalt die Klage zurück, teilt er dies dem Betroffenen und der 
Verwaltungsbehörde formlos mit.

290

Übergang  vom Bußge ld -  zum St ra fve r fah ren

(1)  Ergibt sich nach Einspruch gegen den Bußgeldbescheid, dass der hinreichende 
Verdacht einer Straftat besteht, übersendet der Staatsanwalt die Akten dem Gericht 
mit dem Antrag, den Betroffenen auf die Veränderung des rechtlichen Gesichts-
punktes hinzuweisen (§ 81 Absatz 2 Satz 1 OWiG). In diesem Falle widerspricht er 
zugleich einer Entscheidung durch Beschluss (§ 72 OWiG).

(2)  Auch im weiteren Verlauf des Verfahrens hat der Staatsanwalt darauf zu achten, 
ob der hinreichende Verdacht einer Straftat besteht. Gegebenenfalls wird der Betrof-
fene auf die Veränderung des rechtlichen Gesichtspunktes hinzuweisen sein (vgl. 
§ 81 Absatz 2 Satz 1 OWiG).

(3)  Wegen der weitreichenden Folgen, die sich aus dem Hinweis auf die Verände-
rung des rechtlichen Gesichtspunktes ergeben (§ 81 Absatz 2 OWiG), soll der Staats-
anwalt darauf hinwirken, dass das Gericht den Betroffenen und seinen Verteidiger 
vor dem Hinweis hört, wenn er beantragt, den Hinweis zu geben, oder das Gericht 
dies erwägt.

VI.  ABSCHNITT

Rechtsbeschwerdeverfahren

291

Rech tsbeschwerde  und  Ant rag  au f  de ren  
Zu lassung

Für die Rechtsbeschwerde und den Antrag auf deren Zulassung gelten, soweit nichts 
anderes bestimmt ist, die Nummer 147 bis 152 sinngemäß.

292

Vorso rg l i che  E in l egung

Hat die Verwaltungsbehörde angeregt, gegen eine gerichtliche Entscheidung ein 
Rechtsmittel einzulegen, und bestehen Zweifel, ob die Anregung sachlich berechtigt 
ist, kann das Rechtsmittel ausnahmsweise vorsorglich eingelegt werden, wenn die 
Zweifel vor Ablauf der Rechtsmittelfrist nicht behoben werden können.

293

Ver fahren  nach  E in l egung

(1)  Für das Verfahren nach Einlegung der Rechtsbeschwerde und des Antrags auf 
deren Zulassung gelten die Nummer 153 bis 169 sinngemäß. Ein Übersendungsbe-
richt ist abweichend von Nummer 163 Absatz 1 Satz 4 nur in umfangreichen Sachen 
beizufügen.

(2)  Beantragt der Staatsanwalt, die Rechtsbeschwerde zuzulassen (§ 80 OWiG), ist 
anzugeben, aus welchen Gründen die Nachprüfung des Urteils zur Fortbildung des 
Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung oder die Aufhebung 
des Urteils wegen Versagung des rechtlichen Gehörs geboten erscheint.
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VII.  ABSCHNITT

Bußgelderkenntnis im Strafverfahren

294

(1)  Der Staatsanwalt achtet nach Erhebung der öffentlichen Klage wegen einer 
Straftat darauf, dass das Gericht über die Tat zugleich unter dem rechtlichen 
Gesichtspunkt einer Ordnungswidrigkeit entscheidet, wenn sich der Verdacht der 
Straftat nicht erweist oder eine Strafe nicht verhängt wird (§ 82 Absatz 1 OWiG).

(2)  Ist eine Handlung gleichzeitig Straftat und Ordnungswidrigkeit, prüft der 
Staatsanwalt weiterhin, ob bei einer Bestrafung die Anordnung einer Nebenfolge 
der Ordnungswidrigkeit in Betracht kommt (vgl. Nummer 273 Absatz 2 Satz 1) und 
berücksichtigt dies bei seinem Antrag zur Entscheidung in der Sache.

VIII. ABSCHNITT

Entschädigung für Verfolgungsmaßnahmen

295

Das Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen gilt sinngemäß 
auch für das Bußgeldverfahren (§ 46 Absatz 1 OWiG). Auf die Ausführungsvorschrif-
ten zu diesem Gesetz (Anlage C) wird verwiesen.

IX.  ABSCHNITT

Akteneinsicht

296

Die Nummer 182 bis 189 gelten für das Bußgeldverfahren sinngemäß.

X. ABSCHNITT

Einholung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts

297

Die Nummer 190 ist auch im Bußgeldverfahren anzuwenden.

XI. ABSCHNITT

Bußgeldsachen gegen Mitglieder der gesetzgebenden Körperschaften

298

Die Immunität der Mitglieder der gesetzgebenden Körperschaften hindert nicht, 
gegen diese ein Bußgeldverfahren durchzuführen. Dagegen ist der Übergang zum 
Strafverfahren nach § 81 OWiG nur mit Genehmigung der gesetzgebenden Kör-
perschaft zulässig (vgl. Nummer 191 ff.); dies gilt auch für die Anordnung der 
Erzwingungshaft.

XII. ABSCHNITT

Behandlung der von der deutschen Gerichtsbarkeit befreiten Personen
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299

Die Nummer 193 bis 199 gelten für das Bußgeldverfahren entsprechend.

XIII. ABSCHNITT

Rechtshilfeverkehr mit dem Ausland

300

Die Staatsanwaltschaft kann im Bußgeldverfahren der Verwaltungsbehörde im Wege 
der Amtshilfe bei ausländischen Behörden Rechtshilfe erbitten, soweit dies in zwi-
schenstaatlichen Verträgen vereinbart ist oder aufgrund besonderer Umstände (z.B. 
eines Notenwechsels zwischen der Bundesregierung und einer ausländischen Regie-
rung) damit gerechnet werden kann, dass der ausländische Staat die Rechtshilfe 
auch ohne vertragliche Regelung gewähren wird.

XIV. ABSCHNITT

Verkehr mit der Europäischen Staatsanwaltschaft

301

St ra f sachen ,  d i e  i n  d i e  Zus tänd igke i t  de r  Europä i s chen  
S taa tsanwa l t s cha f t  f a l l en

(1)  Vorgänge, aus denen sich der Verdacht einer in die Zuständigkeit der Euro-
päischen Staatsanwaltschaft nach den Artikeln 22 und 23 der Verordnung (EU) 
2017/1939 des Rates vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung einer Verstärkten 
Zusammenarbeit zur Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA-VO) 
fallenden Straftat ergibt, übersendet der Staatsanwalt gemäß Artikel 24 Absatz 1 
oder 2 EUStA-VO mit einem Bericht unverzüglich der Europäischen Staatsanwalt-
schaft, sofern nach den Umständen erkennbar ist, dass der Tatzeitpunkt nach 
Inkrafttreten der EUStA-VO am 20. November 2017 liegt (siehe Artikel 120 Absatz 2 
Unterabsatz 1 EUStA-VO) und die Europäische Staatsanwaltschaft gemäß Artikel 25 
Absatz 2 und 3 EUStA-VO ihre Zuständigkeit ausüben könnte. Satz 1 gilt auch dann, 
wenn zum Zeitpunkt der Unterrichtung nicht erkennbar ist, ob die Kriterien des Arti-
kels 25 Absatz 2 EUStA-VO erfüllt sind. Vor Übersendung des Vorgangs nach Arti-
kel 24 Absatz 2 EUStA-VO hat der Staatsanwalt nach Möglichkeit Kontakt mit dem 
zuständigen deutschen Zentrum der Delegierten Europäischen Staatsanwälte aufzu-
nehmen, um eine zeitgerechte Entscheidung über die Evokation zu ermöglichen.

(2)  Der Bericht an die Europäische Staatsanwaltschaft enthält mindestens eine 
Beschreibung des Sachverhaltes einschließlich einer Bewertung des entstandenen 
oder voraussichtlichen Schadens, die mögliche rechtliche Würdigung und alle vor-
liegenden Informationen über mögliche Opfer, Verdächtige und andere Beteiligte 
(Artikel 24 Absatz 4 EUStA-VO) sowie die Mitteilung, ob die Meldung nach Artikel 24 
Absatz 1 oder 2 EUStA-VO erfolgt, insbesondere ob nach deutschem Recht bereits 
ein Ermittlungsverfahren als eingeleitet gilt. Auf besondere Umstände (z. B. dro-
hende Verjährung, Untersuchungshaft, erforderliche eilige richterliche Maßnahmen) 
ist hinzuweisen. Der Vorgang und der Bericht sind der Europäischen Staatsanwalt-
schaft über den Generalstaatsanwalt, in dringenden Fällen unmittelbar bei gleichzei-
tiger Übersendung von Abschriften an den Generalstaatsanwalt, zuzuleiten.

(3)  Ein Bericht nach Artikel 24 Absatz 2 EUStA-VO erfolgt auch in den Fällen des 
Artikel 24 Absatz 3 EUStA-VO, in denen der Staatsanwalt der Auffassung ist, dass die 



170

Nds. Rpfl. 1/2023

Europäische Staatsanwaltschaft gemäß Artikel 25 Absatz 3 EUStA-VO ihre Zuständig-
keit nicht ausüben könnte. In diesen Fällen ist eine Übersendung des Vorgangs in der 
Regel nicht erforderlich. Etwas anderes gilt dann, wenn bereits zum Zeitpunkt der 
Unterrichtung ein Einverständnis mit der Übernahme des Verfahrens durch die Euro-
päische Staatsanwaltschaft gemäß Artikel 25 Absatz 4 in Verbindung mit Absatz 3 
Buchstabe b EUStA-VO besteht. In diesem Fall ist das Einverständnis im Bericht nach 
Absatz 2 ausdrücklich zu erklären. Bei der Prüfung, ob ein solches Einverständnis 
erklärt werden soll, ist insbesondere zu berücksichtigen, ob es sich um eine Straf-
tat handelt, die grenzüberschreitende Bezüge oder Bedeutung aufweist, an der eine 
kriminelle Vereinigung beteiligt ist oder die Straftat eine ernste Gefahr für die finan-
ziellen Interessen der Union oder für die Glaubwürdigkeit ihrer Institutionen und das 
Vertrauen ihrer Bürger darstellen könnte (Erwägungsgrund 60 der EUStA-VO).

(4)  Absatz 1 und 2 gelten auch, wenn die Europäische Staatsanwaltschaft auf 
anderem Weg als durch einen Bericht Kenntnis erhält, dass eine Staatsanwaltschaft 
bereits in Bezug auf eine Straftat Ermittlungen, für die die Europäische Staatsan-
waltschaft zuständig sein könnte, durchführt und um Unterrichtung gemäß Artikel 24 
Absatz 2 EUStA-Verordnung bittet (Artikel 27 Absatz 3 EUStA-VO).

(5)  Nach Übersendung des Vorgangs gemäß Absatz 1 und des Berichts gemäß 
Absatz 2 hat der Staatsanwalt bis zur Entscheidung der Europäischen Staatsanwalt-
schaft über die Einleitung eines Verfahrens (Artikel 26 Absatz 1 EUStA-VO) oder die 
Übernahme des Verfahrens (Artikel 27 Absatz 1 EUStA-VO) nur solche Maßnahmen 
vorzunehmen, die dringend erforderlich sind, um effektive Ermittlungen und eine 
effektive Strafverfolgung sicherzustellen. Vor solchen Amtshandlungen hat der Staa-
tanwalt, soweit möglich, mit dem zuständigen Delegierten Europäischen Staatsan-
walt Fühlung zu nehmen.

(6)  Bei Beantwortung von Anfragen der Europäischen Staatsanwaltschaft nach Arti-
kel 24 Absatz 9 EUStA-VO sind die Informationen der Europäischen Staatsanwalt-
schaft über den Generalstaatsanwalt, in dringenden Fällen unmittelbar bei gleichzei-
tiger Übersendung von Abschriften an den Generalstaatsanwalt, zuzuleiten.

(7)  Der zuständige Delegierte Europäische Staatsanwalt ist unverzüglich über 
alle neuen Sachverhalte zu unterrichten, die die Europäische Staatsanwaltschaft 
dazu veranlassen könnten, ihre Entscheidung, ihre Zuständigkeit nicht auszuüben, 
zu überprüfen (Artikel 27 Absatz 7 EUStA-VO). Bei der Unterrichtung ist auf die 
Umstände hinzuweisen, die eine Übernahme des Verfahrens durch die Europäische 
Staatsanwaltschaft nahelegen. Absatz 2 Satz 3 gilt sinngemäß.

(8)  Besteht Uneinigkeit darüber, ob die strafbare Handlung in den Anwendungsbe-
reich der Artikel 22 Absatz 2 und 3 oder Artikel 25 Absatz 2 und 3 EUStA-VO fällt, 
leitet die Staatsanwaltschaft dem Generalbundesanwalt die Akten zusammen mit 
einer kurzen Stellungnahme über den Generalstaatsanwalt zur Entscheidung zu 
(Artikel 25 Absatz 6 EUStA-VO, § 142b Absatz 2 Satz 1 GVG). 

(9)  Erhält der Staatsanwalt die Mitteilung, dass die Europäische Staatsanwaltschaft 
gemäß Artikel 26 Absatz 1 EUStA-VO ein Verfahren eingeleitet hat (§ 12 Absatz 2 
EUStAG), prüft der Staatsanwalt, ob damit zusammenhängende Verfahren anhängig 
sind und unterrichtet ggf. den mit den Ermittlungen betrauten Delegierten Europäi-
schen Staatsanwalt gemäß Absatz 1 und 2. 

(10)  Trifft ein Staatsanwalt dringend erforderliche Maßnahmen gemäß Artikel 28 
Absatz 2 EUStA-VO, ist der mit den Ermittlungen betraute Delegierte Europäi-
sche Staatsanwalt unverzüglich und unmittelbar über die ergriffenen Maßnahmen 
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bei gleichzeitiger Übersendung von Abschriften an den Generalstaatsanwalt zu 
unterrichten. 

(11)  Die Übersendung von Vorgängen und Berichten erfolgt nach Maßgabe der von 
den deutschen Zentren der Delegierten Europäischen Staatsanwälte herausgege-
benen Richtlinien für die Kommunikation mit den nationalen Behörden und, soweit 
möglich, auch elektronisch. Der Staatsanwalt soll ein Aktendoppel behalten.

302

Amtsh i l f e  be i  E rm i t t l ungsmaßnahmen der  Europä i s chen 
S taa tsanwa l t s cha f t

(1)  Die Staatsanwaltschaften (im Sinne des § 142 Absatz 1 Nummer 2 und 3 
GVG) leisten der Europäischen Staatsanwaltschaft nach dem Grundsatz der loya-
len Zusammenarbeit (Artikel 5 Absatz 6 EUStA-VO) auf deren Ersuchen im Wege der 
Amtshilfe die erforderliche Unterstützung bei Ermittlungsmaßnahmen der Europäi-
schen Staatsanwaltschaft (§ 13 EUStAG). Dies kommt z. B. bei Durchsuchungsmaß-
nahmen oder wenn die Europäische Staatsanwaltschaft Unterstützung bei Verneh-
mungen von ortsfernen Zeugen benötigt, in Betracht. Sofern die Staatsanwaltschaft 
im jeweiligen Einzelfall zustimmt, kann die Europäische Staatsanwaltschaft im Wege 
der Amtshilfe auch auf deren Wirtschaftsreferenten zugreifen.

(2)  Die Übernahme von außergewöhnlich hohen Kosten für die Amtshilfeleistung 
hat die Staatsanwaltschaft vorab mit dem mit den Ermittlungen betrauten Delegier-
ten Europäischen Staatsanwalt zu klären (Artikel 91 Absatz 6 EUStA-VO, EG Num-
mer 112 EUStA-VO). 

(3)  Die Staatsanwaltschaft unterrichtet den Generalstaatsanwalt von ihrer Entschei-
dung, der Europäischen Staatsanwaltschaft Amtshilfe zu leisten, und teilt dabei mit, 
welche Unterstützungsmaßnahmen erfolgen werden.

303

Vo l l s t reckungsver fahren

Räumt der Vollstreckungsstaatsanwalt dem mit den Ermittlungen betrauten Delegier-
ten Europäischen Staatsanwalt die Möglichkeit der Stellungnahme gemäß § 10 
Absatz 2 EUStAG ein, leitet er dem zuständigen Delegierten Europäischen Staats-
anwalt den Vorgang über den Generalstaatsanwalt, in dringenden Fällen unmittelbar 
bei gleichzeitiger Übersendung von Abschriften an den Generalstaatsanwalt, zu.

304

Bete i l i gung  der  S taa tsanwa l t s cha f t  du rch  d ie  Europä i s che  
S taa tsanwa l t s cha f t  be i  E ins te l l ung  des  Ver fahrens  und  im  

ve re in fach ten  S t ra fve r fo lgungsver fahren

(1)  Konsultiert die Europäische Staatsanwaltschaft vor der Einstellung eines Ermitt-
lungsverfahrens gemäß Artikel 39 Absatz 3 EUStA-VO den Generalbundesanwalt, lei-
tet der Generalbundesanwalt dieses Ersuchen über den Generalstaatsanwalt an die 
zuständige Staatsanwaltschaft weiter. 

(2)  Die Staatsanwaltschaft übermittelt ihre Stellungnahme gemäß Artikel 39 
Absatz 3 EUStA-VO bzw. ihr Ersuchen nach Artikel 34 Absatz 6 EUStA-VO über den 
Generalstaatsanwalt dem Generalbundesanwalt. Der Generalbundesanwalt leitet 
dem mit den Ermittlungen betrauten Delegierten Europäischen Staatsanwalt die 
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Stellungnahme zu. 

(3)  Konsultiert die Europäische Staatsanwaltschaft vor der Durchführung eines 
vereinfachten Strafverfolgungsverfahrens gemäß Artikel 40 Absatz 1 Unterabsatz 2 
EUStA-VO die Staatsanwaltschaft, leitet diese dem mit den Ermittlungen betrauten 
Delegierten Europäischen Staatsanwalt ihre Stellungnahme über den Generalstaats-
anwalt zu.

305

Verwe i sung  von  Ver fahren  durch  d ie  Europä i s che 
S taa tsanwa l t s cha f t

Ersucht die Europäische Staatsanwaltschaft die ansonsten zuständige Staatsan-
waltschaft um Übernahme des Ermittlungsverfahrens (Artikel 34 Absatz 1, 2 oder 3 
EUStA-VO), leitet die Staatsanwaltschaft ihre Entscheidung in der Regel innerhalb 
von 30 Tagen über den Generalstaatsanwalt an die Europäische Staatsanwaltschaft 
zurück. Wenn die Entscheidung nicht innerhalb der 30-Tages-Frist bei der Europäi-
schen Staatsanwaltschaft eingeht, bleibt sie in den Fällen des Artikels 34 Absatz 2 
und 3 EUStA-VO für das Verfahren zuständig (Artikel 34 Absatz 5 EUStA-VO).

Anordnung über die Erhebung von statistischen Daten 
in Zivilsachen (ZP-Statistik)

AV d. MJ v. 5. 12. 2022 (1441 - 104. 81) 
- Nds. Rpfl. S. 172 - 

VORIS 29401
AV d. MJ v. 9. 12. 2021 (Nds. Rpfl. 2022 S. 21)

1. Der Ausschuss für Justizstatistik der Landesjustizverwaltungen hat eine Neufas-
sung der Anordnung über die Erhebung von statistischen Daten in Zivilsachen (ZP-
Statistik) beschlossen.

2. Die Anordnung in ihrer Neufassung ist ab dem 1. 1. 2023 anzuwenden.

3. Den Gerichten wird die Anordnung in ihrer Neufassung als PDF-Datei zur Verfü-
gung gestellt. Die PDF-Datei ist auf die Datenverarbeitungssysteme der betroffenen 
Geschäftsstellen und Serviceeinheiten zu übernehmen.

4. Diese AV tritt am 1. 1. 2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die AV vom 9. 12. 2021 
außer Kraft.
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Angelegenheiten der Notarinnen und Notare (AVNot)

AV d. MJ v. 13. 12. 2022 (3830 - 201. 233) 
- Nds. Rpfl. 2023 S. 173 -

VORIS 32370 00 00 00 008

AV d. MJ v. 1. 3. 2001 - Nds. Rpfl. S. 100 - 
AV d. MJ v. 9. 6. 2020 - Nds. Rpfl. S. 220 -

 Die Anlage 1 der Bezugs-AV erhält mit Wirkung vom 1. 1. 2023 folgende 
Fassung:

„Kriterienkatalog zur Feststellung der notarspezifischen Ausrichtung  
von Fortbildungsveranstaltungen i. S. des § 5b Abs. 1 Nr. 4 BNotO

 Die Bundesnotarkammer hat in Abstimmung mit den Landesjustizverwaltungen 
im Bereich des Anwaltsnotariats auf der Grundlage der Rechtsprechung folgenden 
Kriterienkatalog entwickelt, bei dessen Einhaltung die Justizbehörden eine Fortbil-
dungsveranstaltung in der Regel als notarspezifische Fortbildungsveranstaltung i. S. 
des § 5b Abs. 1 Nr. 4 BNotO ansehen werden. Damit soll für die Notarkammern und 
anderen beruflichen Organisationen eine bessere Planbarkeit, für die Landesjustiz-
verwaltungen eine einheitliche Verwaltungspraxis und für die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer eine erhöhte Rechtssicherheit erreicht werden.

I.  Formelle Kriterien einer notarspezifischen Ausrichtung

1.  Ausschreibung an einen notarspezifischen Teilnehmerkreis

 Die Art der Ausschreibung und Bewerbung der Fortbildungsveranstaltung muss 
deutlich machen, dass sich die Veranstaltung gezielt an den Kreis der Notarinnen 
und Notare oder der künftigen Notarbewerberinnen und Notarbewerber richtet. Dies 
wird in der Regel dadurch gewährleistet, dass die Notarkammer oder andere beruf-
liche Organisation als Veranstalter notarspezifischer Fortbildungsveranstaltungen in 
Erscheinung tritt und darauf hinweist, dass die Veranstaltung als notarspezifische 
Fortbildungsveranstaltung i. S. des § 5b Abs. 1 Nr. 4 BNotO konzipiert ist.

 Eine Veranstaltung ist in der Regel dann nicht notarspezifisch i. S. des § 5b 
Abs. 1 Nr. 4 BNotO, wenn in der Ausschreibung ausdrücklich auch weitere Berufs-
gruppen wie Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte als angehende Fachanwältinnen 
und Fachanwälte, Steuerberaterinnen und Steuerberater, Wirtschaftsprüferinnen und 
Wirtschaftsprüfer oder Verwaltungsjuristinnen und Verwaltungsjuristen beworben 
werden.

 Wird neben dem Kreis der Notarinnen und Notare oder der künftigen Notar-
bewerberinnen und Notarbewerber auch die Gruppe der qualifizierten Notariatsmit-
arbeiterinnen und -mitarbeiter beworben, handelt es sich in der Regel gleichwohl um 
eine notarspezifische Fortbildungsveranstaltung i. S. des § 5b Abs. 1 Nr. 4 BNotO.

2.  Tagungsleitung; Referentinnen und Referenten

a)  Die sachliche Durchführung der Veranstaltung soll grundsätzlich ausschließ-
lich in der Verantwortung von Notarinnen und Notaren, Notarinnen und Notaren 
außer Dienst sowie Notarassessorinnen und Notarassessoren liegen. Zur sachli-
chen Durchführung gehören:
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 – die Planung und inhaltliche Konzeption der Veranstaltung,

 – die Gestaltung der Ausschreibung,

 – die fachliche Leitung und Mitwirkung als Referentin oder Referent,

 – die Erstellung der Arbeitsunterlagen sowie

 – ggf. die Erstellung und Korrektur der Testaufgaben.

b)  Bei zwei oder mehr Vortragenden sollen Notarinnen und Notare, Notarinnen und 
Notare außer Dienst sowie Notarassessorinnen und Notarassessoren mindes-
tens die Hälfte der Referentinnen und Referenten stellen oder es soll eine der 
Referentinnen oder einer der Referenten aus dem vorgenannten Kreis zugleich 
die verantwortliche fachliche Tagungsleitung innehaben. Hierzu gehören:

 – die maßgebliche inhaltliche Konzeption der Veranstaltung,

 – die Skriptkoordination und -prüfung,

 – die fachliche Moderation der Veranstaltung sowie

 – ggf. die Erstellung der Testaufgaben.

c)  Berufsfremde Referentinnen und Referenten sollen nur beteiligt werden, wenn 
sie einen unmittelbaren berufspraktischen Bezug zu dem notariellen Veranstal-
tungsthema sowie eine herausgehobene berufliche Stellung haben. In Betracht 
kommen neben Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern der Notarkam-
mern und juristischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Deutschen Notar-
instituts (DNotI) insbesondere Richterinnen und Richter, Universitäts- und 
Fachhochschulprofessorinnen und -professoren sowie, je nach Inhalt der Fort-
bildungsveranstaltung, in der Materie besonders kundige Personen (wie z. B. 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Steuerberaterinnen und Steuerberater, 
Bankjuristinnen und Bankjuristen, Fachbeamtinnen und Fachbeamte, Bürovor-
steherinnen und Bürovorsteher sowie Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger).

II.  Materielle Kriterien einer notarspezifischen Ausrichtung

 Fortbildungsveranstaltungen sind notarspezifisch ausgerichtet, wenn es sich 
um Veranstaltungen handelt, in denen die erforderlichen Rechtskenntnisse den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern unter Beachtung der besonderen Anforderungen und 
Gegebenheiten des Notarberufs nahegebracht werden. Eine notarspezifische Ausrich-
tung fehlt bei Veranstaltungen, die auch zur Vorbereitung auf einen anderen juristi-
schen Beruf bestimmt sind, selbst wenn sie Sachgebiete zum Gegenstand haben, die 
einen Bezug zum Notarberuf aufweisen.

III. Feststellung der notarspezifischen Ausrichtung

 Von der notarspezifischen Ausrichtung einer Fortbildungsveranstaltung wird in 
der Regel ausgegangen, wenn die formellen Kriterien gemäß Abschnitt I. erfüllt und 
keine Umstände bekannt sind, die Anlass geben, an der notarspezifischen Ausrich-
tung zu zweifeln. Anhaltspunkte, die Rückschlüsse auf die inhaltliche Ausrichtung 
einer Fortbildungsveranstaltung geben, sind insbesondere der Titel der Veranstaltung 
und inhaltliche Hinweise oder Gliederungen in den Veranstaltungsprospekten. Eine 
Einsicht in die Tagungsunterlagen oder ein exemplarischer Besuch der Veranstaltung 
ist zur Feststellung ihrer notarspezifischen Ausrichtung in der Regel nicht veranlasst. 
Bei Veranstaltungen außerhalb der typisch notariellen Kernbereiche (z. B. Steuer-
recht) muss die notarspezifische Ausrichtung zusätzlich in den Themenschwerpunk-
ten zum Ausdruck kommen.
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IV. Sonderfragen von Fortbildungsveranstaltungen mit steuerrechtlichen 
Inhalten

 Ziel einer steuerrechtlichen Fortbildungsveranstaltung ist es, Notarinnen und 
Notaren die Kenntnisse zu vermitteln, die für eine pflichtgemäße Amtsausübung 
erforderlich sind, die – spezifisch ausgerichtet an der notariellen Amtsausübung – 
eine optimale Erfüllung der Beratungs- und Belehrungsfunktion durch die Notarin 
oder den Notar ermöglichen und die darüber hinaus für eine qualifizierte Zusammen-
arbeit mit steuerberatenden Berufen oder einen qualifizierten Verweis an steuerbera-
tende Berufe erforderlich sind.

1.  Unmittelbar notarspezifische Steuerthemen

 Notarspezifisch sind demnach zunächst alle steuerrechtlichen Inhalte, die 
unmittelbar Amtspflichten der Notarin oder des Notars betreffen und damit auch haf-
tungsrelevant sind. Hierzu zählen insbesondere:

 – die Anzeigepflichten bei Grunderwerbsteuer, Erbschaftsteuer und 
Kapitalgesellschaften,

 – die notarrelevanten Steuerarten der Grunderwerb-, der Erbschaft- und Schen-
kungsteuer sowie der Spekulationssteuer und

 – Hinweispflichten bei gesamtschuldnerischem Steueranspruch.

2.  Steuerrechtliche Bezüge zu besonders notarrelevanten Rechtsgebieten

 Notarspezifisch sind des Weiteren die steuerrechtlichen Bezüge zu besonders 
notarrelevanten Rechtsgebieten, bei denen es für eine bedarfsgerechte Beratung bei 
der Vertragsgestaltung und Belehrung bei der Beurkundung erforderlich ist, steuer-
rechtliche Zusammenhänge und Auswirkungen zivilrechtlicher Maßnahmen erkennen 
und beurteilen zu können. Diese Interdependenzen zwischen Zivil- und Steuerrecht 
werden beispielsweise bei folgenden Themen berücksichtigt:

 – steuerrechtliche Aspekte bei der Begründung und Veräußerung von Wohnungs- 
und Teileigentum, des Altbaukaufvertrages oder des Bauträgervertrages,

 – steuerrechtliche Behandlung von Einzelkaufmann und Personengesellschaften,

 – einkommensteuerrechtliche Behandlung von Grundstücksverkauf und 
Grundbesitz,

 – einkommensteuerrechtliche Behandlung von Nießbrauch, Wohnungsrecht und 
Reallasten,

 – Umsatzsteuer in Übergabe- oder Einbringungsverträgen und Kaufverträgen 
sowie

 – steuerrechtliche Behandlung von Kapitalgesellschaften, insbesondere Fragen 
des Umwandlungs-, Grunderwerb- und Ertragsteuerrechts bei gesellschafts-
rechtlichen Umstrukturierungen.

3.  Kombinationsveranstaltungen

 Die ausschließliche Vermittlung allgemeiner steuerrechtlicher Grundlagen 
begründet keine notarspezifische Ausrichtung der Fortbildungsveranstaltung. So 
richten sich beispielsweise allgemeine Veranstaltungen auf den Gebieten des all-
gemeinen und besonderen Steuerrechts, des finanzgerichtlichen Verfahrens, der 



176

Nds. Rpfl. 1/2023

steuerlichen Gewinnermittlung sowie der Buchführung und Bilanzierung allgemein an 
steuerlich interessierte Juristinnen und Juristen, insbesondere an angehende Fach-
anwältinnen und Fachanwälte für Steuerrecht. Solche Veranstaltungen werden nur 
dann als notarspezifische Fortbildungsveranstaltungen i. S. des § 5b Abs. 1 Nr. 4 
BNotO angesehen, wenn die Vermittlung der allgemeinen steuerrechtlichen Grund-
lagen mit den unter Nummer 1 und 2 aufgeführten unmittelbar notarspezifischen 
Steuerthemen oder steuerrechtlichen Bezügen zu besonders notarrelevanten Rechts-
gebieten kombiniert wird und die notarspezifische Ausrichtung in den Themen-
schwerpunkten zum Ausdruck kommt.

V.  Online- und hybride Fortbildungsveranstaltungen

 Online- und hybride Fortbildungsveranstaltungen werden als notarspezifische 
Fortbildungsveranstaltungen i. S. des § 5b Abs. 1 Nr. 4 BNotO angesehen, wenn die 
in den Abschnitten I. bis IV. genannten Kriterien erfüllt sind, die Online- oder hybride 
Fortbildungsveranstaltung hinsichtlich ihrer inhaltlichen Anforderungen nicht hinter 
entsprechenden Präsenzveranstaltungen zurückbleibt und sichergestellt ist, dass 

 – während der gesamten Dauer der Fortbildungsveranstaltung die Möglichkeit der 
Interaktion der Referentin oder des Referenten mit den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern sowie der Teilnehmerinnen und Teilnehmer untereinander besteht 
und 

 – der Nachweis der durchgängigen Teilnahme an der Fortbildungsveranstaltung 
gewährleistet ist und erbracht wird.“
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Geschäftsordnungsvorschriften 
- GOV –

AV d. MJ v. 12. 12. 2022 (1463 - 102. 12) 
- Nds. Rpfl. S. 177 -

VORIS 31670
AV d. MJ v. 10. 12. 2019 - Nds. Rpfl. 2020 S. 19 -

 Die Bezugs-AV wird mit Wirkung vom 01.01.2023 wie folgt geändert:

1. In § 6 Satz 2 werden nach den Worten „Besucherinnen und Besucher“ die 
Worte „sowie Informationen zu einzelnen Gefährdungslagen, grundsätzliche 
Verhaltensanweisungen in Gefährdungslagen und Vorgaben zum Einsatz von 
Sicherheitstechnik“ eingefügt.

2. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

b) Es wird der folgende Absatz 2 angefügt:

„(2) 1Vermutete Informationssicherheitsvorfälle sind dem Zentralen IT-Betrieb 
Niedersächsische Justiz (ZIB) unverzüglich fernmündlich oder per E-Mail mit-
zuteilen. 2Es gelten die Bestimmungen der Dienstanweisung zum Umgang 
mit Sicherheitsvorfällen in der niedersächsischen Justiz in der jeweils gültigen 
Fassung.“

3. In § 9 Abs. 3 wird das Wort „und“ durch ein Komma und die Worte „die davon 
abgeleiteten Dienstanweisungen und Erlasse sowie“ ersetzt. 

4. § 10 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 wird der Klammerzusatz „(EGVP und DE-Mail)“ durch den Klammerzu-
satz „(EGVP und De-Mail)“ ersetzt.

b) Satz 3 wird gestrichen.

c) Der bisherige Satz 4 wird Satz 3 und erhält folgende Fassung:

„3Soweit E-Mail-Anschriften des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft angege-
ben werden, ist die Angabe der E-Mail-Adresse um den Zusatz „(Keine Rechts-
sachen)“ zu ergänzen.“ 

5. In § 14 Abs. 2 Satz 3 wird das vorhandene Zeichen durch folgendes Zeichen 
ersetzt: 

6. § 27 wird wie folgt geändert:
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a) In Absatz 7 wird der Klammerzusatz „(§ 174 ZPO)“ durch den Klammerzusatz 
„(§§ 173, 175 ZPO)“ ersetzt.

b) In Absatz 8 wird die Angabe „§ 30 Absatz 3 Sätze 4 und 5“ durch die Angabe 
„§ 30 Absatz 2 Sätze 4 und 5“ ersetzt.

7. § 29 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„§ 29

Papiergebundener Posteingang“.

b) Es wird der folgende neue Absatz 1 eingefügt:

„(1) 1Sofern papiergebundene Posteingänge zur Ersetzung der Urschrift in ein 
elektronisches Dokument zu übertragen sind, erfolgt dies auf rechtssichere 
Weise nach dem Stand der Technik unter Einhaltung der Verfahrensanweisung 
für das rechtssichere Scannen in der Niedersächsischen Justiz in ihrer jeweils 
geltenden Fassung und der Schutzbedarfsfeststellung für das ersetzende Scan-
nen in justiziellen Verfahren auf der Grundlage der BSI Technische Richtlinie 
03138 Ersetzendes Scannen (BSI TR-03138 RESISCAN) der Bund-Länder-Kom-
mission für Informationstechnik in der Justiz vom 4. 11. 2015 oder der Schutz-
bedarfsfeststellung für das ersetzende Scannen in Verwaltungssachen auf der 
Grundlage der BSI TR-03138 RESISCAN für die niedersächsische Justiz in ihrer 
jeweils geltenden Fassung. 2Der rechtssichere Scanvorgang gilt bei Umsetzung 
der den Gerichten und Staatsanwaltschaften vom Niedersächsischen Justizmi-
nisterium zur Verfügung gestellten Musterdienstanweisung für das rechtssichere 
Scannen in der niedersächsischen Justiz als sichergestellt.“

c) Die bisherigen Absätze 1 bis 4 werden Absätze 2 bis 5.

d) Im neuen Absatz 2 werden am Ende des Satzes 2 ein Komma und die Worte 
„sofern eine rechtzeitige Übertragung in ein elektronisches Dokument und 
dessen rechtzeitige elektronische Vorlage nicht sichergestellt werden kann“ 
eingefügt.

e) Im neuen Absatz 5 wird in Satz 2 die Angabe „Absatz 1 Satz 1“ durch die 
Angabe „Absatz 2 Satz 1“ ersetzt.

8. § 30 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 3 erhält folgende Fassung:

„Der Abruf von EGVP-Nachrichten vom Intermediär, deren Prüfung auf 
Schadsoftware und die Verteilung an die Fachanwendungen (ZDD, eStA-
DA, EUREKA-Fach) oder an eine andere elektronische Schnittstelle werden 
grundsätzlich automatisiert durchgeführt.“ 
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bb)  Der bisherige Satz 4 wird durch die folgenden neuen Sätze 4 bis 8 
ersetzt: 

„4In den Gerichten der ordentlichen Gerichtsbarkeit hat eine von den Gerichten 
bestimmte Bedienerin oder ein bestimmter Bediener den Nachrichtenimport in 
EUREKA-EDDA mindestens zweimal täglich zu veranlassen. 5Sofern die Einsen-
derin oder der Einsender die EGVP-Nachricht zuvor als Nachricht für den Bereit-
schaftsdienst oder als eilige Nachricht gekennzeichnet hat, kann nach vorheri-
ger Konfiguration eine Information in ein Funktionspostfach des Gerichts oder 
der Staatsanwaltschaft übermittelt oder die Nachricht dorthin ausgesteuert wer-
den. 6Darüber hinaus kann bei Gerichten, welche den ZDD einsetzen, eine Kon-
figuration als „EILT-Drucker“ derart erfolgen, dass nach Satz 5 gekennzeichnete 
EGVP-Nachrichten durch den ZDD priorisiert gedruckt und in einem speziellen 
Ausgabefach ausgeworfen werden. 7Das Ausgabefach ist regelmäßig auf das 
Vorliegen eilbedürftiger Nachrichten zu überprüfen. 8Sollte während des Emp-
fangsvorgangs ein Fehler auftreten, werden die Behörden seitens des ZIB über 
das eingerichtete Funktionspostfach „ERV-[Behördenname]“ informiert.“

b) Absatz 2 wird gestrichen. 

c) Die bisherigen Absätze 3 bis 5 werden Absätze 2 bis 4.

d) Der neue Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 3 wird die Angabe „§ 29“ durch die Angabe „§ 29 Abs. 2 bis 5“ 
ersetzt.

bb) In Satz 5 wird die Angabe „§ 136 Absatz 1 Satz 1 Grundbuchordnung – 
GBO –“ durch die Worte „die Nds. eGruVO“ ersetzt. 

9. § 31 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„1Sofern eine Nachricht eine schadbehaftete Datei enthält, wird die schadbehaf-
tete Datei automatisch durch eine Textdatei ersetzt, welche über das Vorliegen 
der schadbehafteten Datei informiert.“

 bb) Satz 5 wird gestrichen. 

b) In Absatz 3 Satz 1 werden nach den Worten „der Signaturstatus“ die Worte 
„einer qualifizierten elektronischen Signatur hinsichtlich der Gültigkeit“ 
eingefügt.

10. § 36 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 5 Satz 4 erhält folgende Fassung:
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„4Beim elektronischen Versand richtet sich die Beglaubigung nach § 169 Abs. 4 
und 5 ZPO; ein Vermerk nach Muster F ist entbehrlich.“

b) Es wird der folgende neue Absatz 6 eingefügt:

„(6) 1Werden beglaubigte Abschriften von elektronisch eingereichten Dokumen-
ten zum Versand in Papierform gefertigt, so ist ein Vermerk nach Muster F der 
Anlage anzubringen; Absatz 5 Satz 3 gilt entsprechend. 2Der das eingereichte 
elektronische Dokument betreffende Prüfvermerk ist beizufügen.“

c) Die bisherigen Absätze 6 und 7 werden Absätze 7 und 8.

11. § 38 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird der Klammerzusatz „(vgl. § 174 Absatz 1 ZPO)“ durch den 
Klammerzusatz „(vgl. § 175 Abs. 1 i. V. m. § 173 Abs. 2 ZPO)“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe „§ 174 Absatz 2 ZPO“ durch die Angabe „§ 175 
Abs. 2 ZPO“ ersetzt.

cc) In Satz 3 werden das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt und nach den 
Worten „durch Telefax“ die Worte „oder als elektronisches Dokument“ 
eingefügt.

dd) In Satz 5 werden nach den Worten „an die in Satz 1 Genannten“ die Worte 
„auf einem sicheren Übermittlungsweg“ eingefügt und der Klammerzusatz 
„(vgl. § 174 Abs. 3 ZPO)“ durch den Klammerzusatz „(vgl. § 173 Abs. 1 
und 3 ZPO)“ ersetzt.

ee) Satz 6 wird gestrichen.

ff) Der bisherige Satz 7 wird Satz 6.

gg) Im neuen Satz 6 wird die Angabe „§ 174 Abs. 3 ZPO“ durch die Angabe 
„§ 173 Abs. 3 ZPO“ ersetzt.

hh) Es wird der folgende neue Satz 7 eingefügt:

„7Die Zustellung eines elektronischen Dokuments an andere als die in Satz 
1 genannten Verfahrensbeteiligten hat auf einem sicheren Übermittlungs-
weg zu erfolgen und richtet sich nach § 173 Abs. 4 ZPO.“

b) In Absatz 8 Satz 1 wird der Klammerzusatz „(§ 192 Absatz 3, § 191, § 168 
ZPO)“ durch den Klammerzusatz „(§ 192 Satz 2, §§ 191, 168 ZPO)“ ersetzt.

12. § 42 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 erhalten die Sätze 6 und 7 die folgende Fassung:
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„6Bei elektronischem Versand von elektronisch eingereichten Dokumenten 
ist der das eingereichte elektronische Dokument betreffende Prüfvermerk 
beizufügen. 7Sollte während des Versandvorgangs ein Fehler auftreten, 
werden die Behörden seitens ZIB über das eingerichtete Funktionspostfach 
„ERV-[Behördenname]“ informiert.“

b)  In Absatz 2 werden die Worte „ist ein elektronisches Empfangsbekenntnis“   
 durch die Worte „ist ein strukturierter Datensatz“ und die Angabe „§ 174   
 Absätze 3 und 4 ZPO“ durch die Angabe „§ 173 Abs. 3 Satz 2 ZPO“ ersetzt.
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Anordnung über die Erhebung von statistischen Daten  
in Familiensachen (F-Statistik)

AV d. MJ v. 12. 12. 2022 (1441 - 104. 90)  
- Nds. Rpfl. S. 182 - 

VORIS 29401
AV d. MJ v. 19. 12. 2019 (Nds. Rpfl. 2020 S. 49)

1. Der Ausschuss für Justizstatistik der Landesjustizverwaltungen hat eine Neufas-
sung der Anordnung über die Erhebung von statistischen Daten in Familiensa-
chen (F-Statistik) beschlossen.

2. Die Anordnung in ihrer Neufassung ist ab dem 1. 1. 2023 anzuwenden.

3. Den Gerichten wird die Anordnung in ihrer Neufassung als PDF-Datei zur Ver-
fügung gestellt. Sie ist auf die Datenverarbeitungssysteme der betroffenen 
Geschäftsstellen oder Serviceeinheiten zu übernehmen. 

4. Diese AV tritt am 1. 1. 2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die AV vom 19. 12. 2019 
außer Kraft.

Anordnung über die Erhebung von statistischen Daten 
in Verfahren des Betreuungsgerichts (B-Statistik)

AV d. MJ v. 12. 12. 2022 (1441 - 104. 95) 
- Nds. Rpfl. S. 182 - 

VORIS 29402
AV d. MJ v. 21. 12. 2020 (Nds. Rpfl. 2021 S. 48)

1. Der Ausschuss für Justizstatistik der Landesjustizverwaltungen hat eine Neu-
fassung der Anordnung über die Erhebung von statistischen Daten in Verfahren 
des Betreuungsgerichts (B-Statistik) beschlossen.

2. Die Anordnung in ihrer Neufassung ist ab dem 1. 1. 2023 anzuwenden.

3. Den Gerichten wird die Anordnung in ihrer Neufassung als PDF-Datei zur Verfü-
gung gestellt. Die PDF-Datei ist auf die Datenverarbeitungssysteme der betrof-
fenen Geschäftsstellen und Serviceeinheiten zu übernehmen.

4. Diese AV tritt am 1. 1. 2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die AV vom 21. 12. 2020 
außer Kraft.

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/1c36/
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Anordnung über die Erhebung von statistischen Daten 
der Amtsgerichte in der freiwilligen Gerichtsbarkeit 

(Geschäftsübersichten – GÜ)

AV d. MJ v. 12. 12. 2022 (1441 - 104. 111) 
- Nds. Rpfl. S. 183 - 

VORIS 29402

1. Der Ausschuss für Justizstatistik der Landesjustizverwaltungen hat die Ein-
führung der Anordnung über die Erhebung von statistischen Daten der Amts-
gerichte in der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Geschäftsübersichten – GÜ) 
beschlossen.

2. Die Anordnung in ihrer Fassung (Stand: 1. 1. 2023) ist ab dem 1. 1. 2023 
anzuwenden.

3. Den Gerichten wird die Anordnung in ihrer Neufassung als PDF-Datei zur Verfü-
gung gestellt. Die PDF-Datei ist auf die Datenverarbeitungssysteme der betrof-
fenen Geschäftsstellen und Serviceeinheiten zu übernehmen.

4. Diese AV tritt am 1. 1. 2023 in Kraft. 
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Aktenordnung für die 
Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und 

Staatsanwaltschaften 
(AktO)

AV d. MJ v. 16. 12. 2022 (1454 – 102. 12) 
- Nds. Rpfl. 2023 S. 184 - 

VORIS 31660

AV d. MJ v. 3. 11. 1967 - Nds. Rpfl. S. 241 - 
AV d. MJ v. 17. 12. 2019 - Nds. Rpfl. 2020, S. 50 -

1. Die Anweisung für die Verwaltung des Schriftguts bei den Geschäftsstellen der 
Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und der Staatsanwaltschaften (Akten-
ordnung - AktO -) erhält den Titel Aktenordnung für die Gerichte der ordentli-
chen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften (AktO) und wird neu gefasst. 

2. Die Neufassung ist ab dem 1. 1. 2023 anzuwenden.

3. Den Oberlandesgerichten und Generalstaatsanwaltschaften wird die Aktenord-
nung in ihrer Neufassung zur Verfügung gestellt.

4. Diese AV tritt mit Wirkung vom 1. 1. 2023 in Kraft.
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Durchführungsbestimmungen zum Gerichtsvollzieherkostengesetz 
(DB-GvKostG)

AV d. MJ v. 12. 12. 2022 (5653 - 204. 13) 
- Nds. Rpfl. 2023 S. 185 - 

VORIS 35507 

AV d. MJ v. 23. 5. 2001 - Nds. Rpfl. S. 175 - 
AV d. MJ v. 4. 11. 2020 - Nds. Rpfl. S. 410 -

I. 

Die Landesjustizverwaltungen haben die folgende bundeseinheitliche Neufassung 
der Durchführungsbestimmungen zum Gerichtsvollzieherkostengesetz (DB-GvKostG) 
beschlossen:

A. Grundsätze von allgemeiner Bedeutung

Zu § 1

Nr. 1

Die Gerichtsvollzieherkosten (GV-Kosten) werden für die Landeskasse erhoben.

Zu § 3

Nr. 2

(1) 1Gibt die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher einen unvollständigen 
oder fehlerhaften Auftrag zurück, so ist die Auftraggeberin oder der Auftraggeber 
darauf hinzuweisen, dass der Auftrag als abgelehnt zu betrachten ist, wenn er nicht 
bis zum Ablauf des auf die Rücksendung folgenden Monats ergänzt oder berichtigt 
zurückgereicht wird. ²Wird der Mangel innerhalb der Frist behoben, so liegt kosten-
rechtlich kein neuer Auftrag vor. ³Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn der Auftrag 
zurückgegeben wird, weil die Anschrift der Schuldnerin oder des Schuldners unzu-
treffend und die zutreffende Anschrift der Gerichtsvollzieherin oder dem Gerichtsvoll-
zieher nicht bekannt ist und auch nicht ermittelt werden konnte.

(2) 1Bei bedingt erteilten Aufträgen gilt der Auftrag mit Eintritt der Bedingung als 
erteilt. 2§ 3 Abs. 2 Satz 2 GvKostG bleibt unberührt.

(3) 1Es handelt sich um denselben Auftrag, wenn die Gerichtsvollzieherin oder der 
Gerichtsvollzieher gleichzeitig beauftragt wird, einen oder mehrere Vollstreckungs-
titel zuzustellen, aufgrund der Titel Vollstreckungshandlungen gegen die Schuldne-
rin oder den Schuldner auszuführen und beim Vorliegen der Voraussetzungen nach 
§ 807 Abs. 1 ZPO die Vermögensauskunft abzunehmen. ²Verbindet die Gläubigerin 
oder der Gläubiger den Vollstreckungsauftrag mit dem Auftrag zur Abnahme der Ver-
mögensauskunft (§ 807 Abs. 1 ZPO), so liegt kostenrechtlich derselbe Auftrag auch 
dann vor, wenn die Schuldnerin oder der Schuldner der sofortigen Abnahme der Ver-
mögensauskunft widerspricht. ³Scheitert die sofortige Abnahme nur deshalb, weil die 
Schuldnerin oder der Schuldner abwesend ist, handelt es sich um zwei Aufträge.
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(4) Wird die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher gleichzeitig beauftragt, 
mehrere Auskünfte über das Vermögen der Schuldnerin oder des Schuldners nach 
§ 802l Abs. 1 Satz 1 ZPO einzuholen oder mehrere der nach § 802l Abs. 1 Satz 1 
ZPO erhobenen Daten gemäß § 802l Abs. 4 ZPO an Dritte zu übermitteln, handelt es 
sich um einen Auftrag.

(5) 1Bei der Zustellung eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses an mehrere 
Drittschuldnerinnen oder Drittschuldner handelt es sich um mehrere Aufträge. ²Die 
Zustellungen an Schuldnerin oder Schuldner und Drittschuldnerin oder Drittschuldner 
sind ein Auftrag. ³Satz 1 gilt für die Zustellung eines Europäischen Beschlusses zur 
vorläufigen Kontenpfändung entsprechend.

(6) 1Mehrere Aufträge liegen vor, wenn die Auftraggeberin oder der Auftraggeber 
lediglich als Vertreterin oder Vertreter (z. B. als Inkassounternehmen, Hauptzoll-
amt, Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt) für mehrere Gläubigerinnen oder Gläubiger 
tätig wird; maßgebend ist die Zahl der Gläubigerinnen oder Gläubiger. ²Es handelt 
sich jedoch um denselben Auftrag, wenn mehrere Gläubigerinnen oder Gläubiger, 
denen die Forderung gemeinschaftlich zusteht (z. B. Gesamtgläubigerinnen oder 
Gesamtgläubiger - § 428 BGB -, Mitgläubigerinnen oder Mitgläubiger - § 432 BGB -, 
Gesamthandsgemeinschaften) auf Grund eines gemeinschaftlich erwirkten Titels die 
Vollstreckung oder die Zustellung des Titels beantragen.

(7) Nebengeschäfte im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 3 GvKostG sind insbesondere

a) die Entgegennahme einer Zahlung im Zusammenhang mit einem Vollstre-
ckungsauftrag oder einem sonstigen selbständigen Auftrag; dies gilt auch 
dann, wenn im Zeitpunkt der Entgegennahme der Zahlung das Hauptge-
schäft bereits abschließend erledigt ist,

b) die Einholung von Auskünften bei einer der in § 755 ZPO genannten 
Stellen,

c) das Verfahren zur gütlichen Erledigung der Sache (§ 802b ZPO), es sei 
denn, die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher wurde isoliert mit 
dem Versuch der gütlichen Erledigung der Sache beauftragt (§ 802a Abs. 2 
Satz 2 ZPO).

(8) 1Stellt die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher fest, dass die Schuld-
nerin oder der Schuldner in einen anderen Amtsgerichtsbezirk verzogen ist, sind die 
bis zum Zeitpunkt der Auftragsabgabe fällig gewordenen Gebühren und Auslagen 
anzusetzen. ²Ist die Schuldnerin oder der Schuldner innerhalb des Amtsgerichtsbe-
zirks verzogen, sind die entstandenen Gebühren und Auslagen der übernehmenden 
Gerichtsvollzieherin oder dem übernehmenden Gerichtsvollzieher zum Zweck des 
späteren Kostenansatzes (§ 5 Abs. 1 Satz 1 GvKostG) mitzuteilen. ³Satz 3 der Vor-
bemerkung zum 6. Abschnitt des Kostenverzeichnisses (Anlage zu § 9 GvKostG) 
bleibt unberührt. 4Hat die abgebende Gerichtsvollzieherin oder der abgebende 
Gerichtsvollzieher einen Vorschuss gemäß § 4 GvKostG erhoben, sind die durch 
Abrechnung des Vorschusses bereits eingezogenen Gebühren und Auslagen der 
übernehmenden Gerichtsvollzieherin oder dem übernehmenden Gerichtsvollzieher 
mitzuteilen.
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Zu § 4

Nr. 3

(1) Ein Vorschuss soll regelmäßig nicht erhoben werden bei

a) Aufträgen von Behörden oder von Körperschaften, Anstalten oder Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts, auch soweit ihnen keine Kostenfreiheit zusteht,

b) Aufträgen, deren Verzögerung der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber 
einen unersetzlichen Nachteil bringen würde,

c) Aufträgen zur Erhebung von Wechsel- oder Scheckprotesten.

(2) Bei der Einforderung des Vorschusses ist die Auftraggeberin oder der Auf-
traggeber darauf hinzuweisen, dass der Auftrag erst durchgeführt wird, wenn der 
Vorschuss gezahlt ist und dass der Auftrag als zurückgenommen gilt, wenn der 
Vorschuss nicht bis zum Ablauf des auf die Absendung der Vorschussanforderung 
folgenden Kalendermonats bei der Gerichtsvollzieherin oder dem Gerichtsvollzieher 
eingegangen ist.

(3) Für die Einhaltung der Fristen nach § 3 Abs. 4 Satz 5 und § 4 Abs. 2 Satz 2 
GvKostG ist bei einer Überweisung der Tag der Gutschrift auf dem Dienstkonto und 
bei der Übersendung eines Schecks der Tag des Eingangs des Schecks unter der Vor-
aussetzung der Einlösung maßgebend.

(4) Die Rückgabe der von der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber eingereichten 
Schriftstücke darf nicht von der vorherigen Zahlung der Kosten abhängig gemacht 
werden.

(5) Bei länger dauernden Verfahren (z.B. Ratenzahlung, Ruhen des Verfahrens) 
können die Gebühren bereits vor ihrer Fälligkeit (§ 14 GvKostG) vorschussweise 
erhoben oder den von der Schuldnerin oder vom Schuldner gezahlten Beträgen (§ 15 
Abs. 2 GvKostG) entnommen werden.

Zu § 5

Nr. 4

(1) 1Solange eine gerichtliche Entscheidung oder eine Anordnung im Dienstauf-
sichtswege nicht ergangen ist, hat die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvoll-
zieher auf Erinnerung oder auch von Amts wegen unrichtige Kostenansätze rich-
tigzustellen (vgl. Nr. 7 Abs. 6). 2Soweit einer Erinnerung abgeholfen wird, wird sie 
gegenstandslos.

(2) 1Hilft die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher einer Erinnerung der 
Kostenschuldnerin oder des Kostenschuldners nicht oder nicht in vollem Umfang ab, 
so ist sie mit den Vorgängen der Bezirksrevisorin oder dem Bezirksrevisor vorzule-
gen. ²Dort wird geprüft, ob der Kostenansatz im Verwaltungsweg zu ändern ist oder 
ob Anlass besteht, für die Landeskasse ebenfalls Erinnerung einzulegen. ³Soweit der 
Erinnerung nicht abgeholfen wird, veranlasst die Bezirksrevisorin oder der Bezirks-
revisor, dass die Erinnerung mit den Vorgängen unverzüglich dem Gericht vorgelegt 
wird.
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(3) Alle gerichtlichen Entscheidungen über Kostenfragen hat die Gerichtsvollziehe-
rin oder der Gerichtsvollzieher der zuständigen Bezirksrevisorin oder dem zuständi-
gen Bezirksrevisor mitzuteilen, sofern diese nicht nach Absatz 2 an dem Verfahren 
beteiligt waren.

Zu § 7

Nr. 5

1Hilft die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher einem Antrag der Kosten-
schuldnerin oder des Kostenschuldners auf Nichterhebung von GV-Kosten wegen 
unrichtiger Sachbehandlung nicht oder nicht in vollem Umfang ab, so ist die Ent-
scheidung der Kostenschuldnerin oder dem Kostenschuldner mitzuteilen. ²Erhebt 
diese oder dieser gegen die Entscheidung Einwendungen, so legt die Gerichtsvollzie-
herin oder der Gerichtsvollzieher die Vorgänge unverzüglich mit einer dienstlichen 
Äußerung der unmittelbaren Dienstvorgesetzten oder dem unmittelbaren Dienstvor-
gesetzten (§ 1 Satz 3 GVO) vor. ³Von dort wird die Bezirksrevisorin oder der Bezirks-
revisor beteiligt; die Nichterhebung der Kosten nach § 7 Abs. 2 Satz 3 GvKostG im 
Verwaltungsweg wird angeordnet, wenn die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 
4Anderenfalls wird zunächst geprüft, ob die Kostenschuldnerin oder der Kosten-
schuldner eine Entscheidung im Verwaltungswege oder eine gerichtliche Entschei-
dung begehrt. 5Nach dem Ergebnis der Prüfung entscheidet die Dienstvorgesetzte 
oder der Dienstvorgesetzte entweder selbst oder legt die Vorgänge mit der Äußerung 
der Gerichtsvollzieherin oder des Gerichtsvollziehers dem Amtsgericht (§ 7 Abs. 2 
i.V.m. § 5 Abs. 2 GvKostG) zur Entscheidung vor.

Zu § 13

Nr. 6

(1) Von Prozess- oder Verfahrensbevollmächtigten oder sonstigen Vertreterinnen 
oder Vertretern der Auftraggeberin oder des Auftraggebers sollen Kosten nur einge-
fordert werden, wenn sie sich zur Zahlung bereit erklärt haben

(2) 1Können die GV-Kosten wegen Bewilligung von Prozess- oder Verfahrenskosten-
hilfe auch von der Auftraggeberin oder vom Auftraggeber nicht erhoben werden, so 
teilt die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher die nicht bezahlten Kosten 
ohne Rücksicht auf die aus der Landeskasse ersetzten Beträge dem Gericht mit, das 
die Sache bearbeitet hat (vgl. § 57 GVO). 2Das gleiche gilt bei gerichtlichen Aufträ-
gen. 3Soweit ein umsatzsteuerpflichtiges Geschäft betroffen ist, meldet die Gerichts-
vollzieherin oder der Gerichtsvollzieher dem Gericht im Rahmen der Kostenmitteilung 
auch das maßgebliche umsatzsteuerpflichtige Entgelt und die Höhe des Entgelts, 
welches sie oder er zum Vorsteuerabzug angemeldet hat

(3) 1Genießt die Auftraggeberin oder der Auftraggeber Kostenfreiheit, so sind die 
nicht bezahlten Kosten nach Absatz 2 der nach Landesrecht für die Vollstreckung 
zuständigen Stelle mitzuteilen; diese hat die Einziehung der Kosten zu veranlassen. 
²Die in einem Verfahren nach der Einforderungs- und Beitreibungsanordnung ent-
standenen Kosten sind jedoch zu den Sachakten mitzuteilen. ³Bei Gebührenfreiheit 
der Auftraggeberin oder des Auftraggebers sind etwaige Auslagen von dieser oder 
diesem einzufordern.

(4) Mitteilungen nach den Absätzen 2 oder 3 können unterbleiben, wenn die Kosten 
voraussichtlich auch später nicht eingezogen werden können.
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(5) In den Sonderakten oder – bei Zustellungs- und Protestaufträgen – in Spalte 
8 des Dienstregisters I ist zu vermerken, dass die Kostenmitteilung abgesandt oder 
ihre Absendung gemäß Absatz 4 unterblieben ist.

Zu § 14

Nr. 7

(1) 1Die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher stellt über jeden kosten-
pflichtigen Auftrag unverzüglich nach Fälligkeit der Gebühren und Auslagen in den 
Akten eine Kostenrechnung auf. 

2Darin sind anzugeben:

a) Bezeichnung der Sache

b) eine eindeutig identifizierbare, fortlaufende und einmalig vergebene Rechnungs-
nummer nach landesspezifischer Vorgabe

c) die einzelnen Kostenansätze unter Hinweis auf die angewendeten 
Kostenvorschriften

d) ggf. der auf die Einzelbeträge nach c.) anzuwendende Steuersatz und Steuerbe-
trag, sowie

e) empfangene Vorschüsse, gegebenenfalls aufgegliedert in den Nettovorschuss 
für umsatzsteuerpflichtige Leistungen und darauf entfallende Umsatzsteuer.

3Sofern die Höhe der Kosten davon abhängt, sind auch der Wert des Gegenstandes 
(§ 12 GvKostG) und die Zeitdauer des Dienstgeschäfts, beim Wegegeld und bei Rei-
sekosten gemäß Nr. 712 KV auch die nach Nr. 18 Abs. 1 maßgebenden Entfernun-
gen anzugeben. 4Die Urschrift der Kostenrechnung ist unter Angabe von Ort, Tag und 
Amtsbezeichnung eigenhändig zu unterschreiben.

(2) 1Die der Kostenschuldnerin oder dem Kostenschuldner umgehend, gegebenen-
falls mit Zahlungsaufforderung zuzuleitende Reinschrift der Kostenrechnung hat 
neben den Angaben in Absatz 1 zu enthalten:

a) Name, Büroanschrift und Kontoverbindung der Gerichtsvollzieherin oder des 
Gerichtsvollziehers,

b) das Rechnungsdatum,

c) eine kurze Bezeichnung der Sache sowie

d) Angaben zur Zahlungsfrist.

2Werden mit der Kostenrechnung auch Kosten für Leistungen der Gerichtsvollziehe-
rin oder des Gerichtsvollziehers geltend gemacht, die der Umsatzsteuer unterliegen, 
sind über die in Absatz 1 genannten Angaben hinaus in der Kostenrechnung auch 
anzugeben:
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a) der vollständige Name und die vollständige Anschrift der nach dem Umsatz-
steuergesetz (UStG) zuständigen Organisationseinheit nebst der ihr erteilten 
Steuernummer bzw. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.),

b) für den Fall einer unternehmerischen Auftraggeberin oder eines unternehmeri-
schen Auftraggebers mit Sitz im Ausland deren oder dessen USt-IdNr. und die 
Angabe „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers“,

c) der vollständige Name und die vollständige Anschrift der Rechnungsempfän-
gerin oder des Rechnungsempfängers,

d) das Datum der letzten von der Kostenrechnung erfassten maßgeblichen Voll-
streckungshandlung sowie

e) der Zeitpunkt der Vereinnahmung eines etwa empfangenen Vorschusses.

3Die Reinschrift der Kostenrechnung ist mit der Unterschrift oder dem Dienststempel 
zu versehen, die auch maschinell erzeugt sein können, und der Kostenschuldnerin 
oder dem Kostenschuldner unter Beifügung der gemäß § 3a GvKostG vorgeschrie-
benen Rechtsbehelfsbelehrung sowie eines Hinweises auf die nach Artikel 13 und 
14 der Datenschutz-Grundverordnung vorgeschriebenen Informationen zum Daten-
schutz zu übermitteln.

(3) Ist über die Amtshandlung eine Urkunde aufzunehmen, so ist die Kostenrech-
nung auf die Urkunde zu setzen, mit dieser zu verbinden und auf alle Abschriften zu 
übertragen.

(4) 1Bei der Zustellung eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses als 
Schriftstück an eine Drittschuldnerin oder einen Drittschuldner ist die Abschrift 
der Kostenrechnung entweder auf die beglaubigte Abschrift des Pfändungs- und 
Überweisungsbeschlusses oder auf die mit dieser zu verbindenden Abschrift der 
Zustellungsurkunde zu setzen. ²Erfolgt die Zustellung als elektronisches Dokument, 
so ist die Kostenrechnung mit dem zuzustellenden Pfändungs- und Überweisungsbe-
schluss und der automatisierten Eingangsbestätigung zu verbinden.

(5) Erhält die Kostenschuldnerin oder der Kostenschuldner, eine Reinschrift der 
Kostenrechnung nicht bereits nach Absätzen 3 bis 4, so ist ihr oder ihm eine solche, 
gegebenenfalls mit Zahlungsaufforderung, umgehend mitzuteilen.

(6) 1Bei unrichtigem Kostenansatz stellt die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichts-
vollzieher eine berichtigte Kostenrechnung auf und zahlt den etwa überzahlten 
Betrag zurück. ²Dieser Betrag wird in den laufenden Geschäftsbüchern unter beson-
derer Nummer als Minusbuchung von den Kosten abgesetzt.

(7) Bei der Nachforderung von Kosten ist § 6 GvKostG, bei der Zurückzahlung von 
Kleinbeträgen § 59 GVO zu beachten.



191

Nds. Rpfl. 1/2023

Nr. 8

(1) 1Kosten im Betrag von weniger als 2,50 Euro sollen nicht für sich allein einge-
fordert, sondern vielmehr gelegentlich kostenfrei oder zusammen mit anderen For-
derungen eingezogen werden. ²Kleinbeträge, die hiernach nicht eingezogen werden 
können, sind durch einen Vermerk bei der Kostenrechnung in den Sonderakten zu 
löschen. ³Die der Gerichtsvollzieherin oder dem Gerichtsvollzieher nach den gelten-
den Bestimmungen (§ 7 Abs. 3 GVO) aus der Landeskasse zu ersetzenden Beträge 
sind in die Spalten 12 und 13 des Kassenbuchs II einzutragen. 4Der Buchungsvor-
gang ist dort in Spalte 14 durch den Buchstaben K zu kennzeichnen. 5Bei im Dienst-
register I verzeichneten Aufträgen sind dort in Spalte 5 die Kosten durch Minus-
buchung zu löschen, die aus der Landeskasse zu ersetzenden Auslagen in Spalte 7 
einzutragen und der Buchungsvorgang durch den Buchstaben K in Spalte 8 zu kenn-
zeichnen. 6Auch wenn Beträge gelöscht sind, können sie später nach Satz 1 eingezo-
gen werden.

(2) Die GV-Kosten können insbesondere erhoben werden

a)  durch Einlösung eines übersandten oder übergebenen Schecks;

b)  durch Einziehung im Lastschriftverfahren;

c)  durch Aufforderung an die Kostenschuldnerin oder den Kostenschuldner, die 
Kosten innerhalb einer Frist, die regelmäßig zwei Wochen beträgt, unter Angabe 
der Geschäftsnummer an die Gerichtsvollzieherin oder den Gerichtsvollzieher zu 
zahlen,

d)  ausnahmsweise durch Nachnahme, wenn dies zur Sicherung des Eingangs der 
Kosten angebracht erscheint.

Nr. 9

(1) 1Zahlt eine Kostenschuldnerin oder ein Kostenschuldner die angeforderten GV-
Kosten nicht fristgemäß, so soll sie oder er gemahnt werden. ²Die Mahnung kann 
unterbleiben, wenn damit zu rechnen ist, dass die Kostenschuldnerin oder der Kos-
tenschuldner sie unbeachtet lässt. ³War die Einziehung der Kosten durch Nachnahme 
versucht, so ist nach Nr. 8 Abs. 2 Buchstabe c zu verfahren; einer Mahnung bedarf 
es in diesem Falle nicht.

(2) 1Die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher beantragt bei der für den 
Wohnsitz oder Sitz der Kostenschuldnerin oder des Kostenschuldners nach Landes-
recht für die Vollstreckung zuständigen Stelle die zwangsweise Einziehung der rück-
ständigen Kosten, falls eine Mahnung nicht erforderlich ist oder die Schuldnerin oder 
der Schuldner trotz Mahnung nicht gezahlt hat (vgl. § 57 GVO). ²Bei einem Rück-
stand von weniger als 25 Euro soll ein Antrag nach Satz 1 in der Regel nur gestellt 
werden, wenn Anhaltspunkte für die Annahme vorliegen, dass bei der nach Landes-
recht für die Vollstreckung zuständigen Stelle noch weitere Forderungen gegen die 
Kostenschuldnerin oder den Kostenschuldner bestehen; Nr. 8 Abs. 1 Satz 2 bis 6 gilt 
entsprechend. ³Der Kosteneinziehungsantrag ist mit dem Abdruck des Dienststem-
pels zu versehen, der auch maschinell erzeugt sein kann. 4In den Sonderakten oder 
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- bei Zustellungs- und Protestaufträgen - in Spalte 8 des Dienstregisters I ist der Tag 
der Absendung des Antrags zu vermerken und anzugeben, warum kein Kostenvor-
schuss erhoben ist. 5Zahlt die Kostenschuldnerin oder der Kostenschuldner nachträg-
lich oder erledigt sich der Kosteneinziehungsantrag aus anderen Gründen ganz oder 
teilweise, so ist dies der nach Landesrecht für die Vollstreckung zuständigen Stelle 
unverzüglich mitzuteilen.

(3) 1Die eingegangenen Beträge sind in folgender Reihenfolge auf die offenstehen-
den Kosten anzurechnen, sofern sie zu ihrer Tilgung nicht ausreichen:

a)  Wegegelder und Reisekosten gemäß Nr. 712 KV,

b)  Dokumentenpauschalen,

c)  Pauschale für sonstige bare Auslagen gemäß Nr. 716 KV,

d)  sonstige Auslagen,

e)  Gebühren.

²Sind Kosten für Leistungen der Gerichtsvollzieherin oder des Gerichtsvollziehers gel-
tend gemacht, die der Umsatzsteuer unterliegen, sind zunächst die auf nicht steuer-
bare Kosten, steuerbare Kosten und Umsatzsteuer entfallenden Anteile des nach 
der Kostenrechnung insgesamt zu zahlenden Betrages in das Verhältnis zur Teilzah-
lung zu setzen. ³Die danach errechneten anteiligen Beträge für steuerbare und nicht 
steuerbaren Kosten sind nach Abzug des auf die Umsatzsteuer entfallenden Betrages 
im Übrigen gemäß Satz 1 zu verrechnen.

(4) 1Die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher löscht die rückständigen 
Kosten, wenn

a)  die Kostenforderung nicht oder nicht in voller Höhe einziehbar ist, insbesondere 
die nach Landesrecht für die Vollstreckung zuständige Stelle mitgeteilt hat, dass 
der Versuch der zwangsweisen Einziehung ganz oder zum Teil erfolglos verlau-
fen sei, und

b)  nach der Mitteilung der nach Landesrecht für die Vollstreckung zuständigen 
Stelle oder der eigenen Kenntnis keine Anhaltspunkte dafür vorhanden sind, 
dass die Kosten in Zukunft einziehbar sein werden.

²Die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher löscht die Beträge durch Ver-
merk bei der Kostenrechnung in den Sonderakten und stellt gleichzeitig die zu 
erstattenden Auslagen in die Spalten 12 und 13 des Kassenbuchs II ein. ³Bei Zustel-
lungs- und Protestaufträgen sind die Beträge durch Minusbuchung in Spalte 5 des 
Dienstregisters I zu löschen und die zu erstattenden Auslagen dort in Spalte 7 
einzustellen.
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B. Grundsätze, die nur für einzelne Kostenvorschriften  
von Bedeutung sind
Zu Nrn. 100, 101 KV

Nr. 10

Für Zustellungen von Amts wegen wird keine Zustellungsgebühr erhoben.

Zu Nr. 102 KV

Nr. 10a

Für die Beglaubigung der von der Gerichtsvollzieherin oder dem Gerichtsvollzieher 
selbst gefertigten Abschriften wird keine Beglaubigungsgebühr erhoben.

Zu Nr. 205 KV

Nr. 11

(1) 1Für eine Anschlusspfändung wird dieselbe Gebühr erhoben wie für eine Erst-
pfändung. 2Durch die Gebühr wird auch die Zustellung des Pfändungsprotokolls 
durch die nachpfändende Gerichtsvollzieherin oder den nachpfändenden Gerichtsvoll-
zieher an die erstpfändende Gerichtsvollzieherin oder den erstpfändenden Gerichts-
vollzieher (§ 826 Abs. 2 ZPO, § 116 Abs. 2 GVGA) abgegolten.

(2) Für die Hilfspfändung (§ 106 GVGA) wird die Gebühr nicht erhoben.

Zu Nr. 220 KV

Nr. 12

(1) Die Gebühr wird ohne Rücksicht auf die Zahl der entfernten Sachen und die 
Zahl der Aufträge erhoben.

(2) Bei der Berechnung der Zeitdauer (vgl. Nr. 15) ist auch die Zeit zu berücksich-
tigen, die erforderlich ist, um die Sachen von dem bisherigen an den neuen Standort 
zu schaffen.

(3) 1Werden Arbeitshilfen hinzugezogen, so genügt es, wenn die Gerichtsvollziehe-
rin oder der Gerichtsvollzieher ihnen an Ort und Stelle die nötigen Weisungen gibt 
und ihnen die weitere Durchführung überlässt. 2Dabei rechnet nur die Zeit, während 
welcher die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher zugegen ist.

Zu Nr. 221 KV

Nr. 13

1Im Fall der Hilfspfändung (§ 106 GVGA) wird die Gebühr nur erhoben, wenn 
die Gläubigerin oder der Gläubiger den Pfändungsbeschluss über die dem Papier 
zugrunde liegende Forderung vorlegt, bevor die Gerichtsvollzieherin oder der 
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Gerichtsvollzieher das Papier an die Schuldnerin oder den Schuldner zurückgegeben 
hat. ²Sonst werden nur die Auslagen erhoben.

Zu Nrn. 410, 411 KV

Nr. 14

(1) 1Die in den Nrn. 410, 411 KV bestimmten Gebühren werden nur erhoben, wenn 
die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher mit dem Angebot der Leistung 
oder der Beurkundung des Leistungsangebots außerhalb eines Auftrags zur Zwangs-
vollstreckung besonders beauftragt war. ²Ein Leistungsangebot im Rahmen eines 
Vollstreckungsauftrags nach § 756 ZPO oder die Beurkundung eines solchen Ange-
bots ist Nebengeschäft der Vollstreckungstätigkeit (vgl. § 45 Abs. 4 GVGA).

(2) Gebühren werden nicht erhoben, wenn die Gerichtsvollzieherin oder der 
Gerichtsvollzieher nach Landesrecht für die Amtshandlung sachlich nicht zuständig 
ist.

Zu Nr. 500 KV

Nr. 15

(1) 1Bei der Berechnung des Zeitaufwandes für eine Amtshandlung ist auch die Zeit 
für die Aufnahme des Protokolls, für die Zuziehung von weiteren Personen oder für 
die Herbeiholung polizeilicher Unterstützung mit einzurechnen. ²Dagegen darf weder 
die Zeit für Hin- und Rückweg noch die Zeit, die vor der Amtshandlung zur Herbei-
schaffung von Transportmitteln verwendet worden ist, in die Dauer der Amtshand-
lung eingerechnet werden (vgl. auch Nr. 12 Abs. 2 und 3).

(2) Bei der Wegnahme von Personen oder beweglichen Sachen rechnet die für die 
Übergabe erforderliche Zeit mit. Nr. 12 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.

Zu Abschnitt 6. KV

Nr. 16

(weggefallen)

Zu Nr. 710 KV

Nr. 17

(1) Die Pauschale nach Nr. 710 KV wird nur erhoben, wenn die Beförderung der 
Erledigung einer Amtshandlung dient und durch die Benutzung des eigenen Beförde-
rungsmittels die ansonsten erforderliche Benutzung eines fremden Beförderungsmit-
tels vermieden wird.

(2) Der Name einer mitgenommenen Person und der Grund für die Beförderung 
durch die Gerichtsvollzieherin oder den Gerichtsvollzieher sind in den Akten zu 
vermerken.
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Zu Nrn. 711, 712 KV

Nr. 18

(1) 1Die Höhe des Wegegeldes nach Nr. 711 KV hängt davon ab, in welcher Ent-
fernungszone der Ort der am weitesten entfernt stattfindenden Amtshandlung liegt, 
sofern sich aus einer Rechtsverordnung nach § 12a GvKostG nichts anderes ergibt. 
²Für jede Amtshandlung kommen zwei Entfernungszonen in Betracht. ³Mittelpunkt 
der ersten Entfernungszone ist das Hauptgebäude des Amtsgerichts und zwar auch 
dann, wenn sich die Verteilungsstelle (§ 22 GVO) in einer Nebenstelle oder Zweig-
stelle des Amtsgerichts befindet. 4Mittelpunkt der zweiten Entfernungszone ist das 
Geschäftszimmer der Gerichtsvollzieherin oder des Gerichtsvollziehers. 5Maßgebend 
ist in beiden Fällen die (einfache) nach der Luftlinie zu messende Entfernung vom 
Mittelpunkt zum Ort der Amtshandlung. 6Die kürzere Entfernung ist entscheidend.

(2) Neben dem Wegegeld werden andere durch die auswärtige Tätigkeit bedingte 
Auslagen, insbesondere Fähr- und Brückengelder sowie Aufwendungen für eine 
Übernachtung oder einen Mietkraftwagen nicht angesetzt.

(3) Wird eine Amtshandlung von der Vertretungskraft der Gerichtsvollzieherin oder 
des Gerichtsvollziehers vorgenommen, so gilt Folgendes:

a) Sind die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher und die Vertretungs-
kraft demselben Amtsgericht zugewiesen, so ist für die Berechnung des Wege-
geldes in den Fällen der Nr. 711 KV das Geschäftszimmer der Vertretungskraft 
maßgebend.

b) 1Sind die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher und die Vertretungs-
kraft nicht demselben Amtsgericht zugewiesen, so liegt bei Amtshandlungen 
der Vertretungskraft im Bezirk der Gerichtsvollzieherin oder des Gerichtsvollzie-
hers ein Fall der Nr. 712 KV nicht vor. 2Für die Berechnung des Wegegeldes ist 
in diesem Fall das Amtsgericht maßgebend, dem die vertretene Gerichtsvollzie-
herin oder der vertretene Gerichtsvollzieher zugewiesen ist. 3Unterhält die Ver-
tretungskraft im Bezirk dieses Amtsgerichts ein Geschäftszimmer, so ist für die 
Vergleichsberechnung nach Absatz 1 von diesem auszugehen.

II. 

(1) Diese AV tritt am 1. 1. 2023 in Kraft.

(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Bezugs-AV außer Kraft.
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Geschäftsanweisung für Gerichtsvollzieher (GVGA)

AV d. MJ v. 6. 12. 2022 (2344 – 204. 262) 
– Nds. Rpfl. S. 196 – 

VORIS 31330
AV d. MJ v. 16. 7. 2013 – Nds. Rpfl. S. 225 – 
AV d. MJ v. 8. 10. 2018 – Nds. Rpfl. S. 315 –

I.

Die Landesjustizverwaltungen haben folgende bundeseinheitliche Änderungen 
der Geschäftsanweisung für Gerichtsvollzieher (GVGA) vereinbart:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu § 11 wird wie folgt neu gefasst: 
„§ 11 Zustellung eines Dokuments an mehrere Beteiligte“.

b) Die Angabe zu § 12 wird wie folgt neu gefasst: 
„§ 12 Zustellung mehrerer Dokumente an einen Beteiligten“.

c) Die Angabe zu § 14 wird wie folgt neu gefasst: 
„§ 14 (aufgehoben)“

d) Die Angabe zu § 15 wird wie folgt neu gefasst: 
„§ 15 Wahl der Zustellungsart bei Schriftstücken“

e) Die Angabe zu § 16 wird wie folgt neu gefasst: 
„§ 16 Empfangnahme von Dokumenten und Beglaubigung der 
Schriftstücke“

f) Die Angabe zu § 24 wird wie folgt neu gefasst: 
„§ 24 Zustellungsnachweis“

g) Die Angabe zu § 73 wird wie folgt neu gefasst: 
„§ 73 Unpfändbare Sachen und Tiere“

2. § 4 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 4

Form des Auftrags

(§ 161 GVG, §§ 168, 192, 753 Absatz 2, 3 und 4, §§ 754, 754a, 802a  
Absatz 2 ZPO)

1Aufträge an den Gerichtsvollzieher bedürfen keiner Form, soweit nicht durch Rechts-
verordnung gem. § 753 Absatz 3 der Zivilprozessordnung (ZPO) verbindliche For-
mulare für den Auftrag eingeführt sind. 2Aufträge zur Vollstreckung einer Geldfor-
derung sind unter Verwendung des nach § 5 der Verordnung über das Formular für 
den Vollstreckungsauftrag an den Gerichtsvollzieher (GVFV) verbindlich zu nutzen-
den Formulars zu stellen. 3Einer Verwendung des Formulars bedarf es nicht für einen 
Auftrag, der ausschließlich die Zustellung eines Schriftstücks zum Inhalt hat oder für 
einen Auftrag zur Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (§ 1 Absatz 2 
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GVFV). 4Ein elektronisch eingereichter Auftrag muss den Anforderungen des § 130a 
Absatz 2 bis 4 ZPO und denjenigen der Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung 
(ERVV) genügen; § 130a Absatz 6 ZPO gilt entsprechend. 5Der nach § 298 Absatz 2 
und 3 ZPO anzufertigende Aktenvermerk kann durch den Ausdruck des Prüfvermerks 
ersetzt werden. 6Mündlich erteilte Aufträge sind aktenkundig zu machen.“

3. In § 5 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 werden nach dem Wort „Post“ die Worte „oder elekt-
ronisch“ eingefügt.

4. § 10 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 10

Zustellungsaufträge mit Auslandsbezug

(1) 1Gehen dem Gerichtsvollzieher Aufträge in einem Verfahren vor einer auslän-
dischen (nichtdeutschen) Behörde unmittelbar von einer ausländischen Behörde, 
einem Beteiligten oder einem Beauftragten (zum Beispiel einem deutschen Rechts-
anwalt oder Notar) zu, so legt er sie unerledigt seiner vorgesetzten Dienststelle 
vor und wartet ihre Weisungen ab (§ 126 der Rechtshilfeordnung für Zivilsachen 
(ZRHO)). 2Eine Vorlage ist nicht erforderlich, soweit

1. ausländische Schuldtitel zur Vollstreckung geeignet sind (§§ 40, 41),

2. auf der Grundlage des deutsch-britischen Rechtshilfeabkommens vom 20. März 
1928 unmittelbare Zustellungen im Parteibetrieb erfolgen sollen,

3. gerichtliche oder außergerichtliche Schriftstücke nach Artikel 20 und 21 der 
Verordnung (EU) 2020/1784 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. 
November 2020 über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstü-
cke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten (Zustellung von Schriftstü-
cken) (ABl. L 405 vom 02.12.2020, S. 40; ABl. L 173 vom 30.06.2022, S. 133) im 
Inland unmittelbar durch den Gerichtsvollzieher zugestellt werden können und dieser 
das hierbei zu beachtende Verfahren einhält. 

3Der Empfänger hat ein Annahmeverweigerungsrecht von zwei Wochen, sofern das 
zuzustellende Schriftstück nicht in einer Sprache abgefasst oder in eine Sprache 
übersetzt ist, die er versteht oder die Amtssprache am Zustellungsort ist. 4Der Emp-
fänger ist durch den Gerichtsvollzieher mit dem Formblatt L über sein Annahme-
verweigerungsrecht zu belehren, sofern das zuzustellende Schriftstück nicht in der 
Amtssprache oder einer der Amtssprachen am Zustellungsort abgefasst oder in diese 
übersetzt ist. 5Zu diesem Zweck sollte dem Zustellungsantrag erforderlichenfalls das 
Formblatt L in der oder einer der Amtssprachen des Ursprungsstaats und der oder 
einer der Amtssprachen am Zustellungsort beigefügt sein. 6Bei Anzeichen dafür, dass 
der Empfänger eine Amtssprache eines weiteren Mitgliedstaates versteht, ist das 
Formblatt auch in dieser Sprache beizufügen.

(2) 1Aufträge zu Zustellungen nach Orten außerhalb des Bereichs deutscher 
Gerichtsbarkeit legt der Gerichtsvollzieher unerledigt seiner vorgesetzten Dienststelle 
vor und wartet ihre Weisung ab. 2Für Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse gel-
ten die besonderen Bestimmungen nach § 15 Absatz 1 Satz 3.“

5. § 11 wird wie folgt neu gefasst:
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„§ 11

Zustellung eines Dokuments an mehrere Beteiligte

(1)  1Eine Zustellung an mehrere Beteiligte ist bei der Zustellung eines Dokuments 
als Schriftstück (§ 193 ZPO) durch Übergabe einer Ausfertigung oder beglaubig-
ten Abschrift und bei der Zustellung eines Dokuments als elektronisches Dokument 
(§ 193a ZPO) durch Zustellung an jeden einzelnen Beteiligten zu bewirken. 2Dies gilt 
auch, wenn die Zustellungsempfänger in häuslicher Gemeinschaft leben (zum Bei-
spiel Ehegatten, Lebenspartner, Eltern, Kinder).

(2)  1Bei der Zustellung an den Vertreter mehrerer Beteiligter (zum Beispiel den 
gesetzlichen Vertreter oder Prozessbevollmächtigten) genügt es, wenn dem Vertreter 
nur eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift eines Schriftstücks übergeben oder 
das elektronische Dokument einmal zugestellt wird. 2Einem bloßen Zustellungsbe-
vollmächtigten mehrerer Beteiligter sind in einer einzigen Zustellung so viele Ausfer-
tigungen oder Abschriften eines Schriftstücks zu übergeben, wie Beteiligte vorhan-
den sind.

(3)  Ist der Zustellungsadressat der Zustellung zugleich für seine eigene Person und 
als Vertreter beteiligt, so muss die Zustellung an ihn in seiner Eigenschaft als Vertre-
ter besonders erfolgen.“

6. § 12 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 12

Zustellung mehrerer Dokumente an einen Beteiligten

(1)  Sind einem Beteiligten mehrere Dokumente zuzustellen, die verschiedene 
Rechtsangelegenheiten betreffen, so stellt der Gerichtsvollzieher jedes Dokument 
besonders zu.

(2)  Betreffen die Dokumente dieselbe Rechtsangelegenheit, so erledigt der 
Gerichtsvollzieher den Auftrag durch eine einheitliche Zustellung, wenn die Doku-
mente als zusammengehörig gekennzeichnet sind oder wenn der Auftraggeber eine 
gemeinsame Zustellung beantragt hat.“

7. § 13 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 13

Vorbereitung der Zustellung

 1Die Zustellung ist mit Sorgfalt vorzubereiten. 2Der Gerichtsvollzieher prüft 
dabei auch, ob Schriftstücke unterschrieben und ordnungsgemäß beglaubigte 
Abschriften in der erforderlichen Zahl vorhanden sind. 3Reicht der Auftraggeber das 
zuzustellende Dokument als elektronisches Dokument ein, prüft der Gerichtsvoll-
zieher, ob das Dokument nach Maßgabe des § 130a ZPO wirksam eingegangen ist. 
4Er sorgt dafür, dass Mängel auf dem kürzesten Wege abgestellt werden, möglichst 
sofort bei Entgegennahme des Auftrags. 5Soweit es angängig ist, beseitigt er die 
Mängel selbst.“

8. § 14 wird aufgehoben.
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9. Die Überschrift von § 15 wird wie folgt gefasst:

„§ 15

Wahl der Zustellungsart bei Schriftstücken“

10. § 16 wird wie folgt geändert:

 a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§ 16

Empfangnahme von Dokumenten und Beglaubigung der Schriftstücke

(§§ 192, 193 ZPO)“

 b) Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:

„(1) 1Beim Empfang der zuzustellenden Schriftstücke vermerkt der Gerichtsvollzieher 
den Zeitpunkt der Übergabe auf den Urschriften, Ausfertigungen und allen Abschrif-
ten. 2Bei unmittelbar erteilten Aufträgen bescheinigt er der Partei auf Verlangen den 
Zeitpunkt der Übergabe. 3Fertigt der Gerichtsvollzieher von einem elektronischen 
Dokument die für die Zustellung als Schriftstück erforderlichen Abschriften als Aus-
drucke selbst, vermerkt er auf allen Abschriften den Zeitpunkt des Eingangs und den 
Übermittlungsweg oder fügt den Abschriften jeweils einen Ausdruck des technischen 
Prüfdokuments bei.“

 c) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:

 „1Soll ein Dokument als Schriftstück zugestellt werden, hat der Rechtsanwalt, 
der eine Partei vertritt, dem Gerichtsvollzieher die zur Ausführung des Zustellungs-
auftrags erforderlichen Abschriften mit zu übergeben, wenn er dem Gerichtsvollzie-
her das zuzustellende Dokument in Papierform übermittelt.“

 d) In Absatz 3 Satz 3 wird der Klammerzusatz „(EDRDG)“ durch den Klammer-
zusatz „(RDGEG)“ ersetzt.

11. § 17 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 17

 1Die persönliche Zustellung führt der Gerichtsvollzieher nach Maßgabe der 
§§ 191 bis 193, 194, 195 und §§ 166 bis 172, 174 bis 190 ZPO aus. 2§ 58 Absatz 1 
Satz 2 ist zu beachten.“

12. § 18 wird wie folgt geändert:

 a) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Zustellung“ die Worte „eines 
Schriftstücks“ eingefügt.

 b) Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst:
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„(4) 1Ist im Auftrag eine Person als rechtsgeschäftlich bestellter Vertreter mit den 
erforderlichen Angaben bezeichnet, so stellt der Gerichtsvollzieher nach Vorlage 
der schriftlichen Vollmacht an diese Person zu. 2Das gilt auch, wenn anlässlich der 
Zustellung ein anderer rechtsgeschäftlich bestellter Vertreter die Vertretung des 
Adressaten anzeigt. 3Die Vollmacht kann als elektronisches Dokument übermittelt 
werden, wenn der Aussteller der Erklärung dieser seinen Namen hinzugefügt und das 
elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen 
hat. 4Es bedarf keiner Ermittlungen darüber, ob ein Dritter bevollmächtigt ist oder 
ob die ihm vorgelegte Vollmacht ordnungsgemäß ist. 5Die Zustellung unterbleibt, 
wenn der Gerichtsvollzieher Zweifel an der Echtheit und am Umfang der Vollmacht 
hat. 6Auf der Zustellungsurkunde (§ 24) ist zu vermerken, dass die Vollmachts-
urkunde vorgelegen hat. 7Erfolgt die Zustellung als elektronisches Dokument kann 
der Gerichtsvollzieher einen gesonderten Vermerk erstellen, aus dem er mit automa-
tisierter Eingangsbestätigung und zuzustellendem Dokument ein neues, einheitliches 
elektronisches Dokument herstellt.“

13. § 22 Satz 4 wird wie folgt neu gefasst:

 „4Dies gilt nicht, wenn die Ersatzzustellung mit der Aufforderung zur Abgabe der 
Erklärung nach § 840 Absatz 1 ZPO verbunden und der Ersatzempfänger zur Abgabe 
der Erklärung bereit ist und seine Befugnis versichert oder sich an die Zustellung 
sofort eine Vollstreckungshandlung anschließt.“

14. § 24 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 24

Zustellungsnachweis

(§§ 193, 182, § 193a Absatz 2 ZPO)

(1)  1Der Gerichtsvollzieher nimmt über jede von ihm bewirkte Zustellung eines 
Schriftstücks am Zustellungsort eine Urkunde auf, die den Bestimmungen des § 193 
Absatz 2 und § 182 ZPO entsprechen muss. 2Als Nachweis der Zustellung eines elek-
tronischen Dokuments dient die automatisierte Eingangsbestätigung (§ 193a Absatz 
2 Satz 1 ZPO).

(2)  1Hat der Auftraggeber die genaue Angabe der Zeit der Zustellung verlangt oder 
erscheint diese Angabe nach dem Ermessen des Gerichtsvollziehers im Einzelfall von 
Bedeutung, so ist die Zeit in der Zustellungsurkunde auch nach Stunden und Minuten 
zu bezeichnen. 2Dies gilt zum Beispiel bei der Zustellung eines Pfändungsbeschlusses 
an den Drittschuldner, bei der Benachrichtigung des Drittschuldners nach § 845 ZPO 
sowie dann, wenn durch die Zustellung eine nach Stunden berechnete Frist in Lauf 
gesetzt wird.

(3)  1Die Zustellungsurkunde ist auf die Urschrift des zuzustellenden Schriftstücks 
oder auf einen damit zu verbindenden Vordruck nach Anlage 1 der Zustellungsvor-
druckverordnung zu setzen. 2Auf der Zustellungsurkunde vermerkt der Gerichts-
vollzieher die Person, in deren Auftrag er zugestellt hat. 3Hat der Auftraggeber dem 
Gerichtsvollzieher das zuzustellende Dokument elektronisch auf einem sicheren 
Übermittlungsweg übermittelt, verbindet der Gerichtsvollzieher die automatisierte 
Eingangsbestätigung mit dem zuzustellenden elektronischen Dokument und übermit-
telt diese anschließend dem Auftraggeber. 4 Hierzu kann der Gerichtsvollzieher aus 



201

Nds. Rpfl. 1/2023

automatisierter Eingangsbestätigung und zuzustellendem Dokument ein neues, ein-
heitliches elektronisches Dokument herstellen.

(4)  1Eine durch den Gerichtsvollzieher beglaubigte Abschrift der Zustellungs-
urkunde ist auf das bei der Zustellung zu übergebende Schriftstück oder auf einen 
mit ihm zu verbindenden Bogen zu setzen. 2Die Übergabe einer Abschrift der Zustel-
lungsurkunde kann dadurch ersetzt werden, dass der Gerichtsvollzieher den Tag 
der Zustellung auf dem zu übergebenden Schriftstück vermerkt. 3Jedoch soll der 
Gerichtsvollzieher von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch machen, wenn der Zustel-
lungsadressat ein anzuerkennendes Interesse daran hat, die Wirksamkeit der Zustel-
lung anhand einer Zustellungsurkunde nachzuprüfen.

(5)  1Ist die Zustellungsurkunde auf einem Vordruck oder die für den Empfänger 
beglaubigte Abschrift auf einem besonderen Bogen geschrieben, so ist besonders 
darauf zu achten, dass die herzustellende Verbindung mit dem Schriftstück haltbar 
ist. 2Auf der Urkunde ist in diesem Fall auch die Geschäftsnummer anzugeben, die 
das zuzustellende Schriftstück trägt.

(6)  1Die Zustellungsurkunde ist der Partei, für welche die Zustellung erfolgt, unver-
züglich zu übergeben oder zu übersenden. 2War der Auftrag von mehreren Per-
sonen erteilt, so übermittelt der Gerichtsvollzieher beim Fehlen einer besonderen 
Anweisung die Urkunde an eine von ihnen, die er nach seinem Ermessen auswählt. 
3Hatte die Geschäftsstelle den Auftrag vermittelt, so übermittelt der Gerichtsvollzie-
her die Zustellungsurkunde unmittelbar dem Auftraggeber, der die Vermittlung der 
Geschäftsstelle in Anspruch genommen hatte.“

15. In § 27 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Zustellung“ die Worte „des 
Schriftstücks“ eingefügt.

16. § 29 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:

„(2)  Die Zustellung von Dokumenten mit unsittlichem, offensichtlich rechts- 
missbräuchlichem, beleidigendem oder sonst strafbarem Inhalt sowie die 
Zustellung von verschlossenen Sendungen im Parteiauftrag lehnt der Gerichts-
vollzieher ab.“

 b) Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst:

„(4)  1Ist bei der Zustellung einer schriftlichen Willenserklärung dem Adres-
saten zugleich eine Urkunde vorzulegen (vergleiche zum Beispiel §§ 111, 174, 
410, 1160, 1858 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB)), so bewirkt 
der Gerichtsvollzieher auf Verlangen des Auftraggebers auch die Vorlegung. 
2Die Zustellung durch die Post oder auf elektronischem Weg ist in diesem Fall 
ausgeschlossen. 3Trifft der Gerichtsvollzieher den Adressaten nicht an, so legt 
er die Urkunde der Person vor, an die er ersatzweise zustellt. 4In der Zustel-
lungsurkunde ist anzugeben, welcher Person die Urkunde vorgelegt worden 
ist. 5Ist die Vorlegung unterblieben, so sind die Gründe hierfür in der Zustel-
lungsurkunde zu vermerken; außerdem ist ausdrücklich zu beurkunden, ob der 
Gerichtsvollzieher zur Vorlegung imstande und bereit gewesen ist. 6Die vorzu-
legende Urkunde wird nur zugestellt, wenn der Auftraggeber dies ausdrücklich 
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verlangt.“

17. In § 30 Abs. 2 Nr. 3 wird nach der Angabe „§ 372a Absatz 2“ ein Komma 
gesetzt und nach der Angabe „§ 380 Absatz 2“ ein Komma gestrichen.

18. § 31 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:

 „2Der Gerichtsvollzieher hat den Mangel der Vollmacht oder der Versicherung 
der ordnungsgemäßen Bevollmächtigung gemäß § 753a ZPO grundsätzlich von 
Amts wegen zu berücksichtigen (zum Beispiel bei Inkassodienstleistern).“

 b) Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst:

„(4) 1Aufgrund eines entsprechenden Auftrags hat der nach § 17 GVO zustän-
dige Gerichtsvollzieher den Aufenthalt des Schuldners nach Maßgabe des § 755 
ZPO zu ermitteln. 2Der Gläubiger kann dem Gerichtsvollzieher zum Nachweis, 
dass der Aufenthaltsort des Schuldners nicht zu ermitteln ist (§ 755 Absatz 2 
Satz 1 ZPO), eine entsprechende Auskunft der Meldebehörde vorlegen, die der 
Gläubiger selbst bei dieser eingeholt hat. 3Die Negativauskunft sollte in der 
Regel bei der Auftragserteilung nach § 755 Absatz 2 Satz 1 ZPO nicht älter als 
ein Monat sein.“ 

 c) Nach Absatz 9 wird folgender Absatz 10 angefügt:

„(10) 1Der Gerichtsvollzieher kann die zuständige Polizeidienststelle um Aus-
kunft dahingehend, ob nach polizeilicher Einschätzung eine Gefahr für Leib und 
Leben des Gerichtsvollziehers oder einer weiteren an der Vollstreckung betei-
ligten Person besteht, sowie Unterstützung bei einer durchzuführenden Voll-
streckungshandlung ersuchen (§ 757a ZPO). 2Der notwendige Inhalt eines 
Auskunftsersuchens ist in § 757a Absatz 2 ZPO geregelt. 3Ein Unterstützungs-
ersuchen kann darüber hinaus entweder sogleich mit einem Auskunftsersuchen 
verbunden werden (§ 757a Absatz 3 Satz 2 ZPO), erst nach einer polizeilichen 
Auskunft (§ 757a Absatz 3 Satz 1 ZPO) oder unter besonderen Voraussetzun-
gen auch isoliert von einem Auskunftsersuchen (§ 757a Absatz 4 Satz 1 ZPO) 
gestellt werden. 4Der notwendige Inhalt eines isoliert gestellten Unterstüt-
zungsersuchens ist in § 757a Absatz 4 Satz 2 ZPO normiert. 5Nach Erledigung 
des Vollstreckungsauftrages hat der Gerichtsvollzieher die betroffenen Perso-
nen unverzüglich über das oder die vorangegangenen Ersuchen zu informieren 
(§ 757a Absatz 5 Satz 1 ZPO).“

19. In § 33 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 901 ZPO“ durch die Angabe „§ 802g 
ZPO“ ersetzt.

20. In § 35 Abs. 4 Satz 3 wird die Angabe „§ 901 ZPO“ durch die Angabe „§ 802g 
ZPO“ ersetzt.
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21. In § 38 Nr. 25 werden nach der Angabe „(§ 257 InsO)“ die Worte „sowie rechts-
kräftig bestätigten Restrukturierungsplänen (§ 71 StaRUG)“ eingefügt.

22. § 43 Nr. 1 wird wie folgt neu gefasst:

„1. bei gerichtlichen Entscheidungen und Vergleichen grundsätzlich der 
Urkundsbeamte der Geschäftsstelle des Gerichts erster Instanz; ist der Rechts-
streit bei einem höheren Gericht anhängig, so kann die vollstreckbare Ausferti-
gung auch von dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erteilt 
werden (§§ 724, 725 ZPO); dies gilt auch für die Gerichte für Arbeitssachen 
und die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit;“

23. § 51 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa) In Satz 3 wird der Klammerzusatz „(§§ 88, 139 InsO)“ durch den Klam-
merzusatz „(§ 88 Absatz 1, § 139 InsO)“ ersetzt.

   bb) Satz 4 wird wie folgt neu gefasst:

 „4Wird ein Verbraucherinsolvenzverfahren eröffnet, so beträgt die Frist drei 
Monate (§ 88 Absatz 2 InsO).“

 b) In Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 werden die Worte „sowie im vereinfachten Insol-
venzverfahren (§ 313 Absatz 3 Inso)“ gestrichen.

 c) Absatz 6 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:

„1Ein ausländisches Insolvenzverfahren erfasst auch das im Inland befindliche 
Vermögen des Schuldners (Artikel 102c des Einführungsgesetzes zur Insolvenz-
ordnung (EGInsO), Artikel 20 der Verordnung (EU) 2015/848 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 über Insolvenzverfahren – ABl. L 
141 S. 19, ber. 2016 L 349 S. 6).“

d) Absatz 7 wird wie folgt neu gefasst:

„(7) Nach der Entscheidung des Insolvenzgerichts über die Erlangung der Rest-
schuldbefreiung (§ 287a InsO) ist die Zwangsvollstreckung zugunsten einzel-
ner Insolvenzgläubiger in das Vermögen des Schuldners nicht zulässig, solange 
nicht die Restschuldbefreiung versagt worden ist (§ 294 Absatz 1, § 299 InsO).“

24. § 60 Abs. 1 Satz 8 wird gestrichen.

25. § 63 Abs. 5 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:

 „2Der Gerichtsvollzieher kann die Aufforderung oder Mitteilung auch unter ent-
sprechender Anwendung des § 191 ZPO in Verbindung mit §§ 173, 178 bis 
181 ZPO zustellen.“
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26. § 73 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 73

Unpfändbare Sachen und Tiere

(§§ 811, 863 ZPO)

 1Die in § 811 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a und b sowie Nummer 2 ZPO 
bezeichneten Sachen oder die in § 811 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b ZPO 
bezeichneten Tiere kann der Gerichtsvollzieher nur dann pfänden, wenn

1. der Vorbehaltsverkäufer wegen der durch Eigentumsvorbehalt gesicherten 
Kaufpreisforderung aus dem Verkauf der zu pfändenden Sache oder des zu pfänden-
den Tieres vollstreckt und auf die Pfändbarkeit hinweist,

2. ein einfacher Eigentumsvorbehalt, der sich lediglich auf die verkaufte, unter 
Eigentumsvorbehalt übereignete Sache oder auf das verkaufte, unter Eigentums-
vorbehalt übereignete Tier erstreckt und mit dem Eintritt der Bedingung der soforti-
gen Kaufpreiszahlung erlischt, oder ein weitergegebener einfacher Eigentumsvorbe-
halt gegeben ist, bei dem der Vorbehaltsverkäufer mit dem Käufer einen einfachen 
Eigentumsvorbehalt vereinbart hat, aber seinerseits die Sache oder das Tier von sei-
nem Lieferanten ebenfalls nur unter einfachem Eigentumsvorbehalt erworben hatte, 
und

3. der Vorbehaltskäufer die Vereinbarung des Eigentumsvorbehalts durch Original-
urkunden oder beglaubigte Ablichtungen derselben nachweist.

2Wegen der an ihn abgetretenen Kaufpreisforderung kann auch der Lieferant des 
Verkäufers die Sache oder das Tier pfänden lassen. 3Soweit sich der Nachweis des 
einfachen oder weitergegebenen einfachen Eigentumsvorbehalts nicht aus dem zu 
vollstreckenden Titel ergibt, kommen als Nachweis auch andere Urkunden (§ 416 
ZPO), insbesondere der Kaufvertrag, in Betracht.“

27. In § 77 Satz 3 wird der Klammerzusatz „(§ 851b Absatz 2 Satz 1, § 813b 
Absatz 2 ZPO)“ durch den Klammerzusatz „(§ 851b Absatz 2 Satz 1 ZPO)“ 
ersetzt.

28. In § 86 Abs. 6 Satz 2 Nr. 4 wird der Klammerzusatz „(§ 811c Absatz 2 ZPO)“ 
durch den Klammerzusatz „(§ 811 Absatz 3 ZPO)“ ersetzt.

29. § 100 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:

„1Ist der Gerichtsvollzieher mit der Pfändung bei einer Person beauftragt, die 
Landwirtschaft betreibt, und werden voraussichtlich

1. Früchte, die vom Boden noch nicht getrennt sind,

2. Sachen nach § 811 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b ZPO,
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3. Tiere nach § 811 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b ZPO oder

4. landwirtschaftliche Erzeugnisse

zu pfänden sein, so zieht der Gerichtsvollzieher einen landwirtschaftlichen 
Sachverständigen hinzu, wenn anzunehmen ist, dass der Wert der zu pfänden-
den Sachen und Tiere insgesamt den Betrag von 2 000 Euro übersteigt.“

 b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

  aa) Nach dem Wort „Sachen“ werden die Worte „und Tiere“ eingefügt.

  bb) Die Worte „§ 811 Absatz 1 Nummer 4 ZPO“ werden durch die Angabe 
„§ 813 Absatz 3 ZPO“ ersetzt.

30. § 101 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a) In Satz 1 werden die Worte „§ 811 Absatz 1 Nummer 4 ZPO“ durch die 
Worte „§ 811 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b ZPO“ ersetzt.

 b) In Satz 3 werden die Worte „§ 811 Absatz 1 Nummer 4 ZPO“ durch die 
Worte „§ 811 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b ZPO“ ersetzt.

31. § 102 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 a) In Satz 1 und 4 wird jeweils die Angabe „500 Euro“ durch die Angabe „2 000 
Euro“ ersetzt.

 b) In Satz 2 werden die Worte „und ob die Früchte ganz oder zum Teil zur Fort-
führung der Wirtschaft bis zu der Zeit erforderlich sind, zu der voraussichtlich 
gleiche oder ähnliche Erzeugnisse gewonnen werden (§ 811 Absatz 1 Nummer 
4 ZPO)“ durch die Worte „und ob die Früchte ganz oder zum Teil für die Aus-
übung der Erwerbstätigkeit benötigt werden (§ 811 Absatz 1 Nummer 1 Buch-
stabe b ZPO)“ ersetzt.

32. § 121 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:

 „1Die Pfändung einer Forderung ist mit der Zustellung des Pfändungsbeschlus-
ses an den Drittschuldner als bewirkt anzusehen (§ 829 Absatz 3 ZPO). ²Die 
Zustellung an den Drittschuldner ist daher regelmäßig vor der Zustellung an 
den Schuldner durchzuführen, wenn nicht der Auftraggeber ausdrücklich etwas 
anderes verlangt (vergleiche Absatz 3). ³Diese Zustellung ist zu beschleuni-
gen; in der Zustellungsurkunde über die Zustellung eines Schriftstücks ist der 
Zeitpunkt der Zustellung nach Stunde und Minute anzugeben. 4Bei Zustellung 
durch die Post ist nach § 26 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 zu verfahren. 5Ist der 
Gerichtsvollzieher mit der Zustellung mehrerer Pfändungsbeschlüsse an densel-
ben Drittschuldner beauftragt, so stellt er sie alle in dem gleichen Zeitpunkt zu. 
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6Der Gerichtsvollzieher vermerkt in den einzelnen Zustellungsurkunden, welche 
Beschlüsse er gleichzeitig zugestellt hat. 7Lässt ein Gläubiger eine Forderung 
pfänden, die dem Schuldner gegen ihn selbst zusteht, so ist der Pfändungsbe-
schluss dem Gläubiger wie einem Drittschuldner zuzustellen.“

 b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa) Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:

 „²Die Aufforderung zur Abgabe dieser Erklärungen muss, wenn der Beschluss 
als Schriftstück zugestellt wird, in die Zustellungsurkunde aufgenommen wer-
den (§ 840 Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 1 ZPO).“

 bb) Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 eingefügt:

 „4Stellt der Gerichtsvollzieher den Pfändungsbeschluss als elektronisches 
Dokument zu, muss die Aufforderung als elektronisches Dokument zusam-
men mit dem Beschluss übermittelt werden (§ 840 Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 2 
ZPO).“

 cc) Die bisherigen Sätze 4 bis 10 werden Sätze 5 bis 11.

 dd) In dem neuen Satz 5 wird nach den Worten „Erklärung, die der Drittschuld-
ner bei der“ das Wort „persönlichen“ eingefügt.

 ee) Die neuen Sätze 8 bis 11 werden wie folgt gefasst:

 „8Sollen mehrere Drittschuldner, die in verschiedenen Amtsgerichtsbezir-
ken ansässig, aber in einem Pfändungsbeschluss genannt sind, mündlich zur 
Abgabe der Erklärungen aufgefordert werden, so führt zunächst der für die 
Zustellung an den zuerst genannten Drittschuldner zuständige Gerichtsvoll-
zieher die erforderlichen Zustellungen aus. 9Hiernach gibt er den Pfändungs-
beschluss an den Gerichtsvollzieher ab, der für die persönliche Zustellung an 
den an oberster Stelle stehenden unerledigten Drittschuldner örtlich zustän-
dig ist. 10Dieser verfährt ebenso, bis an sämtliche Drittschuldner zugestellt ist. 
11Die Zustellung an den Schuldner (vergleiche Absatz 3) nimmt der zuletzt tätig 
gewesene Gerichtsvollzieher vor.“

 c) Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst:

„(3) 1Nach der Zustellung an den Drittschuldner stellt der Gerichtsvollzieher den 
Pfändungsbeschluss mit dem Zustellungsnachweis an den Drittschuldner – im 
Fall der Zustellung durch die Post mit einer beglaubigten Abschrift der Post-
zustellungsurkunde – auch ohne besonderen Auftrag sofort dem Schuldner 
zu. 2Muss diese Zustellung im Ausland bewirkt werden, so geschieht sie in der 
Regel durch Aufgabe zur Post. 3Die Zustellung an den Schuldner unterbleibt, 
wenn eine öffentliche Zustellung erforderlich sein würde. 4Ist auf Verlangen 
des Gläubigers die Zustellung an den Schuldner erfolgt, bevor die Zustellung 
an den Drittschuldner stattgefunden hat oder ehe die Postzustellungsurkunde 
dem Gerichtsvollzieher zugegangen ist, so stellt der Gerichtsvollzieher dem 



207

Nds. Rpfl. 1/2023

Schuldner den Zustellungsnachweis nachträglich zu. 5Ist ein Drittschuldner 
nicht vorhanden (zum Beispiel bei Pfändung von Urheber- und Patentrech-
ten), so ist die Pfändung mit der Zustellung des Pfändungsbeschlusses an den 
Schuldner erfolgt (§ 857 Absatz 2 ZPO).“

33. § 126 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

 a) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:

  „2Stellt er die Benachrichtigung als elektronisches Dokument zu, dient ihm zur  
Beurkundung die automatisierte Eingangsbestätigung.“

 b) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden Sätze 3 und 4.

34. § 128 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 2 Satz 6 wird wie folgt neu gefasst:

  „6Die Zustellung kann unterbleiben, wenn der Schuldner unbekannt verzogen 
oder sein Aufenthalt unbekannt ist und ihm die Benachrichtigung auch nicht als 
elektronisches Dokument übermittelt werden kann.“

 b) In Absatz 7 Satz 2 wird die Angabe „811c, 812,“ gestrichen.

35 In § 134 wird in Absatz 1 Satz 5 im Klammerzusatz die Angabe „§ 176 Abs. 1 
ZPO“ durch die Angabe „§ 176 Absatz 1 ZPO“ ersetzt.

36. § 141 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 141

Einholung der Auskünfte Dritter zu Vermögensgegenständen

(§ 802l ZPO)

1Der Gläubiger kann den Gerichtsvollzieher beauftragen, gemäß § 802l 
Absatz 1 ZPO bei Dritten Auskünfte zu Vermögensgegenständen des Schuldners 
einzuholen. 2Im Hinblick auf Anträge von Folgegläubigern ist § 802l Absatz 4 
und 5 ZPO zu beachten.“

37. § 145 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

 a) Satz 14 wird wie folgt neu gefasst:

„14Einer Vollziehung des Haftbefehls steht entgegen, dass der Schuldner 
sofortige Beschwerde gegen den Haftbefehl eingelegt hat (§ 570 Absatz 1 
ZPO).“

 b) Satz 15 wird gestrichen.
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38. § 152 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst:

„(3) 1Die Vollziehung des Arrestes ist innerhalb einer Ausschlussfrist von 
einem Monat zulässig. 2Die Frist beginnt mit der Verkündung des Arrestbe-
fehls oder dessen Zustellung an den Gläubiger (§ 929 Absatz 2 Satz 1 ZPO). 
3Kann ein ausländischer Sicherungstitel im Inland ohne vorherige Vollstreck-
barerklärung vollzogen werden, beträgt die Frist nach Satz 1 zwei Monate 
(§ 929 Absatz 2 Satz 2 ZPO). 4Dasselbe gilt für die Vollziehung einer einst-
weiligen Verfügung, soweit sich nicht aus den darin getroffenen Anordnun-
gen etwas anderes ergibt (§ 936 ZPO). 5Der Gerichtsvollzieher prüft selbst-
ständig, ob die Ausschlussfrist abgelaufen ist. 6Er beachtet dabei, dass der 
Arrestbefehl dem Gläubiger auch dann zugestellt ist, wenn er ihm an der 
Amtsstelle ausgehändigt worden ist (§ 174 ZPO). 7Die Frist ist schon dadurch 
gewahrt, dass der Antrag des Gläubigers auf Vornahme der Vollstreckungs-
handlung vor ihrem Ablauf bei dem Gerichtsvollzieher eingeht. 8Soweit die 
Vollziehung nicht mehr statthaft ist, lehnt er den Auftrag ab.“

 b) In Absatz 5 Satz 2 werden die Worte „von einem Monat“ gestrichen.

39. § 153 wird wie folgt geändert:

 a) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „Artikel 3 SchRG“ durch die Angabe „§ 3 
SchRG“ ersetzt.

 b) In Absatz 4 Satz 2 wird der Klammerzusatz „(§ 482 HGB)“ durch den Klam-
merzusatz „(§ 930 Absatz 4 ZPO)“ ersetzt.

40. In § 181 Abs. 1 Satz 2 Nr. 10 wird der Klammerzusatz „(§§ 397, 398, 410, 421, 
440 HGB)“ durch den Klammerzusatz „(§§ 397, 398, 464, 475b, 440 HGB)“ 
ersetzt.

41. In § 187 Abs. 2 Satz 4 wird der Klammerzusatz „(§§ 440, 623 HGB)“ durch den 
Klammerzusatz „(§ 440 HGB)“ ersetzt.

II.

 1Diese AV tritt am 1. 1. 2023 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 treten Num-
mer 1 Buchst. c, Nummer 8 und Nummer 32 Buchst. b Doppelbuchst. ee am 1. 6. 
2023 in Kraft.
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Gerichtsvollzieherordnung (GVO)

AV d. MJ v. 6. 12. 2022 (2344 – 204. 262) 
– Nds. Rpfl. S. 209 – 

VORIS 31330
AV d. MJ v. 16. 7. 2013 – Nds. Rpfl. S. 225 – 
AV d. MJ v. 14. 1. 2022 – Nds. Rpfl. S. 41 –

I.

 Die Landesjustizverwaltungen haben folgende bundeseinheitliche Änderungen 
der Gerichtsvollzieherordnung (GVO) vereinbart:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe zu § 16 wird wie folgt neu gefasst:

   „§ 16 Zustellungen“.

 b)  Die Angabe zu § 63 wird wie folgt neu gefasst:

   „§ 63 Hinweispflicht“.

 c)  Nach „§ 81 Hilfsbeamte“ werden folgende Worte angefügt:

„Vierzehnter Abschnitt

Behandlung steuerbarer Geschäfte

 § 82 Meldung an die jeweilige Organisationseinheit

 § 83 Anforderung an die Kostenrechnung“

2. § 6 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Endet die Beschäftigung des Gerichtsvollziehers bei der Dienstbehörde zum 
Beispiel durch Tod, Versetzung, Eintritt in den Ruhestand, Ablauf des Dienstleis-
tungsauftrags, vorläufige Dienstenthebung oder Entlassung, so veranlasst die 
Dienstbehörde, dass

1.  die im Besitz des Gerichtsvollziehers befindlichen Dienstgegenstände (zum 
Beispiel Dienstsiegel (Dienststempel), Geschäftsbücher und Akten) sowie der 
Dienstausweis an sie abgeliefert werden und das Schild (§ 30 Absatz 2 Satz 1) 
entfernt wird,

2.  die aus dienstlichem Anlass der Verfügung des Gerichtsvollziehers unterlie-
genden Gegenstände (zum Beispiel Geld, Giroguthaben, Pfandstücke, Schrift-
stücke) sichergestellt werden,

3.  ihr eine vollständige Datensicherung des vom Gerichtsvollzieher dienst-
lich genutzten IT-Systems (insbesondere bestehend aus Dienstregistern 
und Kassenbüchern) zur Verfügung gestellt wird und sämtliche elektronisch 
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gespeicherten Daten des Gerichtsvollziehers gelöscht werden,

4.  das Ende der Beschäftigung unmittelbar dem zentralen Vollstreckungsge-
richt nach § 882h der Zivilprozessordnung (ZPO) mitgeteilt wird,

5.  EGVP-Postfächer oder andere nach dem OSCI-Standard eingerichtete Post-
fächer sowie ausschließlich dienstlich genutzte E-Mail-Postfächer, sofern diese 
im Falle einer Versetzung nicht weiterhin dienstlich benötigt werden, gelöscht 
und die bis zur Löschung eingegangenen elektronischen Nachrichten und Doku-
mente dem Vertreter oder Nachfolger zugeleitet werden; hierzu darf die Dienst-
behörde die gemäß § 30 Absatz 2 Satz 6 GVO hinterlegten Zugangsdaten nut-
zen und in den Geschäftszimmern des Gerichtsvollziehers dessen IT-Systeme 
nutzen,

6.  das Bundeszentralamt für Steuern, das Kraftfahrtbundesamt, die Träger der 
gesetzlichen Rentenversicherung, die berufsständischen Versorgungseinrich-
tungen, das Registerportal der Länder und die nach dem Umsatzsteuergesetz 
(UStG) zuständige Organisationseinheit über das Ende der Beschäftigung unter-
richtet werden,

7.  die Aussteller der Signaturkarten über den Wegfall der bestätigten Eigen-
schaft (Attribut) als Gerichtsvollzieher in Kenntnis gesetzt werden.“

3. § 7 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst:

„(2) 1Als Entschädigung für den Aufwand bei der Erledigung der Aufträge wer-
den dem Gerichtsvollzieher die von ihm vereinnahmten Auslagen gemäß 
Nummer 701 bis 716 des Kostenverzeichnisses zum Gesetz über Kosten der 
Gerichtsvollzieher (KV-GvKostG) überlassen. 2Sofern für Auslagen in Eingangs-
rechnungen ein Vorsteuerabzug erfolgt, erhält der Gerichtsvollzieher auch die 
Auslagen nach Nummer 717 KV-GvKostG als Entschädigung für die hierauf 
gezahlte Umsatzsteuer.“

4. In § 9 Abs. 3 Satz 2 wird der Klammerzusatz „(Spalte 8, 9 und 12 des Kassen-
buchs II)“ durch den Klammerzusatz „(Spalte 8 und 12 des Kassenbuchs II)“ 
ersetzt.

5. § 16 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 16

Zustellungen

(1)  Für Zustellungen ist der Gerichtsvollzieher zuständig, in dessen Bezirk der 
Schuldner oder in Ermangelung eines solchen der Zustellungsempfänger seinen 
allgemeinen Gerichtsstand hat.

(2)  1Persönliche Zustellungen darf der Gerichtsvollzieher nur in dem ihm zuge-
wiesenen Gerichtsvollzieherbezirk ausführen. 2Bei gerichtlichen Pfändungsbe-
schlüssen mit mehreren Drittschuldnern kann der für die persönliche Zustellung 
(§ 840 Absatz 3 Satz 2 ZPO) an den im Pfändungsbeschluss zuerst genannten 
Drittschuldner zuständige Gerichtsvollzieher auch die persönliche Zustellung an 
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die anderen in demselben Amtsgerichtsbezirk ansässigen Drittschuldner vor-
nehmen. 3Zudem kann er sämtliche elektronisch durchführbaren Zustellungen 
vornehmen.“

6. § 17 wird wie folgt geändert:

 a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

„(2) Für die Einholung von Drittstellenauskünften (§ 802l ZPO) gilt Absatz 1 
entsprechend.“

 b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

7. § 39 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:

„2Über die im Einzelnen vorgeschriebenen Protokolle oder Aktenvermerke hin-
aus ist alles festzuhalten, was zum Verständnis und zur rechtlichen Wertung der 
Amtshandlungen des Gerichtsvollziehers, zur Begründung des Kostenansatzes 
und der Steuerpflichten, zur Überprüfung der Dauer der einzelnen Verrichtun-
gen und zum Nachweis des Verbleibs von Urkunden und sonstigen Schriftstü-
cken erforderlich ist.“

8. § 42 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

 a) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:

  „2Abweichend von Satz 1 ist bei Auskunfts- und Unterstützungsersuchen 
§ 757a Absatz 5 Satz 2 ZPO zu beachten.“

 b) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden Sätze 3 und 4.

9. § 43 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) 1Der Gerichtsvollzieher hat die Akten nach Jahrgängen geordnet und so 
aufzubewahren, dass jeder Missbrauch, insbesondere eine Einsichtnahme durch 
Unberechtigte, ausgeschlossen ist. 2Erfolgt die Aufbewahrung ausnahmsweise 
in Archivräumen außerhalb des Geschäftszimmers, ist dies der unmittelbaren 
Dienstaufsicht unter genauer Bezeichnung der Lage anzuzeigen.“

10. § 49 wird wie folgt geändert: 

 a) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

 aa)  In Satz 1 wird die Angabe „5 und 6“ durch die Worte „5, 6 und 9 und 
gegebenenfalls nach landesspezifischer Regelung Spalte 7“ ersetzt.

 bb)  In Satz 2 wird die Zahl „9“ durch die Zahl „10“ ersetzt.

 cc)  In Satz 3 wird die Angabe „5 und 6“ durch die Worte „5, 6, 9 und 
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gegebenenfalls 7“ ersetzt.

 b) Absatz 8 wird wie folgt geändert:

 aa)  In Nummer 3 wird die Angabe „5 und 6“ durch die Worte „5, 6, 9 und 
gegebenenfalls 7“ ersetzt.

 bb)  In Nummer 4 wird die Angabe „5a und 5b“ durch die Angabe „5a, 5b und 
5e“ ersetzt.

11. § 55 wird wie folgt geändert:

  a) In Absatz 3 wird die Angabe „5 und 6“ durch die Worte „5, 6, 9 und gegebe-
nenfalls 7“ ersetzt.

  b) Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst:

„(5) 1Der Dienstnachfolger oder Vertreter des ausgeschiedenen Gerichtsvoll-
ziehers führt die noch nicht vollständig erledigten Aufträge weiter aus, wickelt 
die von ihm übernommenen, noch nicht verwendeten Einzahlungen ab und 
zieht die rückständigen Kosten ein. 2Er hat unverzüglich zu prüfen, ob die nach 
Umsatzsteuerrecht erforderliche Meldung und Abführung an die von der Justiz-
verwaltung bestimmte zuständige Stelle erfolgt ist. 3Die durch die Tätigkeit des 
ausgeschiedenen Beamten entstandenen Gebühren und Auslagen sind bei der 
Buchung im Kassenbuch II besonders zu kennzeichnen.“

 c) In Absatz 6 Satz 2 wird die Angabe „5 und 6“ durch die Worte „5, 6, 9 und   
 gegebenenfalls 7“ ersetzt.

12. In § 56 Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe „5 und 6“ durch die Worte „5, 6, 9 und 
gegebenenfalls 7“ ersetzt.

13. In § 60 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „§ 122 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe 
3a ZPO“ durch die Worte „§ 122 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a ZPO“ ersetzt.

14. § 63 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 63

Hinweispflicht

1Werden im Wege der Zwangsvollstreckung Sachen öffentlich versteigert oder 
freihändig verkauft und fällt die Veräußerung beim Schuldner in den Rahmen 
seines Unternehmens (§ 2 Absatz 1 Satz 2 UStG; zum Beispiel weil die Sache 
zum Unternehmensvermögen gehört), so unterliegt die Veräußerung beim 
Schuldner gemäß § 1 Absatz 1 Nummer 1 UStG der Umsatzsteuer. 2Das glei-
che gilt für den Auftraggeber bei freiwilligen Versteigerungen, Pfandverkäu-
fen und Versteigerungen auf Grund gesetzlicher Ermächtigung, wenn im Wege 
einer Versteigerung oder eines Pfandverkaufs Sachen abgesetzt werden und die 
Veräußerung in den Rahmen des Unternehmens des Auftraggebers fällt. 3Der 
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Gerichtsvollzieher weist in den Fällen des Satzes 1 den Schuldner und in den 
Fällen des Satzes 2 den Auftraggeber darauf hin, dass die Veräußerungen der 
Umsatzsteuer unterliegen und dass die Umsätze in den Umsatzsteuervoranmel-
dungen und Jahreserklärungen anzugeben sind.“

15. § 74 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

 a) In Nummer 7 wird am Ende der Punkt durch ein Komma ersetzt.

 b) Folgende Nummer 8 wird angefügt:

„8. die Erfassungs- und Meldelisten über umsatzsteuerbare Geschäfte.“

16. § 75 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst:

„(1) 1Die Prüfung soll feststellen, ob der Gerichtsvollzieher seine Dienstge-
schäfte während des Prüfungszeitraums ordnungsgemäß erledigt hat. 2Sie 
umfasst daher den gesamten Inhalt der Geschäftsbücher und Akten. 3Die 
dienstlichen Daten in den vom Gerichtsvollzieher genutzten Fachsoftwares sind 
ebenfalls von der Geschäftsprüfung erfasst. 4Bei der Prüfung ist besonders dar-
auf zu achten, ob 

1.  die Aufträge vollzählig in die Dienstregister eingetragen und die geleisteten 
Vorschüsse richtig gebucht sind, 

2.  die Aufträge rechtzeitig erledigt sind, 

3.  die Kosten einschließlich Umsatzsteuer richtig angesetzt und eingetragen 
sind, 

4.  die eingezogenen Geldbeträge richtig und rechtzeitig an die Auftraggeber 
und sonstigen Empfangsberechtigten ausgezahlt oder an die Kasse abgelie-
fert sind, 

5.  die im Dienstregister I Spalte 8 und im Dienstregister II Spalte 5 eingetra-
genen Vermerke zutreffen, 

6.  die Eintragungen in den Sonderakten, den Dienstregistern, den Kassenbü-
chern, dem Reisetagebuch, den Quittungsblöcken und den Kontoauszügen 
des Kreditinstituts miteinander übereinstimmen, 

7.  die Kassenbücher richtig und sauber geführt und die Geldspalten richtig 
aufgerechnet sind, 

8.  die Sonderakten ordentlich geführt sind und die Belege über die Auslagen 
enthalten, 
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9.  unverhältnismäßig viele Vollstreckungsverfahren erfolglos geblieben sind, 

10.  die Vollstreckungskosten in auffallendem Missverhältnis zu dem Ergebnis 
der Vollstreckung stehen,

11.  die Meldepflichten gemäß § 82 in Bezug auf die Abführung der Umsatz-
steuer eingehalten werden.“

17. Nach § 81 wird folgender vierzehnter Abschnitt angefügt:

„Vierzehnter Abschnitt 
Behandlung steuerbarer Geschäfte

§ 82

Meldung an die jeweilige Organisationseinheit

(1) 1Der Gerichtsvollzieher meldet die für die Umsatzsteuerbemessung maßgeb-
lichen Entgelte sowie Umsatzsteuerbeträge und umsatzsteuerbaren Geschäfte 
innerhalb der festgelegten Meldefrist an die nach dem Umsatzsteuergesetz 
zuständige Organisationseinheit oder an eine von dieser bestimmte Stelle. 
2Wenn keine umsatzsteuerbaren Geschäfte angefallen sind, ist eine Nullmel-
dung zu erstatten.

(2) 1Die Meldung enthält eine Einzelauflistung der im vergangenen Monat für 

a) im Inland steuerbare Leistungen in Rechnung gestellten Netto-Entgelte und 
Umsatzsteuerbeträge, 

b) nicht steuerbare sonstige Leistungen ins EU-Gemeinschaftsgebiet nach 
§ 18a Absatz 2 UStG in Rechnung gestellten Netto-Entgelte sowie die 
Umsatzsteueridentifikationsnummer des Leistungsempfängers,

c) übrige nicht steuerbare Umsätze in ein Drittland in Rechnung gestellten 
Netto-Entgelte sowie 

d) in Abzug zu bringende Vorsteuerbeträge und

e) eventuelle Berichtigungen zu bereits erfolgten Meldungen 

unter Angabe der jeweiligen Rechnungsnummer nach Vordruck GV-ML. 
2Sofern die Meldung elektronisch erfolgt, ist sie gemäß § 130a Absatz 3 ZPO 
einzureichen.

§ 83

Anforderung an die Kostenrechnung

(1) Die Kostenrechnung des Gerichtsvollziehers hat die sich aus § 14 Absatz 4, 
§ 14a Absatz 1 UStG ergebenden Angaben zu enthalten.
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(2) Die nach § 14 Absatz 4 Satz 1 Nummer 4 UStG erforderliche Rechnungs-
nummer wird durch die Geschäftsnummer in Verbindung mit der laufenden 
Nummer der Rechnung in dem jeweiligen Verfahren und einen Zusatz nach lan-
desspezifischer Vorgabe gebildet.“

18. Das Verzeichnis der Vordrucke wird wie folgt neu gefasst:

„Verzeichnis der Vordrucke

GV 1 Dienstregister I

GV 2 Dienstregister II

GV 3 Kassenbuch I

GV 4 Kassenbuch II

GV 5 Abrechnungsschein

GV 6 Reisetagebuch

GV 7 Quittung

GV 8 Nachweis der den Vollstreckungsbeamten 
  zustehenden Entschädigung ohne Abbildung

GV 9 Kosteneinziehungsantrag ohne Abbildung

GV 10 Kostenmitteilung ohne Abbildung

GV 11 Übersicht über Diensteinnahmen ohne Abbildung

GV 12 Übersicht über Geschäftstätigkeit ohne Abbildung

GV 13 Niederschrift über eine Geschäftsprüfung ohne Abbildung

GV-ML Meldung der Gerichtsvollzieher nach UStG (Inland,  
  EU-Ausland, Drittland)

(Die Vordrucke GV 5 sowie GV 8 bis GV 13 sind nicht bundeseinheitlich 
gefasst.)“

19. Die Vordrucke GV 1, GV 4 und GV 5 sind durch die anliegenden Vordrucke zu 
ersetzen.

20. Der anliegende Vordruck GV-ML wird neu eingeführt.
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II.

 Die Niedersächsischen Ergänzungsbestimmungen zu den bundeseinheitlichen 
Vorschriften der Gerichtsvollzieherordnung im Anhang werden wie folgt neu gefasst:

„§ 1

Verwendung eines Amtsschildes 
(zu § 30 Absatz 2 Satz 1)

1. 1Der Gerichtsvollzieher kann an dem Gebäude, in dem sich sein Geschäfts-
zimmer befindet, ein Amtsschild mit der Aufschrift „Gerichtsvollzieher“ anbringen. 
2Weibliche Amtsinhaber verwenden die Aufschrift „Gerichtsvollzieherin“. 3Die Füh-
rung und Gestaltung des Amtsschildes richtet sich nach Nummer 3.1 Satz 1 und 2, 
Nummer 3.2 Buchstabe c und Nummer 3.3 des RdErl. d. StK vom 20. 2. 2019 (Nds. 
MBl. S. 514) – Ausführungsbestimmungen zum Niedersächsischen Wappengesetz –. 
4Die Aufschrift „Gerichtsvollzieher“ oder „Gerichtsvollzieherin“ tritt an die Stelle der 
Dienststellenbezeichnung. 5Die Größe des Amtsschildes bestimmt sich nach der 
Größe und Gestaltung des Gebäudes und der Fläche, auf der das Amtsschild ange-
bracht wird. 6Mehrere Gerichtsvollzieher, die in einem Gebäude ihre Geschäftszimmer 
haben, sollen ein gemeinsames Amtsschild benutzen.

2. 1Unter dem Amtsschild ist das nach § 30 Absatz 2 Satz 1 zu verwendende 
Schild anzubringen. 2Mehrere Schilder sind einzeln untereinander anzuordnen.

3. Das Amtsschild beschafft der Gerichtsvollzieher auf eigene Kosten.

§ 2

Gehaltsvorschuss zur Einrichtung eines Geschäftszimmers 
(zu § 31)

1. 1Der Gerichtsvollzieher kann zur Einrichtung eines Geschäftszimmers auf Antrag 
einen Gehaltsvorschuss erhalten, wenn und soweit er (noch) nicht in der Lage ist, 
aus eigenen Mitteln ein Geschäftszimmer einzurichten. 2Der Gehaltsvorschuss wird in 
der Regel bei der planmäßigen Anstellung als Gerichtsvollzieher oder nach der Über-
nahme als Hilfsbeamter des Gerichtsvollzieherdienstes gewährt, sobald mit der dau-
ernden Verwendung als Beamter im Gerichtsvollzieherdienst zu rechnen ist.

2. Zur Rationalisierung seines Büros (insbesondere zur Beschaffung eines zugelas-
senen Gerichtsvollzieher-EDV-Systems) kann dem Gerichtsvollzieher bei dringendem 
Bedarf ausnahmsweise ein weiterer Gehaltsvorschuss gewährt werden, ggf. auch 
neben einem Vorschuss nach Nummer 1.

3. Die Vereinbarung gemäß § 81 NPersVG zur Gewährung von unverzinslichen 
Vorschüssen auf Bezüge (Bek. d. MF v. 3. 7. 2012, Nds. MBl. S. 511) gilt sinngemäß; 
§ 4 Absatz 1 Satz 2 der Vereinbarung ist nicht anzuwenden.
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§ 3

Freimachen von Postsendungen; Annahme nicht freigemachter Sendungen 
(zu § 37)

1. Postsendungen in dienstlichen Angelegenheiten sind von den Gerichtsvollzie-
hern freigemacht abzusenden.

2. Die Gerichtsvollzieher sind verpflichtet, die an sie gerichteten und ungenügend 
oder überhaupt nicht freigemachten Postsendungen, die offensichtlich dienstlicher 
Art sind, gegen Zahlung der Nachgebühr anzunehmen.

§ 4

Sammelakten 
(zu § 40 GVO)

Der Gerichtsvollzieher hat ein Doppel der Rechnungen, die er selbst oder ein Dritter 
in seinem Namen und für seine Rechnung ausgestellt hat, sowie alle Rechnungen, 
die er erhalten oder die ein Leistungsempfänger oder in dessen Namen und für des-
sen Rechnung ein Dritter ausgestellt hat, soweit sie jeweils umsatzsteuerbare Leis-
tungen des Gerichtsvollziehers betreffen, jahrgangsweise zu besonderen Sammelak-
ten zu nehmen.

§ 5

Beschaffung der Quittungsblöcke und der Vordrucke für Dienstausweise 
(zu § 53 Absatz 2, § 36 Absatz 2 und 6, § 5)

1Die Quittungsblöcke und die Vordrucke für Dienstausweise beschafft das Oberlan-
desgericht in Celle für den Bereich des Landes Niedersachsen nach den Bestimmun-
gen über das Vordruckwesen. 2Die Oberlandesgerichte in Braunschweig und Olden-
burg teilen ihm den Bedarf ihrer Bezirke bis zum 15. Januar eines jeden Jahres mit.

§ 6

Ordentliche Geschäftsprüfung 
(zu § 72 Absatz 2)

Die ordentliche Geschäftsprüfung kann auch unterbleiben, wenn in dem maßgeben-
den Zeitraum des § 72 Absatz 1 eine außerordentliche Prüfung gemäß § 79 Absatz 5 
stattfindet. § 73 und § 79 Absatz 1 bleiben unberührt.

§ 7

Amtsbezeichnung der Hilfsbeamten im Gerichtsvollzieherdienst 
(zu § 81)

Während der Zeit der Verwendung im Gerichtsvollzieherdienst führt der Beamte die 
Amtsbezeichnung Gerichtsvollzieher mit dem Zusatz „(b)“.
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§ 8

Beauftragung von Hilfsbeamten im Gerichtsvollzieherdienst 
(zu § 81 Absatz 3)

Zur Erteilung des Dienstleistungsauftrages für Hilfsbeamte im Gerichtsvollzieher-
dienst sind die Präsidenten der Oberlandesgerichte ermächtigt.“

III.

 1Diese AV tritt am 1. 1. 2023 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt Abschnitt I 
Nummer 5 am 1. 6. 2023 in Kraft.
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Amtsgericht 20

Ober-Gerichtsvollzieher/in

Dienstregister I
Dieses Register enthält einschließlich des 
Titelblattes

_____________
(i. B.:________________________

__________________________________) Blät-
ter, die mit einer – amtlich angesiegelten – mit 
Trocken-stempel befestigten – Schnur durchzogen 
sind*).

_______________________, den _____________
D. Geschäftsleiter/in des Amtsgerichts

______________________________
(Unterschrift und Amtsbezeichnung)

______________
*) Bei Registern, die in einen festen Einband gebunden und 
beschnitten sind, sind die Worte von „die“ bis „sind“ zu streichen.

Die Richtigkeit der Übertragung der Seitennum-
mern in das Kassenbuch II wird bescheinigt.

____________________, den ________________

D. Geschäftsleiter/in des Amtsgerichts

______________________________
(Unterschrift und Amtsbezeichnung)

Anleitung

1. 1Jeder Auftrag erhält in Spalte 1 eine besondere Nummer. 2Zustellungsaufträge sind nur einzutra-
gen, wenn sie allein auf die Durchführung von Zustellungen gleich welcher Art gerichtet sind (z. 
B. Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse, vorläufige Zahlungsverbote usw.). 3Zustellungen, die 
innerhalb eines Vollstreckungs- oder sonstigen Auftrags zu veranlassen sind, sind nicht gesondert 
zu erfassen.

2. In Spalte 2 sind Tag und Monat anzugeben, bei Übertragungen aus früheren Registern auch die 
Jahreszahl.

3. 1In Spalte 3 sind zur Bezeichnung des Auftrags der Name der Parteien  unter Voranstellung des 
Namens der auftraggebenden Partei  , bei Behörden auch deren Geschäftszeichen, und das 
Dienstgeschäft anzugeben. 2Bei Zustellungsersuchen ist das Aktenzeichen des Gerichts, bei auswär-
tigen Gerichten auch der Gerichtsort anzugeben. 3Sachen, in denen Prozess- oder Verfahrenskos-
tenhilfe bewilligt worden ist, sind als solche zu kennzeichnen. 4Bei Dienstgeschäften außerhalb des 
Amtssitzes des Gerichtsvollziehers ist auch der Geschäftsort zu vermerken. 5Bei der Bezeichnung 
des Dienstgeschäfts sind Abkürzungen statthaft, z. B.:  
Z = Zustellung, Pr = Protest.

Eintragungsbeispiele:
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Müller ./. Schulz

30 B 1316/80 Hamburg

Z 

Meyer ./. Meyer

8 C 950/80

pZ in Neuhaus

4. 1In Spalte 4 sind die einzelnen Dienstverrichtungen alsbald nach ihrer Vornahme zu vermerken.2In 
der Spalte 4a ist das Datum, in den Spalten 4b bis 4f die Anzahl der erledigten und versuchten 
gebührenpflichtigen Dienstverrichtungen einzutragen. 3Bei Zustellungen durch die Post und durch 
Aufgabe zur Post (Spalte 4b) ist das Datum des an die Post gerichteten Ersuchens maßgebend. 4In 
Spalte 4b bis 4d werden nur Zustellungen von Schriftstücken erfasst. In Spalte 4e werden die elek-
tronischen Zustellungen (§ 193a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 ZPO) eingetragen und hierzu in Spalte 
8 die Anzahl der Zustellungen nach § 840 ZPO vermerkt. 5In Spalte 4g werden sonstige Dienstver-
richtungen, z. B. Beglaubigungen vermerkt.

5.  1Die Gebühren und Auslagen sind in Spalte 5 einzutragen, sobald sie entstanden sind, also nicht 
erst nach ihrem Eingang. 2In Spalte 5e ist bei umsatzsteuerpflichtigen Dienstgeschäften die 
Umsatzsteuer anzugeben. 3Die Eintragungen müssen mit den Kostenrechnungen auf den Urkunden, 
Niederschriften usw. übereinstimmen. 4Die Wegegelder nach Nr. 711 KV-GvKostG und die Reise-
kosten nach Nr. 712 KV-GvKostG sind in Spalte 5d einzustellen. 5In Spalte 5f ist die Pauschale nach 
Nr. 716 KV-GvKostG, in Spalte 5g sind die Auslagen nach Nummern 701 bis 710 und 713 bis 715 
KV-GvKostG einzustellen. 6Soweit bei bewilligter Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe, bei Aufträgen 
des Gerichts und bei Gebühren- und Kostenfreiheit die entstandenen Kosten nicht eingezogen wer-
den können, wird Spalte 5 nicht ausgefüllt (vgl. Anleitung 7). 7Stellt sich die Unmöglichkeit der Ein-
ziehung aus den vorgenannten Gründen erst nachträglich heraus, sind die in Spalte 5 eingestellten 
Beträge dort erkennbar abzusetzen.

6. In Spalte 6 ist nach dem Kosteneingang der eingegangene Betrag zu vermerken.

7. 1In Spalte 7 sind die nach § 7 Abs. 3 GVO aus der Landeskasse zu erstattenden Auslagen zu ver-
merken (z. B. in den Fällen der Nummer 6 Abs. 2 und 3 DB-GvKostG). 2Die nach dem GvKostG fäl-
lig gewordenen Kosten sind in voller Höhe aufgeschlüsselt in Spalte 8 zu vermerken. 3Dort ist auch 
die Absendung der Kostenmitteilung oder der Grund für ihre Unterlassung zu vermerken. 4Werden 
in den in Satz 1 bis 3 genannten Fällen Kosten an den Gerichtsvollzieher abgeführt oder von ihm 
eingezogen, sind sie in Spalte 5 einzutragen. 5Die früher in Spalte 7 vermerkten Beträge werden, 
soweit sie nunmehr durch die in Spalte 5 eingetragenen Beträge gedeckt sind, in Spalte 7 erkenn-
bar abgesetzt. 6War die Seitensumme bereits in das KB II übernommen, ist der Zahlungseingang 
unmittelbar in das KB II einzutragen; die in Spalte 7 des DR I eingetragenen Beträge sind im KB II 
in den Spalten 12 und d13 gleichzeitig erkennbar abzusetzen. 7Auf die Eintragungen ist im DR I in 
Spalte 8 und im KB II in Spalte 14 gegenseitig zu verweisen.

8. Spalte 8 ist zur Aufnahme aller Vermerke bestimmt, die zur Klarstellung zweckmäßig erscheinen 
oder angeordnet sind.

9. 1Die Kosten der Spalte 5 und 7 sind nach ihrem Eingang, spätestens aber sechs Wochen nach Ein-
gang des letzten auf der Seite verzeichneten Auftrags, seitenweise aufzurechnen und mit den Sei-
tensummen in das KB II zu übernehmen. 2Bis zu diesem Zeitpunkt nicht eingegangene Kostenbe-
träge (Spalte 5) sind vorher erkennbar abzusetzen und unter gegenseitigen Vermerken in Spalte 8 
auf die laufende Seite des DR I zu übertragen. 3Dabei ist in Spalte 8 jeweils anzugeben „Übertrag“. 
4Die laufende Nummer und der Jahrgang des KB II sind am Ende der Spalte 8 zu vermerken.

10. 1Das DR I wird am 31. 12. jeden Jahres geschlossen. 2Seitensummen können noch bis zum 15.2. 
des Folgejahres in das KB II des neuen Jahres übernommen werden. 3Danach ist entsprechend Nr. 9 
Satz 2 und Satz 3 zu verfahren.

11. Hinter die letzte Eintragung ist folgender Abschlussvermerk zu setzen:

„Mit Nr. __________ für Neueintragungen geschlossen.

_______________________, den _________________

____________________________________________
(Unterschrift und Amtsbezeichnung)“
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12. 1Auf der Grundlage der gemäß Nr. 11 vermerkten Auftragsnummer wird die bereinigte Anzahl der 
in dem Jahr erteilten Zustellungsaufträge ermittelt. 2Dazu werden von der letzten am 31.12. ver-
merkten Nr. für Neueintragungen die in dem Jahr vorangegangenen Neueintragungen abgezogen, 
bei denen in der Spalte 8 „Übertrag“ vermerkt worden ist (vgl. Nr. 9). 3Außerdem ist die Zahl der 
sachlich nicht begründeten Mehrfacheintragungen abzuziehen, d. h. z. B. irrtümliche erneute Ein-
tragungen bereits eingetragener Aufträge, irrtümlich (fehlerhafte Annahme der Zuständigkeit des 
Gerichtsvollziehers) von der Verteilungsstelle zugeteilte und anschließend von dem unzuständigen 
Gerichtsvollzieher unmittelbar an den zuständigen Gerichtsvollzieher abgegebene Aufträge, soweit 
sie von dem unzuständigen Gerichtsvollzieher zuvor in seinem Dienstregister erfasst wurden, oder 
lediglich aufgrund eines Wechsels der Gerichtsvollzieher-Software wiederholt registrierte Aufträge. 
4Ferner wird die Anzahl der Protestaufträge, die anhand der Bezeichnung des Dienstgeschäfts in 
Spalte 3 zu ermitteln ist (vgl. Nr. 3 Sätze 1 und 5), abgezogen. 5Die Berechnung ist unter Angabe 
der konkret abgezogenen Nrn. und des Ergebnisses der Subtraktion im Anschluss an den Abschluss-
vermerk zu dokumentieren:

„Feststellung der bereinigten Anzahl der 
Zustellungsaufträge

Von der vorstehend vermerkten Nr. der Neuein-
tragungen ____ (z. B. 151) sind nach Satz 2 die 
Nummern

- _______(z.B. 25)

- _______(z.B. 58)

- _______(z.B. 114)

d. h. ____ (Anzahl der Nummern; z. B. 3),

abzuziehen, z. B. 151 minus 3 = 148.

Zwischenergebnis der Subtraktion: ______(z. B. 
148).

Davon sind nach Satz 3 (sachlich nicht begründete 
Mehrfacheintragungen) die Nummern

- _______(Nr. 12)

- _______(Nr. 23)

- _______(Nr. 52)

- _______(Nr. 71)

d. h. ____ (Anzahl der Nummern; z. B. 4)

abzuziehen, z. B. 148 minus 4 = 144.

Zwischenergebnis der Subtraktion: ______(z. B. 
144).

Davon sind nach Satz 4 (Protestaufträge) die 
Nummern

- _______(Nr. 10)

- _______(Nr. 63)

d. h. ____ (Anzahl der Nummern; z. B. 2)

abzuziehen, z. B. 144 minus 2 = 142.

Endergebnis der Subtraktion: _____(z. B. 142), d. h. 
bereinigte Anzahl der Zustellungsaufträge.

_______________________, den 
_______________

(Unterschrift und Amtsbezeichnung)“
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Amtsgericht Vierteljahr 20

Ober-Gerichtsvollzieh-er/-in

Kassenbuch II
Verwendete Einnahmen

Dieses Kassenbuch enthält einschließlich des 
Titelblattes

_____________
(i. B.:________________________

__________________________________) Blät-
ter, die mit einer  amtlich angesiegelten  mit 
Trocken-stempel befestigten  Schnur durchzogen 
sind*).

_____________________, den _______________
D. Geschäftsleiter/in des Amtsgerichts

______________________________
(Unterschrift und Amtsbezeichnung)

______________
*) Bei Büchern, die in einen festen Einband gebunden und 
beschnitten sind, sind die Worte von „die“ bis „sind“ zu streichen.

Anleitung

1. Einzutragen sind alle Einnahmen im baren und unbaren Zahlungsverkehr, die binnen drei Tagen 
verwendet werden können, sowie Vorschüsse nach § 4 Abs. 3 in Verbindung mit § 3 Abs. 4 Satz 2 
und 3 GVKostG; Scheckbeträge sind - unter Kennzeichnung der Zahlungsart in Spalte 14 - in die 
Spalten 4 und 11 einzutragen, wenn der Scheck an den Gläubiger weitergeleitet wird (§ 60 Abs. 5 
Satz 5 GVGA); andere Scheckbeträge sind erst nach Einlösung des Schecks durch den Gerichtsvoll-
zieher einzutragen. Bei der Übernahme der Beträge aus dem KB I ist die Anleitung 1 zum KB I zu 
beachten.

2. Die Spalten 1 bis 4 sind unverzüglich nach Eingang der Zahlung, bei Zahlungen, die in Abwesenheit 
des Gerichtsvollziehers oder an den Gerichtsvollzieher außerhalb des Geschäftszimmers geleistet 
werden, unverzüglich nach seiner Rückkehr auszufüllen. In Spalte 3 ist auch das Jahr zu vermer-
ken, wenn ein anderes als das laufende in Frage kommt.

3. In Spalte 4 ist der Gesamtbetrag der Zahlung in einer Summe einzutragen, auch wenn er mehreren 
Empfängern zusteht.

Kommen mehrere Dienstregisternummern in Frage, so sind sie in Spalte 3 und die in den einzelnen 
Sachen verwendeten Teilbeträge in den Spalten 5 bis 11 je auf einer besonderen Zeile einzutragen.

4. Die Spalten 5 bis 11 sind spätestens am dritten Tag nach dem Zahlungseingang auszufüllen. Unver-
züglich nach einer Buchung in Spalte 11 ist der Überweisungsauftrag auszuschreiben oder die Bar-
zahlung auszuführen.

5. In den Spalten 5 bis 10a sind alle eingegangenen Beträge nachzuweisen. An die Kasse abzuliefernde Beträge 
sind nach landesspezifischer Vorgabe mit einem *-Vermerk gekennzeichnet. Beträge, die nicht mit einem *-Ver-
merk gekennzeichnet sind, werden dem Gerichtsvollzieher nach den geltenden landesrechtlichen Bestimmungen 
überlassen. Die dem Gerichtsvollzieher zustehenden Anteile an Gebühren und ggf. Dokumentenpauschalen sind 
in den Spalten 5 und 7 nicht abzuziehen. Sofern ein Vorsteuerabzug (einzeln oder pauschaliert) erfolgt, sind die 
Auslagen für Drittrechnungen nach Abzug der in der Drittrechnung ausgewiesenen Umsatzsteuer (netto) in die 
Spalte 10a einzustellen. Erfolgt kein Vorsteuerabzug, so sind die Auslagen ohne Abzug der in der Drittrechnung 
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ausgewiesenen Umsatzsteuer (brutto) in die Spalte 10a einzustellen.

6. Eingezogene und an die Kasse abzuliefernde Umsatzsteuer nach Nr. 717 KV-GvKostG ist in Spalte 9 nachzuwei-
sen. Sofern auf Drittauslagen ein Vorsteuerabzug (einzeln oder pauschaliert) erfolgt ist, wird die hierauf entfal-
lende Umsatzsteuer nach Nr. 717 KV-GvKostG in die Spalte 13 eingestellt. (Dies gilt nur, wenn der Gerichtsvoll-
zieher nicht steuerpflichtige Organisationseinheit ist).

7. In Spalte 11 sind alle Zahlungen an die Parteien oder an Dritte einschließlich der Hinterlegun-
gen und der Rückzahlung von Vorschüssen und Überschüssen darzustellen. Auszahlungen, die im 
Zusammenhang mit Auslagen des Gerichtsvollziehers stehen, sind jedoch hier nicht darzustellen; 
insoweit bleibt es bei der Buchung in den Spalten 10 und 10a.

8. In Spalte 12 und 13 sind hinsichtlich der im DR II verzeichneten Aufträge die nach § 7 Abs. 3 GVO 
aus der Landeskasse zu erstattenden Auslagen einschließlich der bei erfolgten Vorsteuerabzug zu 
erstattenden Umsatzsteuer zu vermerken. Dabei sind nur die Spalten 1 bis 3, 12 und 13 auszufül-
len. In den Sonderakten sind die Nummer des KB II und die nach dem GVKostG entstandenen Kos-
ten in voller Höhe zu vermerken. Dort sind auch die Vermerke nach Nummer 6 Abs. 5 DB-GVKostG 
zu fertigen. Gehen solche Kosten nachträglich ein, so sind sie unter einer neuen laufenden Num-
mer des KB II zu buchen. Gleichzeitig sind in den Spalten 12 und 13 die früher gebuchten Beträge, 
soweit sie durch den Eingang gedeckt sind, erkennbar abzusetzen.

Für die Buchung der aus der Landeskasse zu erstattenden Auslagen wird, soweit im DR I verzeich-
nete Aufträge betroffen sind, auf die Anleitung 7 zum DR I verwiesen.

9. Spalte 14 ist zur Aufnahme aller Vermerke bestimmt, die zur Klarstellung zweckmäßig erscheinen 
oder angeordnet sind. Bei Einstellung von Umsatzsteuerbeträgen in Spalte 13 ist zu vermerken, 
dass es sich um die als Ausgleich für vom Gerichtsvollzieher verauslagte Umsatzsteuer bei Vor-
steuerabzug handelt.

10. Die Geldspalten sind zum nächsten Abrechnungstag unter einer besonderen laufenden Nummer 
(Spalte 1) aufzurechnen. Die Schlusssummen sind doppelt zu unterstreichen. Innerhalb des Abrech-
nungsabschnitts sind die einzelnen Seiten bereits aufzurechnen, sobald auf ihnen weitere Eintra-
gungen nicht mehr vorgenommen werden können.

11. Alle ausgezahlten Gelder, die an den Gerichtsvollzieher zurückgelangen, sind als Geldeingänge 
erneut in das Kassenbuch einzutragen.

12. Das Kassenbuch II ist am 31.3., 30.6., 30.9. und 31.12. jeden Jahres abzuschließen und die 
Schlusszusammenstellung dieses Vordrucks auszufüllen.
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EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent

1 2 3 14

Übertrag

Zu übertragen

10a 11 12 13

GV 4 Kassenbuch II: Verwendete Einnahmen (§ 49 GVO) 

4 5 6 7 8 9 10

Vermerke

die mit einem * Vermerk gekennzeichneten Beträge der Spalten 5 bis 10a nach landesspezifischer Festlegung an 
die Kasse abzuliefern. Der Restbetrag ist dem Gerichtsvollzieher als Entschädigung für Auslagen zu überlassen.

auszuzahlen

Gebühren * Kleinbeträge *
Dokumenten-
pauschale *

Wegegelder u. 
Reisekosten 

nach Nr. 711 u. 
712 KV-
GvKostG

Umsatzsteuer 
nach Nr. 717 
KV-GvKostG *

Pauschale 
nach

Nr. 716
KV-GvKostG

Auslagen nach
Nrn. 701 bis 
710, 713 bis 

715
KV-GvKostG

Aus der Landeskasse zu
erstattende Auslagen

Wenn Prozess- oder
Verfahrenskostenhilfe
bewilligt ist und bei Auf-

trägen des Gerichts: 
Wegegelder und

Reisekosten

Sonstige Auslagen 
einschließl. 

Umsatzsteuer nach 
Nr. 717 KV-GvKostG 

auf Drittauslagen bei 
Vorsteuerabzug

Durch
das
Jahr

lfd. Nr.

Tag
der Ein-
tragung

Nr. des DR
(bei DR I

Seite)

Eingezahlter
Betrag

Von dem Betrag in Spalte 4 sind 
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Schlusszusammenstellung

EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent

Summe

Cent EUR Cent

______________, den_________________

GV 4 Kassenbuch II Schlusszusammenstellung: Verwendete Einnahmen (§ 49 GVO) 

Lfd. Nr. der
Schlusssummen-

buchung des
Abrechnungs-

abschnitts

Eingezahlt

Von dem Betrag in Spalte 4 sind 

Umsatzsteuer 
nach Nr. 717 
KV-GvKostG *

Pauschale 
nach

Nr. 716
KV-GvKostG

Aus lagen 
nach

Nrn. 701 bis  
710, 713 bis  

715
KV-GvKostG

Laut Abrechnungsschein sind

die mit einem * Vermerk gekennzeichneten Beträge der Spalten 5 bis 10a nach landesspezifischer 
Festlegung an die Kasse abzuliefern. 

Der Restbetrag ist dem Gerichtsvollzieher als Entschädigung für Auslagen zu überlassen.

Ausgezahlt

Gebührenanteile und 
Dokumentenpauschale

Kleinbeträge 
abgeliefert

Umsatzsteuer 
abgeliefert

Gebühren * Kleinbeträge * Dokumenten-
pauschale *

Wegegelder 
u. 

Reisekosten 
nach Nr. 711 

u. 712
KV-GvKostG

Aus der Landeskasse zu
erstattende Auslagen

Wenn Prozess- oder
Verfahrenskostenhilfe
bewilligt ist und bei Auf-

trägen des Gerichts: 
Wegegelder und

Reisekosten

(wie Sp. 
"Umsatzsteuer 
nach Nr. 717 
KV-GvKostG")

Sonstige 
Auslagen 

einschließl. 
Umsatzsteuer 

nach Nr. 717 KV-
GvKostG auf 

Drittauslagen 
bei 

Vorsteuerabzug

ein-
behalten
als Ver-
gütung

ab-
geliefert

(wie Sp. 4) (wie Sp. 5) (wie Sp. 6) (wie Sp. 7) (wie Sp. 8) (wie Sp. 9) (wie Sp. 10)

EUR

(wie Sp. 10a) (wie Sp. 11) (wie Sp. 12) (wie Sp. 13)

________________________________________ 
(Unterschri ft und Amtsbezeichnung

(wie Sp. 
"Kleinbeträge")

(wie Sp. "Eingezahlt")

(wie Sp. 
"Gebühren und 
Dokumenten-
pauschale")
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Amtsgericht _____________________________________________ ____ Vierteljahr 20______

Ober-Gerichtsvollzieh-er/-in ________________________________ KB II Nr.: ______________

Vollstreckungsbezirk Nr. ______________________________________

Personalnummer ____________________________________________

☐ Vollbeschäftigt
☐ Teilzeit, Arbeitszeit reduziert um _____ v. H.
☐ Begrenzt dienstfähig: _____ v. H.

Abrechnungsschein Niedersachsen
für den Zeitraum vom ________________ bis _________________

A. Abrechnung

Eingegangene 
Gebühren

(KB II Sp. 5)

1

Eingegangene
Doku. Pauschale

(KB II Sp. 7)

2

Summe
Sp. 1 und 2

3

Einbehaltene
Gebührenanteile

und Doku. Pauschale

v. Sp. 3 als Vergütung 
4 [1]

Abzuliefernde
Gebühren und

Doku. Pauschale
(Sp. 3 abzgl. Sp. 4)

5

a EUR EUR EUR EUR EUR

b EUR EUR EUR EUR EUR

c EUR EUR EUR EUR EUR

a = Im Kalenderjahr bereits abgerechnet (Summe) b = Betrag aktueller Monat c = Summe Zeilen a und b

Kleinbeträge (KB II Sp. 6) EUR

Summe EUR

Jahressumme Sp. 3c (inkl. dieser Abrechnung)
[1] Berechnung der Sp. 4b:
62 % bis zu 10.000,00 Euro einschließlich
65 % vom Mehrbetrag bis zu 30.000,00 Euro einschließlich
70 % vom Mehrbetrag bis zu 50.000,00 Euro einschließlich
50 % vom Mehrbetrag bis über 50.000,00 Euro 
Abzüglich bereits einbehaltener Vergütung (Sp. 4a)
Summe

EUR 
aus Jahressumme Sp. 3c
  _________________________  Euro
  _________________________  Euro
  _________________________  Euro
  _________________________  Euro
  _________________________  Euro
  _________________________  Euro

☐ Keine Vorablieferungen 
☐ bereits abgeliefert am _______________ /_______________ /______________ (Summe) EUR

Abzuliefernder Restbetrag EUR

Eingegangene und abzuführende Umsatzsteuer EUR

Abzuliefernder Gesamtbetrag EUR

____________________________________
Ort, Datum

____________________________________
Ober/- Gerichtsvollzieh-er/-in

B. Berechnung der lohnsteuerpflichtigen Nebenbezüge

Der Betrag der ausgezahlten Vergütung aus Spalte 4b in Höhe von EUR 
unterliegt in voller Höhe dem Steuerabzug vom Arbeitslohn.

Vermerke des Amtsgerichts

Amtsgericht _________________________________

___________________________________________
PLZ, Ort

Der Abrechnungsschein ist nachgerechnet.
Die im Abschnitt B berechnete steuerpflichtige Vergütung 
ist  
richtig / berichtigt und dem Niedersächsischen Landesamt 
für Bezüge und Versorgung gemeldet.

_____________________________________________
Ort, Datum

_____________________________________________
Abrechnungsbeamt-er/-in
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07-VÖ_Meldeliste GV-ML.xlsx

Meldung der Gerichtsvollzieher nach UStG (Inland, EU-Ausland, Drittland)

Amtsgericht (Stammdienststelle):
Gerichtsvollzieher:
Monat/Jahr:

   
 Steuerschuld des 

Gerichts 

Rubrik*
(ursprüngliche) 

Rechnungsnummer

(ursprünglich 
gemeldeter) 

Nettoumsatz in Euro 

abzuführende 
Umsatzsteuer in 

Euro 

Land des 
Leistungsempfängers - 
EU-Ausland/Drittland 
bzw. ISO-Ländercode 

USt-Id.-Nr. des 
Leistungsempfängers 

(zwingend bei EU-
Ausland)

Rechnungsnummer 
(neu)

Nettoumsatz (neu) 
in Euro 

abzuführende 
Umsatzsteuer (neu)  

in Euro 

Differenz Sp. 8- Sp. 3 in 
Euro

zu berichtigender 
Meldezeitraum

Grund Summe Sp. 3+4 Summe Sp. 8+9
Differenz  Sp. 14 - 

Sp. 13
Netto-Ist 

Umsatzsteuer-
Ist

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

-  €                                -  €                          -  €                         -  €                   
-  €                                -  €                          -  €                         -  €                   

Summe -  €                               -  €                     -  €                           -  €                           -  €                                

Auswertung:
 Nettoumsatz 

in Euro  USt
 Bruttoumsatz 

in Euro  

eigene Steuerschuld -  €                               -  €                     -  €                          

Leistung EU-Ausland -  €                               

Leistung Drittland -  €                               
Rubrik I = Inland EU = EU-Ausland D = Drittland B = Berichtigung UStA 1A = Formblatt für mtl. Steuervoranmeldung

Meldung Vorsteuer

Geschäftsnummer GV
Rechnungsnummer des 
Auftragnehmers

Datum 
Auftragnehmer-
rechnung

Betrag des 
Vorsteuerabzugs

Bruttobetrag der 
Eingangsleistung mit 
Vorsteuerabzug

Steuersatz 
Eingangsleistung 

-  €                              -  €                          -  €                         

Die Richtigkeit und Vollständigkeit wird bescheinigt.
Datum Unterschrift 

Zusatzspalten nur NRW

Summe

Wenn "I" in Spalte 1 bilde Summe aller entsprechenden Eintragungen in Spalte 3 und 4. Meldung in der monatlichen Voranmeldung (KZ 81 in UStA 1A)

Wenn "EU" in Spalte 1 bilde Summe aller entsprechenden Eintragungen in Spalte 3. Meldung in der monatlichen Voranmeldung (KZ 21 in UStA 1A) und 
quartalsweise/mtl. ( je nach Einschätzung ob Lieferung oder 
sonstige Leistung) zusammenfassende Meldung an BZSt getrennt 
nach UStIdNr.

Wenn "D" in Spalte 1 bilde Summe aller entsprechenden Eintragungen in Spalte 3. Meldung in der monatlichen Voranmeldung (KZ 45 in UStA 1A)

Zusatzspalten nur NRW Zusatzspalten nur Nds

Steuerschuld des Leistungsempfängers Berichtigung Isteinnahme
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Hinweise auf Neuerscheinungen

Gemeinschaftskommentar zum Staatsangehörigkeitsrecht. Herausgegeben 
von Roland Fritz und Jürgen Vormeier. 41. Aktualisierungslieferung. Stand:  
Dezember 2022, Grundwerk zur Fortsetzung:170,00 €. Grundwerk ohne Fort-
setzung: 289,62 Euro. ISBN 978-3-472-03740-8. Luchterhand, Wolters Kluwer 
Deutschland GmbH, Neuwied. www.wolters-kluwer.de

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten : OwiG ; Kommentar mit Vollzugs-
bestimmungen und sonstigen einschlägigen Vorschriften des Bußgeldverfahrens. 
Von Raimund Wieser. Begr. von Erich Haniel, fortgeführt bis zur 44. Ergänzungs-
lieferung von Martin Geiger, Willi Schmutterer und Manfred Möckl. DIN A 5. 
180. Aktualisierung, Stand: August 2022. Loseblattwerk in 2 Ordnern, Grund-
werk mit Aktualisierungsservice: 119,99 €. Grundwerk ohne Aktualisierungsservice: 
279,99 €. ISBN 3-8073-0083-X. Verlagsgruppe Jehle Rehm GmbH, München. 
www.rehmnetz.de

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten : OwiG ; Kommentar mit Vollzugs-
bestimmungen und sonstigen einschlägigen Vorschriften des Bußgeldverfahrens. 
Von Raimund Wieser. Begr. von Erich Haniel, fortgeführt bis zur 44. Ergänzungs-
lieferung von Martin Geiger, Willi Schmutterer und Manfred Möckl. DIN A 5.  
181. Aktualisierung, Stand: September 2022. Loseblattwerk in 2 Ordnern, Grund-
werk mit Aktualisierungsservice: 119,99 €. Grundwerk ohne Aktualisierungsservice: 
279,99 €. ISBN 3-8073-0083-X. Verlagsgruppe Jehle Rehm GmbH, München. 
www.rehmnetz.de

http://www.wolters-kluwer.de/
http://www.rehmnetz.de
http://www.rehmnetz.de
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Impressum:

Herausgegeben vom 
Niedersächsischen Justizministerium 
Vertretungsberechtigt: Staatssekretär Dr. Thomas Smollich 
Am Waterlooplatz 1 
30169 Hannover 
Homepage: www.mj.niedersachsen.de 
E-Mail: NdsRpfl@mj.niedersachsen.de.

http://www.mj.niedersachsen.de
mailto:NdsRpfl%40mj.niedersachsen.de?subject=
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